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Rechtsprechung 
Strafrecht 

§§61, 182, 185, 174 StGB.
Zur Frage des Beginns des Antragsrechts 

gemäß §61 S. 2 StGB, bei Veriührung und 
Beleidigung.

Zwischen einer jugendlichen, in der Fa
milie aufgenommenen Hausangestellten und 
der Hausfrau sowie dem Ehemann besteht 
nicht stets das Verhältnis von Zögling und 
Erzieher; es kommt vielmehr auf die be
sonderen Umstände des Falles an. RG 
DR. 1941, 2289 Nr. 1 

§§ 267, 268 Abs. 1 Nr. 2, 269 StGB. Wer 
eine ihm nicht zustehende Haushaltungs
karte mit seinem Namen ausfüllt und ver
wertet, begeht Blankettfälschung. Die Un
terschrift auf der Urkunde kann durch 
einen das betreffende Amt angebenden Auf
druck ersetzt werden. Es genügt, wenn 
der Urkundenaussteller sich aus anderen 
Umständen eindeutig ergibt. RG.: DR. 
1941, 2290 N r. 2 (Dahn)

§ 351 StGB. Fundvorschriften der Reichs
bahn. RG.: DR. 1941, 2291 Nr. 3 

§13 StraßVerkO.; §222 StGB. Beach
tung des Vorfahrtrechts. RG.: DR. 1941, 
2291 Nr. 4

§27 Nr. 2 RPostG. Durch die Bestim
mung des RPostG. w ird  nicht nur der Tat 
bestand des Betruges, sondern auch der der 
schweren Privaturkundenfälschung durch 
Anbringung eines falschen Absenderver
merks umfaßt. RG.: DR. 1941, 2292 Nr. 5 

Z iv i lr e c h t  
§§ 139, 272 a ZPO. Der allgemeine

Grundsatz des § 139 ZPO. ist auch auf das 
in § 272 a ZPO. geregelte teilweise schrilt- 
Iiche Verfahren anzuwenden. Das Gericht 
muß es deshalb auch klar zum Ausdruck 
bringen, wenn es einen nachgereichten 
Schriftsatz wegen Fehlens des Zustellungs
nachweises nicht bei seiner Entscheidung 
berücksichtigen w ill. RG.: DR. 1941, 229- 
Nr. 6

§§233, 511, 522 Abs. 1 ZPO.
Der Scheidungskläger kann, nachdem er 

im ersten Rechtszuge entsprechend seinem
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Heft 2 der Schriftenreihe „Rechtspflege und Verwaltung“  
von

DR. CARL JOHANNY und DR. OSKAR REDELBEROER

„ Eine klare und übersichtliche Gliederung und die knappe 
und leichtfaßliche Darstellungsweise zeichnen es besonders 
aus. Es ist eine wahre Fundgrube allgemein-politischen und 
staatsrechtlichen Wissens. Jeder, der an Prüfungs- und Weiter
bildungsfragen interessiert ist, wird das Buch mit großem 
Nutzen verwenden; es eignet sich auch als Nachschlagewerk.“ 

(in „NSBZ -  Deutsche Postzeitung". Heft 18/19, 1941

Die Neuerscheinung w ill dem Rechtswahrer und darüber 
hinaus jedem Volksgenossen die Entwicklung des Reiches 
und seine Grundlagen vor Augen führen, wie sie sich seit 
der Machtergreifung tatsächlich und rechtlich heraus
gebildet haben. Die Schrift stellt einen aktuellen Ver
fassungsgrundriß dar, der alles Wesentliche über das 
Reich und seine Grundlagen in knapper und allgemein

verständlicher Form bringt.
287 Seiten. Kart. RM. 4.80

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

D eutscher R ech tsverlag  G .m .b .H . • B e rlin  • Le ipz ig  «W ien
Berlin W 35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Ostmark und Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag Q. m. b. H., Wien 1, Riemergasse 1

Rechtsanwalt Dr. habil. Gerhard Hubernagel
und Syndikus Dr. Karl Künne

Das Kriegsausgleichsverfahren
Verordnung vom  30. N ovem ber 1939

„Allen Gläubigern und Schuldnern, welche mit der 
Vertragshilfe-Verordnung vom 30. November 1939 zu 
tun haben, wird der eben erschienene Kommentar wert
volle Dienste leisten, da die Verfasser in ihrem Kom
mentar die Bestimmungen der Vertragshilfe-Verord
nunginklarer, allgemein verständlicher Form darlegen.
Von besonderer Bedeutung sind die in 14 Abschnitten 
erläuterten Richtlinien fü r die Bearbeitung außerge
richtlicher Vergleiche, welche aus der Praxis gewonnen 
wurden und die sich in der Praxis bewährt haben.“ 

(Zeitschrift fü r Gebühren und Steueraufklärung H. 2/1941)

Die Verordnung über das Kriegsausgleichsverfahren 
ist für die W irtschaft von größter W ichiigkeit, zumal 
sie unter gewissen Voraussetzungen das Konkurs-und 
Vergleichsverfahren ersetzen soll. Sie w ill Schuldnern, 
die durch den Krieg und dessen Auswirkungen be
sonders schwer betroffen sind, zu Hilfe kommen, 
gleichgültig, ob es sich um Industrielle, Kaufleute, 
Handwerker und Kleingewerbetreibende handelt.
Das neueste Schrifttum, insbesondere die Ausgleichs
ordnungen fü r die Ostmark und das Sudetenland, 

sind berücksichtigt.

Umfang 99 S eiten  Preis kart. R M . 1.80

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

DEUTSCHER RECHTSVERLAG G.m.b.H. 
B E R L IN  L E IP Z IG  W IE N  
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Deutscher Rechtsverlag Q. m. b. II., Wien 1, Riemergasse 1

Der nachlaftrlditer
u n s  (e in e  R b le llu n g

Von A m ts g e r ic h ts ra t D r. B os*an

n Fragen dcS
Nach einer Einführung in die grundlegen ® ¿¡e Tätigt* 
Nachlaßrechts behandelt der erste Haup -j-0(jes weSe ’ 
des Nachlaßrichters: bei Verfügungen v° n grbscheina. 
Wegfall eines Erbberechtigten, Erteilung , ientsvo'ls r r. 
und erbscheinähnlichen Zeugnissen, „  Nach a„n.
kung, Inventarerrichtung, NachlaßpfleßsC j aS , s
waltung und Erbauscinandersetzung s0'jv . hehande”  
staatliche Erbrecht. Der zweite H a u p t« * ItieSielW«£staatliche Erbrecht. Der zweite * 1 iip-emeine31' ,ci0
Arbeitsgebiet des Rechtspflegers: sejn®a A jt und di® ¡sj 
seine Aufgaben, seine weitere Zuständig HaUpde ge. 
Richter vorbehaltenen Geschäfte. Der ^  ui’te f,rv icm ci vu iue iia u en e n  vjcsuio h -  -  Pw idm el ndeS'
den Aufgaben des Urkundsbeamten g . ]1S. und La ,(t 
rücksichtigung der Zuständigkeit nach rjjeS lieg11 £S 
recht. Ein besonderer Vorzug des nf ue,”L ungsrcgeln’. hen
Berücksichtigung der gesetzlichen Ausleg g
dem Nachlaßrichterermöglichen, deni UIJd d-
Grundsätzen der Förderung der i al”  all{ Rasseg aj. 
des Familiengutes sowie dem Aufbau und ¿et ue0, 
Sätzen beruhenden deutschen Vdksstaat ^  v£fSCna 
tung deutschen Volksvermögens Ge » 7,50

preis* K
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'e Grenzen der Unterhaltspflicht unter besonderer Berücksichtigung
der Prozeßführung

Von Professor Dr. L e n t, Erlangen

j öie q g e s e tz lic h e  R e g e lu n g
der ^.Verpflich tung sind besonders 

rJe auch Utnstritten, ob der zum U. Verpflich-
üb Rei j os^en der Prozeßführung zu gewäh-

¡¡f*o i ÿ g . 1) -  
£gk.t « t Æ nî>

sprechung
diese Frao

und Schrifttum verneinen 
iese Frage, neuerdings hat sich aber

i':,1 gestellt“ Vvau£ den entgegengesetzten Stand- 
!*• kurz ., .IJ,e Begründungen sind beiderseits

s Ä e n  nicht immer überzeugend. In der
ein' [v der umfassenden Reform bedarf aber 

grü r'Rener ' d r feststehender, um so mehr ein 
pj^üng Rechtssatz einer einleuchtenden Be-

Aut.î egelnn„  s?hweigt sich über unsere Frage bei 
die Hutin- i  deI  U.pflicht aus und überläßt es der 

r°*eßfühS “ egriffes „Lebensbedarf“ , ob man 
Bro/111 Steli,!110̂  darunter verstehen will. An zwei 
H u  kosten reSeh es aber die Tragung von 
W;,i Cr der pj}H ?r Ehegatten und zwischen dem' 'Jer alt ;r* ‘-ucgaucn uiiu  ¿wiöuiui uem

„Rallen Jer^chen Gewalt und dem Kinde. In 
inerp|ichtnnp esfeht nun in aller Regel auch eine 

Hgenipi, ^ch°u aus diesem Nebeneinander 
j ßtr P,rlen Regelung des U. und einer spe-

Jjer*

?Ur .e Gevv •, jZe“ kostenIast ergibt sich zwingend, 
Hh ri- * e r h iV1 n g d  e r Prozeß kos ten  n i c h t  
¡¡ölij u>CQri I t s g e w ä h r u n g  g e h ö r t 3). Aber 
jjje v0atldere aja^en der Prozeßkostenregelung sindVA Mcre .,1 V. 1 tu^u jhua tLU t oinva

e Pr raUsset.;,.s d*e der U.pflicht. Nicht nur fällt 
:fti der Bedürftigkeit fort, sondern

Tagung,is t für die Ehegatten auf 
X  N b h ä n J ^ b u u t  und in allen Einzelheiten 

»st Sj für den Inhaber der elterlichen
^ a8S e^ u rfe L n ai - dJ s der Nutznießung des 
\ rtßQfrb e nach c P  Kuidesvermogens anzusehen, 

nichf h' entfällt, wenn ein solches 
vorhanden ist. Ferner läuft die

{Jj'?«; Rq ? ' 4 ?  §1610 Nr.4; S t a u d i n g e r  zu 
,V g, D3. . 46, 354ff.; andererseits P a l a n d t

! v | |C die ̂ e b e n d o rt’ abgeIehnt in der Besprechung
'1'e k°ö,!,n,1,Cntare ™ §§ 1360 und 1387. 

umentare zu § 1654.

o'

Regelung keineswegs darauf hinaus, daß der Ehe
gatte oder Vater grundsätzlich oder der Regel nach 
die Prozeßkosten selbst zu tragen hat. Besteht nun 
unter den sich am nächsten stehenden Personen 
keine unbedingte Pflicht zur Tragung der Prözeß- 
kosten des anderen, so ist der Schluß auch sachlich 
gerechtfertigt, daß erst recht nicht unter anderen 
zum U. Verpflichteten eine solche Verpflichtung an
genommen werden kann.

Für das geltende Recht könnte man damit schon 
die Erörterung abschließen. Aber es hat heute wenig 
Sinn, sich auf eine Begründung zu 'stützen, die aus
schließlich dem geltenden Recht und dem techni
schen Ineinandergreifen seiner Einzelvorschriften 
entnommen ist. Heute verlangt man mit Recht nach 
einer Beweisführung grundsätzlicher Art, die ihre 
Kraft auch für eine zukünftige Regelung unabhängig 
von den jetzt geltenden Vorschriften behält.

II. U m f a n g  des Un t e r ha l t s .  L e b e n s b e d a r f ,
l a u f e n d e  B e d ü r f n i s s e ,  a u ß e r g e w ö h n 

l i c h e r  B e d a r f
Eine grundsätzliche Betrachtung kann ausgehen 

von dem Begriff des Lebensbedarfs und der Be
stimmung, daß der U. den gesamten Lebensbedarf: 
umfaßt (§ 1610 Abs. 2). Denn es ist nicht anzu
nehmen, daß man in Zukunft zu einer wesentlichen 
Änderung oder Einschränkung in dieser Hinsicht 
kommt. Unter dem Lebensbedarf sind zunächst die, 
l a u f e n d e n  B e d ü r f n i s s e  des zum U. Berech-, 
tigten zu verstehen. Dafür spricht auch die Form der j 
Geldrente, in welcher der U. zu gewähren ist, und 
ihre Vorauszahlung auf ein Vierteljahr. M it Recht 
sagt das OLG. Köln6), daß diese Form nur für 
laufende gleichbleibende Bedürfnisse paßt, die Vor
auszahlung setzt voraus, daß sich der Bedarf voraus
sehen und annähernd bestimmen läßt. Auch die 
Unterscheidung von standesgemäßem und notdürf
tigem U .G) sowie die Abstellung auf die Lebens
stellung7) gewisser Personen läßt sich zwanglos nur

6) a. a. O.
e) §§ 1610, 1611, 1708.
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2258 Aufsätze

bei den laufenden Bedürfnissen durchführen, ver
sagt aber bei dem außerordentlichen Bedarf.

Wäre aus diesen Bestimmungen der Schluß zu 
ziehen, daß nur der laufende Bedarf zum U. gehörte, 
so wäre die Frage, ob zum U. auch die Gewährung 
der Mittel für Prozeßführung zu rechnen ist, be
reits entschieden, denn die P r o z e ß f ü h r u n g  g e 
h ö r t  n i ema l s  zum l a u f e n d e n  B e d a r f ,  son
dern stellt einen außergewöhnlichen Bedarf dar. Da
her macht auch hier die Unterscheidung von stan
desgemäßem und notdürftigem U. Schwierigkeiten, 
denn wie soll man entscheiden, ob eine einzelne 
Prozeßführung standesgemäß ist oder auch zum 
notdürftigen U. gehört?

A be r  wenn  das Geset z  auch in e r s t e r  
L i n i e  auf  d ie l a u f e n de n  B e d ü r f n i s s e  ab- 
s t e l l t ,  so f o l g t  da r aus  doch  n i c h t ,  daß 
nur  d iese zum U n t e r h a l t  gehö r t en .  Aller
dings ist es streitig, ob der zum U. Verpflichtete 
auch für außerordentliche Bedürfnisse aufzukommen 
hat. Diese Frage darf nicht mit der zweiten ver
mengt werden, in welcher Form diese Bedürfnisse 
zu gewähren sind, falls man die erste Frage bejaht. 
Lehnt man die Deckung außerordentlichen Bedarfs 
mit der Begründung ab, hierfür passe die Form der 
Rente nicht, so stellt man die Form: über die Sache 
und schließt aus der für den Regelfall der gleich
bleibenden laufenden Bedürfnisse geschaffenen und 
für ihn praktischen Form des U. auf seinen sach
lichen Umfang. Die Frage, welchen Umfang die U.- 
pflicht hat, muß ohne Rücksicht auf die Form der 
U.gewährung beantwortet werden.

Man darf nicht übersehen, daß die Form der 
Rente nicht etwa der U.gewährung wesentlich ist, 
sondern nur für einige Fälle vorgeschrieben, da
gegen nicht für die im Grunde wichtigsten Fälle des 
U. überhaupt, unter Ehegatten bei Zusammenleben 
und für Eltern ihren unverheirateten Kindern gegen
über7 8). Dort versagt also das Argument, die Form 
der Rente beweise, daß keine außerordentlichen 
Bedürfnisse zu gewähren seien, und es steht nichts 
im Wege, den U. auch auf sie zu erstrecken. Dann 
kommt man aber zu der Annahme, die U.gewährung 
habe einen verschiedenen Umfang, je nachdem U.
gewährung in Form der Rente oder in anderer 
Weise vorgeschrieben oder zulässig ist. Diese Auf
fassung wird aber für die U.gewährung an die Ehe
frau bei Vereint- und Getrenntleben allgemein ab
gelehnt9) und ist auch für die anderen Fälle nicht 
haltbar, denn der Begriff und damit der Umfang des 
U. ist grundsätzlich der gleiche, soweit nicht aus
drücklich Erweiterungen vorgesehen sind.

Ist das Argument mit der Form der Rente aus 
dem Weg geräumt, dann ist davon auszugehen, 
daß de r U n t e r h a l t  nach der gesetzlichen Be
griffsbestimmung den gesamt en  L e b e n s b e 
d a r f  u m f a ß t ,  a l so gerade n i c h t  auf  den g e 
w ö h n l i c h e n  b e s c h r ä n k t  ist. Wenn zum Le
bensbedarf in erster Linie das zu rechnen ist, was 
zur Erhaltung des Lebens im ursprünglichen Sinne, 
also der physischen Existenz, notwendig ist, so 
können gerade außergewöhnliche Bedürfnisse hier
hin gehören, wie Behandlung und Heilung einer 
schweren, also außergewöhnlichen Krankheit, eine 
Operation, Badekur usw. Es ist wirklich nicht ein
zusehen, warum die Gewährung der Mittel hierfür 
nicht zum U. gerechnet werden sollte, obwohl sie 
zum Lebensbedarf im strengsten Sinne des Wortes

7) EheG. § § 66ff.
8) §§ 1360 Abs. 3, 1612 Abs. 2.
9) Vgl. Kommentare zu §§ 1360, 1361.

hören.o r “  n.
Eine z w e i t e  F r age  ist, in  w f , folgen 

ie G e w ä h r u n g  dieser Mittel zu Fällen

fip jciU"
zu zählen sind, viel unmittelbarer als ma zll der 
fenden Bedürfnisse. Ich möchte mic oJ.dent-
Auffassung bekennen, daß auch ar_ r ha-It £e' 
l i ehe  B e d ü r f n i s s e  zum U n t

Form 
n ha|- 

e* aUb— * ~ ~ ~ - --- 0 -------- . Hptl :cf
Dieses Problem taucht aber nur 10 ,chrieben 1 
in denen die Form der Rente VOc?„..¿punkt iu. 
Die h. Meinung10) steht auf dem * ¿er A 
eine Erhöhung der Rente dem > ¡fht 'ver̂ jf.. 
änderungsklage nach § 323 ZPCL  dahin, daß 
muß, eine andere Auffassung geh* zulässig se‘ 
malige Zahlungen neben der Remf - i. mich aI1‘ 
Dieser zweiten Auffassung schließe «a d»D

Darüber kann es kaum einen Zwel|ieen Zah'u” ’ 
die Form der entsprechenden el” ^ (reßühren “ ;n- 
z. B. der Operationskosten, Examen L ^  Hmebe. 
die praktische Lösung darstellt, d<e ^  Rente jfl 
arbeitung des besonderen Bedarfs darfS n u . 
deutet11), daß die Deckung des U .beÄei-
Raten, allmählich erfolgt, was für ^ ei n0ch z gr. 
ten eine Benachteiligung darstellt, djeSe A i { 
felhaft bleibt, ob der Gläubiger am einen |ar>  
füllung überhaupt eingeht. Nur .„„gen 
andauernden Bedarf, wie bei emer W £ g

5 S & . Ä S L 5 . '  . £ Ä r  w einepraktisch in Frage, aber selbst hie einc .
auf mehrere Vierteljahrsraten d g ¿es z #0f j
rung der E rfü llung. Die freie Ei S ten wird sei 
Verpflichteten m it dem Ü.berec £ |aUfen e 
stets auf einmalige Zahlungen ejstungs âi/gitei' 
denn, der Bedarf überste igt. d*e ba]b ^L a ra U 1? 
des Schuldners und dieser ist w jSsen z  , enp 
lung der Zahlungen auf einen S des ¿et 
genötigt. Zulässig und dem 7a]1)ung n „hrriei3'! 
sprechend ist also die einmalig> ‘ ¡m AuSI/1r(,t1iridel1
Rente sicherlich. W arum  soll n „{chtet g [fall 
des Rechtsstreits über den U. ¡n dem p' j  RR 
sein, das zu tun, was die Part^ tun werd einer 
der gütlichen E in igung im m  r  ^  jn F ° ^ se di<j 
V o rschrift der Gewährung d■ ;  daß c -e kaa
Rente zw ingt nicht zu dem Sc gejn s0il Rege ' 
e i n z i g e  zulässige in allen pal^  „ ur fü,r.Baisse ge.’ 
dahin ausgelegt w crden. daß ' den Bednjd”  öeSeL 
fa ll der laufenden g le ichbe luPcten paßf- neu 
ten soll, weil sie h ie rfü r am b praktisch n fotv 
regelt die Form  doch nur „  praktische Re„te 
gungen, nicht um einer and „be re item . *?aUfenße' 
der. E rfü llung  Hindernisse für die
ist daher die gesetzliche Form n tsn^icK
Bedürfnisse. oC-uale

Hierzu kommt noch die erheben j^zO setf,e-
keit, eine Abänderungsklage useinand ¿ie ^
der Rechtskraft des Urte ls die W
Dabei haben sich die Ve„r^ cnd waren. b| Ä .  
Währung der Rente maßg veränder 8 0ur n 
gar nicht geändert, sie sind u ge wa b ’ flEtt 
Sie Rente wird ja auch Zgge
einen besonderen Pedarf> teht, ^ ir j,.rUng^ 
den laufenden Bedürfnissen Abänd zf, j ea- 
gewährt. Auf diese paIle ‘f ^ m a l  }*% .
im Grunde genommen nicht u „ e l ü t i g  1 ¿ e f L t  

F ü r  e i ne  z u k ü n f t i g e  p e f uCh ^  a^ ° X
falls k l a r z u s t e l l e n ,  
w o h n l i c h e r  B e d a r f  z aÜ g e . ¡¡u^
und  daß er in F o r m e i " "  ^ n ^ 11 ,
______ —  no eine Z ^ 0 ,,ur^

10) Vgl. HRR. 1936 Nr. 22, wo ange
gegeben ist. . /dem nntc
h u) Vgl. die Ausführungen w
Urteil.
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(oder vr r>zu o-ß . Ratenzahlungen) neben der  Rente  
*>ewähren ist.

Hl.„ jg
duncrerH, ŝ au s b i I d u n g ,  E x i s t e n z b e g r ü n -  

s> G e s c h ä f t s b e d a r f  im U n t e r h a l t s -  
W r ec h t

Bedarfn T  ^.Verpflichtung auch außerordentlichen 
CrsReckt umfaßt, so darf sie aber nicht so weit 
yon. jvf;. Werden, daß unter sie auch die Hergabe 
Wirtsc te l n  fide, die zu r B e g r ü n d u n g  der  
r es b l n r * E i c h e n  oder beruflichen E x i s t e n z  
^riltldsat r h.a*ts b e r e c h t i g t e n  dienen. Dieser 
V°U Vor u r.B*bt sich aus dem Vergleich einer Reihe 
^Pflicht riftcn- Zunächst ist im Rahmen der U.- 
Sf^nt T S  die Ausbildung zu einem Beruf er- 
K rs°nenÖer Beschränkt auf erziehungsbedürftige 
??nsjaL und auf uneheliche Kinder bis zum 16. Le- 
• aus raus 'äßt sich schließen, daß darüber 

Ben,flne Verpflichtung besteht, die Mittel für 
wj ®ausbildung zur Verfügung zu stellen. Be- 

l?ng, (jj lcl dies durch die Regelung der Ausstat
te r  l n | £ erade zur Begründung oder Erhaltung 
t - ste(,i Ausstellung bestimmt ist (§ 1620); denn 
a1]? zu J,unerhalb der U.pflicht und eine Verpflich- 
«.ef dieser*1 tT Bewährung besteht überhaupt nicht.

s|jer Lebtar'^.n zur Begründung oder Erhaltung

K  öC[
Mi
‘̂ l l u -  *u r  B e g r ü n d u n g  e i n e r  Lebens -

]U . ÛiS'fcr r> 'JWV4ail1uug IA.ÖICIH uuuuaujJi Hiun.
i ' t tei j j  Rechtslage kann eine H e r g a b e  von

fl’ 1 U fl fr ‘ - ' v g j u u u u u g  c  i  u  t  i  l  c  u  c  u  a
K^ht fn fuß e rhadb  de r B e r u f s a u s b i l d u n g  

iVchtnr  ^ ahmen der  U n t e r h a l t s v e r -  
r i - e> de g iegea
ti*e BeSf.ri B5 rL‘ f s a u s b i l d u n g  aber l äß t  s i ch 
wfe F‘ e r f r ^ n '<u ng  auf  e r z i e h u n g s b e d ü r f -  

r a"c °.n en n i c h t  a u f r e c h t e r h a l t e n .  Sie.auf r. . i . ** u iu u  a u i r c u u e r n a u c n .  
bilri,.träglicher r nZei*en zugeschnitten, in denen 

ig ert Berufswechsel, der eine erneute Aus- 
sPra P e ^ n ^ t ,  nur selten vorkam und meistV
hatt? L l °  daß

> dICRhen ^ e‘gung dcr U.berechtigten ent- 
ij(1. -  oClt r, ali er ihn auch allein zu verantworten 
1%  .äfft ffjeni e 1 tkrieg hat sich aber unser Blick
\vC(? lsse de die. v ’e*en Fälle eines durch die Ver- 
ßisti I*» einzelnen aufgezwungenen Berufs- 
$eii .8, dur’ni 5- c*urcB Bas Feindgebot der Ab- 

der u . e.Wirtschaftskrise; auch jetzt müs- 
(icr 'ich u(n ^"Reichen Verwundeten gedenken, die 
Miffoi sP ruc lSĈ Û  werßen müssen. H ier läßt sich 
Hic]o1 für jj. auf Gewährung der erforderlichen 
Sen aVersapen nol;wendige neue Berufsausbildung 
Leiof s Ü.an'1’ wenn die allgemeinen Voraussetzun- 
Manngsfähj J?n !chs — Bedürftigkeit auf der einen, 
r^&tv^de ^  aV ^ 'er anderen Seite — vorliegen. 
V p v°Ilen w /i ^ ‘e Rechtsordnung in einen ver- 
« s v  “ ferspruch zu dem gerechtfertigtenC ^ eUMdPWidersPruch zu ßem gerechtfertigten 
argiin1U°er in.,p ^samten Volkes bringen. Dem- 
ĝ Wih t̂urn .. ßas ja immer etwas zweifelhafte 
T  j nen jSf _ contrario, das aus § 1612 Abs. 2 zu 
• r liß e9fa]L ![ucktreten. Es ist daher zu begrüßen 

ejle pchtspre ,tllr die Zukunft festzuhalten, daß in 
t  die Gewährung von Mitteln für
, Bai1!, der n  1 °ung auch bei einem Erv“ *--------
bn Au* Wjrc} ‘VerPfiichtung behandelt ist.
JeibtUsstattUn aucB nicht etwa die Verpflichtung 
v'Mlfp aehst einem Umweg begründet. Es 

illlcj der Unterschied zwischen laufenden 
A, *e AühJ T  Kapitalszuwendung bestehen, 

n°ch Lmg in der Regel darstellt. Aber 
sojcrsJ'ag au”  GR den Kern, kann doch auch die 
V  P'iijr led üc au;cnden Zuschüssen bestehen. Der 
LiuVhV'rd 'S1 Zweck begründet. Die Aus- 
Mft dal?» oder I  Begründung oder Erhaltung der 

gliche1- aUch u-er» Lebensstellung gegeben“ , um- 
keit g l dle Mittel, die dem anderen Teil die

'•'*1 Sollpn Ol 11 miYonae ■7tisollen, ein eigenes Geschäft zu

begründen, zu übernehmen oder sich an einem 
solchen zu beteiligen. Dagegen dient die Berufs
ausbildung nur dem Zweck, die Voraussetzungen 
für die Wahl eines Berufes zu erfüllen, die abstrakte 
Möglichkeit für Einschlagung einer Laufbahn zu 
schaffen, indem z. B. die gesetzlichen Anforderun
gen an die Vorbildung erfüllt werden. Die Ausstat
tung geht darüber noch hinaus und dient einen 
Schritt weiter auch der konkreten Begründung einer 
Existenz im wirtschaftlichen Sinne12).

Auf Grund dieser Unterscheidung läßt sich die 
U.pflicht von der Ausstattung abgrenzen, auch wenn 
man die Berufsausbildung eines Erwachsenen, falls 
sie notwendig ist, zum U. rechnet. Obe r  die reine 
A u s b i l d u n g  zu e i nem B e r u f  r e i c h t  der  
U n t e r h a l t  n i c h t  heraus.  Niemals umfaßt er die 
Hergabe von Mitteln zur Begründung einer wirt
schaftlichen Stellung, eines Betriebes, Unternehmens 
oder Geschäftes. D e r U n t e r h a l t s v e r p f l i c h 
t e t e  i s t  n i c h t  geh a l t en ,  dem B e r e c h t i g t e n  
d ie  f i n a n z i e l l e n  und w i r t s c h a f t l i c h e n  
G r u n d l a g e n  se i ne r  E x i s t e n z  zu schaf fen .

Diese Einschränkung ist notwendig, weil sonst die 
Abgrenzung gegenüber der Ausstattung unmöglich 
wäre. Sie ist auch innerlich begründet durch die 
Erwägung, daß sonst eine zu große Erweiterung 
der U.pflicht einträte. Beim unehelichen Kinde ließe 
sich eine so weitgehende Belastung des Vaters mit 
den Lebensverhältnissen nicht in Einklang bringen. 
Aber auch bei ehelichen Kindern oder unter Ehe
gatten würde das Risiko für den zum U. Verpflich
teten viel zu groß. Meinungsverschiedenheiten über 
Nützlichkeit und Aussichten eines Geschäftes wären 
unvermeidlich, die Austragung derselben im Wege 
des U.prozesses denkbar unerwünscht und die Ver
antwortung für den Richter untragbar, der nun auch 
die wirtschaftliche Seite des Streites entscheiden 
müßte. Auch der Begriff des Lebensbedarfs würde 
allzusehr ausgeweitet, niemals gehört es zum Le
bensbedarf, daß man ein eigenes Geschäft hat oder 
führt.

Die Ausschaltung der geschäftlichen Sphäre aus 
dem Begriff des Lebensbedarfs führt aber nicht nur 
dazu, daß die Hergabe von Kapital zur Begründung 
eines Betriebes aus dem U. herausfällt, sondern 
schließt auch alle laufenden Beihilfen aus. Z u m  
L e b e n s b e d a r f  — können w ir feststellen — g e 
h ö r e n  n i e ma l s  d ie  M i t t e l ,  d ie e r f o r d e r 
l i ch  s i nd ,  e in  vom U n t e r h a l t s b e r e c h t i g 
ten b e t r i e b e n e s  U n t e r n e h m e n  zu e r h a l t e n  
oder zu fördern13). G e s c h ä f t s b e d a r f  i s t  n i c h t  
L eb e n s b e da r f .  Das Leben, dessen Bedarf der 
U. decken soll, ist nicht das Leben des Geschäftes. 
Dieser Satz gilt auch dann, wenn die Verweigerung 
der Mittel das Unternehmen gefährdet oder zum 
Scheitern verurteilt und dann die U.pflicht praktisch 
erst entsteht, weil der U.berechtigte nun mittellos 
wird. Der Vater ist nicht einmal verpflichtet, seinem 
Sohn beizuspringen, um ihn vor dem Konkurs zu 
bewahren.

Diese Einschränkung der U.pflicht ist auch für die 
Zukunft beizubehalten, denn sonst würde der U.ver- 
pflichtete in die gesamten wirtschaftlichen und finan
ziellen Risiken hineingezogen, die aus einem Unter
nehmen des U.berechtigten erwachsen. Wohin sollte 
dies bei Eltern gegenüber volljährigen Kindern oder 
umgekehrt führen! Welche Gefahren wäre die Ehe
frau ausgesetzt, die im ehelichen Güterrecht gerade

12) Z. B. Hergabe von Mitteln zur Begründung eines 
Betriebes, Kauf eines Geschäftes.

» ) Angedeutet auch von G a e d e k e a. a. O.
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nicht für Schulden des Mannes haftet! Das Zu
sammenstehen zur Erhaltung eines Betriebes ist ein 
ganz anderer Gesichtspunkt als die Deckung des 
Lebensbedarfs. Auch ist es eine Zumutung, daß ein 
Teil nur die erforderlichen Zuschüsse zu gewähren 
hat, ohne Einfluß auf die Geschäftsgebarung des 
anderen zu gewinnen. Auch hier gilt, daß die Aus
tragung von leicht möglichen Meinungsverschieden
heiten im Wege des U.prozesses nicht erwünscht ist, 
weil der Familienfrieden untergraben wird, und daß 
der Richter nicht berufen und meist auch nicht in 
der Lage ist, zu entscheiden, ob Mittel wirtschaftlich 
notwendig oder gut angebracht sind.

IV. U n t e r h a l t  und P r o ze ß k o s t e n
Die Begrenzung des U., wie sie im vorstehenden 

gefunden wurde, gibt auch Fingerzeige für die 
Beantwortung der Frage, ob die Hergabe von M it
teln für P r o z e ß f ü h r u n g  als Teil des U. verlangt 
werden kann. Gehen w ir auch hier vom Begriff des 
Lebensbedarfs aus, so ist die Frage für den Regel
fall zu verneinen, denn man kann nicht behaupten, 
daß die Führung des Prozesses zum Lebensbedarf 
gehört. Allerdings liegt es nicht abseits14), eine 
Ausnahme für „lebenswichtige“  Prozesse zu machen 
und anzunehmen, daß wenigstens ein Prozeß, dessen 
Entscheidung für die Existenz des U.berechtigten 
von größter Bedeutung ist, zum Lebensbedarf ge
hört. Man kann auch darauf verweisen, daß der 
Kampf ums Recht niemand abgeschnitten werden 
darf und, da zum Lebensbedarf auch geistige und 
seelische Bedürfnisse zu rechnen sind, bietet sich 
die Begründung dar, die Verteidigung oder Durch
setzung der Rechte gehöre wie die Abwehr unbe
rechtigter Ansprüche zu den seelischen Bedürfnis
sen, deren Erfüllung der U.berechtigte verlangen 
kann. Man kommt aber mit dieser bestechenden 
Argumentation zu der Folgerung, daß jeder Prozeß 
zum Lebensbedarf gehören kann. In dieser Allge
meinheit stimmt der Grundsatz aber keinesfalls. 
W ir müssen vielmehr eine Sichtung der Prozesse 
zunächst nach ihrem G e g e n s t ä n de  vornehmen.

Hierbei müssen wir uns an den vorhin gefundenen 
Grundsatz erinnern, daß zum U. nicht die Hergabe 
von Mitteln für ein Geschäft oder Unternehmen des 
U.berechtigten gehört. Hat der zum U. Verpflich
tete keine Hilfe in dieser Richtung zu leisten, so ist 
er auch nicht verflichtet, dieselbe Hilfe in der Form 
zu bringen, daß er Prozesse finanziert, die der U.
berechtigte über Gegenstände führt, welche mit 
seinem Geschäft zu tun haben. Darf rechtlich der 
zum U. Verpflichtete ein Unternehmen des U.be
rechtigten seinem Schicksal überlassen, so kann er 
nicht gezwungen werden, die Mittel für geschäft
liche Prozesse herzugeben, auch dann nicht, wenn 
der Prozeß „lebenswichtig“  für das Unternehmen 
ist (was ja nur ausnahmsweise der Fall sein kann), 
ich wiederhole: Das Leben des Unternehmens ist 
nicht das Leben, dessen Bedarf der U. zu decken hat.

Es s che i den  also aus de r U n t e r h a l t s 
p f l i c h t  a l l e  Prozesse  aus,  d ie i h re m G e 
g en s t ä n d e  nach den Z w e ck en  e ines vom 
U.berechtigten betriebenen G e s c h ä f te s ,  B e t r i e 
bes ode r  U n t e r n  ehmens d i enen ,  einen zum 
Geschäftsvermögen gehörenden Anspruch geltend 
machen oder einen gegen das Geschäft erhobenen 
Anspruch abwehren.

Dieser Gesichtspunkt läßt sich aber für A u f 
s t e l l u n g  e ines a l l g e m e i n e n  G r u n d s a t z e s  
verwerten. Volkstümlich ließe er sich etwa so aus-

prozeß £e'
drücken: Gehen die Dinge, um die * nichts an» 
stritten wird, den zum U. Verpflichte prozeß
so kümmert ihn auch der über sie ge Han-su Kummen um auen uci uuu o .„.,+pn: . 
nicht. Juristischer formuliert kann er jg^ng
de 11 es s i ch im Prozeß um, ;o nicht  zu in 
ode r  A b w e h r  von  Rechten,  y '

mit

um V<
die nlC."h+ zu-

ihm nlc" L be
fitL e b e n s b e d a r f  gehö r e n ,  mit * Herga? 

sammenhängen, so g e h ö r t  aueh.  , £ nic11 
von  M i t t e l n  f ü r  d ie Prozeß f u h r u ^ nter 
zum L eb e n s b e d a r f ,  also nich . r prozc 
hal t .  Es muß also eine G leichschaltungchgefunrj
führung und der Prozeßgegenstanci densbeoa
werden. Ein Prozeß kann nicht zun nA mit die^ 
gerechnet werden, wenn sein Gegens oereich “ 
nichts zu tun hat. Sonst würde Qebiet e . j 
Lebensbedarfs auf dem prozessua , dem Oe“ 
sehr bedeutende Erweiterung SeSem , der V' in
des materiellen Rechts erfahren . ejten hm u 
pflichtete in eine Fülle von Angeprozeß n'ĉ  
gezogen, um die er sich ohne 
kümmern braucht. unmittê aii!f-

Dabei dient der Prozeß nicht er ^  I3esc_%s 
Deckung des Lebensbedarfs, send ^  ihrerS je. 
fung oder Verteidigung von RacIhi ” ’nSbedarfs jcj,t 
wieder erst der Erfüllung des L zUm D; r ¿er 

sollen. W ir haben festgeste llt,Q ,eSchäft d£fneu
die M itte l gehören, durch welc Quelle; aUS j en 
Unternehmen erhalten w ird, also _ ontleti w as 
auch die M itte l zum Lebensbedart g nicht» £. 
und gewonnen werden sollen, a  d i en eofl '  
m i t t e l b a r  d e m  L e b e n s b e  L j i t s ,  e[
h ö r t  i n  d e n  B e r e i c h  d e s  t  b a f z use  n
d e r n  n u r  M i t t e l ,  d i e  u vr /mden w‘r „ so 
E r f ü l l u n g  b e s t i m m t  s i nd ,  „.¡o,rung a 1 
Grundsatz auch auf die P r o z e ß  p f0 Z e 
müssen w ir feststellen, daß at ^ erteidigu' °  ¿er

Is der Erhaltung oder^ vc ^  denen ^

sSe
der

stets allenfalls
Grundlagen und Quellen d i e n e ’j ecken ^)“ ‘ aber 
U.berechtigte seinen Lebensbed«. pjo»entu ’ ¿erU.berechtigte seinen
muß, z i I S n S  O e s Ä s ,  . *

¡dar f  Ihw o l1»

decken.  Es wäre daher in sRh^ ^  0der

n i c h t  u n m i t t e l b a r  der  ~ hedar* 
M i t t e l ,  d ie  den Le. h ecf l  widerspr bedad
aecKen.  cs wäre uemu nl a ou--
wenn man die Prozeßführung - g rhalt*" Jlfet ziIfIi 
rechnen wollte, obwohl s0,ns. „ !lSbedarfs n 0 0 P‘ 
Schaffung der Quellen des „btigte em , führt, 
U. rechnet. Nur wenn der U.be selb® ^ aInpf

r um seinen Lebens diesunmittelbar um seinen fdr
kann die Hergabe von Mitt

Rege l  n i c h t  zur  U n t e r  man njch jn ö 
Gegen diesen Grundsatz K staatsk® t ^iir 

führen, daß auf diese Weis bela® ^¿efl 5 „
r U  Armenrechts auch dan vorhaim sen

w“ l in UeTn V < J J « g *  V a t a j S l g
Das Beispiel15) des vermn fhrem verbrverüert %r 
Tochter auf Scheidung v° ¡j aber es de0|ct, m 
Gatten klagt, ist dndrucks o »den Vater idung 
gleich an Kraft, wenn man M  dte Sch „  M  
aus tiefster Überzeugung ^ ¿ ren 
und nun sie auch noch fi ¿treitigkel k°^ier'
mpin der 1J berechtigte sein, austrage -nrt vmein uer u.Durccnugiv. . . +p..en PirRücken des zum U. Verpflichteten huiz ^  ^
oder soll ihm wenigstens oc (wic *>e kafln 3 
den, daß bei A ussichts los*^ Man
recht) die Verpflich tung f ¡einand v t 
kaum die Kostentragung vo J

def

u ) Vgl. die in Anm. 2 genannte Entscheidung. 15) P a l a n d t  zu § 1610, 3 V.
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înemSpYer âhren, sogar auf seinen Beginn von 
ye tmfluß ist. Ist aber das Einverständnis für 

wie Auf i n bedeutungslos, so kann es auch nicht
Um  u IerIegung der Kosten rechtfertigen. Auch 
hJ  .oerUci.e- , ___. _ . „  „ £, . °  c __ .
die

b.

des p *ucksichtigt werden, daß oft das Ergebnis 
“erührt°^uSSes ben zum U. Verpflichteten nicht 
°hne 111111 der Sieg also nicht zustatten kommt; 
rechtio-ü„ n i? Interesse aber entfällt auch die Be- 
iS sich ng’ lbm die Kosten aufzuerlegen. Handelt 
'blecht01 Wlrtschaftlich und sozial unabhängige 

?hrp j j ntlgte, so ist daher die Kostentragung des 
tim v  YerPbichteten nicht zu rechtfertigen. Nur 

?S 211 k, , . .  gegenüber minderjährigen Kindern ist 
aüfzueri Srußen, ihm die Kostenpflicht auch dann 
N e Ä ! ’ wenn ein seiner Nutznießung unter- 

Djese Kindesvermögen nicht vorhanden ist. 
J'tlche ^rwägungen führen bereits vor Augen, 

[j ^ i f  eis fragen entstehen, sobald man den 
,er prn v f rPfIichteten die Pflicht zur Hergabe 

,lcher i e» ittel auferlegen will. Zunächst ist 
c lltlgen9 der zuin U. Verpflichtete nicht ge- 
t n'ge p Werden darf, für jedes noch so un- 
3 ' Das r° ze®sieren des U.berechtigten herzuhal- 

(Jtr ?rgibt sich schon aus einem Vergleich 
Vatereing.escbränkten Pflicht des Ehemannes 

alY lindes’ dle Kosten der Prozesse der Frau oder 
J e auCh . zu tragen. Der Mann ist davor geschützt, 
fassen  -Si5nigen Prozes: - -  -  ■
Unn eri Prölnĉ ern die ohne ___________ö p-
fsii die ir zysse ihm gegenüber nicht wirksam sind 

■ e)-D - d a h e r  dem Vorbehaltsgut zur Last

2u ‘‘«Ch ■ Uds en. roer mann ist uavor gescnuui,
f > SSenlnSinnigen Prozesse der Frau finanzieren 

,rW  pr l ,lndem die ohne seine Genehmigung ge-

b
selb'%  e[  Vater ist schon dadurch geschützt, daß 

•>,. : etzliche Vertreter des Kindes ist, daher*i,["‘ Zu h VC1 UCIC1 ucs WIIUCS lai, uauci
sj3 (vou etlnden bat, welche Prozesse er führen 
¿1 diesee ienen Ausnahmen abgesehen). Ange- 
sch °Sscn I  vorsichtigen Regelung ist es ausge- 
Aitr̂ L̂ thin h; ?ie anderen zum ü. Verpflichteten

h

- , j* auuv.u.u ¿.um . v
P etl hätt ^K te l zu jeder Prozeßführung her- 

ist i nCn’
Ppeu n n e r I i ch g e r e c h t f e r t i g t ,  ganze 
spf , : „yon Prozessen  aus der  U n t e r -

ífi*
¡Pf l icht
l e Pr auszusche i den .  In erster Linie

°zesse,  d i e  der  U n t e r h a l t s b e -
118chm 0 *0 s f ü h r t ,  also wenn er in Kenntnis 

Klage in t l Berechtigung klagt oder sich gegen

'Vĉ ffichteteÎ riSen Verhaltens kann nicht vom U.-

zch age jn j; nerecht _
uhd r • Setzt rV^ntnis von deren Berechtigung zur 
vCrr,{i!Kcnvi,;a-enn eine Unterstützung arglistigen 
WpV  l^ht rr

eda.f * f 11h r te  P r ozeß  n i c h t  zum L e -

auch .tj^erfan&t werden. Es müssen aber
Unt r  ZWar gutgläubig geführten, aber 
a-usoL £en des U.berechtigten endenden 

¡'Oh s.bere.,?cbeiden, denn wenn  der  U n t e r -  
ben«kbrtl im  U n r e c h t  i s t ,  kann  der

jWPS Vcu^V,g dehnet  w e rd en ,  nur Durch- 
vdfah k-in ĉhten oder Abwehr unberechtigter

deska.ntl dazu
!0|kW,e suhiftiY. :usbedarfs entscheidet auch sonst 
K̂ b 'n die Vorstellung des U.berechtigten,
< die k i  ve Sachlage. Schließlich müssen

I “1

erechnet werden. Ober den 
arfs entscheidet auch sonst

, w/gt sinn cn  a u s s c n e i u e n ,  uie zwar
iSUhff der R ui P r a k t i s c h  a u s s i c h t s l o s ,  

n‘ähi& : p la g te  Ieistungs-, insbesondere zah-

agen aussche i den ,  die zwar

jufien teitl Wirri Und die Zwangsvollstreckung er- 
^¡ne P enn auch solche Prozesse ver-

di
cb\yjIach man sieh schnell einigen. Aber 

Qrundsätze theoretisch sind, so
gestaltet sich in der Praxis d ie

11387 m ,
Nr-1, 1416 Abs. 2, 1400 Abs. 2.

%ln ^hie p-?' Uenn auch solche Prozesse ver- 
v b,r..Uud kfi-^derung, noch dazu mit fremden 
0 einher wirj netl n>cht zum Lebensbedarf zählen.

D u r c h f ü h r u n g .  Denn wenn man den Grund
satz, daß der zum U. Verpflichtete für alle Prozesse 
des U.berechtigten aufzukommen hat, für untragbar 
hält und nur eine Gruppe von Prozessen für er
stattungsfähig hält, dann  muß doch  f e s t g e 
s t e l l t  w e rd en ,  zu w e l c h e r  G r u p p e  e in P r o 
zeß gehör t .  Einigen sich der zum U. Verpflichtete 
und der Berechtigte nicht, sondern kommt es zum 
Prozeß über den U., dann muß also der Richter 
dieses Prozesses prüfen, ob jener andere  ange
strengte oder anzustrengende Prozeß berechtigt und 
aussichtsvoll ist, denn nur auf Grund dieser Prüfung 
und Feststellung kann er den zum U. Verpflichteten 
zur Zahlung der Mittel verurteilen.

Es ist schon sehr unerfreulich, daß in einem 
Prozeß der gesamte Sachverhalt eines anderen ge
prüft und festgestellt werden muß. M an d a r f  auch 
n i c h t  d iese P r ü f u n g  m i t  de r  im A r m e n 
r e c h t s v e r f a h r e n  v e r g l e i c h e n  und meinen, 
der Richter könne sich wie bei Erteilung des Armen
rechts mit einer oberflächlichen, weil nicht end
gültigen Prüfung begnügen. Denn die Erteilung des 
Ärmenrechts bedeutet keine Entscheidung über eine 
Rechtsfolge, ist immer nur eine vorläufige rein 
prozessuale Entscheidung, die geändert werden 
kann. Hier im U.prozeß dagegen hat der Richter 
darüber zu entscheiden, ob der zum U. Verpflichtete 
die Mittel zur Prozeßführung herzugeben hat, das 
ist die n o r m a l e  E n t s c h e i d u n g  ü b e r  eine 
m a t e r i e l l e  R e c h t s f o l g e ,  und zwa r  e ine 
e n d g ü l t i g e  r e c h t s k r a f t f ä h i g e ;  daher ist sie 
auch nicht mehr aufzuheben, wenn nachher der 
finanzierte andere Prozeß mit der Niederlage des 
U.berechtigten endet und damit feststeht, daß der 
Prozeß nicht berechtigt war und nicht zum Lebens
bedarf gehörte. Es kann sich daher im U.prozeß 
nicht um eine vorläufige mehr oberflächliche Prü
fung wie im Armenrechtsverfahren handeln, sondern 
um eine vollständige Sachprüfung, wie sonst auch 
im eigentlichen Erkenntnisverfahren.

Diese Prüfung kann auch nicht dadurch gespart 
oder auch nur erleichtert werden, daß im anderen 
Prozeß ein Armenrechtsgesuch vorliegt und geprüft 
ist. Denn auch die Erteilung des Armenrechts bindet 
den Richter des U.prozesses in keiner Weise, ent
bindet ihn auch nicht von der eigenen Prüfung der 
Sachlage.

Aus dem Nebeneinander von Armenrechtsver
fahren und U.prozeß ergeben sich sogar neue 
Schwierigkeiten, denn es ist möglich, daß das 
Armenrechtsgesuch abgelehnt wird mit der Begrün
dung, es bestehe eine Kostenpflicht des U.berech
tigten, und daß das mit dem U.prozeß befaßte Ge
richt diese Pflicht verneint, weil es sich nicht um 
einen zum Lebensbedarf zu rechnenden Prozeß han
dele. Auch sind die Aussichten eines Prozesses ver
schiedener Beurteilung fähig.

Alle diese Schwierigkeiten lassen sogar die U.- 
pflicht als Danaergeschenk für den U.berechtigten 
erscheinen. Statt des rasch zu erhaltenden Armen
rechts ist er genötigt, Klage auf Unterhalt zu er
heben und einen viel längeren und unsicheren Pro
zeß durchzuführen. Ist der Prozeß, für den er die 
Mittel verlangt, seinerseits dringend, etwa wegen 
Ablaufs der Verjährungsfrist, so wird die Lage für 
ihn gefährlich, wenn das Gericht dieses Prozesses 
ihm unter Hinweis auf die U.pflicht das Armenrecht 
verweigert und ihn auf den U.anspruch verweist. 
Es ist auch zweifelhaft, ob mit einer einstweiligen 
Verfügung zu helfen wäre, denn keinesfalls kann 
das Prozeßgericht in einer solchen über die U.pflicht 
entscheiden, die mit dem Gegenstand dieses Pro-
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zesses nichts zu tun hat und unter anderen Parteien 
als denen des Prozesses besteht. Ob aber eine einst
weilige Verfügung zulässig ist, auch von seiten des 
mit dem U.prozeß befaßten Gerichts, ist wieder 
zweifelhaft, denn die Verurteilung zur Zahlung der 
Geldmittel "für den anderen Prozeß geht über die 
einstweilige Regelung eines Zustandes hinaus und 
stellt bereits eine Vorwegnahme der späteren Ent
scheidung über den U.anspruch selbst dar, die um 
so bedenklicher ist, als im Falle einer späteren 
Abweisung der Klage wenig Aussicht für den Geg
ner besteht, die Summe wieder vom U.berechtigten 
zurückzubekommen.

Überblickt man diese Reihe von Zweifeln und 
Schwierigkeiten, so wird man erst recht geneigt 
sein, die Verpflichtung zur Hergabe von Mitteln für 
den Prozeß des U.berechtigten als Teil des U.- 
anspruchs zu verneinen.

V. L as t en  des S che i d u ng s p r o z es s e s  
i n s b e s o n d e r e

Schließlich noch einen Blick auf den Sc h e i 
dungs p r oz e ß .  Hier könnte man zunächst geneigt 
sein, die U.pflicht zu bejahen, weil die Durchfüh
rung dieses Prozesses einem seelischen Bedürfnis 
entsprechen und daher zum Lebensbedarf zählen 
könnte. Aber hier gilt erst recht die Erwägung, daß 
nur die berechtigte Scheidungsklage oder die be
rechtigte Abwehr einer solchen als seelisches Be
dürfnis gelten kann, so daß das Gericht des U.pro- 
zesses in die schiefe Lage käme, prüfen zu müssen, 
ob dies der Fall ist, obwohl ihm nicht einmal das 
besondere Verfahren des Eheprozesses zur Ver
fügung steht! Aber hier ist noch ein Schritt weiter
zugehen: N i c h t  e i n ma l  f ü r  j ede  b e r e c h t i g t e  
S c h e i d u n g s k l a g e  (dasselbe gilt für die Auf- 
hebungsklage) l ä ß t  s i ch b eh a up t en ,  daß sie 
e i nem s ee l i s chen  B e d ü r f n i s  e n t s p r i n g t .  
Das hieße die Augen gegenüber der [Wirklichkeit 
verschließen. Wie soll man obendrein über seelische 
Bedürfnisse entscheiden? Daß nicht jede berechtigte 
Klage gleich als seelisches Bedürfnis anerkannt 
wird, ergibt sich schon daraus, daß auch bei ihr

Wochenausg^i

ii o-estattet, J3 
dem Gericht ein Versöhnungsversucn Das
zur Pflicht gemacht wird .(§§ 608fr. s0lchen 
Gesetz geht also davon aus, dao ejtie® 
Fällen auch das Absehen von der Sch Dieses

ais entsprechen kann. es ob 
höchstpersönlich, a nde ^

jektiv nachprüfbar wäre. M it gutem eigen,s f
das Gesetz Scheidung und Aufhebung s0garjjeh 
persönliche Angelegenheit behandelt.. t t o eschä*ts' 
gesetzlichen Vertreter bei den beschra ^  Wille 
fähigen ausgeschaltet, damit es nur a nur 
des Ehegatten selber ankommt. Es , g U.pr° 
peinliche Wahl, entweder dem Geri ^ ^  ¿¡e pes

Ä S

seelischen Bedürfnis 
selber aber ist zu

zesses
Stellung zu überlassen, ob der - -  d in,u - , f 
seelisches Bedürfnis zugrunde hegt, ejnmal
eine Entscheidung aufzubürden, die n bber 
Scheidungsrichter zu treffen hat (uc ^  berC m 
Berechtigung zu entscheiden hat) 0 dahet }'■ 
tigten Scheidungsklagen für seense ; u erklar 
Lebensbedarf zu rechnende Bedurfn pflichtete*1 ^
Damit läßt man den zum zvv>,,
schwere Konflikte hineingeraten, eß zu 
unter Umständen, einen Scheidungsp ^  munsl11ni0eil, einen oun-w —-o ■ , u**-~rh-
zieren, den er innerlichst ablehn* 11 U^fi^es
oder unethisch hält. Vollends wenn
tigte der Beklagte ist, versagt der verp.fl‘ci(ren
seelischen Bedürfnisses. Soll der ieichtsmn » b 
sein, den Scheidungsprozeß  ̂sem^ j oCjiter; ^ [ ibülUj ULH OLUClUUllgOJZl v*. J | QG**1,
oder verdorbenen Sohnes (oder u j b ver0t «*• •.....  ...tn er 51 prli'noch zu finanzieren, nachdem e , zU er. . n? 
Mühe gegeben hat, die E h e ^ g e ^  ?u errê ebtee gegeoen nar, uie « zli ei*-p

einen anständigen Lebenswan seb
:m OLG., das die

bte
aHge'
dung

und
Dem OLG., das die u .p u ^ - rh wäre, ,  ouw 

wohl selber vor, daß es bedenkhen Begrun“  e 
mein zu bejahen, denn es stellt a ber ufr ge- 
der Scheidungsklage ab. Es ist da denl Weg 
nach dem seelischen Bedürfnis a. v;erigken ' beir 
gangen und hat sich über die S ,_„nkt erg. „e. 
weggesetzt, die sich aus seinem
gangen und hat sich über die b j pllnkt e'g ge 
weggesetzt, die sich aus seinem tind ei nt
Man darf nicht aus einem Einz < ¡[ her3

eine

wissen Sympathie fü r den einen 
grundsätzliche Entscheidung ta
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I .  Das Problem
Es ist eine eigenartige Erscheinung im Rechts

leben, daß gewisse Probleme, die der Rechtslage 
nach ständig vorhanden sind, nur zu gewissen Zeiten 
an die Oberfläche treten. Sie kommen plötzlich auf 
und beschäftigen sehr lebhaft Schrifttum und Recht-

von W ohnungen keine pneu«"- ,  ,
Zusagen von selbst, indem ei... er[äßt 0 ^ eL \e t^  
dem andern die W ohnung W ohnung .^¡ch, - hSei 
Ehegatten sich eine neUL. 1 n nicht m°0 „̂.«rech 
üösiing der Frage is t aber dann W oh„u

S Ä »  s r < 6s" f e  fr m sZ*

r lnsch,ftSgeda„ke und unzulässige LösunTder Frage ist aber f (a% n‘Ä “ “ ” g tte  ,5
Rechtsausubung.....................................  2267 ¡nfo, £ ,Wohnungsknappheit f njeder

nirht möglich ist. Dann n , allein  ̂av/olHl1 „ri

und von dem andern cJâ Y/i.L rStreit 4ffrhtsV'ra Mif- 
zu fordern. Aus diesem Widers ^  aü g
ergibt sich dann die f m [eEbeWohn«nJ  rde d‘ 
wie die Rechtslage an d f  t 11̂  So 'vU' 
lösung der Ehe zu beurteilen



Aufsätze 2263"gang 1941 H eft 43]

Jahrein *n ^er 2Feit nac^ der ia ^ adon bis- zum 
sind . ^ 2  ' ra Schrifttum vielfach erörtert1), und es 
ver̂ r?Uch zahlreiche Entscheidungen von Gerichten 
^ohn ntlicht2)' Als dann eine Auflockerung des 
Pro ]̂ ngsmarktes eintrat, verschwand auch das 
aus (je>IT1 der Ehewohnung nach Auflösung der Ehe 
Wiedeer Erörterung im Schrifttum und tauchte erst 
Krielr als in den letzten Jahren vor dem 
Setzten*ederum e'n starker .Wohnungsmangel ein- 
Erör+p ’ Und ‘st  seitdem wiederholt Gegenstand der 
Qerjr.i,tUng En Schrifttum und der Entscheidung der 

Da te. gewesen1).
knap fahrend des jetzigen Krieges die Wohnungs- 
heute • noc^ verstärkt worden ist, ist das Problem 
bre0n n*9“ t nur nicht überholt, sondern besonders 
Werde,, - Es mud deshalb die Frage aufgeworfen 
turn u ’ die bisherigen Erörterungen im Schrift- 
olem ~ *e Entscheidungen der Gerichte das Pro- 
gebra,?A °st oder wenigstens einer Lösung näher- 
o«darf 1 3 "aben. Zur Beantwortung dieser Frage 
• rifttnS e‘ner Aufzeigung der Lösungen, die im 

sind, ?  ,und Rechtsprechung versucht worden 
VersÜche cner kritischen Prüfung dieser Lösungs- 
U°ch p j  Ergibt sich dann, daß w ir auch heute 
daun Vor einer Lösung der Streitfrage stehen, 
2ü?e*gen Versucht werden, einen neuen Weg aüf-

Der Stand der Lösungen

C 8 ¡eh i
1. D as S c h r i f t t u m

ij Wien m 1939, 392 das Problem im Schrift- 
n ‘nem »i- aufgriff, habe ich — ebenso auch in 
/i^lern«’ .‘cfrecht“  S. 46 ff. — für die Lösung des 
to-ürt ■ e R e c h t s s t e l l u n g  für entscheidend 
t ,1 et ver 1.e die E h e g a t t e n  im Rahmen des 
i^Satten11a & e s e i nnehmen.  Hat nur einer der 
an niJr p 11 Mietvertrag abgeschlossen, dann hat 
vk der Wr*T allein nach Auflösung der Ehe Rechte 

nünit Jnung- Sind beide Ehegatten Mieter der
'ta an ap’t-S\v Slnd auch beide nach Auflösung der 
a erster^. . A^hnung berechtigt. Daraus folgt, daß 
let f rn Rät U *e der Wohnungsberechtigte von dem 
sch 6re9 F uUn^ verlangen kann, während es im 
ßpm .liehen \v, ers! einer Aufhebung der gemein- 
L , einsch-,f+p °hnungsberechtigung bedarf. Da die 
9i{, haftsvpdjche Wohnberechtigung auf einem Ge- 
tn^ag zuj. ^hältnis beruht, muß dieses durch Kün- 
aijg^ehaüijp^fhebung gebracht und dann der ge- 
§eur gekünu- Mietvertrag gegenüber dem Ver- 
HijA hei dp,.1 ,J£t werden. Derjenige, der sich wei-

— r
irdaimu^ gezwungen werden. Diese Auffas- 

o,r > Erl n “ geteilt von S t a u d i n g e r - K i e f e r s -  
Er Utzp y zu § 535.
\ ^ h t  ^  p R- 1939, 1361 lehnt diese Lösung ab. 
. J) c n t s c h e i d u n g über das Wohnungs
amt Sl«e

das Schrifttum dieser Zeit fin- 
Cr PuaiLud Lnger - K ie f  e rsa u e r , Nr. 9 zu 

^  ’,1250

A îrlcen pUndigung gegenüber dem Vermieter 
, itwirki, kann von dem andern durch Klage

'■» p y O u 1 U g C 1 * l\ 1 L 1 L 1 3 d II U  ) 1 ' 1 ' L.W
, *en- t n°*-e- Diese Übersicht ist noch, wie folgt, 

\  l9oo0' ders \ e f,: JurRdsch. 1927, 679; ders.: LZ. 
? Dil8’ 161 A ArchZivPr. n.F. 10, 325; ders.: Württ-
■Stall.1“ V f t . . - *1 en Qp I Q t\ QAKSeiit^veröffp̂ ® n se le r :  IheringsJ. 80, 365. 

W  h S t n . A . ' c h t e  Rspr. dieser Zeit ist zuRsp zusammen-
F̂de S.'lUet tp.d *ug  e r - K i e f e r s a u e r  a. a. O.

Dpi Mit e. Erörtpr’, 1^ .  1939, 392. M it diesem Aufsatz 
Dj> lQ3g9erpr ,̂_ ‘ng des Problems wieder aufeenommen.

H

iy3o r rao-A i i ‘ uujems wicutr auigcnuimuui.
I941' 1358- i> .aben sich weiterhin befaßt: S t u t z e r :  

^Un269l ; h , l lm a n n : DGWR. 1941, 41; Sc h o l z :h . ‘Ken . äam* HD m/H icno n _J M ’ sindahm : D R .'l94 l, 1593. Gerichtliche Ent- 
' 1ext p:„ n,Ur wenige veröffentlicht. Sie sind 

einz<dn angeführt.

recht nach Auflösung der Ehe vom Vermögensrecht 
völlig abzulösen und a l l e i n  aus dem F a m i l i e n 
r ec h t  he r aus  zu begründen. Er hält es für uner
heblich, ob nur ein Ehegatte allein gemietet hat oder 
ob beide gemeinschaftlich gemietet haben. In beiden 
Fällen soll die Entscheidung auf der gleichen Grund
lage getroffen werden. Auf Grund des Familien
rechts besteht, so führt er aus, eine Wohnungsge
meinschaft, die begrifflich zur ehelichen Lebens
gemeinschaft gehört. Diese werde ihrem Inhalt nach 
durch die sich aus dem Wesen der Ehe ergebenden 
rechtlichen und sittlichen Pflichten bestimmt. Nach 
Auflösung der Ehe bestehe die Wohnungsgemein-’ 
schaft fort, denn die Auflösung der Ehe bedinge 
nicht etwa den Wegfall aller Bindungen zwischen 
den früheren Eheleuten. Die fortbestehende Woh- 
nungsgemeinschaft müsse aufgehoben werden, und 
das könne, da das Familienrecht keine besonderen 
Vorschriften über die Aufhebung solcher Gemein
schaften vorsehe, nur unter Anwendung des § 242 
BGB. geschehen, der auch im Familienrecht gelte. 
Danach müsse das Wohnungsrecht so gestaltet wer
den, wie Treu und Glauben es erforderten. Bei der 
Entscheidung über diese Gestaltung des Wohnungs
rechts seien als Umstände, die vornehmlich zu be
rücksichtigen seien, der Schuldausspruch im Urteil, 
die Kinderfürsorge, die Unterhaltspflicht und son
stige vermögensrechtlichen Folgen heranzuziehen, 
aber keiner dieser Umstände habe allein ausschlag
gebende Bedeutung5).

Re i ma n n :  DGWR. 1941, 41 schließt sich dieser 
Lösung an. Auch für ihn ist es gleichgültig, ob nur 
ein Ehegatte oder beide gemeinschaftlich am Miet
verträge beteiligt sind. Er unterstreicht noch die 
Beweisführung von S t u t z e r  durch die Betonung, 
daß der Vermieter nicht seine Zustimmung geben 
müsse, wie S tu t ze r  es noch für erforderlich halte, 
sondern auch durch die Entscheidung des Gerichts 
gebunden werde und den Ehegatten als Mieter hin
nehmen müsse, dem das Gericht die Wohnung zu
spreche, weil dieser als Rechtsnachfolger des oder 
der früheren Mieter zu gelten habe.

S c h o l t z :  DR. 1941, 691 erkennt ebenfalls diesen 
Lösungsversuch als richtig an, w ill ihn aber offen
bar nur für den Fall gelten lassen, daß beide Ehe
gatten gemeinschaftlich die Wohnung gemietet 
haben. Die eheliche Mietgemeinschaft entstehe auf 
dem Boden des Vermögens- und Schuldrechts. Die 
eheliche Wohngemeinschaft sei aber damit nicht 
gleichzusetzen, sie habe ihren Entstehungsgrund 
im Eherecht, und ihre Auswirkungen könnten auch 
nur nach den Grundsätzen des Eherechts beurteilt 
werden. Nach Auflösung der Ehe müsse auch die 
eheliche Wohngemeinschaft als „ein überständiger 
Rest einer überlebten Verbindung“  aufgelöst wer
den, und zwar im Wege der Auseinandersetzung. 
Diese habe nach Gesichtspunkten zu erfolgen, die 
aus dem Wesen der Ehe und der persönlichen Stel
lung der Ehegatten zueinander abzuleiten seien: Die 
Wohnung solle demjenigen Ehegatten zugesprochen 
werden, der nach Lage der Verhältnisse den besse
ren Anspruch auf sie erheben könne.

Da hm : DR. 1941, 1593 hält das Ergebnis von 
S c h o l t z  für rechtspolitisch und ethisch befriedi
gend und meint, es weise den Weg, der aus dem 
Gestrüpp der Lehr- und Spruchmeinungen hinaus
führe. Auch er hält ein Gemeinschaftsverhältnis der 
Ehegatten für gegeben ohne Rücksicht darauf, wer 
Mieter der Wohnung sei, und fordert einen Aus-

5) Diese Auffassung wird auch geteilt von P a i a n d t ,
3. Aufl., Erl. 2 zu §753.
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gleich zwischen den Ehegatten nach Auflösung der 
Ehe. Er b illigt grundsätzlich die von Scho l t z  ge
machten Vorschläge zur Durchführung dieses Aus
gleichs, betont aber, daß das Mietrecht des andern 
Ehegatten und die Zustimmung des Vermieters nicht 
einfach zu übergehen sei. Angesichts dieses Beden
kens hält er eine endgültige Lösung nur durch den 
Gesetzgeber für möglich, und schlägt deshalb ein 
Gesetz des Inhalts vor, daß der Richter über den 
Wohnbedarf des früheren Ehegatten durch Urteil zu 
entscheiden habe, und zwar unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen und unter Berücksichti
gung der Grundsätze der Billigkeit, in Anlehnung 
an § 4 MietSchG., und daß der Richter die fehlende 
Zustimmung des Vermieters ersetzen könne.

2. D ie  R e c h t s p r e c h u n g
Die Rechtsprechung weist die gleiche Uneinheit

lichkeit auf wie das Schrifttum. Eine gerade Linie hat 
sich hier noch nicht herausgebildet. Abgesehen von 
den älteren Entscheidungen, auf die ich oben Fuß
note 2 verwiesen habe, sind nur wenige neuere Ent
scheidungen zu dieser Frage veröffentlicht worden. 
Weitere als die drei nachstehend besprochenen Ent
scheidungen sind mir nicht bekannt geworden.

Das OLG. Königsberg: DWohnA. 1936, 226 ver
tritt den Standpunkt, daß bei gemeinschaftlicher 
Wohnungsmiete kein Ehegatte befugt sei, von dem 
andern Räumung der Wohnung zu verlangen, selbst 
wenn der andere für schuldig erklärt ist.

Das LG. Berlin: DR. 1939, 934 spricht sich da
gegen für eine Billigkeitsentscheidung ähnlich wie 
S t u t ze r ,  S cho l t z  und Re im an n aus. Es spricht 
eine gemeinschaftlich gemietete Wohnung demjeni
gen der früheren Ehegatten zu, der nach gesunder 
Volksanschauung den meisten Anspruch darauf er
heben kann, und berücksichtigt dabei insbesondere 
den Schuldausspruch im Urteil und die Regelung 
der Kinderfürsorge durch das Vormundschafts
gericht.

Das KG.: DWohnA. 1941, 94 erklärt, die Ehe
scheidung löse nicht einen gemeinschaftlich ge
schlossenen Mietvertrag auf, deshalb könne der 
Ehegatte, der während des Scheidungsprozesses vor
übergehend die Wohnung verlassen habe, wieder 
seine Rechte auf Grund des Mietvertrages geltend 
machen und in die Wohnung zurückkehren. Das 
KG. entscheidet hier also die Streitfrage nicht un
mittelbar, sondern gibt nur die Möglichkeit, aus 
dieser Entscheidung Rückschlüsse zu ziehen.

I I I .  K ritik  der Lösungsversuche
Auf der Suche nach dem richtigen Weg zur Lö

sung des Problems haben sich zwei Richtungen 
herausgebildet, die unterschiedliche Ausgangspunkte 
haben und auch unterschiedliche Mittel zur Lösung 
vorschlagen. Die eine Richtung geht von der ver
mögensrechtlichen Betrachtungsweise aus und sucht 
die Mittel zur Lösung aus dem Vermögensrecht zu 
schöpfen. Die andere Richtung legt eine familien
rechtliche Betrachtungsweise zugrunde und glaubt 
auch im Familienrecht die Mittel zur Lösung zu 
finden. Die familienrechtliche Richtung hat im 
Schrifttum in der letzten Zeit die meisten Anhänger 
zu verzeichnen. Welche Richtung in der Rechtspre
chung vorherrscht, läßt sich aus den wenigen ver
öffentlichten Entscheidungen nicht ersehen. Welche 
der beiden Richtungen hat den richtigen Weg ge
funden? Zur Beantwortung dieser Frage müssen die 
Lösungsversuche einer kritischen Prüfung unter
zogen werden.

1. D ie  f a m i l i e n r e c h t l i c h e  sie
Die familienrechtliche Richtung kann, o ^aß-

so zahlreiche Vertreter gefunden hat, rne ^  ße-
gebend anerkannt werden. Sie läßt si ^  Fest
stimmung ihres Ausgangspunktes una ^ ürnern 
legung ihres Ergebnisses von mehrere sfnd. 
leiten, die mit der Rechtslage nicht verei ¿es

ehe-
Zunächst: Es ist unbestreitbar, dapi'eP’atten

Bestehens der Ehe zwischen den cjer
Wohngemeinschaft besteht, die ein ^ u^ ()(ingemeif1" 
liehen Lebensgemeinschaft ist. Diese, h .¡ehiingefl 
Schaft bestimmt aber nicht die 5 ec „ a i age dei 
der Ehegatten zur Wohnung. O fu n “n ü ng 'JJ 
R e c h t s b e z i e h u n g e n  zur  W o j  |i. de
i m m e r  der  B e g r ü n  du  n g s v o r g a , ” ’^ 0hnunf
Tatbestand, durch den das Recht an dieser Ta ' 
begründet w ird, also der M ietvertrag. ... er 0 h n 
sache kommt man nun einmal nicht vo o ^ e i j c  h e
M i e t v e r t r a g  g i b t  es t r o t z  a.cl „7  ke i11 
W o h n g e m e i n s c h a f t  ü b e r h a P p a nU 
R e c h t s b e z i e h u n g e n  zur  W 0 h n., .^recht a 
der Begründungsvorgang dem Verm b 
gehört, beruht auch das Recht, dasprfflögensrcC. , 
an der Wohnung haben, auf dem . (;ffangsPlIa q 
und nicht auf dem Familienrecht -  nicht f  
der rechtlichen Beurteilung kann de jas V 
Familienrecht sein, sondern ausschü 
mögensrecht. ü b e r le g

Dies Ergebnis wird noch durch durch
bestätigt, daß auch andere Tatbest ^et vverd 
das Recht an der Ehewohnung b k Auch 
kann, dem Vermögensrecht an£re -  — 7,1 
Pacht- oder Kaufvertrag kann
kann, dem Vermögensrecht an^ f ” ,jueibar ^  ,ng 
Pacht- oder Kaufvertrag kann un ghewohu q
Vtjtnnlrn  ̂k nr nnrxkl r,oonn n/Arf] P11. Clu _ ^ _Zwecke abgeschlossen werden, - ‘ "  . zer  „ es 
zu beschaffen. Dies bestreitet S pacht u.
S. 1361 zu Unrecht. So kann mit ar eine j,.
gewerblichen Unternehmens unrnl, , s j-,ei der paß 
nung verbunden sein und ist es s R ±rjebes. .. n.

landwirtschaftlichen_Be" ehrfarn>lie...tung eines lanawinscnaiuu.**—: Men«1“ ','» ge-
Grundstücke, seien es Eigenheim , Ist
häuser oder Zinsgrundstücke, zu zU erhalt• JalJi 
kauft werden, um eine Ehewohnung ht unf  ße. 
eine alltägliche Erfahrung. Auch jurch d an
wird das Recht an der ^p h m  t  -enjg<  ̂d 
gründungsvorgang bestimmt. N“  , Beteiliipueoso 
dem Pacht- oder Kaufverträge 0j,nung- 
getreten ist, hat Rechte an der i ^
ist es auch bei der Miete. Famihê e+ehens

Sodann: Es ist richtig, daß a , des 0et-
richtiger: das Eherecht — wahr auf^ [ üngeil
der Ehe sehr weitgehende Wirk K AusW! n ei°'
vertrag ausübt. Ich selbs.t. .h fu^rtrag wiej emsbes°nf 
des Eherechts auf den Mietv &. und 1 , ^  auf 
gehend dargestellt6). Das Eh siCh so g<rens' 
dere das eheliche Güterrecht j em Ver
den Mietvertrag aus, daß die , -sweilen » , rjo )> 
recht beruhende Rechtsstellung blS£ raU ^  
deckt wird. Beispiel: Ist nur jvlietreC

”  Vgl. R o q u e t t e :  JW. 1938, '■*" d mel„er S
i) S tu t ze ,  a,a.0. S. 1 3 S ^ Ä  $

S Ä f im m S n f f c  m S ? «

Ten Gut gegenüber wirksam sein -uy ertrag* 
Zustimmung des Mannes z u de®über ¿ei J ^  f er  
BGB.). Auf die Wirksamkeit gegei tf£))l, j e d e ^  ■ 
dem eingebrachten Gut muß d° *  m VernU 2iis 
Wert legen. Deshalb muß man Je“  heirau o 
raten, einen Mietvertrag mit eint 
mung des Mannes abzuschlienei.
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j
<  darI der Mann auf Grund seiner Rechtsstel
lungm'fk e*le'*chen Güterrecht die Wohnung nicht 
BeSit2p e.nu^cn, sondern sie sogar als unmittelbarer 
eigent|.r ln Besitz nehmen, die Frau, obwohl die 
mitte,blche Mieterin, wird in die Stellung einer 
der ju aren Besitzerin abgedrängt; andererseits muß 
UninittPnn die Miete aufkommen und wird auch
selbst in u-rer Schuldner des Vermieters, ohne jedoch 

r1 ?ie Rechtsstellung des Mieters einzurücken. 
kun„ e! gemeinschaftlicher Miete treten Einwir- 
Eherechr Ci? e*ie*‘chen Güterrechts ein. Die auf dem 
dir (jnf beruhende Wohngemeinschaft dient nur 
recht KPei si re'cklung der bereits nach Vermögens- 
i'gun»■ h. enden gemeinschaftlichen Wohnberech- 
Mantlg’ das eheliche Güterrecht gewährt aber dem 
daß er doch Rechte an dem Mietanteil der Frau, so 
«un? allein unmittelbarer Besitzer der Woh-

obwohl auch die Frau Mitmieterin ist. 
a u f Eh e re ch t  b e r u h e n d e n  

aber  nur ,  so-

Ail! wird
R e ' u A ^ s eV £ Q L ,
ladge Sf).ez’ ehu ngen ge l ten  
"'eg, Ehe besteht .  Sie fallen automatischSrvK 1J . UVOl t lU. Olt I dlltu ct mUlJlcilloGIl
?ache is+a.d die Ehe aufgelöst ist. An dieser Tat- 
Wegf , , ailch nicht vorbeizukommen. M it  dem  
lehrten Dder  d u r c h  E h e r e c h t  h e r b e i g e -  
y*errnöo- Rech t s w i r k u n g e n  t r e t e n  d ie  auf  
+1 e 1*Uno-ensre.c h t b e r u h e n d e n  Rech t sbe-  
r S ifCn w ’ eder  in v o l l e r  K l a r h e i t  zu- 
e.chts n,. "faren durch die Auswirkungen des Ehe- 

Wlrketl „ f  überdeckt, aber nicht aufgehoben. Jetzt 
s , ,?Icb w*eder allein aus.

„ere a u f^ L ^ ’lch: Die auf Eherecht und insbeson- 
11 ätißei. ,Icbem Güterrecht beruhenden Wirkun- 

Pr Ehe. p . *ne Nachwirkungen nach Auflösung 
C> che W u ist d'11 Irrtmn, anzunehmen, daß die 
w^dla&p dhngemeinschaft, die auf eherechtlicher 
diP!er besfpu ruht’ nach Auflösung der Ehe noch 
wJi - j . Und nun erst einer Abwickelung be-
¡5  er in dp. w/ Fhegatten nach Auflösur>g der Ehe
sär.i!?.r als p- ■w °lm ung verbleiben, so ist das nichts 
Or ¡ches y n ^sach licher Zustand, ein rein tat- 
le^dsä^p^^m m enw ohnen, das erst nach den 
tu,? muß. Dl. der Wohnberechtigung getrennt wer- 
ßan dann eses tatsächliche Zusammenwohnen ist 
eihp auch ? e /^^hngemeinschaft, wenn die Ehe- 

Ae §emein? l vermögensrechtlichen Grundsätzen 
u^u ° ........................... ...
> il

Q-uiicheg 7*n tatsächlicher Zustand, ein rein tat 
dp.Utldsät2pn Ui ammenwohnen, das erst nach 
Hu. muß rC. der Wohnberechtigung getrennt 

. dann e iSSes tatsächliche Zusammenwohne., 
ten anC)j e ‘Wohngemeinschaft, wenn die Ehe 
6 ^eUieine u vermögensrechtlichen Grundsatz- 

s a ll^u a ftlich e  Wohnberechtigung haben. 
da?.1'dmireciurMufgt: Es ist ein Irrtum, wenn die 
mipt'!f an „ k e Dichtung erklärt, es komme nicht 
Iru m habe r?n nur e'ner der Ehegatten allein ge- 
^ch^genteii eü.ob beide zusammen Mieter seien. 
Satu, a'’ein . le Wohnberechtigung entscheidet 
Senipd liti iu-c ] der Rechtsstellung, die die Ehe- 
Sio ä/Uschafi mtvertrage einnehmen. Eine Wohn- 
tW l|<)h gemp- Ŝebt zwischen ihnen nur dann, wenn 
auf "alb k "mnschaftlich Mieter der Wohnung sind.

k . sen js(. die Frage, wie diese Gemeinschaft 
£et9i,?ide Ehpiv. iUcb nur *n dem Falle auftauchen, 
’^ in -^t hahi^a , m gemeinschaftlich die Wohnung 

g Ehegabp- Jn den anderen Fällen muß der- 
1 e. der nicht Mieter ist, weichen.

h* ■ D ‘
Uilli? farni]1;6 ^ U l i g k e i t s e n t s c h e i d u n g  
H  B|Me.cht zurrßClltIi5iie Richtung glaubt, das Fa- 
.st ei» 1 £keitspn7ef?ründung der von ihr angestreb- 
K^enArtum f?ctleidung zu benötigen. Auch dies 
3 c  ^ e i d,;nUas. Familienrecht läßt eine Billig- 
b,r Eiij.^Ur Ha ® Hloht zu. Es ist starr und uner- 
,| H i t JSkeitsl’ ,Wo, es eine Härteklausel enthält, ist 
3? ¿Ser,niss?oh heidn nRen Raum. So gelten’die 
Qr Ehp.e,faIIes |.me Rücksicht auf die Umstände 

'mdernj Qle möglicherweise die Einwirkung 
se als unbillig erscheinen lassen; so

erfolgt die Anfechtung der Ehelichkeit ohne Rück
sicht darauf, daß ihre Folgen sich in unbilliger 
Weise für das Kind auswirken könnten; so darf die 
Auflösung einer Ehe durch Nichtigkeitserklärung, 
durch Aufhebungs- oder Scheidungsurteil nicht 
durch Billigkeitserwägungen bestimmt werden, ab
gesehen von den Fällen der §§ 54 u. 55 EheG., die 
eine Härteklausel enthalten. Beispiele dieser Art 
ließen sich noch viele anführen. Anders dagegen, 
wenn auf dem Grunde des Familienrechts ver
mögensrechtliche Ansprüche und Leistungspflichten 
entstehen. Für die Erfüllung dieser Leistungspflich
ten gilt dann der Grundsatz des § 242 BGB. in dem 
gleichen Umfange wie im Schuldrecht. Dann ist es 
aber nicht verständlich, weshalb man erst den Um
weg über das Familienrecht benötigt, um zu einer 
Anwendung des § 242 BGB. zu gelangen, wie es 
S t u t z e r  a. a. O. S. 1361 vorschlägt, wo man doch 
auf dem Wege über das Vermögensrecht viel rascher 
und sicherer zu dem gleichen Ziele gelangen kann. 
Da nun, wie ich oben ausgeführt habe, ohnehin das 
Vermögensrecht für die Rechtsbeziehungen der Ehe
gatten zur Wohnung maßgebend ist, läßt sich die 
Anwendung des § 242 BGB. und eine darauf ge
stützte Billigkeitsentscheidung viel ungezwungener 
begründen.

Auch zur Bestimmung des Inhalts der Billigkeits
entscheidung glaubt die familienrechtliche Richtung 
das Familienrecht zu benötigen. Dies ist ebenfalls 
ein Irrtum. Es ist nicht einzusehen, weshalb nicht 
bei einer auf vermögensrechtlicher Grundlage er
folgenden Billigkeitsentscheidung der Schuldaus
spruch im Scheidungs- oder Aufhebungsurteil, die 
Unterhaltspflicht der geschiedenen Ehegatten, das 
Sorgerecht für die Kinder ebenfalls sollte berück
sichtigt werden können.

Es ist aber zu fragen: Sollen diese Umstände 
überhaupt bei der Entscheidung mitberücksichtigt 
werden? Diese Frage ist zu verneinen. Das Schick
sal der Ehe, in der die beiden Ehegatten-Mieter mit
einander leben, hat keinen Einfluß auf die Gestal
tung des Mietrechts an der Wohnung. Deshalb kann 
auch nicht der Schuldausspruch im Urteil, der einen 
der Ehegatten mit der alleinigen oder überwiegen
den Schuld an der Ehezerrüttung belastet, einen 
Einfluß auf das Schicksal der Wohnberechtigung 
nach Auflösung der Ehe haben. Auf die Berücksich
tigung des Schuldausspruches allein kommt es ja 
letzten Endes doch hinaus, denn die Unterhalts
pflicht und das Sorgerecht für die Kinder wird ja 
maßgebend von dem Schuldausspruch beeinflußt. 
Die Schuld eines Ehegatten mag für die Entwicke
lung der ehelichen Gemeinschaft entscheidend sein, 
'sie kann aber unmöglich auf die Entwickelung 
der Wohnberechtigung einen entscheidenden Ein
fluß ausüben. Es kommt noch hinzu, daß der 
Schuldausspruch im Urteil keineswegs immer den 
tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Oft genug 
verzichtet ein Ehegatte auf die Geltendmachung 
von Scheidungs- oder Aufhebungsgründen, um den 
anderen Ehegatten nicht bloßzustellen oder ihm sein 
Fortkommen nicht zu erschweren. Dieser Verzicht, 
der durchaus auf sittlich zu billigenden Gründen 
beruhen kann, kann unmöglich dazu führen, daß 
derjenige Ehegatte, der nun die Schuld auf sich 
genommen hat, seinen Mitanteil an der Wohnung 
verliert. Die Wiederaufrollung der Schuldfrage bei 
der Auseinandersetzung über die Wohnung wird ihm 
andererseits durch die Rechtsprechung mit Rücksicht 
auf die allgemeinverbindliche Rechtskraft des Urteils 
verweigert (so LG. Berlin: DR. 1939, 934). Wollte 
man eine wirklich billige Entscheidung treffen, so

284
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müßte man die Schuldfrage in jedem Falle erneut 
prüfen, denn gerade in den beispielsweise ange
führten Fällen kann die Schuld des schuldlosen Ehe
gatten an der Zerrüttung der Ehe erheblich größer 
gewesen sein als die des schuldig gesprochenen 
Ehegatten. Andererseits ist es natürlich zuzugeben, 
daß unmöglich bei der Auseinandersetzung über die 
Wohnung noch einmal der ganze Scheidungstat
bestand erörtert und womöglich unter Beibringung 
weiterer umfangreicher Beweise noch ergänzt und 
erweitert werden kann. Das beweist aber, daß die 
Berücksichtigung des Schuldausspruches — wenig
stens in zahlreichen Fällen — durchaus nicht eine 
billige Entscheidung in der Wohnungsfrage ermög
licht. Jeder Rechtswahrer müßte auch abraten, daß 
einer der Ehegatten die Alleinschuld, wenn auch 
aus sittlich gerechtfertigten Motiven übernimmt, er 
müßte im Gegenteil dazu anraten, um die Schuld
frage zu kämpfen, wenn im Hintergründe die Frage 
nach der Ehewohnung steht. Dies wäre eine durch
aus unerwünschte Folge, welche die Rechtsprechung 
bei Berücksichtigung des Schuldausspruches in dem 
Auseinandersetzungsstreit über die Wohnung nach 
sich zöge. Schließlich läßt es sich auch n i c h t  
r e c h t f e r t i g e n ,  daß d ie R e c h t s p r e c h u n g  
e ine im Gesetz  n i c h t  v o r g es e h e n e  S t r a f 
f o l g e  f ü r  den s c h u l d i g e n  E h e g a t t e n  e i n 
f üh r t e .  Denn der Verlust der Anteilsrechte an 
der Wohnung muß sich als eine Strafe auswirken, 
da- ja der weichende Ehegatte angesichts der 
heutigen Wohnungslage keine Ersatzwohnung er
halten kann.

3. D ie  U n a u f l ö s b a r k e i t  der  M i e t g e m e i n 
s c ha f t

Es ist unzweifelhaft richtig, wenn die familien
rechtliche Richtung der vermögensrechtlichen Rich
tung zum Vorwurf macht, daß sie eine Lösung der 
Mietgemeinschaft nach Auflösung der Ehe nicht 
möglich machen kann. Die nachteiligen Folgen, die 
sich aus einem weiteren Zusammenwohnen der frü
heren Ehegatten ergeben, liegen auf der Hand. Tat
sächlich ist dieses Ergebnis auch durchaus unbefrie
digend.

Die gesetzlichen Bestimmungen geben keinen An
haltspunkt zu einer Auflösung der gemeinschaft
lichen Mietberechtigung der früheren Ehegatten. 
Die Rechtsbeziehungen, in denen die Ehegatten bei 
gemeinschaftlicher Miete zueinander stehen, sind 
als Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts anzuspre
chen8). Es handelt sich dabei um eine Gelegenheits
gesellschaft, wie es deren viele im Rechtsleben gibt. 
Die Rechtslage bei gemeinschaftlicher Miete ist ge
nau die gleiche wie bei gemeinschaftlichem Grund
stückskauf: Auch bei gemeinschaftlichem Erwerb 
eines Grundstücks treten die Eheleute zu einer Ge
legenheitsgesellschaft zusammen, die die Verwal
tung und gegebenenfalls auch Benutzung des ge
meinschaftlichen Grundstücks bezweckt. Der An
nahme einer Gesellschaft steht die Tatsache nicht 
entgegen, daß die Ehefrau keinen Beitrag leistet. 
Denn die Leistung von Beiträgen ist kein wesent
liches Tatbestandsmerkmal der Gesellschaft. Auch 
der Einwand, daß ein gegenseitiger Verpflichtungs
wille fehle, den S t u t z e r  a. a. O. S. 1360 ebenfalls 
erhebt, schlägt nicht durch, denn in dem gemein
schaftlichen Abschluß eines Rechtsgeschäfts, mag 
dieses Kauf, Pacht oder Miete sein, ist immer der 
Verpflichtungswille zu erblicken, die gekaufte bzw.

8) Vgl. R o q u e t t e :  JW. 1939, 392; ders.: Mietrecht 
S. 41 ff,

gepachtete oder gemietete Sache gemein sonSt 
zu verwalten oder zu nutzen oder zu benutz >' jcpen 
hätte der gemeinschaftliche Abschluß elcne hilg-e ist 
Vertrages überhaupt keinen Sinn. Die ha q&. 
vollkommen die gleiche, wie wenn SIf j 1mp'inSchaft'
schwister oder zwei Freunde zu einem ?enV„«liehet 
liehen Grundstückskauf oder zu gemeins i  
Pacht oder Miete zusammentun. Der Um , J-

daß 
htiiehes* uvwl wu\.i miv. iv, — . rP'CiHD''*

zwischen Eheleuten ohnehin bereits ein ^ man 
Band besteht, spielt dabei keine Rone- ■ danIi ist 
übrigens eine Gesellschaft nicht annentue , a” '
jedenfalls ein gesellschaftsähnliches . ei  s aUf eine 
zunehmen, d. h. -ein Vertragsverhältnis, ‘ (Vgl. 
längere Interessenverknüpfung gerichhe s0iches
RGRKomm. Erl. 2 a vor § 705). Auf s auc& 
finden die Vorschriften des Gesellschat - ¡sj; die 
Anwendung. Der Zweck der Gese*‘sC 1 /¿¡es ist 
gemeinschaftliche Benutzung der Wem* aUCh die 
trotz KG. 1940, 1578 festzustellen). we ' ä h r e '1/ 1 
gemeinschaftliche Benutzung der Wem y erpfhclJ 
des Bestehens der Ehe in Erfüllung a wjrd d°.c! 
tung zur Lebensgemeinschaft erfolgt» hegri’mjr’ 
der Zweck, zu dem die Ges-ellscha ^¡nfälhe 
wurde, nicht mit der Auflösung der ¿aß f?
[Wohl war -das Bestehen der Ehe der der $/o 
die Eheleute zur gemeinschaftlichen N . jaSSes zl1' , 
nung entschlossen. Der Wegfall des . , ag juch 
Vertragsabschluß macht aber den sChaft, rt 
hinfällig. Denn der Zweck der O e ^ nung, k J  
gemeinschaftliche Benutzung der . erf<J
auch nach Auflösung der . Ehe „ icj
werden. Die Gesellschaft nimmt a g ihr En ,je 
folge Zweckerreichung nach § 720 „¿¡gütig».r1l,r
sondern bedarf zur Auflösung der und kc 
nach § 723 BGB. jederzeit erfolgen kan f un> 
Begründung bedah, da die 0«eltocta« 
stimmte Zeit abgeschlossen ist. t.r g der
die Kündigung herbeigeführtert^ A ^  nun d>e^af.
Seilschaft erhebt sich die Frage, V _ n Gesê Metz1 
einandersetzung zwischen den bisn s d[e ge'*  ^  
tern zu erfolgen hat. Hier versrig der §» ..¡er 
liehen Bestimmungen. Die Vorsch . lCjelt sich cj0e 
734 BGB. scheiden aus, denn es h unii ß
nicht um Vermögenswerte Einlag e ab' gr„ 
Geschäftsführung, welche Uder ßöB- z die 
könnte. Ebenso sind die gemäß S . riften r lja ta h  
gänzung heranzuziehenden Teilun Es
Gemeinschaft unanwendbar. Lin unm0^ ' tAveise 
wie sie § 752 BGB. vorsieht. f i l # h W *Z tingf 
handelt sich hier nicht, wie vielfach i ^  Wohn ßc. 
angenommen wird, um die R  r scha-ftl,c ntnÖg' 
sondern um die Teilung der gemein^ .
rechtigung an der ‘̂ ^ " M ie tv e r t r ä g e  heJ 
lieh, denn das auf dem Mi Wohnung lSg 
gemeinschaftliche Recht an de „ö-oinin., 
bar und unveräußerlich (yg!v „ „ d e ! t sic« ufl>

u n v e r ä u ß e r l i c h  ist. Dane. &
BGB. unanwendbar, der * UCo eChtssteHu” f n \[or  
empfohlen worden ist. Em „  j j t  nach vVerdfr’j 
n icht w ie ein verkehrsfähige R versteigelM lCii de 
Schriften über den Pfandverkauf d
Demnach ist eine Auseinander^reCh iig ü ^  0 ögUc^ 
Ehegatten hinsichtlich ihre ^  jil 'stRpnut 
,Wohnung rechtlich unmöglich. W daS ßeju Wob 
daß die Ehegatten u n t e r e i n a ^  sie:d j,üte > 
recht an der Wohnung refvea” ’ muß sich zn J  
nung unter sich aufteilen. der £hegattdie Fes
darin eine Auseinandersetzung flUr um
blicken, vielmehr handelt es
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ste]iUn
des Mvu er Grenzen des Mitbenutzungsrechts, also 
stehen* - S'*zes‘ ^ ‘ne s° tche Regelung hat das Be- 
V0rai einer gemeinschaftlichen Berechtigung zur 
dersejf- ZUn£> n‘ch* at>er die Beendigung der bei- 
eitizipp xi1- Rechtsbeziehungen. Danach bleibt die 
lösuncr , 1öglichkeit, wie die Ehegatten nach Auf- 
recht s' 1!fr ^ er ^as gemeinschaftliche Wohn-
des |Wjlc+h auseinandersetzen können, die Kündigung 
jedem pycrtrages durch beide Ehegatten, wobei es 
andern the®â en möglich ist, die Mitwirkung des 
erzWin</Ur E ndigung zu verlangen und notfalls zu 
Vertrag11-. m‘t Uner Kündigung des Miet-
die feinem der Ehegatten gedient ist, wenn 

 ̂la“ ung einer ai 
1Iegt auf der Hand.

•st, mg einer anderen .Wohnung unmöglich

 ̂ Ein neuer Lösungsversuch
e,n Schaf ts ge danke und u nz u l ä s s i g e  

W Rechts  au s ü bu n g
jung e , 1CJ* mich für die vermögensrechtliche Rich- 
■?rma|.juSc. .¡de. so geschieht dieses nicht aus einer 
"er Obe rishschen Denkweise heraus, sondern aus 
!jcheu jv Z"ugung, daß die von der familienrecht- 
hutig f0 lcIltuner vorsreschlafrene Billinkeitsentschei-

g°hnUn,yn,egatte, der das eigentliche Recht an der 
l Satte hat, bzw. der gleich- und mitberechtigte 

2”ne daRSe-lner Rechtsstellung beraubt werden soll, 
¿.ehiildai,. ein anderer Rechtsgrund vorliegt als der 
r atz fir j ruch ‘m Urteil und ohne daß ihm ein 
¡Pr'cht njl lJ00 Verlust geleistet wird. Die Billigkeit 
¿ ^en. a , , /  nur für einen, sondern für beide Ehe- 
h Pruch * 1 ^er schuldig gesprochene Ehegatte hat 
fUnkt dp D-rauf> daß man seine Lage vom Stand- 
rieracksipi iHigkcit aus betrachtet. Es ist doch zu 
p ngSürte’|1̂ en’ ^aß c*er Schuldausspruch im Schei- 
pr.i. ui durchaus kein Unwerturteil über diek^ön

des schuldigen Ehegatten darstellt. 
•iltle Verm - nS der Wohnungsberechtigung bedeutet 
fcULSsprUci11°^ ens.enfz*chung als Straffolge desSchuld- 
ri« §atten demselben Recht, wie man einem
ACr Wohn Se'ne Allein- oder Mitberechtigung an 

ahspricht, könnte man auch bei der
Spusetlstänrides Haushalts hinsichtlich der Haushalts
ta g e *  nach Grundsätzen der Billigkeit ent-

, unddri den h  em aer tne gatren sem Aiieineigen- 
pL11 ¡V\pe- Haushaltsgegenständen absprechen oder 
SP; Satten ^enfu.msrecht an solchen dem anderen 
ejjkle zu J a u s e n . Und was für Haushaltsgegen- 
Sn^Hiun „  fen hätte, müßte dann auch für Grund- 
u^chun gelten. Die Folgen einer solchen Recht- 
i'e  ersehp auch für andere Rechtsgebiete wären 
fecHi-^er P / i i E n d e r f o l g  würde man über den 
§ein eheii p1 ^keitsentscheidung die vermögens- 

Ls ^ehen <ec“ tsverhältnisse einfach aus den An-

Ä atte, (.^CshaIb dabei verbleiben, daß derjenige 
^hpIv l̂,flösT,r ^ ’Her der Wohnung ist, diese auch*sfjß  "  *0 ^ 1i  U L I  VV U l l l l l l l l g  l o l j  U l L o L  < -l l iv . i l

ik^^ teu  ^ ’gder Ehe erhält und daß, wenn beide 
Pi,-VVeite rh ie*"er s*nd, diese nach Auflösung der 

ipslje Lösun gern.e>nschaftlich Mieter bleiben.
enl dieses Gemeinschaftsverhältnisses"P „ , der \Y/^k------  .-„i __  j __ kder ^ohnung ist nur dann möglich 

r.ek>h ’ asch . p",1 f eren E n t w i c k e l u n g  d ieses 
SaW ’ .die V e r h ä l t n i s s e s  Umstände ein-

,a s Chaf4. 1 11111
s V ^ r h ä l t n i o a ^ ö  u m a i a u u c  e in -

*«$•  G0l„ .sung an Hand der Rechtsgrund- 
is :Hssjg. ne { n s c h a f t s g e d a n k e n s  und der 

ei*,? 11 R e ch t s a u s ü b u n g  erfordern. 
cHei*o.T Gbstverständliche Voraussetzung für 

attsverhältnis an der Wohnung, daß

V ^ t

jeder der früheren Ehegatten dieses Gemeinschafts- 
Verhältnis achtet und den anderen in der Ausübung 
seiner Gemeinschaftsrechte nicht hindert. Jeder der 
früheren Ehegatten muß sich innerhalb dieser 
Wohngemeinschaft genau so verhalten, wie jeder 
Hausbewohner sich im Rahmen der Hausgemein
schaft verhalten muß. Mag auch die Wohngemein
schaft auf Grund der Spannungen, die sich aus den 
Gründen der Ehezerrüttung und dem Scheidungs
prozeß ergeben haben, Anlaß zu Reibereien geben, 
so besteht trotzdem die Verpflichtung der beiden 
Gemeinschafter, ihr Verhalten gemeinschaftsmäßig 
einzurichten. Wie es verboten ist, daß ein Mitglied 
der Hausgemeinschaft andere Hausgemeinschafts
mitglieder belästigt, so ist es auch verboten, daß der 
eine der geschiedenen Ehegatten den anderen in der 
Mitbenutzung der gemeinschaftlichen Wohnung stört 
oder ihn belästigt. Ein Verstoß gegen das Belästi
gungsverbot führt im Rahmen der Hausgemein
schaft zum Ausschluß aus der Hausgemeinschaft, 
indem das Mietverhältnis nach § 2 MietSchG. 
aufgehoben werden kann. Ebenso  muß auch ein 
V e r s t o ß  gegen  d i e  W o h n g e m e i n s c h a f t  
zum A u s s c h l u ß  aus der  G e m e i n s c h a f t  f ü h 
ren.  Wenn also einer der geschiedenen Ehegatten 
den andern so erheblich belästigt, daß ihm die Fort
setzung der Wohngemeinschaft nicht mehr zuge
mutet werden kann, dann muß er aus der Wohn
gemeinschaft ausscheiden und dem andern das allei
nige Wohnungsrecht überlassen. Er kann sich dann 
über den Verlust seiner Rechtsstellung nicht be
schweren, denn er hat sich durch sein schuldhaftes 
gemeinschaftswidriges Verhalten selbst außerhalb 
der Gemeinschaft gestellt und muß deshalb die da
mit im Zusammenhang stehenden Nachteile als Folge 
seines gemeinschaftswidrigen Verhaltens auf sich 
nehmen. Diese Entscheidung beruht auf dem Ge
meinschaftsgedanken, der die Wohngemeinschaft 
wie jedes andere Gemeinschaftsverhältnis beherrscht. 
Sie hat den Vorzug, daß sie nicht auf unbestimmten 
und gefühlsmäßig bedingten Billigkeitswertungen 
beruht.

Auf dieser Linie liegen die Entscheidungen des 
LG. Berlin: DR. 1939, 934 und des OLG. Zwei
brücken: DR. 1941, 1891. Zwar gründen diese Ent
scheidungen ihr Ergebnis nicht auf den Gemein
schaftsgedanken, wohl aber sind die Tatbestände, 
die ihnen zur Beurteilung Vorlagen, so gelagert, daß 
die vorstehend entwickelten Rechtssätze zur Anwen
dung zu kommen haben. In der Regel wird ja auch 
gerade die Tatsache, daß das weitere Verhalten 
eines der Ehegatten nach der Scheidung das Zu
sammenwohnen unmöglich macht, der Anlaß dafür 
sein, daß der andere seine Entfernung aus der Woh
nung wünscht. In dem vom LG. Berlin entschiede
nen Falle war vorgetragen, daß der frühere Ehe
mann noch bei jeder Gelegenheit seiner früheren 
Ehefrau seine Gehässigkeit zeige. In dem Falle des 
OLG. Zweibrücken hatte der frühere Ehemann im 
Trünke fortgesetzt die Frau belästigt und bedroht, 
Gewalttätigkeiten begangen und Gegenstände aus 
der Wohnung weggeschafft. In beiden Fällen lag 
also ein Verhalten des früheren Ehemannes vor, das 
grob gemeinschaftswidrig war und mit dem er sich 
selbst außerhalb der Gemeinschaft stellte. Ihm 
konnte also die Aufgabe seiner Rechtsstellung zuge
mutet werden.

Übrigens ist die Entscheidung des OLG. Zwei
brücken noch in einer weiteren Richtung lehrreich. 
Es lag in dem von ihm entschiedenen Falle nicht ein 
Mietvertrag vor, sondern ein dingliches Wohnrecht, 
das noch während des Bestehens der Ehe für beide

284*
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Ehegatten eingetragen war. D i e G r u n d s ä t z e  der  
G e m e i n s c h a f t ,  w i e  i ch sie o be n  e n t w i c k e l t  
habe,  g e l t e n  n i c h t  nu r  be i  e i n e r  g e m e i n 
s c h a f t l i c h e n  M i e t b e r e c h t i g u n g ,  s o nd e r n  
in  a l l en  Fä l l e n  g e m e i n s c h a f t l i c h e r W o h n -  
b e r e c h t i g u n g .  Es war deshalb richtig, daß das 
OLG. Zweibrücken auch bei dem dinglichen Woh
nungsrecht die Räumung von dem Ehemanne ver
langte. Das gleiche muß dann auch gelten, wenn 
Ehegatten in einem ihnen gemeinschaftlich gehöri
gen Hause eine Wohnung innehaben oder wenn sie 
auf Grund eines gemeinschaftlich abgeschlossenen 
Pachtvertrages in einer Wohnung zusammenwohnen 
oder wenn eine Wohngemeinschaft auf irgend
einem sonstigen Rechtsverhältnis beruht.

Dasselbe Ergebnis, das aus dem Gedanken der 
Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft abge
leitet ist, ergibt sich auch aus dem Gesichtspunkt 
der unzulässigen Rechtsausübung. Diesen hat das 
OLG. Zweibrücken a. a. O. zur Begründung seiner 
Entscheidung verwendet. Es hat zutreffend betont, 
daß es als eine unzulässige Rechtsausübung anzu
sehen sei, wenn sich einer der früheren Ehegatten 
auf seine Mitberechtigung an der Wohnung beruft

und sie voll auszuüben gewillt ist, seiner an ¿er 
ablehnt, die Mitberechtigung des andt 
Wohnung zu achten. ine gesetz;

D ah in  a. a. O. macht den Vorschlag, ^ ortlaid 
liehe Bestimmung in Anlehnung an 0 ,, lesen
des § 4 MietSchG. aufzustellen. Ich na Ausfiih- 
Vorschlag, wie aus meinen vorstehen , sfjtnn 
rungen ersichtlich ist, für nicht zutr sie
eine gesetzliche Regelung erfolgt, da folgende
sich an § 2 MietSchG. anlehnen, und etwa 
Wortfassung erhalten: meinsc!*^'

Haben Ehegatten eine Wohnung * dann
lieh gemietet und wird die Ehe au g ^  \^oh- 
kann jeder von ihnen die Herausg anderefl
nung an sich und die Räumung dur erheblich?, 
verlangen, wenn der andere sich ein j erll JVU'
Belästigung schuldig macht odner u p je An.'
gebrauch der Wohnung ständig s ^  geläst - 
hebung ist nicht zulässig, weinn ’ jaßt hf“. 
gung durch eigenes Verschulden v ¡nsChafthchf 

Das gleiche^ gilt, wenn die f
Wohnberechtigung der früheren %gigentn >
einem anderen Rechtsgrunde, wie • ."erUht. 
dingliches Wohnrecht, Pacht u. dg •>

Die Aufgaben des Vollstreckungsgerichts im Rahmen 
von § 7 Ziff. 5 der Lohnpfändungsverordnung 1940

Von Landgerichtsdirektor

Bisher durfte ein Gläubiger sich wegen seiner 
künftigen Unterhaltsansprüche zwar den Lohn seines 
Schuldners rechtswirksam abtreten lassen. Er konnte 
aber dessen Arbeitseinkommen nicht wegen seiner 
k ü n f t i g e n  Unterhaltsforderungen pfänden lassen. 
Das verbot § 751 Abs. 1 ZPO., wonach vor Ablauf 
des Fälligkeitstages der einzelnen Unterhaltsrate 
kein wirksames Pfändungspfandrecht entstehen 
konnte. § 6 Abs. 3 LohnpfändungsVO. bringt hier 
eine grundstürzende Neuerung. Nunmehr dürfen 
Unterhaltsgläubiger das Arbeitseinkommen des 
Schuldners auch wegen ihrer erst künftig fällig 
werdenden Unterhaltsraten pfänden lassen, wenn 
der Schuldner mit mindestens einer Unterhaltsrate 
im Rückstände ist. Schon mit der Zustellung des 
Pfändungsbeschlusses an den Drittschuldner erwirbt 
der Unterhaltsgläubiger ein wirksames Pfändungs
pfandrecht mit allen seinen Rechtsfolgen aus § 804 
ZPO.1).

Diese sog. „Vorratspfändung“  verschafft dem 
Unterhaltsgläubiger auch wegen der künftigen Raten 
den Vorrang vor allen später pfändenden Gläubi
gern. Auch dann, wenn die späteren Gläubiger die 
Pfändung betreiben sollten, bevor die betreffende 
Unterhaltsrate fällig geworden ist. Nur die D u r c h 
f ü h r u n g  der Vorratspfändung ist hinausgeschoben, 
und zwar bis zu dem Zeitpunkt, in dem die einzelne 
Rate fällig wird. Das bedeutet: der Drittschuldner 
darf auf Grund einer solchen Vorratspfändung 
wegen der künftigen Raten einen Lohnabzug nicht 
vor ihrem Fälligkeitstage vornehmen2). Das amt
liche Formular ZP 53 b meint dies, wenn es auch 
in seiner Ausdrucksweise für Laien nicht leicht ver
ständlich ist. ln dem Formular heißt es:

*) M e r t e n ,  „Lohnpfändungsrecht“  (2) S. 65; Rüh -  
l i n g ,  „Das neue Lohnpfändungsrecht“  S.29; Pü s c he l :  
DR. 1941, 976.

2) M e r t e n  und R ü h l i n g  a. a. O.

Dr. Püsche l ,  Berlin

„Die Pfändung umfaßt das ¿fr bis dajjjjj 
dende Arbeitseinkommen nur w e g d e r  glL 
bereits fällig gewordenen oder £±r£ge.‘ 
zeitig fällig werdenden Unterhai . und
Der Unterschied zwischen L„ h » a M « K ld»«r. 

Lohnpfändung ist also gefallen- ,.lSirebrachtnrjtte 
g;egen den eine Vorratspfändung ‘ ¡¡¡ehr an 
4en ist, darf seinen Lohn auch nie ^n-

i f  \ J r \ t*f*o  +  « i K + r n f p r i  ... A p Y K

eine
if Vorrat abtreten. „minS der
Als Ausgleich für diese Bevor?- b .

[laubiger bestimmt § 7 Ziff. ^ „ g  o d e r^
„T rifft eine Pfändung, eine M  . { jni fe "’ e, 

sonstige Verfügung wegen ei 'p fandung "  sin<d
v p ir f m p + p n  A n c n r n r h i '  m i t  CmC- '

eines
auf

ä 1- , w i u 6u.,6 . r pranu-— 3...
zeichneten Ansprüche m lt eirl^usammen, s ernäß 

sonstigen Anspruches ^ h s t  d 'e/ > r -
_.e Unterhaltsanspruche z umfang ver-

§ 6 der Pfändung in erweiterte® zu s
liegenden Teile des Arbeitse , aUf Antragliegenden Teile des Arbeitse» «A«tra 
rechnen. Die Verrechnung 1111_c(rericht v°r‘ . 
Beteiligten das VoIIstreckungsge . ^  ¡¿gf.

Der Grundgedanke der 
urch die Möglichkeit einer V ersier U ni , ni
iner Vorratsabtretung werden den 11 pi«se
iläubiger betroffen, die spate P zähle*1, 
u den bevorrechtigten p 1f ub’J: geschützt J  
iläubiger sollen tunlichst davor Lohnpf pfär  
aß sie infolge der v o ra n g e g a n g ^  spätc** z j .  

und Lohnabtretungen b^  shalb sind g r, d\ 
if vö lliP  leer ausgehen.

di£en unu L u im d u i,uu ..6v.. neshalu s ,A,hi£eI’ 
ung vö llig  leer ausgehen. . K ß a l t s g  â 5 rlafl£  
emein alle bevorrechtigten U n te ' btretung j^jts 
• = Gehaltspfändung oder s £  >oi.nc Gehaltsptandung ouex Tel1 ¿¡e
aben, zunächst aus demjen g nur für 
nkommens zu befriedigen, ^ t .  y ert&K
evorrechtigten Gläubiger of hDer Unterhaltsgläubiger m uß ten  der Sc»sDer Unterhaltsgiaumgex s0 de* “ ns
¡ng gefallen lassen und ev’ !tseinko'1111 
Ibst. Welcher Teil des Arbeitse



Aufsätze 2269«gang 1941 Heft 43j

stimbevorrechtigten. Gläubiger zugänglich ist, be- 
z\vet.i/ ?lc.h nach § 6 der VÖ. Man bezeichnet ihn 
diese als Teil 2 des Einkommens. Soweit
biger *eil nicht ausreicht, darf der Unterhaltsgläu- 
Lohnak+ e*ne Pfändung vorgenommen oder eine
Arbeit • ung erhalten hat, sich an den Teil 3 des 
schnit^’.'^ornmens halten, d. h. an denjenigen Ab- 
k°hnnf- j i edem gewöhnlichen Gläubiger für eine 
Arbeitsa” ,n S  zur Verfügung steht. Teil 1 des 
^ncti»6 ,ommens — ausschließlich für den not- 
niiijg pen Unterhalt des Schuldners und seiner Fa- 

Das <7v1|nmt — ist unantastbar.
Vor2ll ^ ‘istreckungsgericht hat die Verrechnung 
s tä n ^^e n . Damit ist seine ausschließliche Zu- 
äUsggj ed für das gesamte Gebiet der Verrechnung 

der v C" en' Fraglich ist nur, was im einzelnen 
Hat a errechnung gehört.

Pfändiln as, . ^ 0lls treckungsgcricht durch die Lohn- 
e'tieia «SsVO. ganz allgemein die Aufgabe erhalten.&WU. ganz allgemein die Aufgabe erhalten, 
?e.hrrien Us£jeich zwischen den Beteiligten vorzu- 

> sobald bevorrechtigte Unterhaitsgläubiger>Tlit' KCWr\k 7. vt.vvnv.umgic umtniauagiduuigti
a Steh. hn‘ichen Gläubigern Zusammentreffen? Ist 

Anit'n^ des Vollstreckungsgerichts ähnlich der 
°der ^ ts?erichts in einem Vertragshilfeverfahren 
nach dem 'c der Zuständigkeit des Amtsgerichts 
flicht an ^c^uldBereinG.? Ist das Vollstreckungs-

dieB;
C-er F>ro7URem<r*n befugt, hier in die Zuständigkeit 

e ^edeut ^er’c^te einzugreifen ? Ein Beispiel soll 
Ein l ed-nS der Frage für die Praxis klarmachen: 

?eri Von 24r>r Angestellter mit einem Nettoeinkom
m e n  4 monatlich hat von seinem Arbeits- 

1- 55^  ^getreten: 
seiner u fí  Monatlich an seinen Vater, zur Erfüllung 

i .9>ierhaltsPflicht-55
'! R ü c lA monatlich an seine Mutter, gleichfalls 

o A 5q auf ihre Unterhaltsbedürfnisse.
bester i m°natlich an seine arbeitsunfähige 

ni i °'Istf(vi u Unterstützung.
Vor phare Titel für die Ansprüche 1—3 liegen 

in ■ igen ^  Abtretung zu 1 lautet „Von meinem
^   ̂ ■fro'fii ir»li ö?? M im M nno f on

Wa Her <5̂ 1 Unwfderruflich als Unterhalt ab.“
|.,r Cr be; ,cnuldner die Abtretung zu 1 vornahm, 
llar  ¡st er i Cr ^irma X. beschäftigt. Seit etwa einem 
a,, die ak_.e' der Firma Y. angestellt. Die Firma Y. 
kc ti6 Abtr r ê enen Beträge zu 1—3 regelmäßig 
iw er Qlani . Hgsempfänger gezahlt. Ein gewöhn- 

dners ?'§.er hat das Arbeitseinkommen des 
Vörden iasbei der Firma Y. nach § 5 der VO. 
n;tC| heck,u,8̂  Hnd beantragt nunmehr bei dem 
Avai § ? 7j^ sSericht, es möge eine Verrechnung

solle H-', LohnpfändungsVO. anordnen. Und 
W . , 5 »  Vollstreckungsgericht die drei Ab-

dnt,

d«s r -s.au hi -------------- ö~e --------  —  — -
der f/rbeitsg- ^er ausschließlich auf diejenigen 

. VO. ¡ lnkomiuens verweisen, die nach § o 
f l 1 egeti erWeitertem Umfang der Pfändung 
S **

der Ansicht, die erste Ab-
Uur cdt'idef,' \ c ?chon deshalb fü r  die Verrechnung 

ailf , *> Weil cio __ U \A

5usi

der (A’jf das;Ve.d s'e sich nach dem klaren Wortlaut 
d̂ s r^hldnpl k*?e Arbeitseinkommen beziehe, das 

ehal{ 1) ’ der Firma X. hatte, nicht aber auf
^  «ein p 1 der Firma Y. Niemand könne ein- 
soiit; r einitiai Sr! nites künftiges ^Arbeitseinkommen,
« v ° n Segen irgendeine Firma später haben 
K ; 11 noch r,lllerein ™ pinpti andprn ahfrpfpnAbtu *“s

erein an einen andern abtreten, 
•'utrp* Se*h 7 1 ’Ai n'cht feststehe, wer der Arbeit- 
l^eniHhfireii rde. Außerdem verstießen die drei. W ^ g e n  _______
a9cia j'.'b atlf( Segen die guten Sitten oder seien 

‘Acht ah« i ar- Was nicht pfändbar sei, könne 
Urch s getreten werden. Der Schuldner habe 

lle drei Abtretungen insgesamt mehr

abgetreten, als überhaupt bei ihm gepfändet werden 
könne. Gegenüber der Schwester habe der Schuld
ner überhaupt keine Unterhaltspflicht, und seinen 
Eltern gegenüber sei die Unterhaltspflicht weit ge
ringer. Denn dem Schuldner müsse nach § 1603 sein 
standesgemäßer Unterhalt bleiben.

Der Schuldner hält die Abtretungen für wirksam, 
bestreitet jede Gläubigerbenachteiligung und be
hauptet eine gesetzliche Unterhaltspflicht gegenüber 
seinen Eltern in der abgetretenen Höhe sowie 
eine moralische Verpflichtung gegenüber seiner 
Schwester.

Hat das Vollstreckungsgericht über diese Fragen, 
die alle materiellrechtlicher Natur sind, zu entschei
den? Oder ist dies ausschließlich Sache des Prozeß
gerichts? Oder muß das Vollstreckungsgericht 
jedenfalls eine Verrechnung nach § 7 Ziff. 5 von 
vornherein immer dann ablehnen, wenn die Betei
ligten über die Wirksamkeit der Abtretung oder 
über den Rang zwischen der Abtretung der Unter
haltsansprüche und der gewöhnlichen Pfändung 
streiten?

Ganz allgemein galt bis zur LohnpfändungsVO. 
für das Vollstreckungsverfahren folgendes:

Für das Vollstreckungsgericht ist der dem Ver
fahren zugrunde liegende vollstreckbare Titel des 
Prozeßgerichts maßgebend. M it materiellen Einwen
dungen, die den Urteilsanspruch betreffen, wie er 
vom Prozeßgericht festgestellt worden ist, wird der 
Schuldner nicht gehört. Bei Forderungspfändungen 
wird nur die „angebliche“  Forderung des Schuld
ners gegen den Drittschuldner gepfändet. Die Pfän
dung erfolgt auf die Behauptung des Gläubigers, 
daß eine solche Forderung des Schuldners bestehe. 
Das rechtliche Bestehen der Forderung hat das 
Vollstreckungsgericht nicht zu prüfen. Es hat das 
Vorhandensein der Forderung als wahr zu unter
stellen. Nur dann, wenn sich aus dem eigenen Vor
trag des Pfändungsgläubigers ergibt, daß die For
derung des Schuldners nicht mehr besteht, hat das 
Vollstreckungsgericht die Pfändung abzulehnen. In
soweit kommt ausnahmsweise eine materielle Prü
fung durch das Vollstreckungsgericht in Frage. So 
z. B. in einem Fall, in dem nach der eigenen Be
hauptung des Gläubigers an den Schuldner ein 
Gehaltsvorschuß gezahlt worden ist, der eine pfänd
bare Gehaltsforderung nicht mehr übrig läßt3).

Ein weiterer Fall, in dem die Vollstreckungs
gerichte eine materielle Entscheidung, wie sie sonst 
nur dem Prozeßgericht zusteht, vorzunehmen haben, 
ist gegeben, wenn es für das Vollstreckungsgericht 
offenbar klar ist, daß der zugrunde liegende Voll
streckungstitel nur noch formell besteht und daß 
seine Benutzung durch den Pfändungsgläubiger 
gegen die guten Sitten und gegen das gesunde 
Volksempfinden verstößt. Wer z. B. aus einem 
Unterhaltsurteil vollstreckt, obwohl es sich in an
dern Akten als sicher herausgestellt hat, daß der 
in Anspruch Genommene nicht der Erzeuger des 
vollstreckenden Kindes ist, macht sich nach § 826 
BGB. schadensersatzpflichtig. Der Vollstreckungs- 
richter darf nicht seine Hand zu einer Vollstrek- 
kungsmaßnahme bieten, wenn es völlig klar ist, daß 
der Vollstreckende dadurch einem andern vorsätz
lich in einer gegen die guten Sitten verstoßenden 
Weise Schaden zufügen würde4).

Die Fälle, in denen das Vollstreckungsgericht 
seine Mitwirkung versagen muß, weil die zu pfän
dende Forderung nicht mehr besteht, oder weil

s) RArbG.: JW. 1936, 2107. 
i) OLG. Düsseldorf: JW. 1939, 417ff.
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das Vorgehen des Pfändungsgläubigers gegen die 
guten Sitten verstößt, sind in der Praxis nur sehr 
selten gewesen. Denn ein solches Eingreifen in das 
materielle Recht setzte nach der Rechtsprechung 
voraus, daß die Nichtexistenz der zu pfändenden 
Forderung oder der Verstoß gegen Treu und Glau
ben und gegen das gesunde Volksempfinden für 
den Vollstreckungsrichter klar zutage lag. Im übri
gen blieb es bei der Regel, daß das.Vollstreckungs
gericht sich nicht damit zu befassen hat, ob die Voll
streckungsforderung oder die zu pfändende Forde
rung des Schuldners materiell besteht oder nicht. 
Das Vollstreckungsgericht hatte die Beteiligten in 
solchen Fällen an das Prozeßgericht zu verweisen.

Hat nun die LohnpfändungsVO. 1940 hier eine 
Änderung vorgenommen, indem sie in § 7 Ziff. 5 
dem Vollstreckungsgericht die „Verrechnung“  über
trug? Sollte damit das Vollstreckungsgericht an 
Stelle des Prozeßgerichts oder neben diesem auch 
darüber zu befinden haben, ob die Abtretungen zu 
Recht erfolgt sind, ob sie gegen die guten Sitten 
verstoßen oder der Anfechtung unterliegen?

M. E. ist die Frage zu verneinen. Entscheidend 
sind hierfür folgende Gründe:

Der § 767 ZPO. besteht nach wie vor. Die Lohn
pfändungsVO. hat ihn weder ausdrücklich noch 
stillschweigend aufgehoben. Dem Gesetzgeber war 
die Rechtsprechung bekannt, wonach das Voll
streckungsgericht nur ganz ausnahmsweise mate
rielle Prüfungen zu machen hatte. Die Vorschrift 
der ZPO., daß nur die „angebliche“  Forderung 
gepfändet wird, ist bestehen geblieben. In Anbe
tracht dieser Umstände hätte der Gesetzgeber in 
§ 7 Ziff. 5 der VO. klar zum Ausdruck bringen 
müssen, daß das Vollstreckungsgericht, abweichend 
von den sonstigen Grundsätzen der ZPO., über die 
.Wirksamkeit der Abtretungen und über die Rang
bestimmung zu entscheiden habe5). Die VO. spricht 
aber nur von „Verrechnen“ . Und eine Verrechnung 
kann auch sehr gut vorgenommen werden, ohne daß 
das Vollstreckungsgericht die Wirksamkeit der 
Pfändungen und Abtretungen prüft.

Hierzu kommt noch ein wichtiges Moment, das 
gegen die Zuständigkeit des Vollstreckungsgerichts 
in materieller Beziehung spricht: Im Vollstreckungs
verfahren sind die Zuständigkeiten der Gerichte aus
schließliche, ebenso wie die der Prozeßgerichte nach 
§767 ZPO. es sind. Wie sollte nun die,Rechtslage 
sein, wenn der Vollstreckungsrichter im Rahmen 
von § 7 Ziff. 5 über die Wirksamkeit der Abtretung 
oder über ihre Anfechtbarkeit oder sonst über ihre 
Nichtigkeit wegen Verstoßes gegen das gesunde 
Volksempfinden entschieden hat? Sollten die Betei
ligten dann gehindert sein, sich an das Prozeß
gericht zu wenden? Oder stände ihnen der Weg 
an das Prozeßgericht trotzdem noch offen? Und 
weiter: würde das Prozeßgericht an die Entschei
dung des Vollstreckungsgerichts gebunden sein 
oder nicht?

Ohne entsprechende gesetzliche Regelung sind 
diese Zweifel nicht zu lösen. Die LohnpfändungsVO. 
hat jedenfalls keine Lösung gebracht. Sie sagt in 
diesem Punkte nichts über die Zuständigkeit des 
Vollstreckungsgerichts. Folglich gelten die bisheri
gen, oben genannten Grundsätze weiter. Oder mit 
anderen Worten das Prozeßgericht und nicht das 
Vollstreckungsgericht hat über die Wirksamkeit 
der Abtretungen zu , befinden. Es gibt nur eine 
Ausnahme: Wenn diq Nichtigkeit eines Rechtsaktes

5) Richtig Rühl i ng  a.a.O. S. 37: das Vollstreckungs
gericht darf sich solche Fragen nicht anmaßen.

, cjftpn oder aus 
wegen Verstoßes gegen die guten ^ '“ IIctreckungs' 
einem sonstigen Grunde für den Vo .tere Er- 
richter k l a r  zutage liegt, ohne daß e r , ,.nirenvor- 
inittelungen anzustellen oder Beweisern '| retung>
zunehmen hat, dann muß er diejenige ^  Ver* 
die nach seiner Ansicht nichtig ist, . aber 
reehnung ausscheiden. Solche Fälle 
nach wie vor äußerst selten sein. scheinend 

Eine weitergehende Aufgabe will aV ertragep>
e r t e n 5) dem Vollstreckungsrichter ; er jnM

wenn er sagt: „Der Richter habe w nicht 
erster Linie zu prüfen, ob die Ab . & ¡st. in
etwa sittenwidrig und deshalb unwl rde sodann 
dem hiernach vertretbaren Rahmen ^ ^ Werten
die Abtretung . . .  anzuerkennen sein. . n haben» 
würde der Richter Ermittelungen anz freu >sj '
wenn die Unsittlichkeit nicht offenba s bzü batid- 
Und wie es bei der A n f e c h t b a r '  
haben ist, sagt Merten nicht.

M. E. hat das Vollstreckungsgericht ausz1*'
Ver-

zü
rn. c.. nai uas vo iis irecKu iigog '-"- davon *u‘ 

reehnung“  vorzunehmen und hierDei ,ungen - ,  
gehen, daß die Abtretungen oder n r( j nung 
gunsten von Unterhaltsgläubigern m . nlir d
Ähnlich wie das Vollstreckungsgericm a pfänden
„angebliche“  Forderung des S,chuf " f Wertungstej’ 
hat. Und ähnlich, wie früher die A uszUsprech . 
eine Aufwertung zu berechnen unfl /UStand> 
hatten, ohne daß ihnen die Grundstück
z. B. der betreffende Erwerber d jse die p 
seinerzeit auch in rechtswirksaniei ¡ibernoü1111 
sönliche Schuld derjenigen Hypoth_ wlirde-
hatte, für die die Aufwertung beant ° :rlcsamke 

Streiten die Parteien über dje, G G gsrich tei  
der Abtretung, so hat der Vollstre ef nUr i 
an das Prozeßgericht zu verweisen. efwa u
weit. Das Vollstreckungsgericht ha ^ aj,^lehü
haupt ein Tätigwerden nach § 7 Z0tzdem VJ  nn 
Sondern es hat die „Verrechnung sitin-
nehmen. Das gibt auch sehr wohl darjn, d f  ht

gewöhnlichen Gläubiger, wenn »rg ^¡t Pfa 
ganz leer ausgehen sollen, somu y n êrh a l^  ^¡rd
gen oder Lohnabtretungen von ^  Zweck
gern Zusammentreffen. Und d ng err
durch die vorgeschriebene v e i ^
Das Anwendungsgebiet der VeH- IJc4rec 
fangreiches, auch wenn das v c ragen nic. ori°rfangreiches, auch wenn das v en nie .ot
sich mit den obigen materielle 0 rundsatz- L-|ie 
fassen darf. Auch wenn es an a , von der1 ,en

S P S J K t e  der & Ä f s Ä „  hat. Der
Pfändungen und Abtretungen a B ^ eCht )’ .urch 

§ 7  Ziff. 5 enthält zwingendes «
Schuldner kann die Regelung c tu llg oder 
ausschließen, daß er bei der A ^¡ff. 5 so atJS'
vereinbart, die Regelung des § s0jie z• b- ^¡ts-
gelten, der Abtretungsglaubig „  seines ^ b W  
s c h l i e ß l i c h  aus demjenigen T &  alIe geW ^  
einkommens be fried ig t werden, *  n> d- h - a de ist 
liehen G läubiger sich halten k solche At rnjchtig>
schnitt 3 des Einkommens. ^  jnbarung L „ ig f*  
nichtig. Ebenso wäre eine per seine de
wonach der Abtretungsempfa r> Absch \ j0\V
nur aus dem absolut unpfan .. ^ iich  ‘ dje ab' 
Arbeitseinkommens erhalten «gen, dp ¡3etfa|  
Streckungsgericht kann nicht Fan(Jfrei t,ande 
getretenen Lohnbeträge auf den pi DeI1„  esn 
des Schuldners zu verrechnen -

°) M e r t e n  a.a.O. S.84.
J o n a s , „Die Lohnpf&ndungsvc

1 i n e a. a. O. S. 36.

VIL a. ^ Rüh'

/
%
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V o n /^ m  zwingendes Recht auch gegenüber dem 
$ejnL r | 11 ngsgerieht, über den unpfändbaren Teil 
Tut er Lohnes kann ein Schuldner nicht verfügen. 
Und kS ^ennoch, so ist die Verfügung unwirksam, 
über ^bensowenig kann das Vollstreckungsgericht 
Büg unpfändbaren Lohnanteil verfügen. § 400 
twinöp111. ^^bindung mit § 450 ZPO. bilden eine 
sten ä e e  Schutzvorschrift, die nicht allein zugun- 
genip.Ju Schuldners, sondern im Interesse der All- 

Die ah£rt ergangen ist.
der y^,,Weichende Ansicht von S p r e y 8), wonach 
?UnäCL ‘lstreckungsrichter den Unterhaltsgläubiger 
Abscßn +tau* den Abschnitt 2 und dann auf den 
keine1̂ }  ™ verweisen habe, findet im Gesetz 
RArßQ^tze. Auch hat weder das RG. noch das 
abtretu," den Grundsatz ausgesprochen, daß Lohn- 
« p a  auf den unpfändbaren Teil des Arbeits
vieh y,, ,?s zu verrechnen seien. Spr ey  beruft 
■ i 4fü nrecht auf die Entscheidung des RG.: 

die jU ,0 > 290a). Dort ist von „Gehaltsvorschüssen“  
f*n g.. ® und nicht von Lohnabtretungen. Das ist 
keine8 1 5ur Unterschied. Ein Gehaltsvorschuß ist 
des £ni°bl?abtretung, sondern eine Vorauszahlung 
a *st v!PuS *n Erwartung der späteren Dienste, 
dem scl ?nl gerechtfertigt, Gehaltsvorschüsse, die 
absolut u uner unmittelbar zugute kommen, auf den 
tl'etls ?ullnP ^ndbaren Teil seines Arbeitseinkom- 
, Das p Verrechneri, nicht aber Lohnabtretungen. 
!r.effen i"r£gbnis ist also: Bei einem Zusammen- 
> r Lohnabtretung an einen Unterhaltsgläu- 
, ^bi&pJ f er Lohnpfändung eines gewöhnlichen 
n § 7 7'h ^er Vollstreckungsrichter im Rahmen 
aehmen • • S keine materiellen Prüfungen vorzu-
kH e it’ ,/, es°ndere nicht über die Rechtswirk- 
, e9 aUs?1er Abtretungen. Er hat von deren Gültig- 
I i^glänK- en uncL anzuordnen, daß der Abtre- 
?°”nansnn ur zunächst aus demjenigen Teil des 
^griffe‘hUches zu befriedigen ist, der nur dem

Leit
l  ¿ u  o c ir ic u ig c ii l b i j  uci h u i  ucin

'Schnitt 2V(i rrccLLgter Gläubiger offen steht (sog.
df.“ licht • C es Arbeitseinkommens). Soweit dieser 
Ql'1 Abtro+,aUsre'cLt, hat das Vollstreckungsgericht 
Lna'biger Unf?s&läubiger auf den allgemein für alle 
Ak der Pfändbaren Abschnitt 3 zu verweisen, 
schn itt l^ö h n lich e  Gläubiger erhält dann aus
ejilS eine? i?as- was darin übrigbleibt. Die Verwei- 

n.0tlimeri<, • aubigers auf Abschnitt 1 des Arbeits- 
§ 7 'e EntsrV^ UnzuIässig.
ge'2i f f .  5 Meldung des Vollstreckungsgerichts nach 
der r!ende n  ^G. ‘s* grundsätzlich eine rechts- 
kan PrittsrK ,e.nn Lis zu dieser Entscheidung kann 
-  dten o ju ldne r nach dem Inhalt der ihm be- 

__ “ dungsbeschlüsse und Abtretungen mit

 ̂ n 'ch%y- p L . 1941,449. Ru h l i n a. a. O. S. 37.

befreiender Wirkung leisten. Nachdem ihm der Ver
rechnungsbeschluß des Vollstreckungsgerichts zu
gegangen ist, ist dessen Anordnung für ihn ver
pflichtend.

Das Vollstreckungsgericht ändert den Inhalt einer 
Gehaltsabtretung unter Umständen rechtlich und 
tatsächlich ab. Beispielsweise dann, wenn der 
Schuldner bewußt die Lohnabtretung nur aus dem 
Abschnitt 3 vorgenommen hat. Das Vollstreckungs
gericht muß diese Art Abtretung für unzulässig er
klären und die Verrechnung so aussprechen, daß der 
Abtretungsempfänger zunächst aus Abschnitt 2 und 
wegen des Restes aus Abschnitt 3 zu befriedigen ist.

In gleicher ,Weise hat der Vollstreckungsrichter 
zu verfahren, wenn bei der Abtretung oder bei dem 
Erlaß des früheren Pfändungsbeschlusses nichts 
darüber gesagt ist, welche Abschnitte des Lohnein
kommens für die Befriedigung in Frage kommen.

In der Praxis werden auch häufig Fälle Vorkom
men, in denen der Schuldner den ganzen Inhalt des 
Abschnittes 2 und außerdem zur Deckung des Über
restes einen Teil von- Abschnitt 3 abgetreten hat. 
Streng genommen besteht hier kein Bedürfnis für 
eine konstitutive Verrechnung nach § 7 Ziff. 5 der 
VO. Denn der Abtretungsempfänger ist schon durch 
den Inhalt der Abtretung zunächst auf Teil 2 ge
wiesen. Dennoch wird der Vollstreckungsrichter auf 
Antrag eines der Beteiligten hier eine deklarato
rische Verrechnung vornehmen. Das liegt im Inter
esse der Sicherheit des Verkehrs.

Auch sonst wird das Vollstreckungsgericht bei der 
Anwendung von § 7 Ziff. 5 nicht engherzig verfah
ren. So wird es den Fall auch für gegeben erachten, 
wenn auf der einen Seite ein Unterhaltsgläubiger 
und ein gewöhnlicher Gläubiger mit Lohnabtretun
gen oder Pfändungen und auf der andern Seite ein 
gewöhnlicher Gläubiger sich gegenüberstehen. 
Ebenso wird es seine Mitwirkung nicht ablehnen, 
wenn der Schuldner einen Teil seines Gehalts so 
abgetreten hat, daß ihm selbst nur der notwendige 
Unterhalt bleibt. Beantragt hier ein später pfänden
der gewöhnlicher Gläubiger die Verrechnung nach 
§ 7 Ziff. 5, so wird das Vollstreckungsgericht dekla
ratorisch klarstellen, daß der Unterhaltsgläubiger 
erst aus Abschnitt 2 und dann aus Abschnitt 3 
Zahlung zu erhalten hat.

Für eine möglichst wirtschaftliche und einheitliche 
Erledigung von Streitfällen besteht ein Bedürfnis. 
Darum empfiehlt es sich, daß der Gesetzgeber dem 
Vollstreckungsrichter ausdrücklich die ihm bisher 
fehlende Befugnis gibt, im Rahmen von § 7 Ziff. 5 
der VO. allgemein über die Nichtigkeit, Unwirksam
keit oder Anfechtbarkeit der in Frage kommenden 
Abtretungen zu entscheiden.

i,a« W Wege zu einer besseren Befriedigungsordnung durch das Er- 
Utl§s- und Verteilungsverfahren beim Zusammentreffen mehrerer

Lohnpfändungen
Von Amtsgerichtsrat Dr. Spr ey ,  Magdeburg

lüfl,lach L G e l t e n d e s  Recht§ 8
rüti& 1 u- 3 ZPO., der allgemein für
P r .‘9 das k°‘‘Streckung wegen einer Geldforde- 
' Ltv/Mrbt d f^ S 'ic h e  Vermögen des Schuldners 

(j echt a r Gläubiger durch die Pfändung ein 
rch ein,., t gepfändeten Gegenstand, und 

irühere Pfändung begründete Pfand

recht geht demjenigen vor, welches durch eine 
spätere Pfändung begründet wird. Soweit sich also 
in der Folge bei der Verwertung eines mehrfach 
gepfändeten Gegenstandes herausstellt, daß nicht 
sämtliche Pfändungsgläubiger befriedigt werden 
können, genießt der früher pfändende Gläubiger 
kraft seines besseren Pfandrechtes den Befriedi-
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gungsvorrang. Durch die Einfügung der privat
rechtlichen Rechtsfigur des Pfandrechtes in die 
Ordnung der in jeder Pfändung liegenden öffentlich- 
rechtlichen Beschlagnahme wird die Befriedigungs
ordnung entsprechend der zeitlichen Reihenfolge 
der Gläubigerzugriffe festgelegt — wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst, Prioritätsprinzip. Je nach dem 
Sachverhalt ist also der um die Durchsetzung seines 
Rechtes eifrig bemühte vor dem säumigen Gläubi
ger oder der rechtskundige vor dem rechtsunkundi
gen Gläubiger oder der gewandte vor dem schwer
fälligen Gläubiger oder der rücksichtslose vor dem 
rücksichtsvollen Gläubiger bevorzugt. Die Unter
schiede in dem inneren sozialen Gehalt oder im 
Schwergewicht der geltend gemachten Forderungen 
und in der Schutzwürdigkeit und in der Schutz
bedürftigkeit der beteiligten Gläubiger spielen da
bei keine Rolle.

Im geltenden Recht ist dieses allgemeine Priori- 
tätsprinzip bereits im Lohnpfändungsrecht durch
brochen worden. Die LohnpfändungsVO. 1940 hat 
zwar noch das Prioritätsprinzip zur Grundlage, sie 
ordnet an bzw. ermöglicht aber an nicht weniger 
als drei Stellen praktisch sehr wichtige und häufige 
Ausnahmen von diesem Grundsatz. Bei der Betrach
tung dieser Ausnahmebestimmungen ist zu beach
ten, daß es nicht die eigentliche Aufgabe der Lohn
pfändungsVO. sein konnte, einen gerechten Aus
gleich zwischen den Gläubigern festzulegen, im 
Brennpunkt ihrer Regelung stand vielmehr nur der 
Ausgleich der widerstreitenden Interessen der Gläu
bigerseite einerseits und des Schuldners anderer
seits unter ständiger Wahrung der heutigen Belange 
der Allgemeinheit. Trotzdem ermöglicht die Anleh
nung an ihre Bestimmungen auch für den Ausgleich 
der Gläubigerinteressen untereinander in Abwei
chung vom Prioritätsprinzip in weitem Umfange 
eine zeitgemäße Rechtsprechung.

Wenn im § 6 Abs. 1 Satz 2 der VO. bestimmt 
ist, daß dem Schuldner gegenüber der bevorrech
tigten Unterhaltsvollstreckung soviel zu belassen 
ist, als er für seinen notwendigen Unterhalt und 
zur Erfüllung seiner laufenden gesetzlichen Unter
haltspflichten gegenüber den dem Gläubiger vor
gehenden Berechtigten oder zur gleichmäßigen Be
friedigung der dem Gläubiger gleichstehenden Be
rechtigten bedarf, und wenn dann im § 6 Abs. 2 
der VO. weiter bestimmt ist, welche Berechtigten 
einander vorgehen oder gleichstehen, so ist diese 
Regelung zunächst auf den Normalfall zugeschnit
ten, daß nur ein Unterhaltsberechtigter die Lohn
pfändung betreibt, während der laufende Unterhalt 
der übrigen Unterhaltsgläubiger ohne Pfändung 
vom Schuldner bestritten wird. Es kommt aber häu
fig vor, daß gleichzeitig die Lohnpfändung von 
verschiedenrangigen Unterhaltsgläubigern betrieben 
werden muß. So sind häufig außer dem unehe
lichen Kinde des Schuldners auch dessen von ihm 
getrennt lebenden erstehelichen Kinder gezwungen, 
ihren Unterhalt im Wege der Lohnpfändung bei
zutreiben. Das Arbeitseinkommen des Schuldners 
ist dabei meistens so hoch, daß mit den pfändbaren 
Bezügen außer dem laufenden Unterhalt des auf 
Zwangsvollstreckung angewiesenen besserrangigen 
Unterhaltsgläubigers auch noch teilweise oder ganz 
der laufende Unterhalt des schlechterrangigen Un- 
terhaltsgläubigers bestritten werden könnte, ja oft 
ist darüber hinaus noch ein pfändbarer Lohnüber
schuß vorhanden. In diesen Fällen beansprucht häu
fig  der besserrangige Unterhaltsgläubiger bis zur 
vollständigen Befriedigung seiner privilegierten Un
terhaltsansprüche die gesamten pfändbaren Bezüge

auf d‘e
des Schuldners und verlangt unter h^nweis Rang' 
in  § 6 Abs. 2 der VO. festgelegte a“ ß f” ,,l chiechte*': 
ordnung, daß das Vorhandensein ein n ilber nicm 
rangigen Unterhaltsgläubigers ihmlJ % rhngen ä f  
berücksichtigt werden dürfe. Dieses Utn su
besserrangigen Unterhaltsgläubigers efnäß § ;
unb illiger sein, als ihm je tzt nicht n ^-.¡riieh !St> 
Abs. 3 der VO. eine Vorratspfändung ... 3 äh rig eff 
sondern grundsätzlich auch seine^ r ..PCht des § , 
Unterhaltsrückstände das Pfändungsv' ,dner wim
Abs. 1 der VO. genießen; denn d e r „ V 0bliegeni*t1 
den ihm je tzt nach § 6 Abs. 1 £ f ^ L SDflicht ntlC}\ 
Beweis, daß er sich seiner Zahlung R hren kon- 
absichtlich entzogen habe, häufig nl Nachwe‘ 
nen oder auch nur wollen, da Jar if ;. „ . i lingen nn-n 
beim Zusammentreffen mehrerer I 3ndenden 
ihm, sondern zu Lasten seiner P pfände 
näherstehenden Unterhaltsgläubigei ßjgern i
den ihm fernerstehenden Unterhalt g r |atlgen f* 
gute kommen würde. W ird  diesem waS d 
besserrangigen G läubigers stattgege > zur F o lg ’ 
Praxis nicht selten geschieht, so ha aUf Jah
daß der schlechterrangige Gläubig ¡ssen a
hinaus nichts aus den Arbeitsertrag beatet t&  
Schuldners erhalten kann, nur um jneS lauf 
gigen G läubiger über die Bestreitu g - Kapua 
den Unterhaltes hinaus Ersparnis » schlechterr 
b ildung auf Kosten des Lebens - Abwei5 . ß 
gigen Gläubigers, zu ermöglichen. D AnsclJ 0  
dieses unbilligen Verlangens laßt _ _ tz 2 der' » 
an die Bestimmung des § 6 ^ % L lechterran?81(J. 
begründen, wonach die dem s ¿eSSc s 
G läubiger vorgehenden Unterhalts ,frejen ßetr JjeS 
ners bei der Zumessung des pfa ,ürfen, ajs der- 
nur insoweit berücksichtigt werd i rnterhalte ur 
zur Bestreitung des l a u f e n d e schuldne .czur nesireiuing ues i *  u . ^ , scnu»“ --- ;cfit
forderlich ist. Wenn das Gesetz , g la s te n  a .
Bestreitung der vorgehenden Ln urf1 , arl.
mehr beläßt, so geschieht dies [ j n t e r h n|mehr oeiant, so gescmeiu Umcl .„cseid
die Beitreibung schlechterrang g , [eben ; jts- 
sprüche zu ermöglichen: Leben Enterb
Dieser Schutz des schlechterrangige p *  
gläubigers ist aber nicht nur da < Haushau 
der besserrangige Gläubiger reCht,
Schuldners angenört, sondern e '  ./Regel
vielle icht sogar im Falle eines 1 g ¡n dei wie- 
vom Schuldner getrennt lebt, w ^ung a,n„̂ . Fall 
bei einem auch auf Zwangsvo ,-ubigef fLngige 

¡errangigen u ^ [ £ al̂ Isc h l& t& h ^ '
ist, da in  einem solchen Fallend b g  bcgSef*
senen besserrangigen

G läubiger notgedrungen scho -nt erhalt des und 
lig t ist, daß fü r den laufenden re tre nntlebc ^eiti- 
rangigen Gläubigers i n f o . ge eines S ße- 
info lge W egfalls der Erspa f  pfandf flUng 
schaftlichen Haushaltes ein höherer F ßeSt.mn _ f.
trag nötig

1 O X'
ist. In Anlehnung gffen Yol!.1ngigel’ 

erg ib t sich fü r  das Zusamm versChieden ‘dnUlig- 
rechti~i — 1 ~u- ~ iKtiri,in0‘en ;^ t i

sien iu i ua?» v e rs e n d "

u „ Ä ,

erster Linie zur Befried igung /U verWe”  |tes f  
Unterhaltsrückstände ins0Î fenden Entc' jc (Jntef 
dies zur Deckung seines Iauf,e ran sind ^ äubigen 
forderlich ist. Im Anschluß rangigen i jnterh/1 
haltsansprüche des jc h le c h ^  laufenden fäfldet .

den . f  noCh.eVbis zur Höhe des fü r dessen ^  
erforderlichen Betrages E[n etwa _
Schuldnerbezügen zu e^ ” 'chuß gebi t in g . ,  %  
bleibender gepfändeter U j^ r  Rang^J? we it^e
nach der allgemeingehaltene der
§ 6 Abs. 2 der VO. der Befriedig
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Diegp^^^ätispriiehe des besserrangigen Gläubigers. 
Abs !%ch aus ^em Wortlaut und Zweck des § 6 
ken(ipn ~.â z 2 und der entsprechenden einschrän
kende des § & Abs. 2 der VO. erge-
Abwgj^^^digungsordnung läuft aber auf folgende
der, cr schH Ugen vom Prioritätsprinzip hinaus: Hat 
pfandet echterran&ige Unterhaltsgläubiger zuerst ge
liehen V 80 mub se’ne Pfändung trotz ihres zeit- 
'Jtiterhait°rslDrUnges h'nter der später erfolgten 
bigers 'tsyollstreckung des besserrangigen Gläu- 
tfe ibun^ä^st insoweit zurücktreten, daß die Bei- 
[aägi&e p S. .^ r den laufenden Unterhalt des besser
e t  W i r ) ^^Ligers erforderlichen Betrages ermög- 
Pfändun  ̂ ^ rst ’m Anschluß daran kann die Lohn- 
sa|d w g des schlechterrangigen Gläubigers wirk- 
Seinen u und zwar nur bis zur Höhe des für 
atd u‘enden Unterhalt erforderlichen Betrages, 
aes späann erneut hinter dem Befriedigungsrecht 
krts fdrer Pfändenden aber besserrangigen Gläubi- 
diclctret Se*ne weiteren Unterhaltsrückstände zu- 

der !} Zu müssen. Dem Schuldner darf dabei 
j îibio-pj?e£enüber dem besserrangigen Unterhalts- 
riat ^  '"ipfändbare Betrag pfandfrei verbleiben. 
^eWändei esserrang>ge Unterhaltsgläubiger zuerst 

l  «> »«.ff er nach Beitreibung des für 
!r°tz Sej u*enden Unterhalt erforderlichen Betrages 
altSVo „ . S Zeitlichen Vorsprunges hinter der Unter- 

f3 tsglai|K-eckunS des schlechterrangigen Unter- 
Le>}de fjn+^urs *nsoweit zurücktreten, als der Iau- 
p getriek erka't dieses nachpfändenden Gläubigers 
gjrhi aber n werden kann. Gleichrangigen Gläubi- 
de rt ohn’. n? nacheinander gepfändet haben, ge- 
p s einetl • 'c^sicht auf den zeitlichen Vorsprung 
tu'kal tes e*ne gleichmäßige Befriedigung ihres 

e*nschafn- ,aus dem Arbeitseinkommen des ge- 
pbiese B ^ n  Schuldners.
Von a dese i^digungsordnung gewährleistet in allen 
iä ir recku, ^ Usammentreffens mehrerer Unterhalts- 
AnSkeitetln2en einen angemessenen von den Zu-

der
Prioritätsprinzips unabhängigen 

Gläubigerinteressen. Wenn ihreQsätze
trpftSl ttiPic,4.n'c*1f beaclrtet worden sind, was zu-
. lChrl_. tens Hpr Fall icf \xrAil 7iicamtnpn.VonIe-nden'1!'n ns der Uäll ist, weil die zusammen- 
def'Oancler Ulderhaltsvollstreckungen unabhängig 
fUiH^ittspL.fnhängig zu werden pflegen, so ist 
P ff'M gA ^ldner gemäß § 836 Abs. 2 ZPO. be- 
den? nacb dem Inhalt der ihm zugestellten
rujj Urioritä+lriC* .^berweisungsbeschlüsse und nach 
d^^^ines ¿sPrinzip zu verfahren, bis auf Erinne-

S"
\  u *es k V .  . 1 z' u  v c i i a i n c n ,  u iö  a u i  L u m i c -

!\.Ypllstrfv^ e'ligten hin die Pfändungen durch 
eJ? . ein, r , Ullgsgericht entsprechend dem § 6  
h a uß zu nd?r angepaßt sind und der abändernde 

zWeiteS pnf,r Kenntnis gelangt ist.
S, ‘f'hzips • hall der Durchbrechung des Priori- 
glüJQmmt *!t . 'in § 7 Ziff. 5 der VO. enthalten. 
ibstpil^er Vnn j 1 seKen vor, daß ein Unterhalts- 
lt'ac|1Ileäden Ihm gemäß § 6 Abs. 1 der VO.
?k8cn,ü.nd f i i tanduiigsvorrecht keinen Gebrauch 
XO, z,,nSe!ne Unterhaltsforderungen nur eine 
^ t,teH,UrchfühtfSl̂ e Lohnpfändung nach § 5 der 
a H Ä v o I  *  ' ^ enn zeitlich nach einer solchen 

nehe (-¡eejeung eine Lohnpfändung für eine 
f h  V  einpC n rderunK anhängig wird, so be- 
i V h .e,nh ¡n „Durchbrechung des Prioritätsprin- 

Ŝansn - I  Ziff. 5 angeordnet ist, daß die 
>sUndstfOCke in erster Linie aus denjenigen 
jhgriffn 1 en zu befriedigen sind, die nicht 

¡¡kW  w dem r f s gewöhnlichen Geldgläubigers 
, .^ie n.Unterhaltsgläubiger offengestanden 
yo. ^ bereits erörterten Auslegung des 

U  bev^estreb.en zugrunde lag, den schlech- 
■wechtigten Unterhaltsgläubiger vor

dem besserrangigen bevorrechtigten Unterhaltsgläu
biger angemessen in Schutz zu nehmen, so begeg
nen wir hier der Tendenz des Gesetzgebers, den 
gewöhnlichen Geldgläubiger vor dem bevorrechtig
ten Unterhaltsgläubiger zu schützen.

Außer gemäß § 6 und gemäß § 7 Ziff. 5 der VO. 
ist gemäß § 8 eine dritte Art der Durchbrechung 
des Prioritätsprinzips möglich. Wenn es sich um 
die Frage handelt, wie gleichartige Lohnpfändungen 
etwa gemäß § 5 der VO. zu befriedigen sind, kann 
das Prioritätsprinzip des § 804 Abs. 1 u. 3 ZPO. 
in vielen Fällen zu durchaus brauchbaren Ergebnissen 
führen. Aber auch hier entspricht es mitunter der 
Billigkeit, daß der später pfändende Gläubiger nicht 
erst nach, sondern schon neben dem erstpfändenden 
Gläubiger zum Zuge kommt. Wenn es sich dabei nur 
um zwei oder drei Lohnpfändungen handelt, kann 
dem nachpfändenden Gläubiger mitunter über § 8 
der yO . geholfen werden, allerdings nur dann, wenn 
seine frühere Befriedigung gleichzeitig auch im In
teresse des Schuldners geboten ist, weil die Be
stimmung des § 8 eindeutig eine Vorschrift ist, 
die den Schuldnerschutz bezweckt. Ist z. B. das 
Arbeitseinkommen des Schuldners für eine größere 
Forderung auf lange Zeit hinaus beschlagnahmt, 
und ’handelt es sich bei der nachfolgenden Lohn
pfändung um die Befriedigung der Forderungen 
gegen den Schuldner aus der Lieferung seines W in
tervorrates für Kohlen oder Kartoffeln, so kann es 
auch im Interesse des Schuldners geboten sein, 
durch teilweise Beschränkung der ersten Pfändung 
neben dieser die allmähliche Befriedigung der 
Zweitpfändung zu ermöglichen; nicht anders liegt 
der Fall, wenn der bereits gepfändete Lohn eines 
dienstverpflichteten Schuldners, der später seinen 
Gewerbebetrieb wieder aufnehmen will, für die For
derung eines Lieferanten nachgepfändet wird, auf 
dessen Kreditgewährung er auch in Zukunft ange
wiesen sein wird.

Im § 853 ZPO. ist beim Zusammentreffen meh
rerer Forderungspfändungen die Hinterlegung vor
gesehen, an die sich das Verteilungsverfahren ge
mäß §§ 872 ff. anzuschließen hat. Wie wirkt sich 
die im Anschluß an die §§ 6 u. 7 Ziff. 5 u. 8 der 
LohnpfändungsVO. mögliche Durchbrechung des 
Prioritätsprinzips im Verteilungsverfahren aus? Das 
Verteilungsverfahren vollzieht sich nach dem durch 
Gesetz und höchstrichterliche Rechtsprechung vor
gezeichneten Schema. Das Verteilungsgericht hat 
nach § 874 den Teilungsplan nach den ihm einge
reichten Unterlagen, insbesondere nach den An
meldungen der Gläubiger und nach den Pfändungs
und Überweisungsbeschlüssen, aufzustellen. Es ist 
dabei an das in § 804 Abs. 1 u. 3 festgelegte Prio
ritätsprinzip gebunden; und wenn die dabei betei
ligten Pfändungsbeschlüsse nicht miteinander in 
dem im Anschluß an §§ 6, 7 Ziff. 5 und 8 der Lohn
pfändungsVO. geschilderten Einklang stehen, dann 
darf das Verteilungsgericht die nach dem Sachver
halt gebotenen Abweichungen von den Pfändungs
beschlüssen nicht von sich aus im Teilungsplan an
ordnen, vielmehr ist es den Beteiligten überlassen, 
rechtzeitig noch die Pfändungsbeschlüsse im Wege 
der Erinnerung durch diejenige Behörde abändern 
zu lassen, die sie erlassen hat. Erfolgt diese Ab
änderung nicht rechtzeitig vor der Anfertigung des 
Teilungsplanes gemäß § 874 Abs. 1, so darf das 
Verteilungsgericht den bereits aufgestellten Tei
lungsplan nur ändern, wenn gegen ihn Widerspruch 
eingelegt worden ist, und die Beteiligten mit seiner 
Berichtigung einverstanden sind (§ 876). Ohne 
dieses Einverständnis muß der widersprechende
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Gläubiger gemäß §§ 878 ff. einen Prozeß führen. 
Dabei hat das Prozeßgericht nur über die Berechti
gung des Widerspruchs zu entscheiden und darf 
daher nach RG. 65/66, 62/171 und 75/315 nur solche 
Tatsachen berücksichtigen, die spätestens bis zum 
Ende des Verteilungstermins (§ 875) eingetreten 
waren. Wenn daher der Beschluß des Vollstreckungs
gerichts im Erinnerungsverfahren über die Abände
rungen und Angleichungen der Pfändungs- und 
Überweisungsbeschlüsse erst im Laufe dieses Pro
zesses ergeht, kommt er zu spät und kann gegen 
den Willen der Beteiligten nicht mehr berücksichtigt 
werden. Von sich aus darf aber das Prozeßgericht 
die nach dem Sachverhalt gebotenen Änderungen 
der Pfändungsbeschlüsse ebensowenig berücksich
tigen und ist genau so an das Prioritätsprinzip ge
bunden wie das Verteilungsgericht. Wenn daher 
erst nach dem Beginn eines Verteilungsverfahrens 
(§ 873) das Vollstreckungsgericht mit einer Erinne
rung gegen seine Pfändungsbeschlüsse befaßt wird, 
so kann es zwar noch durch seine Entscheidung 
eine gerechte Verteilung der hinterlegten Beträge 
ermöglichen, denn die Zwangsvollstreckung hin
sichtlich dieser Beträge ist solange noch nicht be
endet, als sie noch nicht an die Beteiligten ausbe
zahlt sind. Das Vollstreckungsgericht muß aber in 
diesem Falle sein Erinnerungsverfahren so beschleu
nigen, daß seine Entscheidung schon im Verteilungs
termin des § 876 zur Begründung eines Wider
spruches vorliegt; notfalls muß es durch eine einst
weilige Anordnung gemäß §§ 706, 732 Abs. 2 dafür 
sorgen, daß der Verteilungstermin abgesetzt oder ver
tagt wird.

II. R e c h t s p o l i t i k
Durch Abweichungen vom Prioritätsprinzip im An

schluß an die §§ 6, 7 Ziff. 5 u. 8 der Lohnpfän
dungsVO. ermöglicht also bereits das geltende 
Recht bei rechtzeitiger Beachtung der Zusammen
hänge zwischen Erinnerungsverfahren, Verteilungs
verfahren und Prozeßverfahren in weitem Umfange 
eine mit dem heutigen Rechtsempfinden überein
stimmende Befriedigungsordnung. Die geschilderte 
Regelung ist aber lückenhaft und der Weg, auf dem 
das Ziel erreicht werden kann, ist zu weit, zu un
übersichtlich, und es drängen sich daher für das 
kommende einheitliche großdeutsche Verfahrens
recht eine Reihe rechtspolitischer Erwägungen auf, 
und zwar sowohl für die materiellrechtliche Befrie
digungsordnung wie für das Verfahren.

Das Arbeitseinkommen verschuldeter Lohn- oder 
Gehaltsempfänger, für die ein Konkursverfahren 
mangels Masse nicht durchzuführen ist, oder deren 
früheres Konkursverfahren ohne volle Befriedigung 
der Konkursgläubiger und ohne Zwangsvergleich 
mit Forderungsverzichten beendet worden ist, oder 
die nach durchgeführtem Vergleichsverfahren mit 
der Erfüllung ihrer Vergleichsverpflichtungen in 
Verzug geraten sind, ist oft auf Jahre hinaus von 
zahlreichen Gläubigern gepfändet, die sich oft in 
einem Wettlauf den zeitlichen Vorsprung und damit 
den Befriedigungsvorrang im Teilungsplan (§ 874 
ZPO.) abgejagt haben. Es hängt dann meist vom 
Zufall ab, ob der eine Gläubiger für seine Haupt
forderung mit seinen sämtlichen aufgelaufenen Zin
sen und Kosten Befriedigung erhält, während ein 
anderer vollständig leer ausgeht, weil das Arbeits
verhältnis des Schuldners beendet wurde, bevor 
nach dem Prioritätsprinzip und dem Teilungsplan 
seine Forderung zum Zug kommen konnte. Dieses 
Ergebnis ist unbefriedigend, selbst wenn sämtliche 
Forderungen den gleichen inneren Gehalt haben. 
Den nachgehenden Gläubigern konnte in solchen

[Deutsches Recht,
der

Fällen auch nicht durch eine Einsclwänkung^ 
Lohnpfändungen der vorgehenden G*a gemäß
einem rechtzeitigen Erinnerungsverfahre |. j ¿je
§ 8 LohnpfändungsVO. geholfen werden, j»sse 
Zahl der in Frage kommenden Pfändungs ¡cpen 
zu groß ist, und es für den Schuldner vV£]Cper 
Fällen auch gleichgültig zu sein P“ eTjj^ubigern 
seiner Gläubiger befriedigt wird. D e n - p eiiungs' 
wäre mitunter schon geholfen, wenn m . ,  ¿aß 
plan die Anordnung getroffen werden en zu- 
in der zeitlichen Reihenfolge der P*3”  ng oder 
nächst nur 50% oder 25% jeder For ge Ras 
jeder Hauptforderung befriedigt werde for-
Ergebnis ist noch weniger befriedigend) aJJ sic*1 
derungen, die nach heutiger Auffassung p0i'de' 
dringlicher sind als die übrigen betet g Vof' 
rungen, bei dem Wettlauf um den ze* gerate11
sprung der Lohnpfändung ins Hintertr solche?
sind. Obwohl im Laufe der Zeit w e Verte1' 
Verteilungsverfahren oft Gesamtbetrag stnass
lung kommen, die eine ansehnliche m.seröffllUIT 
ausgemacht hätten, wenn sie bei Kon geStinimunh 
beisammen gewesen wären, läßt die gleich
des § 804 Abs. 1 u. 3 ZPO. W :
mäßige, der Konkursdividende entsp ¿em § o* 
teilungsquote zu, noch ermöglicht sie e _ ng „a 
KO. entsprechende stufenweise Bet ngen ea 
einer dem inneren Gehalt der B °r ist aß 
sprechenden Rangordnung. Anderer ¡nZ;p i 
dings zu beachten, daß das F n ° " S e r f e  Sn-
vielen Fällen eine durchaus anerkenne^  derboj"

Lohn-

\V ochena|//^!

vielen rauen eine aurenaus «*»*>-*̂ hipj.e de* , n„ 
friedigungsordnung auch auf dem G ¿ere da ’ 
Pfändung gewährt; dies g ib  inf j f ”  von Ä  
wenn es sich um das Zusamrnentr ¿er pfa 
Pfändungen handelt, die bei der V1 hejnandef. zip 
baren Bezüge in  absehbarer Zeit n‘p ¡orjtätspr I, ef 
fried igung zu erwarten haben. Das p r jttschtd ,.r- 
is t aber insbesondere auch fü r de , .. es 1ihm

und oft ohne Verteilungsverfahrt j . ^  sein,
zu befriedigen. Es w ird  daher e rt behalte11’ „  tcj. 
P rioritä tsprinz ip  grundsätzlich t • eineS .inner
dem Vollstreckungsgericht aut A p rjttsch fld
lig ten allgemein zu g e s t a t t e n d  Se& s g e'
einen anderen VerteilungsmaßstaD £ckunL & .
dabei die Ermessensfreiheit des zu pesc jfl
richts nur durch allgemeine Pich äpnlich 
ken, anders wie in § 61 KO. ¿ T r  l a n ^ T f  V  
§ 32 des Gesetzes zur Regelung 1933 o .-.0 ung 
liehen Schuldverhältnisse v. L J  -ne ßerel 
in  § 6 Abs. 2 des Gesetzes über
alter Schulden v. 17. Aug. ■ e]Uflg ^ p re -  

Aber nicht nur die materielle k  J 1 s0n-
friedigungsordnung beim Zusa , ,ffleestalfUIJ’aprem 
rer Lohnpfändungen bedarf dT erteilungsV'fPptigten 
dern insbesondere auch das bevorre lir!ab'
Wenn beim Zusammentreffen j er Rege* ¿aper 
Unterhaltsvollstreckungen, die ¿en u« , s § 6
hängig voneinander anIhan.^lf ,em an Ha«d stehel! 
zunächst nicht miteinander in p:,lk lang f  ^  smd 
LohnpfändungsVO. dargelegte hinten £ Qläü'
pflegen, die gepfändeten Be £ beteibgteßefriedl'
und werden, und wenn eine tsorechende ^uß e 
hierpr « w  der Sachlage entspre daI1n 11 dehbiger eine der Sachlage emsi ^  
gungsordnung noch sicher st dem JLn>
sich, wie bereits dargeügt, na fe bed>enicpt s f ' 
Recht zugleich zweier ]Recl‘t;V  ' gcnüSse*1 ”  Wjdg. 
bereits von dem einfachen n nicht *1 go4 Z? 
standen werden kann. Er T j ia g e deS §¿#¡1 lflS 
spruch gegen den auf der Gr ̂ e be n , so« 
aufgestellten Teilungsplan e
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beSCLi(?ere auch gegen die mitbeteiligten Pfändungs- 
gen ^ sse ein Erinnerungsverfahren in Gang brin- 
aufV Wenn dann in diesem Erinnerungsverfahren 

111 nd des § 6 VO. seinen Anträgen stattge-
lunPsniWOrden dann der aufgestellte Tei- 
^erteii n ™ ar objektiv unrichtig geworden. Der 
ligteri • £ sr'chter darf a^er> wenn siel1 die Betei- 
niefjt ,ln dem nunmehr folgenden Teilungstermin 
hingst»] eine entsprechende Änderung des Tei- 
mui jhanes einigen, diesen nicht abändern, sondern 
lasSen la 1sozusagen wider besseres Wissen bestehen 
ge2WllnUer Gläubiger wird dadurch unnötigerweise 
ren da vi1’ noch einen Widerspruchsprozeß zu füh- 
des’seni . das Prozeßgericht ein Urteil fällen kann, 
seinein *nhalt bereits der Vollstreckungsrichter mit 
gelerrf .Beschluß im Erinnerungsverfahren fest- 
"'¡dersnflade' Wenn aber der dem Teilungsplan 
die Ent refĈlende Gläubiger das Unglück hatte, daß 
W  gr:, 1eidung in dem von ihm in Gang gebrach- 
Jrtniin nnerilngsverfahren erst nach dem Teilungs- 
oicht ptr£angen ist, dann darf das Prozeßgericht 
ruiigSv nfnia* die durch den Abschluß des Erinne- 

lrens herbeigeführte Umgestaltung der 
den be ^ifda^drechte berücksichtigen, da es nach 
dariibereds zitierten Entscheidungen des RG. nur
n.ach d e r^  entscheiden hat, ob der Widerspruch 
bcliigj. ^ Sachlage im Termin vor dem Verteilungs- 
aa.ch e; erechtigt war. Dann muß also der Erlös’ einp. vvai. U d im  m uu cuöu uci l h u s
Se''ietn F m Urt.eil verteilt werden, das bereits bei 
Materien llaß mit der zwischenzeitlich umgestalteten 
>  nichfn. Rechtslage nicht übereinstimmte, wenn 
, Pro/ d der Verteilung trotz der Entscheidung 
^dl. Dahp- ?erichts das VolIstrMißbrG. anwenden 
d^W elteJcL?,11 beachten, daß es sich in den hier
, eNn gj 611 Pallen um Ünterhaltsgelder handelt, auf 
ebens o ff3,!1? der Gläubiger zur Fristung seines 

Jj-hr r dringend angewiesen ist, und die min
ier n ünd̂  n^ r*nnerungsverfahren, Verteilungsver- 
gdet we..(. r°zeßverfahren einem Gläubiger zuge- 
^eSen (je( ei1 sollen, dem sie nicht gehören, und 

dann der wirklich Berechtigte gemäß

§ 878 Abs. 2 ZPO. oder nach allgemeinen Bestim
mungen einen neuen Prozeß wegen ungerechtfer
tigter Bereicherung führen kann. Dieses Verfahren 
hängt zusammen mit der folgerichtigen Durchfüh
rung des Grundsatzes, daß nicht das Vollstrek- 
kungsgericht, sondern nur das Prozeßgericht in 
einem Erkenntnisverfahren über das Bestehen oder 
Nichtbestehen materieller Rechte — hier der durch 
§ 804 Abs. 1 u. 3 in das Vollstreckungsrecht einge
führten Pfandrechte — entscheiden soll, ein Grund
satz, dem fwir auch in den §§805, 771, 767, 323 ZPO. 
begegnen, der aber insbesondere in den §§ 767 
und 323 auch zweckmäßig ist, weil er die Schlag
kraft der Zwangsvollstreckung erhöht, indem er 
die Geltendmachung unbegründeter Einwendungen 
gegen den im Vollstreckungstitel festgestellten An
spruch selbst erschwert und aus der Vollstreckungs
instanz hinausweist. Hier aber im Verteilungsver
fahren ist dieser Grundsatz unzweckmäßig, weil 
er die Befriedigung des Gläubigers und die Zwangs
vollstreckung unnötig erschwert und hemmt, zumal 
auch das Pfandrecht, über das nur das Prozeß
gericht soll entscheiden dürfen, im Vollstreckungs
recht überflüssig erscheint. Nach Ausscheiden dieses 
privatrechtlichen Pfändungspfandrechtes aus dem 
öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsrecht müßten 
dem Verteilungsrichter alle die Befugnisse zustehen, 
die heute schon in weitem Umfange dem Voll
streckungsrichter im Erinnerungsverfahren gegeben 
sind und in dem dargelegten weiteren Umfange für 
ihn gefordert werden, er müßte sodann entweder 
im schriftlichen Verfahren oder im Anschluß an 
einen Verteilungstermin über alles Vorbringen der 
Beteiligten entsprechend der neuen materiellen Be
friedigungsordnung — unter Ausschaltung des Pro
zeßgerichts — entscheiden können und schließlich 
auch über die Wirksamkeit einer beanstandeten 
beteiligten Pfändung oder einer geltend gemachten 
Vorpfändung beschließen können. Erst dann würde 
das Verteilungsverfahren mit Recht diesen Namen 
verdienen.

Blick in die Zeit
Aus dem Protektorat

1», dp R e c h t s b e t r e u u n g  
gely d e u t s c h e n  B e v ö l k e r u n g
der 'et der stehen ebenso wie im übrigen Reichs-
sten t*eutsch«'ii » 1Wenden deutschen Bevölkerung neben 
>n c'l zur Vp 1WaItschaft die NS.-Rechtsbetreuungs- 
Kla+t° §enden ''AU®un£- NS.-Rechtsbetreuungsstellen sind 
aHd ,u> Kön;„Uri en errichtet: Prag, Budweis, Pilsen, 

h ’Slau. Sgrätz, Mährisch-Ostrau, Olmütz, Brünn 
* •

^$,!usProtektn?eme‘nscbaftliche AV. des RJM. und des 
durch ecbtsbetrPS WUfäe bestimmt, daß die vor den 
Voju den 15 /Ull£sstellen abgeschlossenen Vergleiche 
°esW Ckbar piur- der NS.-Rechtsbetreuungsstelle für 
rek w lTllJnjieri ;‘ rt werden können. Hiermit sind die 

bie tätlichen ,e,r die NS.-Rechtsbetreuungsstellen den 
i^'tB-pL^htlirhn “Abschriften vollständig angeglichen.
, tori.* nd aiir-t, Betreuung des Streudeutschtums wird 

A1 selbst „  \ on den deutschen Gerichten im Pro- 
a 0äuppl*cätstaa!a lr^ enonlrnen- Ein engmaschiges Netz 
UNtSCL,aen v  ?^n ermöglicht es auch den abgelegen 

611 Richte Ŝ enossen> *hre Sorgen und Nöte uem 
r vorzutragen.

Am  bej t  (aeneralgouvernement
101 Dis? lünd em>* 1' C^ t * ln D i s t r i k t  G a l i z i e n

r'kt Qalizj1, ^ . '  des Generalgouverneurs wurden 
• en die z. Z. im Generalgouvernement

geltenden VO. über die Verteilung von Arbeitskräften, 
über die Arbeitspflicht für die polnische Bevölkerung 
und über die Begrenzung der Arbeitspflicht für die pol
nische Bevölkerung eingeführt. Gleichfalls wurden die 
VO. über die Gewährung von Arbeitslosenhilfe und über 
den Arbeitsfond in Kraft gesetzt.
2. S o z i a l v e r s i c h e r u n g  i m D i s t r i k t  G a l i z i e n  

Im Distrikt Galizien wurde ab l.O k t. die Sozialver
sicherung nach Maßgabe des am 31. Juli 1941 im General
gouvernement geltenden Rechts aufgenommen. Das Ver
mögen der ehemaligen Träger der polnischen Sozialver
sicherung und das unter der sowjet-russischen Verwal
tung hinzugekommene Vermögen gingen mit allem Zu
behör und allen Einrichtungsgegenständen auf die Haupt
anstalt der Sozialversicherung in Warschau und, soweit 
es sich um Vermögen der Krankenversicherung handelt, 
auf die Sozialversicherungskassen in Lemberg, Droho- 
bytsch, Stanislau und Tarnopol über.

Norwegen
1. S i c h e r u n g  des A r b e i t s f r i e d e n s  

Der Reichskommissar verordnete zur dauernden Siche
rung des Arbeitsfriedens und Wirtschaftslebens, daß die 
Störung oder Gefährdung des Wirtschaftslebens durch 
Streik, Aussperrung oder Beschädigung von Betriebs
anlagen mit Zuchthaus, in schweren Fällen mit dem Tode 
zu bestrafen sei. Für die Aburteilung von Zuwiderhand
lungen ist das f f -  und Polizeigericht N o r d  zuständig.

235*
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2. L e n k u n g  der  E l e k t r i z i t ä t s l i e f e r u n g  
Der Chef des Handeldepartements erließ eine VO. über 

die Lieferung elektrischer Kraft usw., in der bestimmt 
wird, daß ein Elektrizitätswerk oder sonstiges Unter
nehmen, das über Wasserkraft verfügt oder Elektrizität 
erzeugt, aus gemeinnützigen Gründen die Belieferung 
nach gegebenen Anweisungen umlagern muß.

der Be-
Chefs der Zivilverwaltung den Bestimmung forst- 
kanntmachung über den Verkehr mit Unü' mQB\- *> 
wirtschaftlichen Grundstücken v. 26. Jan. 1 _„+en Ges.
35) und der 2. VO. zur Ergänzung aes ge ,‘ciQCi(sgröße 
v. 29. März 1938 (RGBl. I, 361). Die G ru n d s tu c .^  
wird jedoch abweichend auf 1/2 ha festgese • . ^ ^ n t-
fiih riin o 'Q hpcH m m un crp n  7 lir  O rilflds tÜ ckS V C rKführungsbestimmungen zur Grundstüc 
machung finden sinngemäße Anwendung

Belgien
1. D e u t s c h e  S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t  

f ü r  B e w o h n e r  v on  E u p e n - M a l m e d y  
Alle Bewohner von Eupen-Malmedy, die durch das 

Versailler D iktat mit dem 20. Jan. 1920 belgische Staats
angehörige wurden, haben nach einer VO. nun endgültig 
von Rechts wegen die Deutsche Staatsangehörigkeit er
worben. Das gleiche g ilt für die Personen, die als Be
wohner von Moresnet die belgische Staatsangehörigkeit 
v. 1. Jan. 1920 erworben haben.

2. S t e u e r u n g  des G e l d v e r k e h r s  
Zur Steuerung des Geldverkehrs in Belgien wurde eine 

VO. erlassen, nach der es in Zukunft den Bankaufsichts
ämtern möglich ist, den bargeldlosen Zahlungsverkehr 
auf bestimmte, besonders geeignete Abrechnungsstellen 
zu beschränken. Neben der eventuellen Neuschaffung 
solcher Stellen werden von den bis jetzt bestehenden 
Einrichtungen die Nationalbank, die Emissionsbank und 
das Postscheckamt genannt. Des weiteren soll die Aus
gabe von Wertpapieren, die in der letzten Zeit angesichts 
der starken Liquidität, die das belgische Wirtschafts
leben beherrscht, einer Kontrolle unterstellt werden da
durch, daß in  Zukunft Obligationen, Aktien, Genuß
scheine nur nach Einholung einer besonderen Genehmi
gung ausgegeben werden.

Frankreich
1. E r f a s s u n g  und  P o l i z e i k o n t r o l l e  f ü r  J uden  

M it Wirkung V. l.O k t. ab müssen sich sämtliche fran
zösischen und ausländischen Juden über 15 Jahre, die 
sich in Frankreich aufhalten, zu einer Nachprüfung ihrer 
Personalien melden.

Darüber hinaus hat der Polizeipräfekt von Paris an
geordnet, daß v. l.O k t. 1941 ab alle Juden sich in 
regelmäßigen Abständen bei dem zuständigen Polizei
revier zu melden haben.

2. Neues  A r b e i t s s t a t u t  
Bei dem vom französischen Ministerrat kürzlich Unter

zeichneten Gesetzesdekret über die neue Arbeitsordnung, 
das auf Anweisung Petains in mehrmonatiger Arbeit von 
einem Komitee der Berufsorganisationen ausgearbeitet 
wurde, ist das deutsche Vorbild unverkennbar. In fran
zösischen Kreisen betrachtet man die neue Arbeitsord
nung als von einem stark sozialistischen Geist getragen. 
Sie soll dem Klassenkampf ein für allemal ein Ende be
reiten.

Luxemburg
A b s t e m p e l u n g  de r  S t a a t s a n l e i h e n  

Alle luxemburgischen Anleihestücke und Zinsscheine 
sind bis zum 31. Okt. d. J. bei der Reichbank-Nebenstelle 
Luxemburg zur Abstempelung vorzulegen. Die fälligen 
Zinsscheine der Guldenanleihen 1930 und 1932 werden 
nach einer Bekanntmachung des Chefs der Zivilverwal
tung nicht mehr nach dein bisherigen Verfahren ein
gelöst, sondern ausschließlich durch die Reichsbank- 
Nebenstelle Luxemburg angekauft, ohne daß jedoch da
mit einer späteren Regelung vorgegriffen wird.

Lothringen
1. E i n f ü h r u n g

d e u t s c h e r  P e r s o n e n r e c h t s b e s t i m m u n g e n  
Am 1. Nov. 1941 tr itt in Lothringen eine VO. des Chefs 

der Zivilverwaltung in Kraft, mit der die wesentlichsten 
Bestimmungen des deutschen Personen- und Familien
rechts für Lothringen in Kraft gesetzt werden.

2. V e r k e h r  m i t  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n
G r u n d s t ü c k e n

Der Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichen Grund
stücken in Lothringen unterliegt nach einer VO. des

Elsaß
1. K e n n z e i c h n u n g  der  J « d rwaItung 

Nach einer PolVO. des Chefs der ¿1 An\vendun^ 
ist es den Juden ab 16. Okt. in sinngej11®, , 5 Lebe«s'
des RBürgerG. verboten, sich vom v° lleIJfff„ntiichkeh z« 
jahr ab ohne einen Judenstern in der ü ^  Berei® 
zeigen. Den Juden wird ferner verboten, E ja(1bnis de 
ihrer Wohngemeinde ohne eine schriftlicn 
Ortspolizeibehörde zu verlassen.

2. Regelung der EIek t r i z i t ä t svers  . gisaß 
Zur Sicherstellung der E lektriz itä tsversorgeziv,l- 

ist durch VO. verfügt worden, daß der über die « 
Verwaltung Vorschriften und Anordnung zusätzUc*J 
haltung vorhandener und die ErrichFaergie erla® 
Energieanlagen sowie die Abgabe von j  verp*11, r
kann. Die EnergieversorgungsunternenmL ¡terung °. t,
tet, vor dem Bau, der Erneuerung, der t  pandesW 
der Stillegung von Energieanlagen u 
schaftsamt Anzeige zu erstatten.

Untersteiermark

E i n f ü h r u n g  der  R e i c h s w
gte 
[er

c i n i u n r u n g  uer
Der Chef der Zivilverwaltung erlie sondern ‘ 

machung, nach der nicht nur gewerpli ’ ¡chsverb ^  
land- und forstwirtschaftliche Betrie ,i;e sich a«2 * * 5 .¡t. 
Kredite erhalten, wenn Schwierigkeiten, 1 j,aft in dienar- 
Eingliederung der untersteirischen w i - können- „
reichswirtschaft ergeben, gemildert we Gr««
über hinaus sollen die Reichskredite . werd^- . 
von neuen Wirtschaftsunternehmen ge Ok+Ober ' 

(Abgeschlossen am >•

S lo w a k is c h e r  J u d e n -K ° d e ^  ^

Die slowakische Regierung hat i ^ p eU tscId*1 e 111
J.a,hrJ hdie

Bestandes als erster Staat Europas
rechtliche Stellung der Juden m —  .£X
etwa 300 Paragraphen umfassenden . ejegt.
Rechts auf rassischer Grundlage ° ] 0g peilReStiiU' 

riffsbestimmung des Juden erfolg für die R ¡gen 
erger Gesetzen im Reich. Als S tich ta g^  p . e ^ j ,

der Slowake*
Dieisfürn-

Rechts auf rassischer Grundlage tesip„i„cr den

Üs Stiv."--= 39 Uie -- s
mung des Mischlings g ilt der 20. ^Pr!,.en VO- Ariern
und wichtigsten Bestimmungen der zwischeI? y/tt-
wie folgt zusammenfassen: Misch ,lUßerehel'e1 ¡sf ¿¡e
und Juden sind ebenso wie jedwe<L rb0ten. J^m es 
kehr zwischen Ariern und Juden. akischen „¡cßt >« 
Verwendung der Symbole des slo  ̂ dürfe«• «¡n die
Staates untersagt. Juden ,und |UJend s0^ periei Pr’ 
die Hlinka-Garde und die Hlinka-J .en ke in ’ ^ eCh}e' 
Partei aufgenommen werden. Sl . politisch ge«1 
ganisationen bilden und genießen k . I1jnd dur| a«s
Sie können nicht Staatsangestellt ¡^rperscha Arm® 
Funktion in öffentlich-rechtliche slowak^F/Ldienst®.
üben. Sie dürfen auch nicht m die «0 M,U ar«sdieIlSt 
aufgenommen werden. An 7Wangsar
haben sie in besonderen Abteilung 
zu leisten. . RechtsanW ^j ihug

Eine Reihe von Berufen, ,wz; ¡iingenieUr’ r jüd>s®,f. 
Arzt, Tierarzt, Apotheker und «  dürfen «“ ¡tan etI 
verschlossen. Juden und. MlbI. ^ en°zentraIe « ^ ¡ „ d  >h«te 
Volksschulen, die von der Ju Schule« gearkfl
den müssen, besuchen. Alle ««. wie h««1 Z e r f ie l  
verschlossen. Juden dürfen k ’ j, nicht «cchrift^fLrt 
Presse unterhalten und können ■ tlef und ^ en. J«Trer 
mitarbeiten. Werke jüdischer breitet )veraüiier |h 
dürfen in der Slowakei nicht Vere>«> e0trale'ärtlt'
und Mischlinge dürfen auch Judenze£äit sa«1
Religionsgemeinde und der o ft«  ministen««1 
gehören. Das slowakische Innen
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MĈ  Juden in Evidenz. Sämtliche Juden und jüdischen 
lend a'n?u ersten Grades haben den Zionsstern auffal- 
aus ejn '^rer äußeren Kleidung zu tragen. Juden können 
stimminze'nen Gemeinden der Slowakei oder aus be- 
Das 2>ten, Straßen oder Häusern ausgewiesen werden. 
z«weis ^ ir ts c h a fts a m t kann ihnen neue Wohnplätze 
zengg^11-.Juden können nicht Besitzer von Kraftfahr- 
Uncf fein> sie dürfen auch keinen Kraftwagen lenken 
bahnyj^f1 "icht *n Kraftwagen fahren. In den Eisen- 
für tuH Kurten sie nur die 3. Wagenklasse in besonders 

Jedwrrf1 bestimmten Abteilen benützen.
Juden SeseIlschaftlicher Verkehr mit Ariern ist den 
muß dae , oten- Auch auf für Juden bestimmten Briefen 
gesamt  ̂ ■'.udenzeichen angebracht sein, ebenso auch die 
Briefes , fre s s e  des Absenders. Als Absender eines 
Seinetl ^er Jude gleichfalls das Judenzeichen neben 

Auf ° e.Hauen Absender zu setzen. 
Maßnahllrtschaftlichcm Gebiet bleiben alle bisherigen 
ßer si und Vorschriften, die auf eine Judenfreiheit 

fischen Wirtschaft abzielen, in Kraft. Sie wur

^ f ^ g a ng 1941 Heft 43],

den im neuen Kodex zusammengefaßt und, wo notwen
dig, verschärft. Die Arisierung führt das Zentralwirt
schaftsamt durch. Solange ein jüdisches Unternehmen 
nicht vollkommen in arischen Besitz übergegangen ist, 
bleibt es unter der Kontrolle eines Vertrauensmannes der 
Regierung.

Welch große grundsätzliche Bedeutung dieses neue 
Judengesetz für die Slowakei hat, geht daraus hervor, 
daß von ihm rund 115000 Menschen getroffen werden, 
die über ein Gesamtvermögen von 4,2 Milliarden slo
wakischen Kronen und rund 90 000 Hektar Boden ver
fügten. Es besteht kein Zweifel, daß sich die Slowakei 
dadurch, daß sie schon jetzt das Judenproblem end
gültig löste, die Hände frei machte für weitere Auf
gaben und Zielsetzungen zu einer späteren entscheiden
den Zeit, wenn die anderen europäischen Partner der 
Neuordnung noch mit der Erreichung der Grundvoraus
setzungen für ein neues Europa alle Hände voll zu tun 
haben werden.

Dr. v o n  M e d e a z z a ,  Berlin.

Rechtspolitik und Praxis
IriF ^Urtl Wesen der Rechtsfindung

^  1. vpra«*ner kritischen Stellungnahme zu dem DJ. 1940, 
! ls.KunSSv ®ntlichten Aufsatz von P e r s c h k e  („Recht 
Prüft, ob dl n P r e i s 1e r: DJ. 1941, 703 f. die Frage ge- 
p zu P eas Kecht mit der Kunst verwandt sy. Im Gegen- 
jrhngt u * s c h k e ist er zu einer Verneinung dieser Frage 
ries W Sena f War auf Grund einer bestimmten Beurteilung 

u Bezieh des Rechts. Ich selbst möchte die Frage nach 
bik Rah n^£n ?w 'schen Recht und Kunst, eine Frage, 
®hande]t «v n e'nes Aufsatzes keineswegs abschließend 

i r  einer p e.fden kann, dahingestellt sein lassen und mich 
I  a,a. Qr - Un? dessen begnügen, ob das, was P r e i s -  

' - im Laufe seiner Beweisführung ü b e r  dasWes.j e n a ___ ____  ___________„ ___
Pr ef . es Rec h t s  dargelegt hat, richtig ist.

- ö C r łioł _ c . i ... . i . . j ___i _x r» • j . . 1r :'vendün*e r hat u. a. folgendes dargelegt: Bei der Rechts- 
eße -p^audele es sich n i c h t  um e i n e  s c h ö p f e -  

" Aiu s '̂ .¡‘Skeit, sondern nur um die A n w e n d u n g  
-  e g u n g des vorhandenen Gesetzes (a. a. O.

\vjp'ltsheziei regele der Richter durch seinen Spruch die 
aiiPi,' . ungen zwischen den Staatsbürgern, ebenso 

’ °tar; doch schöpfe er das Urteil nicht ausbitw s°ndem “  ®  ■ ■  *
des Q^i frei dem E»esetz- Dieses sei für ihn unbedingt
Ob,

siCßaUch de i^en zwischen den Staatsbürgern, ebenso 
aus

-oe .Netzes S| ‘ .er nur *n der püichtgemäßen Auslegung 
Uich '̂ t̂inirJ, ^eine Aufgabe sei, sich in möglichst nahe 
QuJ'Ailbgt aVt11? mit dem Gesetz zu bringen. Wenn dieses 
^ein *? ver«m; *̂e Gesichtspunkte von Billigkeit, Treu und 
dUdi

S. 7ne‘\“ att, ”  w müsse aas uesetz warnen, uas uesetz sei 
benn , Es se'1Z und £ar au* Nutzen abgestellt (a. a. O.

Kei„ ver, ■ vjesicmspunKie von DiingKeii, ireu unu 
Unn o^ahl ^ e!se> so bleibe dem Richter keine Wahl, d. h. 
ztyerU.aubenV,1SC'len dem Gesetz und der Billigkeit (Treu 
S.in-.haft / '  er müsse das Gesetz wählen. Das Gesetz sei
eUnp , *-S sei T  <= r*uixcu dugcsicm i<i. a. vy.

Uicht keine ¡'.^^bed ingt und für jeden gleichmäßig; es 
s°HstUrtl die pp!v^duellen Verschiedenheiten; es könne sich
K ] ......

s«ien

»¡¡5
übrin.';11 dem "■ jCIJ, Leitsätzen kann man nur einem folgen, 

Sätze , , das Gesetz zweckverhaftet ist. Alle 
- ;.eni(en stehen im Widerspruch mit dem neuen 

’ Qas das alte abzulösen sich anschickt.

J,n die £ . ’ {Quellen Verschiedenheiten; es könne sich 
Aiispv,Verliere einbeiten der einzelnen Lage kümmern; denn

Es “■* ............. ...................... .
1 Du 
-re \

tf iS H  diesen Leitsä

N'of^Us. p es. seine Gleichmäßigkeit, den Kern seines 
dern i es> Dur^ 1 un.abdingbar, starr, eine Norm, etwas 
Seien °.rdere , .chschnittliches. Es wolle nicht erziehen, son- 

V0 n‘cht zu nterwerfung. „Unbefriedigende“  Ergebnisse

^zUnd a 1 e r $ n ® —------------ —
daß dp Darlegungen liegt die Auffassung zu- 

Tee' ^as ist -e?htsbegriff sich im Gesetzesbegriff er- 
ll*ig pndenz in „Unrichlig- Jeder Lebenserscheinung wohnt 
5der Lrforder,j sich das zum Leben, zu ihrer Lntwick- 
v ’heih e ihren i Zu schaffen, entweder sich der Umwelt 
Lch ¡„ chaft VPi.bebensnotwendigkeiten anzupassen. Eine
kau “ .einer magf zu leben nur, wenn ihre Mitglieder 

u ,®her bebensinteressen gemäßen Weise ver-tr SolL^Hcr wnü ' i  ACDensinteressen gemalten weise ver- 
Qp es Ver-i, n ieder Gemeinschaft das Bestreben inne, 

-lel 'tuei rnaiten ihrer Mitglieder zu erwirken, d. h. 
Sestai( ' sverhältnisse mit Rücksicht auf dieses 

ut*d zu ordnen. Dies ist der Entstehungs

grund einer jeden in einer Gemeinschaft entstandenen Ord
nung. Und hierin liegt die wesentliche Kraft beschlossen, 
welche die Entwicklung der Gemeinschaftsordnungen be
stimmt. Daraus folgt, daß der Zweck einer jeden Gemein
schaftsordnung nur in der Förderung der Gemeinschaft be
stehen kann und daß jener Zweck es ist, welcher die Weiter
entwicklung einer Gemeinschaftsordnung bestimmt. Da 
auch die Rechtsordnung eine Gemeinschaftsordnung ist, 
so ist sie kein Inbegriff von Gesetzesnormen, sondern die 
durch die Lebensbedürfnisse unseres Volkes entstandene 
und durch sie ständig sich fortbildende konkrete Lebens
ordnung. Die Gesetzesnorm ist nur ein Teil der Rechts
ordnung, und zwar der Teil, der sich am spätesten bildet. 
Sie ist nichts anderes als formulierte Lebensregel.

Als Teil der Rechtsordnung hat die Gesetzesnorm keine 
andere Aufgabe als jene. Auch die Aufgabe der Norm ist 
lediglich, dem Leben der Gemeinschaft zu dienen. Dieser 
Aufgabe vermag sie aber nicht gerecht zu werden, wenn 
man sie als „starr“  und „unabdingbar“  behandelt. Die Ge
setzesnorm enthält eine zweckbedingte Regelung. Zweck
bedingte Regelungen können aber keinen dauernden, für 
alle Zeiten gültigen Bestand haben; jedenfalls nicht eine 
Regelung, die der Förderung der Volksgemeinschaft dient. 
Die Lebensbedürfnisse der Gemeinschaft ändern sich, m it
hin auch die richtigen Mittel zu ihrer Befriedigung. Was 
heute nützlich und daher richtig ist, kann morgen bereits 
schädlich und daher unrichtig sein. Andererseits ist es 
jedenfalls in einem so jungen und lebensstarken Volke wie 
dem deutschen unmöglich, die Gesetze den veränderten 
Verhältnissen stets durch G e s e t z  anzupassen. Der Ge
setzgeber würde in einer uferlosen Aufgabe ersticken. Das 
G e s e t z  kann daher für die Rechtsfindung grundsätzlich 
n u r  e i n e  R i c h t l i n i e  für das Suchen nach der richti
gen Ordnung des Einzelfalles sein, mit der Vollmacht, von 
ihm abzuweichen, wenn und soweit die in der Gesetzes
norm unmittelbar getroffene Regelung kein brauchbares Er
gebnis ermöglicht1). Die Gesetzesnorm ist also nicht 
„starr“  und „unabdingbar“ , sondern als Richtlinie elastisch 
und ermöglicht so eine elastische Rechtsfindung.

Ist sie eine Richtlinie in dem dargelegten Sinne, so kommt 
für sie eine Auslegung nur als klarstellende in Betracht *). 
Es ist der ursprüngliche und wirkliche Wille des Gesetz
gebers festzustellen. Die von ihm gewollte in der Norm 
unmittelbar enthaltene Regelung als solche verändert sich 
nicht. Veränderlich sind nur die Ergebnisse, zu denen die 
Rechtsfindung im Rahmen der Gesetzesnorm als Richtlinie 
jeweils gelangen muß. Es ist daher ein unaufrichtiges Ver
fahren, einer Gesetzesnorm zunächst diesen (in Überein
stimmung mit dem wirklichen Willen des Gesetzgebers) 
und dann mit Rücksicht auf die veränderten Verhältnisse

J) Vgl. dazu Bericht über einen Vortrag von F r e i s 1 e r:
DR. 1941, 1529 und den Verf. in „Justiz am Scheideweg“ ,
S 28 f

■) Vgl. den Verf. a. a. O. S. 39 f.
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jenen Inhalt und später einen dritten im Wege einer soge
nannten einschränkenden oder ausdehnenden Auslegung zu 
geben. Diese Auslegung ist in Wahrheit nichts anderes als 
Abweichung vom Gesetz.

Es ist somit unrichtig, daß der Rechtswahrer, wie 
P r e i s 1 e r  (a. a. O. S. 704) behauptet, das Gesetz nur an
zuwenden und auszulegen habe. Nein, der Rechtswahrer 
hat entsprechend dem Zweck der Rechtsordnung die Auf
gabe, das ihm unterbreitete Lebensverhältnis so zu ordnen, 
daß die von ihm getroffene Regelung der Förderung der 
Gemeinschaft dient und damit den Zwecken der Rechts
ordnung entspricht. Diese Regelung kann er bisweilen un
mittelbar einer Gesetzesnorm entnehmen. In den meisten 
Fällen muß er sie aber außerhalb der in der Gesetzesnorm 
unmittelbar getroffenen Regelung suchen, sie den Lebens
notwendigkeiten der Volksgemeinschaft entnehmen. Nicht 
Rechts a n w e n d u n g  obliegt dem Rechtswahrer, sondern 
Rechts f i n d u n g.

P r e i s l e r s  Annahme, daß das Gesetz sich nicht „um 
Feinheiten der einzelnen Lage kümmern“ könne (a. a. O.
S. 705) und daß daher unbefriedigende Ergebnisse notwen
dig in Kauf genommen werden müßten, ist ebenfalls un
richtig. Die Rechtsfindung soll die Rechtsordnung ihrem 
Zweck gemäß durchsetzen, d. h. unsere Lebensverhaltnisse 
so ordnen, daß die von der Rechtsfindung getroffene Rege
lung unser Gemeinschaftsleben fördert. Es ist dann nur 
selbstverständlich, daß von der Rechtsfindung die Grund
sätze von Treu und Glauben und der Billigkeit auch dann 
berücksichtigt werden, wenn sie in einer Gesetzesnorm 
nicht ausdrücklich erwähnt worden sind. Dem Zweck der 
Rechtsordnung werden w ir weiter nur dann gerecht, wenn 
w ir die für das Gemeinschaftsleben bedeutsamen Besonder
heiten („Feinheiten“ ) des dem Rechtswahrer zur Ordnung, 
unterbreiteten Lebensverhältnisses berücksichtigen. Tun 
w ir das nicht, so können w ir das uns unterbreitete Lebens
verhältnis nicht in gemeinschaftsnützlicher, d. h. in einer 
dem Zweck des Rechts entsprechenden Weise ordnen. Alles, 
was für die Gemeinschaft bedeutsam ist, ist auch rechtlich 
erheblich und umgekehrt3). Deshalb liegt die wahre Auf
gabe und Schwierigkeit der Arbeit des Rechtswahrers dann 
festzustellen, welche Merkmale des ihm unterbreiteten Le
bensverhältnisses für das Gemeinschaftsleben und damit für 
die Rechtsordnung als Lebensordnung erheblich sind. Er 
muß daher auch die „Feinheiten“ des einzelnen Falles aut- 
spüren, grundsätzlich gleichgültig, ob sie von einer üe- 
setzesnorm berücksichtigt worden sind oder nicht. M it 
dieser Feststellung steht im Einklang, daß die Rechtswis
senschaft eine Wertwissenschaft ist und keine überwiegend 
logisch bestimmte Disziplin ,).

Das Kennzeichen des tüchtigen Rechtswahrers ist es so
mit nicht, daß er sich gegenüber der Feststellung, das von 
ihm o-efundene Ergebnis sei unbefriedigend, mit einem 
resignierten Achselzucken begnügt, sondern daß er fähig 
ist die gemeinschaftserheblichen und daher rechtlich er
heblichen Besonderheiten „des einzelnen Falles“  heraus
zufinden und ihnen durch eine entsprechende Regelung 
Rechnung zu tragen. Nicht derjenige wahrt das Recht, der 
das Gesetz als toten Mechanismus im Sinne einer formalen 
Gleichmäßigkeit anwendet, sondern nur der, der in der 
Rechtsordnung eine elastische Lebensordnung sieht und 
demgemäß solche Regelungen gibt, durch welche unser Ge
meinschaftsleben gefördert und damit unser Rechtsgefühl 
befriedigt w ird. Wäre es anders, so wäre der Rechtswahrer 
der einzige Berufsstand, der kraft seines Berufs unter Um
ständen dem Gemeinschaftsnutzen entgegen handeln mußte. 
Wäre dem so, so könnten w ir nicht erwarten, daß unserem 
Beruf sich tüchtige junge Menschen zuwenden werden. 
Wer w ird einen Beruf ergreifen, der verurteilt ist, unsere 
Lebensverhältnisse in einer der Gemeinschaft schädlichen 
Weise zu ordnen, wo ihm die Weite des deutschen Raumes 
zu schöpferischer, unser Volksleben fördernder Arbeit offen 
steht? Nur derjenige könnte hierzu ein Verlangen spüren, 
der sich so schwach und müde fühlt, daß er sich und seine 
Arbeit hinter dem Schirm toter Paragraphen verbergen und 
ohne eigene Gedanken ihrer bloßen „Anwendung leben 
möchte. Was macht die Arbeit des Rechtswahrers in den V

Ostgebieten so reizvoll und befriedigend. dort er*
als die durch die Notwendigkeiten unsere den Recht ' 
zwungene Erkenntnis, daß der Paragraph unserer 0 ' 
wahrer nicht hindert, an der G e s t a l t u n g  un^ Leben 
meinschaftsverhältnisse teilzunehmen una 
unseres Volkes zu f ö r d e r n .  T?echtsfindur1“ ’

Diese Grundsätze gelten für jede Art der jüJ. die der 
nicht nur für die richterliche, sondern z. B- baben da 
Verwaltung. Richter und Verwaltungsbea bni6^  i
selbe Ziel, nämlich unsere Gemeinschaftsve^^^ p
einer den Gemeinnützen fordernden Weise z . lfl ihre
Gemeinsamkeit des Zieles muß sich no utitersch 
Rechtsfindungsarbeit auswirken. Das, w VerwaMunf  
det, ist das Mittel ihrer Arbeit. Während d e r ^ .  ist das 
beamte überwiegend materielle Mittel an s rlichrichte• < 
Arbeitsmittel des eigentlichen Richters, d i ejn mens 
das weltanschaulich bestimmte Werturteil ^ er frichtersais 
liches Verhalten«), Sowohl das Urteil des oder m  
auch das des Zivilrichters bedeutet die B1 ? J  Wertur 
billigung des Verhaltens eines Menschen. 1 rdnung a
gibt der Richter vom Standpunkt,der Dje Sitten
Diese aber ist ein Teil der Sittenordn g- einer W ,  
nung hinwieder steht unter der Herr des Nation 
anschauung, die unseres Volkes unter jangt, elD 
Sozialismus7). Der Nationalsozialismus e j( den groß*
solle sich so verhalten, daß er der Gemei tifflmte R®!\us 
Nutzen bringt. Dieser weilnnsfBnnBppchtsprechung-.T^g 
satz ist der Leitsatz der richterlichen R zivilrer“ 1 n 
ihm folgt die Notwendigkeit, auch , :n dem eini? den 
Rechtsverhältnis so zu ordnen, daß d Vorbild v°J?..]|eti 
Falle getroffene Regelung als Beispiel unc^ g le ic h e n ^ ;.  
Rechtsgenosaen in allen anderen 1,ec '.-rhteriiche B "sajier 
befolgt werden könnte 8). Eine jede ordnen®
düng soll so als Beispiel und v ° rb lHmitnisse wirke" - lui*
anderen gleichen Gemeinschaftsverha R ^sprechun^,,,. 
den Grad der Verwurzelung unserer e ^  welcher« ullg 
dem Volksempfinden ist daher maßgeb ’ ebende Wh terS 
fang unsere Richtersprüche jene r ‘cB‘“ nfe teil des K 7o5 
haben. Es ist somit unrichtig, daß aa a. a. y- wjr-
nur Unterwerfung fordere, wie V r e l erzjeherisc hen 
annimmt. Es w ill zum mindesten a weltanschauianmmmi. ts  wm zum . r
ken, und zwar erzieherisch gerade u 
Gesichtspunkteniesichtspunkten. . Rechts^ ,eS

So gewiß es richtig ist, daß Recht > Förderll" ghtig, 
nüchterne Zwecke verfolgen, nämlich aUch me

[duflg

Lebens unseres Volkes, so sehr 1 und v° rraLraphe? 
daß die Berufsarbeit des Rechtswahr r mit £***£, hbr1' 
des Richters nicht ein nüchternes R * denes, ab^hältnisse- 
ist, sondern ein weltanschauungsge^nascha{tsverha ^  
gen freies Mitgestalten unserer G ¡ast alle b der viel' 
Da Gegenstand unserer Beruffs® S tiVaufgefaß ' in s t^ J j 
hältnisse sind, ist unser Beruf, rieh. g mT m  Ge- 0,cfit 
seifigsten einer. Vielseitig ist er n j,fSwahre.r n0twe°' 
sondern auch in den Mitteln. B> sondern eJ„jtung a<!l 
eigentlich Vollstrecker des Gesetzes, . ^  OestaU 0esetz 
diger Mitarbeiter des Gesetzgebe h das best uo
serer Gemeinschaftsverhältnisse. verständn1®. fer zah
muß versagen, wenn es nicht aui: d Rechtswa urJ5er
verantwortungsbewußte Mitarbei jn de ^ nac
len kann. Wahre Rechtsfindung, vor a .gf s“ c oeirie10
Gemeinschaftsleben wichtigen F unterbreitet P «n
der richtigen Regelung des uns « Lebensor“ nbeStirnW
Schaftsverhältnisses innerhalb “ "Weltanschaulich a)tit
ein Schöpfen aus ihr. Und da es wen
ist, so ist die Rechtsfindung ein Akt, t• g *  et,
Persönlichkeit des Rechtswahrer £ r sind sie
chenden Auffassungen von P r « 1 ̂  fördern,
Beurteilung des RechfewahnFriedrich W>lb „
der Anweisung des König- e;nen »°‘ anZuS e
Ausdruck gelangt ist, den, verwa[tung
hat, in der Domänen- und M Justiz. deburi-
und die „dummen Kerls m J e f ^ agDr. v. R o z y c k i - v . H o e W  ,tü„g®
_________— . deutsches ve*

«) Vgl. S c h a c k  bei F r a n k ,  „
recht“ , S. 321. ■a0 ,,,pp“  S. 1001.

o) Vgl. „Justiz am Scheideweg ,
n  Vgl. a. a. O. S. 26.
6) Vgl. a. a. O. S. 51.

die

•’) Vgl. „Justiz am^ScheidewegA S. 52.V 541. „JUÖlIiL am UV.UV.iuv.vvvc > ^— . . .  , r* t 1
, Vgl. auch a. a. O. S. 30 f. (,,Die Logik in der Rechts

findung“ ).
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Iaktische Winke für die Beurkundung von 
Erbscheinsanträgen und verwandten 

Anträgen
gê c'jle, langjährige Tätigkeit als Nachlaßrichter hat mir 
Er|j daß den bei dem Nachlaßgericht eingereichten 
Wanrif. nsan r̂aSen ur|d Anträgen auf Ausstellung ver- 
weite'er Bescheinigungen nur zum kleineren Teil ohne 
zu gres entsprochen werden kann, während die meisten 
sind 6a."?landungen Anlaß geben. Restlos Vermeidbar 
hafter °ic" e Beanstandungen zwar nicht (z. B. bei zweifel- 
aber . ,Uslegung eines Testaments), die meisten könnten 
zun„  ei genügender Beachtung aller Antragsvorausset- 
Mänae| ?el,r w°hl ausgeschaltet werden. Vermeidbare 
tiötigp vbec*euten aber für den Antragsteller eine un- 
Ur>Iiebs Verz°g erung der Antragserledigung, die um so 
Sache..* 2 3 * *? 61- *sh als es sich nicht selten um eilbedürftige 
Vnerwün. UI'd für das Gericht und den Notar eine
äuße ,nschte Mehrarbeit, die bei der augenblicklichen 
Wicht fam ° eansPruchung aller Kräfte doppelt ins Ge- 
?utraged P m zur Beseitigung dieses Übelstandes bei- 
'mnier ^  ich daher versuchen, die hauptsächlichsten 
^adurc11 *e “  e.r k eh r e n d e n Antragsmängel aufzuzeigen und 
^P ric h t **lre Beseitigung hinzuwirken. Diesem Zweck 
der 1 es, daß die nachfolgenden Ausführungen we- 
Barstenuent:“ ch Neues bringen noch eine erschöpfende 

1. ß des Erbscheinsrechtes geben wollen.
Schej (1 r E r b e s e r b e  g e h ö r t  n i c h t  i n den E r b -  
jbrecht’ i nn der Erbschein ist ein Zeugnis über das 

Erhu s Erben •(§ 2353 BGB.), d. h. desjenigen, der 
den (ersj.ass,er beerbt, der Erbeserbe aber beerbt nicht 
Anfall rip̂ nv  Erblasser, sondern dessen erst nach dem 
h Ser). pr .Erbschaft gestorbenen Erben (zweiter Erb- 
üem ¿ r  bann seine (mittelbare) Rechtsnachfolge nach 

l  Erblasser nur durch zwei Erbscheine nach- 
einen*1 e!]’ ^er ^ln a ŝ Rechtsnachfolger des zweiten, 

au$Weist ’ ^ er diesen als Rechtsnachfolger des ersten 
2- K e j .

en p " , e i t l h e i t l i c h e r  E r b s c h e i n  nach meh-  
. Jeder p v ass em.

i? em ein?} schein kann nur über die Erbfolge nach 
p'. also 7 eff6]1 Erblasser ausgestellt werden. Unrichtig 
lee|dichen- p‘ ? er nicbt selten gestellte Antrag, einen ein- 

aus,ü pbschein nach beiden Eltern des Antragstel- 
ßl . in ej ellen. Wohl dürfen mehrere Erbscheine äußer- 
s pbeii aber^t Urkunde zusammengefaßt werden. Sie 

^fändirro i°fzdem , insbesondere auch kostenrechtlich, 
T 3-. Z u / • ^sc h e in e .

s i g k e i t des g e m e i n s c h a f t l i c h e n  
öeim V0 h eins-
I'1' i  andensein mehrerer Erben läßt die neuere4mcl}W epl ‘ “ an<:

Umtlln Qe??nS (RGRKomm. Anm. 1 zu §2357; JFG.13, 
einv Sende>,nsa*z zu der früheren neben dem alle Erben. V »— itnrl rlom Milt* ntlf ainaii
e i^ e h a & a  lautenden Teilerbschein auch einen ge- 

4n,ErbSfn 6n Teilerbschein für mehrere Erben, z. B.

set?p Yerw> TzaS s t e i l e r  zu m a c h e n d e A n g a b e n -  
Verüben Erhf i s c a f ts v e r h ä 11 n i s s e. Bei der ge- 
Wjg unis a„ f ß e bat der Antragsteller anzugeben das 
(tijCL?b un^ 1 dem das Erbrecht der Erben beruht, so- 
ßpj,.1 aur . el̂ be Personen vorhanden sind oder waren 
Erbt?interi vn ant ên s in d !), durch die die als Erben 

\ e i?em; 'Y der Erbfolge ausgeschlossen oder ihre 
lim  vSdert werden würden (§ 2354 Ziff. 2 u. 3 

«mpfipl’u dbaren Rückfragen des Gerichts vorzu- 
Weß’S der V b * s'cb ei|ie möglichst eingehende Dar- 
?.%hes ersir i1itr-"iandtscliaftsverhältnisse, aus der ohne 
Erbeten Erhi 'C l ’s*> daß keine weiteren als die darin 

de *• B. FrLerecbtigten vorhanden sind oder waren 
§e\vê  Erb]as en der ersten Ordnung, so gebe man an

f l  '" f n u r  p i t i m o l  A f lo i *  m o N r f  n o f i  t r o e k o i r n + o l

gemeinschaftlichen und dem nur auf einen

'?rvoen sind Vn i?Urc^ efwaige frühere Ehen aufgelöst
nur einmal oder mehrfach verheiratetCJ? ....

■'Ser ü e?angepD .̂Und welche Abkömmlinge aus ihnen
%gaKn°ch el e" sind. Wenn Er 
R s Ä »  für H?eren Ordnung

Erben der zweiten oder 
e ulr ,. — ■ ^iMi.uiig erben, sind die gleichen 

Aber a r. wcßf?elaßencn Zwischenglieder zu 
'ff. 3 l,ng : t Uch neben einer dergestalt eingehenden 

r'1 Wort|aes, ratsam, die Angabe gemäß § 2354' 
aut des Gesetzes hinzuzufügen.

b) A n g a b e n  zu r  F e s t s t e l l u n g  des e h e l i c h e n  
G ü t e r r e c h t s .  Sie sind stets erforderlich, wenn der 
Ehegatte des nach der gesetzlichen Erbfolge beerbten 
Erblassers noch am Leben ist. Allgemein anerkannt ist 
dies Erfordernis für den Fall, daß es sich um eine alte, 
d. h. vor 1900 geschlossene Ehe handelt. Trotzdem lassen 
die Anträge sehr oft die nötigen Angaben vermissen 
oder enthalten sie nur unvollständig. Nötig sind folgende 
Angaben:

a) wo die Ehegatten den ersten ehelichen Wohnsitz 
gehabt haben, denn dieser ist infolge der Unwandelbar
keit des Güterstandes bestimmend für das maßgebende 
Güterrecht;

ß) wo die Ehegatten am 1. Jan. 1900 ihren Wohnsitz 
gehabt haben, denn dieser ist entscheidend für die 
Frage, welcher Bundesstaat für die Überleitung des alten 
Güterrechts in das neue Recht zuständig w ar1);

y) ob die Eheleute einen Ehevertrag errichtet haben, 
denn durch einen solchen kann ein anderes als das für 
den ersten Ehewohnsitz maßgebende Güterrecht verein
bart worden sein;

5) falls die Überleitungsbestimmungen dem überleben
den Ehegatten ein Wahlrecht zwischen den ihm nach dem 
alten Güterrecht zustehenden Rechten und der Erbfolge 
nach dem BGB. einräumen: ob er von diesem Wahlrecht 
Gebrauch gemacht hat;

e) falls das alte Güterrecht ein Wahlrecht des über
lebenden Ehegatten vorsieht (vgl. z. B. für das Märki
sche Provinzialrecht B r a n d - K I e e f f  S.306/07): welche 
Wahl der Überlebende getroffen hat.

Alle diese güterrechtlichen Angaben gehören zu den
jenigen, deren Richtigkeit an Eides Statt versichert wer
den muß. Der Antragsteller darf sich aber nicht auf die 
tatsächlichen Angaben beschränken, sondern er muß auch 
angeben, welchen Inhalt der Erbschein mit Rücksicht auf 
das Güterrecht haben soll. Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß die dem Überlebenden nach dem alten Güterrecht 
zustehenden Rechte nicht nur dann in den Erbschein auf
zunehmen sind, wenn sie ein wirkliches Erbrecht (Univer
salsukzession) darstellen2), so daß der Überlebende als 
Miterbe aufzuführen ist, sondern auch dann, wenn sie 
zwar diesen Charakter nicht haben, aber doch eine Ver
fügungsbeschränkung für die Erben enthalten3). Zweck
mäßig erfolgt in diesem Falle die Erwähnung im Erb
schein so, daß bezeugt wird, die im Erbschein Genannten 
seien Erben vorbehaltlich der dem überlebenden Ehe
gatten nach dem alten (genau zu bezeichnenden) Güter
recht zustehenden Rechte (Schleswig-Holst. Anz. 11, 250; 
LG. Kiel v. 12. Mai 1932: 4 T  143/32). Sind dagegen die 
Rechte des Überlebenden nur schuldrechtlicher Natur, so 
ist ein Vorbehalt zu ihren Gunsten im Erbschein unzu
lässig (Schleswig-Holst. Anz. 21, 77).

Für den Fall der neuen, d. h. nach dem 1. Jan. 1900

*) Die preußischen Überleitungsbestimmungen zum 
Beispiel (Art. 44—67 PrAGBGB. für die früher in 
Preußen in Geltung gewesenen, VO. betr. den Güter
stand bestehender Ehen v. 20. Jan. 1899 [PrGS. 607] für 
die sonstigen Güterstände) gelten ohne weiteres nur, 
wenn die Ehegatten am 1. Jan. 1900 in Preußen wohnten 
(Art. 44 PrAGBGB.). Sind sie erst später nach Preußen 
verzogen, so sind sie nur anwendbar, wenn die Über
leitung nicht schon durch die Gesetze eines anderen 
Bundesstaates vorgenommen ist (Art. 65 PrAGBGB.). — 
Das oben zu ß) bezeichnete Erfordernis wird am häufig
sten übersehen. Bei N a d l e r - F e c h n e r ,  2. Aufl., S. 87, 
wird es, zu eng, auf den Fall beschränkt, daß die Ehe
leute am 1. Jan. 1900 nicht in Preußen gewohnt haben; 
richtig dagegen B r a n d - K I e e f f  S. 298.

2) So z. B. nach dem in der Provinz Schleswig-Holstein 
geltenden sächsischen oder lübischen Recht (Art. 50 Pr
AGBGB.). In diesem Falle ist der Überlebende mit dem 
ihm zustehenden Bruchteil als Miterbe aufzuführen.

3) So z. B. das nach dem Jüt. Low dem Überlebenden
zustehende Recht des Sitzenbleibens in ungeteilten Gü
tern, eine Rechtsgemeinschaft besonderer Art, die dem
Überlebenden volles Verfügungsrecht gibt und daher
auch im Grundbuch eingetragen werden kann (Schles
wig-Holst. Anz. 1911, 250; 18, 57; 14, 44; Block in 
Schleswig-Holst. Anz. 24, 169).
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geschlossenen Ehe werden, soweit ich sehe, in Schrifttum 
und Rechtsprechung nirgends solche güterrechtlichen An
gaben für den Erbscheinsantrag gefordert. Ich halte aber 
auch in diesem Falle die Angabe, ob ein Ehevertrag ge
schlossen ist, für erforderlich. Denn wenn etwa mit dem 
Tode des Erblassers fortgesetzte Gütergemeinschaft ein
getreten ist, so erstreckt sich das Verfügungsrecht der 
Erben nicht auf das .Gesamtgut der fortgesetzten Güter
gemeinschaft, und auch diese Verfügungsbeschränkung 
muß im Erbschein erwähnt werden (OLG. 14, 237; 
S t a u d i n g e r  § 2353 V; S c h u l t z :  ZB1FGG. 13. 
195 ff.) *).

c) V o r h a n d e n s e i n  e i nes  A n e r b en .  Auch dieses 
bedeutet eine Verfügungsbeschränkung für die übrigen 
Erben und muß deshalb im Erbschein aufgeführt werden 
(§ 15 EHRV) 6).

d) F r ü h  g e s t o r b e n e  K i n de r .  Häufig findet man 
in Erbscheinsanträgen die Angabe, daß der Erblasser 
neben den namentlich bezeichneten noch einige in frü
hem Kindesalter gestorbene Kinder gehabt habe. Das 
ist unzureichend, vielmehr müssen auch solche Kinder 
namentlich bezeichnet und ihr Wegfall durch Sterbe
urkunden nachgewiesen werden. Das Gesetz kennt keine 
Altersgrenze, unterhalb deren dies Erfordernis nicht be
stünde.

e) V e r f ü g u n g e n  von  T o d e s  wegen .  Das Gesetz 
verlangt die Angabe, ob und welche Verfügungen des 
Erblassers von Todes wegen vorhanden sind (§ 2354 
Ziff. 4). Die Notare wählen statt dessen sehr häufig die 
Bezeichnung „letztwillige Verfügung“ . Sie übersehen da
bei, daß das BGB. unter diesem Begriff nur die ein
seitige Verfügung von Todes wegen (das Testament) 
versteht (§ 1937 BGB.). Das Gericht muß daher in 
solchen Fällen stets eine Ergänzung der eidesstattlichen 
Versicherung verlangen, da die gewählte Form das 
Vorhandensein von Erbverträgen nicht ausschließt.

Nicht genügend beachtet wird ferner manchmal, daß 
der Antragsteller s ä m t l i c h e  Verfügungen von Todes 
wegen angeben muß, auch diejenigen, die er für un
wirksam hält, denn das Nachlaßgericht muß in den 
Stand gesetzt werden, die Rechtsgültigkeit selbst nach
prüfen zu können. Insbesondere müssen auch wider
rufene Testamente angegeben werden, auch solche 
öffentlichen Testamente, die durch Rücknahme aus der 
Verwahrung widerrufen sind, denn es besteht die Mög
lichkeit, daß der Widerruf, z. B. wegen fehlender Testier
fähigkeit, unwirksam ist (vgl. V o g e l s ,  TestG., Anm. 5 
zu §39 u. Anm. 10 zu §40).

f) B e s o n d e r h e i t e n  be i m E r b s c h e i n  a u f  
G r u n d  t e s t a m e n t a r i s c h e r  E r b f o l g e .

a) W e n n  d ie  E r b e n  im T e s t a m e n t  ( oder  E r b 
v e r t r a g )  n a m e n t l i c h  g e n a n n t  s i n d ,  bedarf es 
nicht der Darlegung der Verwandtschaftsverhältnisse und 
der Angabe, daß keine anderen Personen vorhanden sind 
oder waren, durch die die als Erben Benannten von der 
Erbfolge ausgeschlossen oder ihre Erbrechte gemindert 
werden würden. Sind dagegen die Erben nur unter Be
zeichnungen wie z. B. „unsere Kinder“  eingesetzt, oder 
treten an die Stelle eines vorverstorbenen Eingesetzten 
dessen Abkömmlinge, so gelten die Ausführungen oben 
zu a) auch hier;

ß) d ie  A n g a b e  d e r  B r u c h t e i l e ,  zu denen die 
einzelnen Erben berufen sind, ist auch hier erforderlich. 
Nicht immer sind sie im Testament in Zahlen angegeben, 
vielmehr müssen sie bisweilen erst errechnet werden aus 
dem Wertverhältnis der den einzelnen Erben zugewen
deten Gegenstände zum Gesamtwert des Nachlasses* 6).

r) Zu beachten ist, daß, wenn neben den gemeinschaft
lichen auch nicht gemeinschaftliche Kinder des Erblassers 
vorhanden sind, die Gütergemeinschaft nur bezüglich des
jenigen Teils des Gesamtguts fortgesetzt wird, der sich 
nach Abzug der Erbteile dieser nicht gemeinschaftlichen 
Kinder ergibt (KGJ. 34, A229).

6) Wegen der Einzelheiten des Erbausweises im Erb
hofrecht, deren Darstellung hier zu weit führen würde,
sei auf den Aufsatz von H a e g e l e :  DFG. 36, 143 ver
wiesen.

e) Voraussetzung dafür ist natürlich, daß es sich bei
den Zuwendungen einzelner Nachlaßwerte nicht nur um

5. D ie  e r f o r d e r l i c h e n  P e r s o n e n s t a n
künden .  , - t,,, welch6 *

Große Unklarheit herrscht vielfach daru wer-
Urkunden der Antragsteller beibringen muß. solche* 
den ungeeignete Urkunden eingereicht, ott _esCj,affunß 
die gar nicht erforderlich sind und deren .. wän
den Beteiligten daher unnötige Kosten ver , fehl611- 
rend umgekehrt vielfach unentbehrliche LJtk . êr Am 
Da nach §2356 BGB. die Richtigkeit bestimm werden 
gaben durch öffentliche Urkunden nachgew . ijren fl111 
muß, sind zur Verwendung im Erbscheins alisj rückl,cl1 
solche Urkunden geeignet, denen das Oese < j ies; 
die erforderliche Beweiskraft beilegt. Es si gge übef

a) die aus den Kirchenbüchern erteilten 661 Qeburt?11' 
die b is  zum 1. Jan. 1876 eingetragenen persSto.), 
Heiraten und Sterbefälle (§ 73 d- a . n, person611

b) die ( v o l l s t ä n d i g e n )  Auszüge aus 
Standsregistern (§ 15 d. alten 1 ersS eingefül1̂

c) die durch die VO. v. 14. Febr. e|"B d. alte' 
Geburts-, Heirats- und Todesscheme V ^ aCj,e d 
PersStG.). Sie beweisen aber nur d  naraus 
Geburt, der Heirat und des Todes. Abstan*

- ■ Nachweisdaß die Geburtsscheine zum 
mung nicht ausreichen,mung ntcnx ausreicnen, , , die 7;nP

d) die Familienstammbücher alter Art» ten Sehe
tragungen den für die unter c) gf f ™  der U»£r 
vorgeschriebenen Inhalt haben un ¡ett verse ,,e 
schrift und dem Siegel des Standesb aber
sind (§ 15 a d. alten PersStG.). Es g“ 1
gleiche Einschränkung wie zu c), n Pers

e) die standesamtlichen Urkunden de den um61
(§ 66). Sie sind zum Unterschied « Ü j  Aus f f  
genannten Urkunden nicht g’eich[a u^ung6* A  
aus den Büchern, sondern Besche.mgu | §62^  
r lp n  w p c p tv f l i r f ip n  I n h a l t  d e r  fc-lHt t> ^ 5 6

Ein-

den wesentlichen Inhalt der 
d. neuen PersStG.), Büchernu . n e u e n  1 e i ö o iv j .j , /ípn

f) die beglaubigten Abschriften aus
d. neuen PersStG.), . , «  107 d-

g) die Familienstammbücher ,neuer, A
AusfVO *1 z.1 *3p*ersStG')'■" Sie
Stammbücher alter Art, dieselbe B beglaf g 
standesamtlichen Urkunden und a|s0 auch . 
Abschriften aus den Büchern, S1 (vgl- ' , ¿u 
Nachweis der Abstammung g56l *S. m. Anm- 
PersStG., Anm. 7 zu § 61; RGRK°m
§ 2356). ausg6ste11 ^ t

Alle sonstigen von den Standesämter g|,en s be- 
Bescheinigungen haben keine Beweis • nicht .,.g^eit 
nur den Originalurkunden Beweiskraft z , ̂  f l u M ^  
glaubigten Abschriften solcher Urk ejnen( best1. erl- 
der Urkunden darf auch nicht rL c,Yherungsan^ « 2356 
Zweck (z. B. Taufe, Heirat, Ve ,RQpKon»n- 
heiten u. dgl.) beschränkt sein t .hiicber
Anm. 1). , „„M er und ~ aMg

Zu beachten ist, daß die Standesr £ Ein ügji 
nur diejenigen Tatsachen beweisen, ■ §60 • ¿¡¡es

k , c-.-nri rs ir; rl alten Pers^1 , .„^miing de

ersten 
als d,e
al die

stamm13

sie bestimmt sind (§ 15 d. alten 1 66 ŷ jjs’tammun^^d6 
PersStG.). Daraus ergibt sich, daß <h ^  Sterbe pe- 
Menschen nicht durch seine Heira kireb
bewiesen werden kann, sondern n AuszUj 
burtsbescheinigung, v o l l s t ä n d i g  L
Geburtsregister, Geburtsurkunde pamiliens
Abschrift aus dem Geburtenbuc , zU §60)- ße- 
neuer Art (vgl. E m i g  a. a. O- A • durch e efiihrt 

Der Nachweis des Todes kan jn B^ 1
scheinigung des Zentralnachweis • h<en ode
werden (RGRKomm. Anm .l zu § den wedR

Während die nötigen Geburtsurkun echen, DarU,n
nicht den obigen Erfordernissen e ¿¿gereich*- bedarf, 
Heiratsurkunden oft unnötiger - ntir da1 fZ|jcb 
sei darauf hingewiesen, daß es G r u n d Z u 
wenn der Ehegatte des Erblasser zU § ¿P ' darf e 
Erbfolge erbt ( R G R K o m m .J ^  dagege» be 
Nachweis der ehelichen Abstamn »  ̂ haU^ Ji

Teilungsanordnungen oder ^ ^ f g r b e n  als zU f  de ei«' 
die nichts daran ändern, daß f 16 f ef lidien ErD 
Teilen oder im Verhältnis ihrer_£eseBoB.). 
gesetzt gelten (§§ 2091, 2066 20
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^ RKomn,<SUrkurule der Eltern nicht (KGJ. 36, 97; 
Erbinnen h: aj a-G.). Ebensowenig brauchen verheiratete 
’"res FamT curcE die Eheschließung erfolgte Änderung 
pn. Ist 'Jnamens durch Heiratsurkunde nachzuwei- 

.Igefaiien Erbberechtigter durch Tod vor dem Erbfall 
Jicnt zu ,!?’ s,° braucht nur seine Sterbeurkunde einge- 

r dane™en’ n‘c'l t  auch seine Geburtsurkunde. Diese 
ellen nn erforderlich, wenn an die Stelle des Weg- 
^isrhA8611!1-6 Abkömmlinge getreten sind, er also 

°nimt. tngked in der Verwandtenreihe in Betracht 
5,
* 1 y,e.r s c E o l l e n h e i t  e i nes  M i t e r b e n  kann

fallen
S 2»!
Oft

. * m e i n  f o  4. 11  c  “  "  c  1 1  c  111 c  s  j v i  1 1  c  i  o e n
lchert ^  .^gestellt und daher nicht eidesstattlich ver- 

,°khen Fan " ’ dad er d‘e Erbschaft angenommen hat. ln 
ru SenheitQr,un w‘rd oft der Antrag gestellt, einen Ab- 
r i  Annahki® zu bestellen, damit dieser sich über 
Joser >ve»e , f er Ausschlagung der Erbschaft erkläre. 
A* das f k aEer nur gangbar, wenn nach der, auch 
?,n' ' di s o^£Cke‘nsveida*lren geltenden (RGRKomm.

gilt.
E°dei

das E k* â er nur gatlgEar, wenn nach der, auch 
a -••*•1 zu „ ^leheinsverfahren geltenden (RGRKomm 
inn Lebensvermutung des § 10 VerscholIG.

1 Andern? u a s ?ur z-ed des Erbfalls noch fortlebend 
Serkläru S *m allgemeinen nur der Weg der

f fh ^ h e ^ /rh ^ h e in s a n tra g  auf Grund eines privat- 
“ hnn lestaments sind auch d ie  g e s e t z l i c h e n  

nents J1?:!?116'1; da s'e über die Gültigkeit des
>rbc
r«sta:Uleut« Cr k- ---- > — _____ _ ».—

«. Frb geh°rt werden sollen (§2360 BGB.).
^  die ¡nC o n fü r  den V o r  erben.  Der Antrag 
,h0flld ig  pni  , BGB. bezeichneten Angaben v o l l -  
§2]{,eiter“  J 1a'ten- Die Angabe, daß der Antragsteller

-  '£,? “ .....

\r nugdUC, UtWJ uci nuudg&icuci
sona“ EGB. . 0rerbe sei, ist ungenügend, denn nach 
Sch r n auch a'ln der Vorerbe nicht nur von sämtlichen, 
aiuR^ngen aur, von einzelnen der dort genannten Be
llender UttifUnd Verpflichtungen befreit werden. Daher 

ang der Befreiung genau angegeben wer-

en des 
"3er dort

v ' o , ? s o n s t i g e n  in den Erbschein aufzuneh-^  Ba‘cJj?sschr
4iji ¿,*01 Erdc,j>TesI:amentarische Beschränkung 
des p ,üß auf„hei n“ (DEO. 40, 49) verwiesen. Der uort 
aU{ a- lasser̂  Grundsatz, daß alle Anordnungen
der Ale A'erfjjÄ dle unmittelbar auf das Erbrecht oder 
^ü ss^^e lh in p ’p ^ fu g n is  des Erben einwirken, bei 
"loht ?’ logt (im des Erbscheins berücksichtigt werden 
jjt. | Ucb für . brage nahe, ob der gleiche Grundsatz 
s  cK .a'Igemp;116 Erweiterung der Verfügungsbefugnis 

cht l er Frh.U" en *st eine solche freilich nicht denk-W ^ E r h
¡a$sershat, So, p. grundsätzlich unbeschränkte Verfiigungs-

MllfVn. . Sie fliohi rliirr'h Armrrlniinrron cloo Frk_n, VnClnSeschri- Sile n*cht durch Anordnungen des Erb- 
n VerftiD.an'<t ‘SL Das gilt aber nur für die Frei-. sCn.„ verfün- lst- uas gut aber nur tur üie rre i- 

d?al d,n kam, fl! f 2sEeschränkungen erbrechtlicher Art.
> änurch BtvpIe Verfügungsmacht des Erben sehr ‘Ult, „at $P;„ cstInir-Se‘n 7 o Zungen nicht erbrechtlicher Art be-für nmn n , nfpn., :u~ c..U4.„:iin ';dnsALDrachtp« W u.r eine Ehefrau, wenn ihr Erbteil 
■ „deti Flalt f0u -? pu t oder zum Gesamtgut einer Güter-I t? gehnt.4. 7> uucr zum vjesamigui einer ^juier- 
ha 53 vVrk>Schein r ’ Solche Beschränkungen dürfen nicht 
tt«5*i nP' Von snOi? ®enomraen werden ( S t a u d i n g e r  

er :? der Frki en güterrechtlichen Beschränkungen 
I.Vren Erht •‘?'sser die Ehefrau dadurch befreien, 

Hj5, daß s°iche te« zum Vorbehaltsgut erklärt (§1369 
lta„at rillpclle ¿.k. ‘uaue mag es wünschenswert erschei- 
'a”3' Tp??1 ein t\a u ie Erweiterung_ihrer Verfiigungs-

Frkdetu c]l-1Cl1i a^gerichtliches Zeugnis nachweisen 
Wh t"tr a- 'chein l i } '6 d‘e Aufnahme dieser Anordnung 

11 di,'e E re il,„-iU*e^nen se‘n, denn der Erbschein 
Möm. Art rc** k n J l von n‘cI*t aufgeführten Beschrän- 
?chatickb’it.aUsWei«P nu,n& des Erblassers, d. h. erbrecht- 
W C 4  V daß (§2365 BGB.). Zudem besteht die 
Wtn’ Vxi, btei|s ;„e, Ehefrau die Vorbehaltsguteigen- 
V S > c h  der CFekZeit durch Ehevertrag beseitigen 
l ’l^e ® ge4 r Erbl-rt>Sckein unr‘cEbg werden würde.
„ ,,, f.| knüpft ,.as,®er die Erbeinseizung an die Be-
ueSch ’.. So 'kVertraVeoa^ ^ 'e Erbin den Abschluß eines 
!,erfiiPnküh deutet c Hnterläßt (zulässig nach § 2075 
6it ihUnW'? der Frk‘ne Anordnung gleichzeitig eine 

n 4er Jacht üh„ aEer eine solche nicht ihrer 
Vlest«ltun,r k 11 Nachlaß, sondern ihrer Frei- 

b ihrer güterrechtlichen Verhältnisse

9. E r b s c h e i n  f ü r  den Nac h e r b e n .  Der Antrag 
muß den Zeitpunkt angeben, von welchem ab der Antrag
steller Erbe geworden ist (Zeitpunkt des Eintritts der 
Nacherbfolge).

10. G e g e n s t ä n d l i c h  b e s c h r ä n k t e r E r b s c h e i n .  
Im allgemeinen kann der Erbschein nur für den g e 
s a m t e n  Nachlaß ausgestellt werden. Einen auf be
stimmte Nachlaßgegenstände beschränkten Erbschein läßt 
das Gesetz nur zu, wenn und soweit es an einem für die 
Erteilung des Erbscheins zuständigen deutschen Nachlaß
gericht fehlt und Zum Nachlaß gehörige Gegenstände 
sich im Inland befinden (§2369 BGB.). Hier ist aber 
unter Zuständigkeit nicht etwa die örtliche verstanden, 
sondern die materielle. Diese fehlt den deutschen Ge
richten nur, wenn und soweit der Erblasser nicht nach 
deutschem Recht beerbt wird. Mithin kann ein gegen
ständlich beschränkter Erbschein nur für solche zu einem 
Ausländernachlaß gehörige Gegenstände erteilt werden, 
die sich im Inland befinden, aber nach ausländischem 
Recht vererbt werden (RGRKomm. Anm. 1 zu § 2369 
BGB.).

Nicht zu verwechseln mit dem beschränkten Erbschein 
des § 2369 BGB. ist der Erbschein, der, wenn ein Aus
länder infolge Rückverweisung hinsichtlich eines Teiles 
seines Vermögens (z. B. des Grundvermögens) nach 
deutschem Recht, im übrigen aber nach ausländischem 
Recht beerbt wird, für den der Erbfolge nach deutschem 
Recht unterliegenden Nachlaßteil ausgestellt wird. Wäh
rend im allgemeinen das deutsche Recht eine Erbfolge 
in bestimmte Vermögensmassen nicht kennt, findet hier, 
ähnlich wie z. B. beim Vorhandensein eines Erbhofes, 
eine Spaltung des Erbschaftsvermögens in verschiedene 
Massen statt, von denen jede wie ein besonderer Nach
laß behandelt wird. Für die gesamte dem deutschen 
Recht unterliegende Masse wird daher ein gewöhnlicher 
Erbschein nach den Vorschriften der §§ 2353 ff. ausge
stellt, der aber natürlich ersehen lassen muß, daß er nur 
für diese Masse gilt. Zum Unterschied davon beschränkt 
sich der Erbschein nach §2369 auf bestimmte Gegen
stände eines einheitlichen, d. h. einheitlich nach ausländi
schem Recht vererbten Nachlasses (vgl. JFG. 7, 135; 
B r a n d - K l e e f f  S. 478 Anm. 1; RGRKomm. Anm. 1 zu 
§ 2369; JW. 1937, 2537 und L e w a l d  daselbst).

11. B e s c h e i n i g u n g  ü b e r  d i e  H e i m s t ä t t e n 
f o l ge .  Die Eintragung des Heimstättenfolgers im Grund
buch darf in Preußen nicht auf Grund eines Erbscheins 
oder öffentlichen Testaments erfolgen, sondern nur auf 
Grund einer Bescheinigung des Nachlaßgerichts über die 
Heimstättenfolge (§15 Abs. 2 AGRHG.).

12. T  e s t a m e n t s v o l l s t r e c k e r z e u g n i s .  Die 
Vorschriften über den Erbschein finden entsprechende 
Anwendung (§2368 Abs. 3 BGB.). Es genügt also nicht, 
daß der Testamentsvollstrecker, wie man es oft erlebt, 
einen formlosen Antrag stellt, ihm ein Zeugnis zu er
teilen, sondern er muß zu gerichtlichem oder notariellem 
Protokoll eine Versicherung an Eides Statt eingeben. 
Diese muß besagen, ob und welche weiteren Verfügun
gen des Erblassers von Todes wegen vorhanden sind, ob 
ein Rechtsstreit über die Ernennung (auch etwaiger M it
vollstrecker) anhängig ist, ob etwaige Mitvollstrecker das 
Amt angenommen haben, und gegebenenfalls: ob und 
welche Personen vorhanden sind oder waren, durch die 
er (und etwaige Mitvollstrecker) von dem Amt ausge
schlossen oder durch die der Umfang seiner Befugnisse 
gemindert werden würde.

13. Entsprechendes g ilt für das Z e u g n i s  über die 
F o r t s e t z u n g  de r  G ü t e r g e m e i n s c  h a f t  (§ 1507 
Satz 2 BGB.). Hier hat der Antragsteller — als solcher 
kommt nur der überlebende Ehegatte in Betracht, nicht 
auch die Abkömmlinge (§ 1507 BGB.) — an Eides Statt 
zu versichern, ob und welche Eheverträge und Verfü
gungen von Todes wegen vorhanden sind, ob ein 
Rechtsstreit über die Fortsetzung der Gütergemeinschaft 
anhängig ist, ob und welche nicht gemeinschaftlichen 
Kinder des verstorbenen Ehegatten vorhanden sind (we
sentlich wegen des Einflusses auf den Umfang des

(RGRKomm. §1369, 3). Auch diese kann nicht in den 
Erbschein aufgenommen werden.

286
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Gesamtguts der fortgesetzten Gütergemeinschaft8); vgl. 
Anm. 4) und, wenn es sich um eine vor dem l.Jan. 1900 
geschlossene Ehe handelt (wegen der entsprechenden 
Anwendung des §1507 BGB. auf diesen Fall vgl. Art. 66 
PrAGBGB.): wo der erste eheliche Wohnsitz und der 
eheliche Wohnsitz am 1.. Jan. 1900 gewesen ist (vgl. 
oben zu 4 b d) u. ß)). Erwähnt sei, daß auch über das 
Recht zum Sitzenbleiben in ungeteilten Gütern (vgl. 
Anm. 3) in entsprechender Anwendung des Art. 66 PrAG- 
BGB. dem überlebenden Ehegatten ein Zeugnis aus
gestellt werden kann (Block, Schleswig-Holst. Anz. 24, 
169). Hierfür gelten die vorstehenden Ausführungen 
sinngemäß.

14. G e b ü h r e n r e c h t l i c h  b e g ü n s t i g t e B e s c h e i -  
n i g u n g e n .  Es ist anscheinend noch nicht genügend 
bekannt, daß in zwei Fällen dem Rechtsnachfolger von 
Todes wegen anstatt des teuren Erbscheins eine ge
bührenrechtlich sehr begünstigte Bescheinigung erteilt 
werden kann.

a) das sog. Ü b e r w e i s u n g s z e u g n i s  (§§36, 37 
GO.). Es kann ausgestellt werden, wenn ein zu einem 
Nachlaß oder zum Gesamtgut einer fortgesetzten Güter
gemeinschaft gehörendes Grundstück oder Recht an 
einem Grundstück auf einen von mehreren Miterben um
geschrieben werden soll.

b) Die sog. V e r f ü g u n g s b e s c h e i n i g u n g .  Durch 
sie kann sich ein Rechtsnachfolger von Todes wegen 
gegenüber der Reichs- oder preußischen Staats-Schulden
verwaltung als verfügungsberechtigt ausweisen (§ 16 
Reichsschuldbuchges., § 16 Staatsschuldbuchges.).

Für beide Bescheinigungen wird nur ein Viertel der 
vollen Gebühr bis zum Höchstbetrag von 10 31M er
hoben (§ 103 RKostO.). Wegen der Einzelheiten wird auf 
die angeführten Bestimmungen verwiesen. Erwähnt sei 
nur, daß bei dem Antrag auf Überweisungszeugnis die 
gleiche Versicherung an Eides Statt abgegeben werden 
muß wie beim Erbscheinsantrag (§§ 36 Abs. 2a; 37GO.; 
vgl. B r a n d - K l e e f f  S. 358; G ü t h e - T  r i e b e  I, Anm. 10 
zu §36 GO.), während beim Antrag auf Verfügungs
bescheinigung die Voraussetzungen für die Erteilung 
eines Erbscheins zwar materiell vorliegen müssen, aber 
nicht formell-rechtlich erfüllt zu werden brauchen, so 
daß hier das Nachlaßgericht die Versicherung an Eides 
Statt nicht zu fordern braucht ( B r a n d - K l e e f f  S. 361; 
KGJ. 45, 154; RJA. 15, 19).

15. K e i n  A n t r a g s  ä n d e r u n g s r e c h t  des N o 
tars.  Der Notar ist nicht befugt, auf die Beanstandun
gen des Nachlaßgerichts hin den Erbscheins- oder ver
wandten Antrag selbst zu ändern, es sei denn, daß er 
hierzu eine Vollmacht des Antragstellers besitzt und 
wachweist. Denn die Bestimmung des § 15 GO. über das 
Antragsrecht des beurkundenden Notars ist eine Sonder
vorschrift, die für die sonstigen Verfahren der frei
willigen Gerichtsbarkeit nicht g ilt (OLG. 12, 398; RJA. 4; 
135). • AGR. W a g n e r ,  Kiel.

8) Der im Zeugnis anzugeben ist (DNotZ. 34, 616; 
KGJ. 34, 229).

§ 823 Abs. 2 BGB. in Verbindung mit % ™  kai«1 
stattet verlangen kann (vgl. RGZ. 72> , .[¿(je Stan
dahingestellt bleiben, ob dieser grlan,,s werden da 
aunkt des RG. heute noch aufrechterhalte djeS

....----„rärp SO WUruc hier
doch

elbst wenn das zu bejahen wäre, so w die 
die Entscheidung der Frage nicht ber __ > „buie ciusunciuuiig uci i ia^c ~ craae, u
allein geprüft werden soll; nämlich^ der ̂  ̂

ob

E h e b r e c h e r  ver  
d i e  K o s t e n  des

p f l i c h t e t  i s t ,  d e m erst; 
Re = .h.ts,s.t r u1.t,;phke it d

ma
îtteflj
es ¡m

dem  dieser d ie  Nich tehe l i ch  f estste
Ehebruch gezeugten Kindes ha 
le n  l assen.  Rechtst”

Für eine auf die Gemeinschaft ausgerichte solch
dungsmethode ist es selbstverständlich,^^ ergebeng|ie-
r r - i - i i  C I . . U i  . a , r ,  fflll . x A r t  ,Erstattungspflicht gegeben sein PT’ jiat der
gende Erwägungen: Durch den Ehen versetz 
brecher den Ehemann in die Zwangsl g n un.d i;rhes 
weder von einer Anfechtungsklage ab - gejn ehe• 
bis an sein Lebensende das Kind a - Änfecb* p^e-ms an sein Leoensenue ua» eh
Kind behandeln zu lassen, oder abe ¡st dern J- j
klage durchzuführen. Die erste Mpghcn^ ;U1C[1 nie*? ^

Ehe-
iifl

Klage uurcnzuiunren. u ic  cisit. '" rp " « p04 auch 111 , ejne 
mann nicht zuzumuten. Ihre Wahl ‘ ,.ß diese a« en 
Interesse der Gemeinschaft. Vidmelrr T+ - se besofla ej.
Klarstellung der -Abstammungsyerhanm' brüCh
Wert legen. Andererseits bedeutet a -nsChaft a‘ 7eile. 
mäßig einen Angriff auf die Eh ege wjchtige J '  der
für die Volksgemeinschaft besond esse pj,e-
Durch diesen Angriff ist das 0 ^ ‘ isse des ¿her
Feststellung der Abstammungsverha . gs is teri
bruch gezeugten Kindes ausgelöst (üeienige”  ghe- 
nur selbstverständlich, daß jedenfa , ßung „ Vef"
des Anfechtungsprozesses, deren en desj gbe-
mann von dem ‘ beklagten Kinde w egen_ detn c
mögenslosigkeit nicht erlangen kann, ibu ^ e¡se
h r p p b p r  pre+w t+pt W P rnP H . N u r  a U t , N fltU

von dem
ver:mag

brecher erstattet werden. Nurrstattet werden. iNur a“ > r. der N d L i  tinu 
man eme Regelung zu gewähren, entsprjC - egefl'
Frage kommenden Lebensverhaltn |  ^  pie Sf ¿en 
damit dem Rechtsgefühl Genug ajs H o h n  
teilige Entscheidung würde v‘uIfa mjt Unre. ‘ . efl 
Ehemann aufgefaßt werden, und n bisb »¡er

jedoch - Ä *

der in

man eine

Wenn man

gefundenen Ergebnis nur in  den geschied ^ gtüß
denen die E h e  wegen, des Ehebruchs J  deS |  -

In rliocpm Pallp ist dlC A hS. * **\\\
an-

ist. ln diesem Fafie ist die v ° r| Cg23 Abs. 2 J’^ j t  der 
als Schutzgesetz im Sinne des 3 pail, in den aUS de 
wendbar, und zwar auch a u f  d v o n  Rost steh 
Schadensersatzklage die Erstatt ff jjjesc ^ ? ieI1 vU1 
Anfechtungsprozeß verlangt w • . ver-e 7usainnj aß
p.-pur mit A n  H.irrh den Ehebrucn^^ in zm ^  daß

e
die PCC.l^im'Änfecb

nicht mit den durch den '- '‘ETAmannes »'■¡Gdefl, “ "j,schaf t  l i e h e n  Belangen des c sgelöst jnteress
hang. Vielmehr sind sie d a d u rc h ^  l ie b e “ htungfP*r.

* “ ” iswähnte, in RGZ. 72,
hin hier nicht anwendbari mei m uii amws.il“ “ - .  Ehebru- , s y -.

Solange die Ehe nicht ^ ^ n w e n d b a rk c '1 
den worden ist, entfällt die An md reC[iUflg

ichs.f f l ?

Zur Schadensersatzpflicht des Ehebrechers
DR. 1941, 1140 f. hatte ich unter der Überschrift 

„Ehebruch und Beleidigung“  darzulegen versucht, daß 
die in der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze über 
das Verhältnis zwischen den Strafbestimmungen für den 
Ehebruch (§ 172 StGB.) und die Beleidigung (§ 185 
StGB.) den an eine zweckvolle Strafrechtspflege zu 
stellenden Anforderungen nicht gerecht werden. Darüber 
hinaus sind sie auch für die Zivilrechtspflege nicht 
brauchbar.

Es ist anerkannt, daß die Vorschrift des § 172 StGB, 
ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB. dar
stellt. Im Gegensatz zu anderen Rechtsordnungen wird 
sie in der Rechtsprechung des RG. dahin eingeschränkt, 
daß sie nicht den Schutz der durch den Ehebruch beein
trächtigten w i r t s c h a f t l i c h e n  Interessen des ver
letzten Ehegatten bezweckt und daß daher dieser den 
Schaden, der durch ihre Verletzung entstanden ist, vom 
Ehebrecher auch nicht unter dem Gesichtspunkt des

reg1den worden ist, enttarn , von ‘‘‘‘ rech1 
StGB. Und jedenfalls nach ae RechtsRroß. 
m O L  bekämpften G ran dsa t^  deS ^ 0 ^ucivmuiJii'-’U ..... J1inrr (leS cßl7*
RG. ist auch eine. Anwendu g n dte js ^ b s  
mäßig nicht zulässig. Damit , __ apS §8-3

J85

des § ‘

zum mindesten so lange nic\ r1ichs dazll!.=fies>
die Ehe nicht wegen
ist. Jene Rechtsprechung de* A n f e ^ g t  e rla g t

r, gfS ufldder Ehemann die K?.slel,cir q''eri K>nde, "ndie er von dem vermögenslose da» efhem jllfe.
kann, selbst tragen muß, f chcidungsklaf  hatte ndllrc 
auf den Ehebruch, die deS Rü- der atis
durchführt. Jene Rechtsprech«,5 . ^ rhalt« g r a g ,  e '

tssstissäff
lid ie  Ergebnisse

oben im dritten --------  R je oelnv
Augen hält, feststellen, daß ‘ ¡iweise 
liehe Ergebnisse a l le n fa l ls  
Grund mehr, von ihr abzug
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ftUerleeen" ‘h u<:iu cneDrecner die Verpflichtung auf- 
^^ebruchi. <i em Ehemann die Kosten des wegen des 

durchgeführten Scheidungsprozesses zu er-niPOot* «¡„1,1 __  ..... .... 1 • 1 r ■ 1 r

sie 0Jau Ĵ? sei bemerkt, daß ähnliche Erwägungen, 
gestatt^”  1!,n dritten Absatz angestellt worden sind, 

,> dem Ehebrecher die Verpflichtung auf-

Sitzen Hi« " “ ‘ '-‘»geiunrien acnemungsprozesses zu er
jagen ihror v  5er..nicht von der geschiedenen Ehefrau 
|elben Frcr , Vermögenslosigkeit erlangen kann. Zu dem- 
8 823 Abs 2 R rfÜhrt dne AnwendunS der §§172 StGB.,

l^ tlin fe  fn riej ).ene Recht steht, wenn man es als eine 
L.hen pe ar die Suche nach einer gemeinschaftsnütz- 
ler gefunri Ung unserer Lebensverhältnisse auffaßt, dem 
,Wie • . enen Ergebnis in keinem Falle entgegen.

Je Belanwp^?- ,140b dargelegt habe, nötigen
nnSiehens^rlo ^ m Strafrechtspflege dazu, während des 
Kin̂ i des s fio?he den Ehebruch unter dem Gesichts- 
V»;. ein Sei, ”.183 StGB, zu bestrafen. Diese Vorschrift 
n “ S  „  'l^gcse tz  im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB.

daripi*6* ~  bcl Zugrundelegung der DR. 1941, 
L^? StQif eSten Auffassung über das Verhältnis des 

ill*telbar' „ ju §J85 StGB. — das geschriebene Gesetz 
j-j ne das Rechtsgefühl befriedigende Lösung. 

r‘ v- R o z y c k i - v .  H o e w e l ,  Magdeburg.

Im ^ zfahrtvorschriften undPostreisedienstbin
d Æ n im H i« 357 bespricht G o l d a c k e r  die „Neue 

die bei(] IUn^ srecht des PosirpispHtpriQ+p«** wpTnhi“'un, - ueitip„Ungsrecllt. des Postreisedienstes“ , welche
(Pn \Sen zUr exn j 0rn Reichspostminister erlassenen Ver- ~ :,Lvf 6. i ui; uderung und Ergänzung der Postordnung 

lfi' f JUh 1q38 (RGBl. I, 881) und v. 27. März 1940 
geführt worden sind. Dabei berührt er 
u l) die Frage, ob auch „die Schwarz- 
auf den Postreisedienst übernommen*»s  u .

_____I ■  R) HRRH
ln a.n8 gibt 7., F<?,' babe- Di e Begründung dieser Be

,1 7- seien ~ dur uen Postreisedi 
iabrt le DeutcpPo I d a c k e r  gelangt
haipt“ nach ‘§ 65 ^ ctlsPost i DR f •)

zu dem Ergebnis, 
auch bei Schwarz-

H  hervor^m ung mit der (bereits von G o l d -  
UUch ; Ssveri^h hpbenen) „Einheitlichkeit der postalischen 
Verhältm- P°strek-1Sj?  filr  alle Postdienstzweige“  bildet 
reiSen ,n>sses zw et nst das Entstehen eines Nutzungs

zu mehrfachen Bedenken Anlaß.

ie„ei
derZ\vauf?8chdi

‘«isenn*ses 7u,;„ t uab rmisienen eines i\utzungs- 
!ieten i die ,., * der  DRP. und dem Kraftpost- 
den Vnl!er PostaOceri aßliche Vorbedingung für das Ein- 
s.eltener Q o ld T ^ hen Sonderhaftung (§§65ff. PO.). In 

Huri’ ^ällon • e r angeführten, wenn auch praktisch 
eh > ' tritt A lner Schwarzfahrt mit Kraftfahrzeugen 
Ü n der DPd r ’ wie G o l d a c k e r  selbst zugibt, 

v -dirii?UsschIieRi: ¿*nd dem „Reisenden“  ein solches, 
rerhau‘?ten ,je 1 .’ 'ich dafür maßgebenden Benutzungs- 
Ä  nicht j i  2). i§§ 54fE) gegründetes Nutzungs- 
ri egen u?ache «„ )Yirksamkeit. Ober diese rechtserheb- 
her § 65 h^egznt G o l d a c k e r  auf verschiedenen 
rjaftun^ PO. (p„„?®men, einmal mit der Behauptung, 
ri°slreiiLjier Dprt tLtl.Uelle und Ausgangspunkt für die 
tnS en*t) .i-M- » Pers°nen- und Sachschäden im
Ab ? ? h 0 p 27- .M arfio t" Fassung (VO
^ iä r , i raftfG0 ll a

irz 1940 [RGBl. I, 644, nicht, wie irr- 
iI^ lä ru r^ fQ . nTpwk e r  a-a.O. S.358, S. 664]) den §7 
di, siclf’ ?Uc'h fiPnt aVs> zum andern mit der weiteren 
(P^sKaftüßiese FoI^..-e'nScIl,a.gi^ en ostmarkischen Recht

- 3  des°ß iAUng entnehmen; denn die Gefähr- 
in„  1G.) gChp8 10 der ostm. PostkraftwagenVerkO. 
v? auf ^n a c b dem W o r t l a u t  dieser Be-

gehP° ■  H H P H ____
™ -.s aut . e nach dem W o r t l a u t  dieser Be- 

chtsverhälti
h r ° strr,“ ar gel{1U'’ nunmehr o ö .........

sfeh!!iischene,D0l\ne daß „das Nutzungsverhältnis 
S i ? • Das p Pflreiserechts damit in Zusammen- 

duhA,Ä rhäItnis ^tre.serecht der Ostmark kenne kein 
bf u?sbaft., m't demd^s 7" wie es das Posthaftungsrecht 
eut z a ntu5  auf^.R raftfO . unternehme -  die Gefähr- 
S , W 01e„ Sve rh ä Crh+ a“ de, so daß sie in  das 

hfQ (gert q  . a l l n i s  einbezogen würde. „Daher 
k'il'SaJ, ^ s t i e ^ d a c k e r  weiter, „auch §7  Abs. 3 
m i^ iew '^e  R„„, .erecllt der Ostmark unmittelbar.“  
NüDHa fL mithin a, , Ä h riften der PO. überden Post- 

26nj^agsrecht cb das aus dem KraftfG. übernom- 
Sver hä ’i t C-en von einem r e c h t s g ü l t i g e n  

rn i s  zwischen der Post und dem

d i k r  7*uf ein D u c l, ‘ w u i 11 a u i oieser De- 
*e | k IHaftnfin ecbtsverhältnis zurück, für das das 

■ =s p.,<öa . J U 1U., nunmehr 8 8  7 ff. KraftfG., un-

Reisenden aus und stellen alle Rechtsfolgen darauf ab. 
Das Entstehen dieses Verhältnisses bemißt sich aus
schließlich nach den von der PO. (§§54ff.) gesetzten 
Bedingungen1). „Die Post führt nach bestimmten Fahr
plänen r e g e l m ä ß i g e  F a h r t e n  und nach Ermessen 
B e d a r f s f a h r t e n  aus. Die Fahrpläne werden . . .  bei 
den Postämtern und Amtsstellen der Linie durch Aus
hang bekanntgemacht“  (§ 55 I PO.). Außerdem sind 
von der PO. (§54 111) „ G e l e g e n h e i t s f a h r t e n  mit 
Fahrzeugen der Personenposten als Sonderposten“  vor
gesehen, „soweit Fahrzeuge zur Verfügung stehen“ 2 *). 
Alle Fahrten darüber hinaus, die „ohne Wissen und 
gegen den (ausdrücklichen oder zu vermutenden) W il
len“  (RGZ. 119, 58) der zuständigen Postdienststellen 
anfallen, bewegen sich a u ß e r h a l b  des rechtlichen 
Geltungsbereichs des Postreisedienstes und damit auch 
außerhalb des Posthaftungsrechts. Bei etwaigen Schwarz
fahrten mit Postkraftfahrzeugen kommt § 7 Abs.3 KraftfG. 
einfach deshalb nicht zur Anwendung, weil §651 PO., 
auf den allein er sich stützen könnte, bei solchen An
lässen nicht gilt. Dem Versuch G o l d a c k e r s ,  aus §10 
ostm. PKwVerkO. eine von einem Nutzungsverhältnis im 
dortigen Postreisedienst unabhängige Haftung der Post 
abzuleiten (ein Rechtsverhältnis a u ß e r h a l b  des Post- 
reise-Nutzungsverhältnisses) und für das Postreiserecht 
der Ostmark auf eine unmittelbare, an ein solches Ver
hältnis nicht gebundene Geltung des § 7 Abs. 3 KraftfG. 
zu schließen, kann ebenfalls nicht beigepflichtet werden. 
Wie im Altreich werden auch vom ostmärkischen Post
sonderrecht zunächst die allgemeinen Nutzungsvorschrif
ten aufgeführt, die bei dem Zustandekommen eines 
Nutzungsverhältnisses eine ausschlaggebende Rolle spie
len; z. B. die Bestimmungen über die Fahrten und Be
förderungsarten (§1 ostm. PKwVerkO.; vgl. dazu §§54 
u. 55 PO.); die Ordnungsvorschriften für den Postreise
dienst, vor allem über den Ausschluß bestimmter Per
sonen von der Beförderung (§§ 2 u. 6 ostm. PKwVerkO.; 
vgl. dazu §62 PO.); die Regelung der Fahrgebühren, 
der Fahrausweise und der Erstattung von Fahrgebühren 
(§§3—5 ostm. PKwVerkO.; vgl. dazu §§ 56—58 PO.) usw. 
Dann erst folgt der gesetzliche Haftungsausspruch. Sein 
Wortlaut kann nur im engsten Zusammenhang mit den 
vorangehenden, eben behandelten Bestimmungen einen 
praktischen Sinn geben. Seit Einführung des KraftfG. in 
der Ostmark und im Reichsgau Sudetenland durch die 
VO. v. 23. März 1940 (RGBl. I, 537)s) bildet dieses Gesetz 
zusammen mit der ostm. PKwVerkO. die Rechtsquelle 
für die Gewährleistung der DRP. im Reisedienst der 
Ostmark. Gegenstand und Umfang dieser Postsonder
haftung bemessen sich nunmehr für Altreich und Ost
mark einheitlich nach dem KraftfG. unter der unerläß
lichen Voraussetzung, daß ein rechtsgültiges Nutzungs
verhältnis zustande gekommen ist. Wo es daran fehlt, 
bleibt — in beiden Rechtsgebieten — einer Anwendungs
möglichkeit des § 7 Abs. 2 KraftfG. jede Grundlage ent
zogen.

A u ß e r h a l b  e i nes  P o s t n u t z u n g s v e r h ä l t n i s 
ses im P o s t r e i s e  d i e n s t  unterliegt die DRP. als 
Kraftfahrzeughalterin den gleichen Rechtsnormen wie 
alle sonstigen Kraftfahrzeughalter, wenn man von den 
für die DRP. geltenden, hier aber nicht belangvollen 
Sonderbestimmungen des Ges. über die Beförderung von 
Personen zu Lande v.4. Dez. 1934 i. d. Fass. v. 6. Dez. 1937 
(RGBl. 1,1319) absieht. Kann bei dieser Rechtslage auf 
eine Haftung der Post als Fahrzeughalterin gegenüber 
den bei einer Schwarzfahrt beförderten und geschädigten 
Insassen nach den für die übrigen Fahrzeughalter maß
gebenden Rechtsvorschriften, etwa nach § 8 Abs. 2 
KraftfG., geschlossen werden? Diese Norm wurde durch 
das Ges. über die Einführung der Pflichtversicherung 
für Kraftfahrzeughalter und zur Änderung des Ges. über 
den Verkehr mit Kraftfahrzeugen usw. v. 7. Nov. 1939 
(RGBL I, 2223) neu gestaltet. Es geschah, um die Haftung 
des Fahrzeughalters nach § 7 KraftfG., d. h. die Gefähr
dungshaftung, auch a u f d ie  I ns as s en  des Kraftfahr
zeugs auszudehnen, allerdings mit dem Abmaße, daß es 
sich dabei um „die entgeltliche Beförderung durch ein

1) S c h u s t e r  u. K n i e p m e y e r :  Dt. Post 1938 791
2) S c h u s t e r  u. K n i e p m e y e r :  Dt. Post 1938! 82L
s) K n i e p m e y e r :  Dt. Post 1940,222

'86*
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tes 8 7 finden keine Anwendung tragsrecnt Kann aui uem f n, :
s Unfalls der Verletzte oder die Postbenutzungsrechts nicht run  /¿er 
h das F a h r z e u g  b e f ö r d e r t  fassungsmäßiger Vertreter der U * mtes,

dem öffentlichen Verkehr dienendes Fahrzeug“  handelt*). 
Grundsätzlich hält § 8 Abs. 2 KraftfG. an der bisherigen 
Regelung fest: Die Sonderhaftung des Kraftfahrzeughalters 
für Unfallschäden gilt nicht gegenüber den zur Zeit des 
Unfalls durch das Kraftfahrzeug beförderten Personen 
und Sachen* 5). Die in der neuen Fassung herausgestellten 
Ausnahmen von dieser Haftungsregel setzen - -  gleich 
der Haftung im Postreisedienst — r e c h t l i c h e  B e 
z i e h u n g e n  des Insassen zum Kraftfahrzeughalter aut 
vertraglichem Boden voraus. „Es erschien nicht not
wendig, allzu weit zu gehen und j e d e m  Insassen eines 
Kraftfahrzeugs den Schutz der Gefährdungshaftung an
gedeihen zu lassen, da hierin, z. B. bei Gefälligkeits- 
fahrten, eine übermäßige und ungerechtfertigte Belastung 
des Halters liegen könnte“  (Begründung). Wie M ü l l e r 5) 
betont, löst die Mitnahme aus reiner Gefälligkeit (zu 
unterscheiden von der unentgeltlichen Mitnahme z. B. 
von Kindern in der Begleitung zahlender erwachsener 
Personen) eine Gefährdungshaftung des Kraftfahrzeug
halters selbst dann nicht aus, wenn sie im öffentlichen 
Verkehr geschah. Übrigens dient ein Kraftfahrzeug auf 
Schwarzfahrt im Augenblick des die Haftpflicht aus
lösenden Unfalls gar nicht dem öffentlichen Verkehr. Bei 
der Auslegung des § 8 Abs. 2 KraftfG. erklärt allerdings 
M ü l l e r  (a. a. O. S. 361) an einer Stelle (mit der Über
schrift: ,,d) Durch das Fahrzeug befördert“ ): „D ie  T a t 
sache der Beförderung entscheidet; auf den R e c h t s -  
g r u n d ,  z. B. Vertrag, Gefälligkeit, kommt es nicht an. ‘ 
Dieser Satz samt der Überschrift des zugehörigen Ab
satzes ist aus den früheren Auflagen übernommen. Die 
hier wiedergegebene Rechtsauffassung M ü l l e r s  konnte 
nur auf Grund der dem Ges. v. 7. Nov. 1939 (RGBl. I, 2223) 
v o r a u s g e h e n d e n ,  nunmehr überholten Fassung des 
8 8 („Die Vorschriften des § 7 finden keine Anwendung

1. wenn zur Zeit des ™,‘‘r
beschädigte Sache d u r c h  ^ ------- - -  -
w u rd e ...“ ) gelten. Auch die von M ü l l e r  zur Begrün
dung dieser Stelle angegebene Entsch. RGZ. 131,190 (Urteil 
v. 22. Jan. 1931) bezieht sich auf den f r ü h e r e n  Wort
laut des § 8. Nach diesem entfiel für jeden Insassen des 
fahrenden Kraftwagens die Gefährdungshaftung nach dem 
KraftfG. Sie sollte nur nach außen wirken, nicht auch 
den Insassen des von einem Unfall betroffenen Kraft
fahrzeugs zugute kommen. Angesichts der durch das 
Ges. v. 7. Nov. 1939 geschaffenen neuen Rechtslage darf 
mit einer Beseitigung dieser Unstimmigkeit in der nächsten 
Auflage des geschätzten Werkes von M ü l l e r  gerechnet 
werden. Für alle Wageninsassen, die zur Zeit des Un
falls unentgeltlich oder in einem nicht dem öffentlichen 
Verkehr dienenden Fahrzeug der DRP. befördert werden, 
bleibt es demnach bei der bisherigen Regelung, daß nur 
nach allgemeinen bürgerlich-rechtlichen Bestimmungen, 
d.h. bei Verschulden, gehaftet werden kann.

Auch b e i „ a n d e r e n  V e r k e h r s t r ä g e r n  hangt 
die im KraftfG. bereitgestellte Gefährdungshaftung von 
dem Vorliegen eines Beförderungsvertrags (bei der DRP. 
spricht man von einem öffentlich-rechtlichen Nutzungs- 
Verhältnis)7 *) ab. Der gegenteiligen Meinung G o l d 
a c k e r s  (a. a.O. S. 362), für diese „anderen Verkehrs
träger“  (außer der DRP.) gelte § 8 Abs. 2 KraftfG. in 
Verb, mit § 7 Abs. 3 KraftfG., i h r e  Haftung aus dem 
KraftfG. sei von dem Vorliegen eines Beförderungsver
trags n i c h t  a b h ä n g i g ,  kann aus den bereits vor
gebrachten Gründen nicht beigepflichtet werden. Die 
rechtlichen Merkmale, von denen die Halterhaftung mer 
ausgeht, entfallen bei einer Schwarzfahrt im Sinne des 
§7 Abs. 3 KraftfG. In solchen Fällen bleibt nur der Rechts-

i)  K o f f k a :  DJ. 1939, 1762.
5) M ü l l e r ,  „Straßenverkehrsrecht“ , X III, S. 359.
6i M ü l l e r  a. a.O. S.363.
n  S c h u s t e r  u. K n i e p m e y e r :  JW. 1938, 2320;

F r i t z :  Jahrb. des Postw. 1938, 378.

schütz nach den allgemeinen Bestimmungen 4 ^

2/U nter dem Gesichtspunkt einer ?cĥ raftwage"haden 
sich im Tätigkeitsbereich der DRP- als praktisC,ef.
rin neben dem von G o l d a c k e r  erwa £ Kraftgute 
Beispiel auch folgende Fälle nachprufen- t^ h e n  Die 
post befördert — entgegen der aus d u  der Fu.
Vorschrift -  Personen als Postreisende, o Rp fahrt * 
rer eines Bautruppkraftlastwagens der . luB des v 
Begleitung einer Privatperson nach Diens  ̂JnterWeg$...... ............. Privatperson nach
gnügens halber nach einem andern '„Hetzt. f _;ften 
ein Unfall auf, die B e g l e i t p e r s o n d ltu„gsvo«ch ^n Unfall auf, die Begleitperson

Nach den darüber erlassenen Ver\ ‘ sschließ*'c{Lej<?- 
der DRP. haben die Kraftgüterposten vVo gee K
Zweck, Postsachen über Land zu ^  Betracht ko®?r£f en 
nete Bahnverbindungen oder sonst in Q n e n « u . .  
Beförderungsmöglichkeiten fehlen, i . „ f ö r d e r t  def 
m i t  K r a f t g ü t e r p o s t e n  n i c h t  d demnacn des 
den.  Aus dem erlittenen V"?alL„dervorschriJ^nper. 
Fahrgast keine Ansprüche auf die bo denn d e ^  
Postreisedienstes (§§65ff. PO.) stu £ zählt ?lC’ i  dem 
sonenbeförderung mit Kraftgutcrpos " ftfo. kann ße. 
Postreisedienst. Aber auch § 8 Abs. war kei „ ehr
verletzten Fahrgast nicht helfen; den pers0iienv jn 
förderung durch ein dem öffentlich« ^  Dp,sentorderung auren ein uem von r V°n
dienendes Fahrzeug. Die Mitnahm oahmen de ¡nn. 
Kraftgüterposten fällt völlig aus nUngen. Rlf)nÜngeI1 
der DRP. aufgestellten Nutzungso ^ utzUngsordu ^d, 
gemäße“  Anwendung einer diese we;[ rech j er 
mit entsprechender Haftungsfolge b pferanzieh -S 278 
gleichfalls außer Frage5). A n  eine (.g  ¿ 1

Grundsätze des BGB. über Vertrag Bürger"on(jen 
BGB.) ist ebenfalls nicht zu ^"R echtlichen 
tragsrecht kann auf dem ö f f e n t l i c h e  Selbst J

fiSheŝ Ver-
ver- 
des

wurde U.. “ ) gelten. Auch die von M ii 11er zuV Begrün- die: Kraftgüterpost b e t r e i b e n d e n » ¿ W
düng dieser Stelle angegebene Entsch. RGZ. 131,190 (Urteil Fahrgelegenheit d e n ^ " S ä f t e  nicht , , ^ lU (hier
v  99  In n  10111 hezieht sich auf den f r ü h e r e n  Wort- ledigung s o l c h e r  Dienstgesch. i  se l"  Lrtrag1 • ht

der DRP.) °) könnte über den Ra" mDRp. nicht
lenden) Zuständigkeit hinaus d ^ gsrecht 
(d .i nach öffentlichem Rechtt * | eknüpft Qrund

V0rettwadi£seEr;

Bürger

3 er Vc 
[es, der 
et hat,
w „w1 seine
RP- ”,
gsrecm

ia. 1. nacn onciuueucui ic c - -  >>, geknüP 
binden, ihr mithin auch keine pall scheiden -{ a„ 
aufbürden 1°). Auch im zweiten ran ^  £s felm „ arZfalJ£aufbürden10). Auch im zweue« * Es ^ „A v a rd f
Sätze über den „Postreisedienst a der Sch verietd
rechtlichen Kennzeichen dafür. D den Unfa,lnicht a 
mitgenommene, in der Folge d pßp. aUc da. c 
Person wird sich aber KeS™ d ucrUfen k°""J für 
§7 Abs. 1 oder Abs. 3 KraftfG. oraUSsetzu"°ten ka 
Fall des §8  Abs. 2 KraftfG , der nicht e in tr^  ga„z
Gewährleistungsmoglichkeit, hi erfaßt . Jen »
Die Nichtgeltung des § 7 KraftfO- damit 
zweiten Abschnitt des K ia fti9iiPUnunmehr d s der a fl 
Abs. 3 in der neuen Fassung, d ]aßt, ^ fa)lsch*,d te
halter schlechthin dafür e“  rzfaiirt a.n V jfalNedf ejts 
gestellte Führer bei einer S c h w a » d i e  be£lb
hervorruftu ). In beiden Beisp { die allgel"  A ^ eLug‘
Person mit ihren Ansprüchen angeWcSJJaftfah^ J e 
erwähnten Rechtshilfen des » a,s K r*  *,e
des Postreisedienstes steh . die U *  Hchendes Postreiseaiensxes “  „c rec
halterin in der gleichen haftung 
übrigen Fahrzeughalter. nräsi'

D f . H . H e l l m u t h ^ t a n J g  .
ident,
Pr.

Reiichp°s

direWon Königsberg *■* ■
neuen l 05

nt i;iin0s'

«) O h n e s o r g e ,  „Wege zum rlLU i t e r ^ i i
recht“ : Dt. Verw. 1938, 99. ¡t a l s . yer „Pf/äö/40'

o) Im Gegensatz zur Tä tig t c h n e id  ^  1 U 
Postgebäudes; As c h e n  bo Aug-
S. 43; OLG. Darmstadt, Urt. v.
PostArch. 1941,167,169. 1638 &-

ioi RGZ. 94, 320; DR- I  W , JW 
i i )  M ü l l e r  a. a. O. S.341.
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M itte ilu n g e n  des Reichsrechtsam tes und des NSRB.

1̂  ^reuung Buchenländer Rechtswahrer
wf* bst 1940^, ^S ie d lu n g  der Buchenländer kamen im 
hi*2 Und l im F r 1 zahlreiche Rethtswahrer aus Czerno- 
tr gann die iFe-Ung: Ilach der Grafschaft Glatz. Alsbald 

d iM ^ ? * ruPPS GIat? des NSRB- mit üer Be
näh e'Iler Tntni ameraden’ d' e ersbnalig im November 
taBtne an einer #* '£?relnlgt wurden. Nach der Teil- 
län 1Ssen und ^rrafkammersitzung, gemeinsamem Mit- 

Rechts«, a,dtbesi chtlgung fandF  sich 27 Buchen
abend’ Staat undh\wr tF  Anwesenheit von Gästen aus 
läBei ld mit der v- ^ ehrmacht zu einem Kameradschafts-
C S  .“ her die Pn'r#+rUPPu «"•’ auf dem zvvei Buchen- 
reehf t lhrer bki R?chtsverhaltmsse und den Volkstums- 
18 Rührer w ,,rF lgF  F eimat berichteten. Dem Reichs- 
be'i 7 Z- l'Ho de ,<->lne. Begrüßungsadresse gesandt. Am 
<äeut?e,r den BuT F F -  e!ne Weihnachtsfeier veranstaltet 
Robben Geg“ chenlande.r Kameraden die ersten reichs-Gesei-,„ V . . .c,aucn u*e ersten reichs- 

..*«« N ovm FSausgaben überreicht werden konnten. 
d,e einzewb?r ®etzte. eine planmäßige Betreuung 
4 Verir#ne ln den Lagern eingesetzten Rnrher.-

'andp.. ''.einzelne «----- <->cucuung
22 Vn i VertrauencI- den *lage™ eingesetzten Buchen- 

Hrägen v ^ SS anneL . i e?. NSRB. unterstützten. In
die nur von

Urträggj. v XT------ ««Le
n von Nov. 1940 bis März 1941.

Mitgliedern der Kreisgruppe gehalten wurden, wurde 
den Kameraden Straf- und Zivilrecht, freiw. Gerichts
barkeit, Arbeits- und Jugendrecht, Verwaltungsrecht, 
das Recht der NSDAP, u. a. nahe gebracht. Daneben 
wurde ihnen die regelmäßige Teilnahme an Strafkam- 
mersitzungen und das Studium von Gerichtsakten er- 
möglich! Die Reichsgeschäftsstelle des NSRB. stellte un- 
entge tlich Rechtsschnfttum und Zeitschriften des NSRB. 
zur Verfügung. Auch nahmen die Buchenländer an den 
regelmäßigen Vortragsveranstaltungen der Kreisgruppe 
teil, darüber hinaus fanden wöchentlich gut besuchte 
kameradschaftliche Zusammenkünfte statt. Der Kreis- 
gruppenfuhrer von Habelschwerdt sah die Kameraden 
mit ihren Familien in seinem gastlichen Hause.

So hat_ der NSRB. alles zu tun versucht, um den ins 
Reich heimkehrenden Volksdeutschen Rechtswahrern die 
Eingewöhnung im Reich zu erleichtern und sie im Be- 
rutskameradenkreise heimisch werden zu lassen Ihre 
F u F f F ,  Dankbarkeit war der schönste Lohn für alle 
Arbeit. Nun sind sie fast alle schon beruflich tätig, die 
Verbindung zwischen ihnen und der Kreisgruppe Glatz 
wird weiter gepflegt. 1

StA. S c h w a r z ,  Stellv. Kreisgruppenführer.

^ l ^ u ^ ü h H n g ,  OLGR.: Das neue  L o h n -
W  \v,6: »Reclit ! iC b .*' Zu£leicb Ergänzungsheft zu 
[F  ^ I te r  Jehp der Lohnpfändung.“  Berlin 1941. Ver

g e b e r  Gutt ? rUyter & Co- 70 S‘ Preis kart- h50 M L
von f f  Nr. 2ir) -? scj len Sammlung Deutscher Reichs- 
h W * 2 rs t Rühr -  fruheJ!; die ausgezeichnete Schrift 

üh] ; Sie hi t  l ng :  »Recht der Lohnpfändung“  er- S ??  b rirZ  Slch in der Praxis sehr gut bewährt, 
^«esh^üngsv^ F F  einen Kurzkommentar zu der 
ri'L b , **• zu sein ' 19u40- Er bezeichnet ihn als Ergän- 

prau* ist gle?el oblgen Schrift und verweist oft auf 
? % 0i ,*ihcr da„C DeitlS zum Ausdruck gebracht, daß 
CUen F F F  aL ” Recht der Lohnpfändung“  zu Hilfe 
btr ,,chrift hat, " n cr den rechten Vorteil von der

ütiddie ;fasser h.-- I “ " .  
erlJfyeiligen n®* seine. Anmerkungen im Anschluß 

■i Pf5Utert s; ‘ aragraphen der LohnpfändungsVO. 
tfTd“ fü*dungsabzf,Ur*hu Beispie,e- Am Schluß werden 
L S te F r den Loh gSF be, en gebracht und ein „Merk- 
ti U1dne; le ÜberSrK a,l dungsabzug- Dieses Merkblatt 
H Loh, , v°n derchnft fragen: „Was muß der Dritt- 
!,Vortl..,Ur°s neuen LohnpfändungsVO. wissen?“  
A,Ies F  .Verwemi ni*schuldner werden das Merkblatt 
F l J s* in, t A den können.

k
Id,

3  h, ’  im Tel aen können.
' tv* Una *n die e4 ra™msfil Sebalten. Das Gesamturteil 
V(tle s0nd nerVose ,°r!e der. Carolina zusammenfassen: 
tF . be?p'ei?annte ’ . “ n*erscb’ed lid i, distinkte und klar.“  
Pf?de Mahnet p ’v f0,r.ratsPfändung“  des §6 Abs. 3 der 

h d»Uto c ‘ ng  lnlt Recht als eine urnwäl-
1 p ̂ aRsc,e es0nde'rsS‘h w rk t praktisch als Vorzugs- 
% S*rentf aubieer S da,nn> wenn es sich nicht um 
■'Änclunü handeltS<n dern um Qläubiger von Ver- 
^ b ^ e n d '  L 0 ! -  verhindern mit ihrer Vor- 

d« kdnnen # ’ *da£ SIcb andere Gläubiger später 
N * ,fü rdver A u S ./u tre ffe n d  hebt der Verfasser her- 
K « h»lttof-rletz S ä i  de',1 § 7 Z iff- 5 der VO. vorsieht, 
?NpMSPfäna Ub‘ger T * en£ a-ublger .gilt> sondern nur für 
S  Ibne-n5üng auVhm ubr,gen tr itt die Wirkung der
h S  *11.' ö5?  Pfändunnfbh '1 h 1 ‘ n g s?gleich mit der K h>he?o. Vo lL t^^besch lussts  an den Drittschuld- 
^ Ä h r ^ 'K h e n  La^kte. Gesamtrecht erhält sogleich 

^Uldn g der v a" g' Aufgeschoben ist nur noch die 
Vhen r darf den3**1?*3" 011” 8- ° der m- a- W - der 

’ 'Venn die Abzug vom Arbeitseinkommen 
e künftige Rente fällig geworden

ist. Es ist zu begrüßen, daß R ü h l i n g  hier klar stellt 
was der amtliche Vordruck ZP53b in den schwer zu 
verstehenden Sätz zusammenfaßt: „Die Pfändung um
faßt das künftig fällig werdende Arbeitseinkommen nur 
wegen der bis dahin bereits fällig gewordenen oder 
betrüge “ "  g eichzeitig faIlig werdenden Unterhälts-

Die Schwierigkeiten des § 7 Ziff. 2 der VO., der sich 
F i  der Zusammenrechnung mehrerer Arbeitseinkommen 
befa;.> beb* R u h l i n g  gut hervor. Die Regelung ist tat
sächlich lückenhaft und auf den Fall zugeschnitten, daß 
che verschiedenen Bezüge des Schuldners sich gleich- 
bleiben und dem VoIIstrGer. bekannt sind. Die Praxis 
sieht anders aus. Oft schwanken die Bezüge, oder es 
hegen mehrere Pfändungen vor. Oder Pfändungen und 
rechtsgeschaftliche Verfügungen treffen zusammen. So
fern nicht der Sondcrfall des §7 Ziff. 5 der VO. gegeben 
ist, hat im Streitfall das P r o z e ß g e r i c h t  zu entschei- 
den nicht das VoIIstrGer. Auch hier stimme ich dem 
Verfasser zu. Im übrigen hat das VoIIstrGer. bei §7 
/. it t . 2 den G rundfre ibe trag  und die übrigen Freibeträge 
zu unterscheiden. Den unpfändbaren G r u n  d betrag m u ß 
das VoIIstrGer. in erster Linie dem Hauptarbeitseinkom
men entnehmen. M it Recht wendet sich der Verfasser 
hier gegen die in DR. 1940, 1978 ausgesprochene An
sicht, wonach völlige Freiheit des VoIIstrGer. bestehen 
soll, bei welchen Bezügen es die Freibeträge e i n 
s c h l i e ß l i c h  des Grundfreibetrages ansetzen will. Für 
den Grundfreibetrag besteht eben ein gesetzlicher Zwang 
des VoIIstrGer. Nur wenn die Hauptbezüge des Schuld
ners geringer sind als der Grundfreibetrag von 130 StM 
muß das VoIIstrGer. den Rest des Grundfreibetrages bei 
den Nebenbezügen ansetzen. Anders bei den sonstigen 
Ft eibeträgen (3/ ]0 für den Schuldner und i / 10 für jeden 
Angehörigen). Dort steht es in dem Ermessen des VoIIstr
Ger., wie es diese Freibeträge auf den Haupt- und den 
Nebenbezug verteilen will.

Es gibt Dinge, die sich im Telegrammstil schwer 
klarmachen lassen. Hierzu gehört die Frage, was die 
LohnpfändungsVO. 1940 im § 5 Abs. 1 unter den Worten 
„Auszahlung für Monate . . . “  versteht. Das Problem ist 
von wesentlicher praktischer Bedeutung. Ein Beispiel- 
Der Schuldner ist bei einer Firma mit einer großen Be 
Iegschaft tätig Er ist ledig. Sein nichteheliches Kind 
laßt sein Arbeitseinkommen pfänden. Das VoIIstrGer
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man mit den allgemein zur Verfügung stA eIp aU«r 
teln der Rechtsordnung hier Sicherung 11 In erste

Bei diesem Stand der Dinge ist die s g begrüße • 
wohlabgewogene Untersuchung von K n u i  das u nte 
Es geht ihm darum, „die Blickrichtung p jnge \  
nehmen zu finden, gleichviel, ob man »,¡Gliedes e‘ 
Standpunkt des Steuerbeamten oder des p ate n t l° s 
Familie aus sieht“ . Ein für allemal guug  A.tseanfc .

faßt den Beschluß so, daß alles über 24 StJi wöchentlich
zugunsten des Kindes gepfändet wird. Dies ist der rein uer ivcuusuiuim i^ «.«-* — r r -  kann,
übliche Mindestsatz, der einem ledigen Schuldner nach der Abfo ge der Generationen « r « ch«  h t
den Sätzen des KO. pfandfrei verbleiben muß. Die Firma Lime bietet sich dafür das Gesellscba ^
zahlt am Freitag jeder Woche Abschlagszahlungen auf 
den voraussichtlich in dem laufenden Monat erzielten 
Verdienst aus. Die Abrechnung nimmt sie aber nur 
monatlich vor. Dementsprechend berechnet sie auch die 
Steuern und sozialen Abgaben nur einmal monatlich bei 
der Monatslohnabrechnung und berücksichtigt bei den 
einzelnen Abschlagszahlungen am Freitag jeder Woche 
diese Abzüge nur mit einem ungefähren Betrag. Das 
gleiche Verfahren wendet sie auch an, wenn der Lohn 
ihrer Arbeitnehmer gepfändet wird.

Es kommt nun nicht selten vor, daß ein Arbeiter die 
ersten drei Wochen des Monats voll arbeitet und die 
letzte Woche fehlt. Nimmt man an, daß der Schuldner 
hier tatsächlich nur drei Wochen voll gearbeitet und 
in der Woche 40 ¡RM netto verdient hat, so würde das 
nichteheliche Kind bei der von dem VollstrOer. angeord
neten Pfändungsgrenze von 243tM netto w ö c h e n t 
l i c h  und bei einem w ö c h e n t l i c h e n  Abzug mehr 
ausgezahlt erhalten, als wenn die in den drei Arbeits
wochen verdienten 120 31M netto als Einkommen an
gerechnet und davon die Pfändungsgrenze errechnet eines; ueseiiscnauers wie - ¡ies s o i - 'ergjt
würde. Oder m. a. W. wenn die Abzüge jede Woche Vollstreckung, Konkurs oder Tod Frag« in
------------------- --------Aar- c„h.,Mr,er ortdpch. prüft. Ein zweiter großer Komplex . „ enS „

sich aus der Verhinderung des Ein w i|[ensbildu,ni’ 
die Gesellschaft. Die Anpassung v.on Struktur A  zllln 
Organisationsformen an die jeweilig sChließl1̂  eChte 
milie bildet ein weiteres Kapitel, ^giiedschah: 0hl

Familie aus sient". cm rur aucina* e ---p  n Ausganf.n 
gen lassen sich auch von diesem rieh g erreicheu 
punkt allerdings nicht geben. Denn die ni(Tfaltig- " A p 
Zwecke sind im einzelnen viel zu mannig» n| tüfljche 
rend in der ersten Generation durcl toritäre A“ 
Übergewicht des Gründers häufig die s;cb in ■ 
gestaltung im Vordergrund steht, hand des Pa r
nächsten vielleicht schon um die
tätischen Einflusses der beteiligten A bkom ^h^tsfor®« 
wählt deshalb den Weg, sämtliche ,-haft zU.PrUAh- 
in ihrer Eignung für die Familiengese bej der A  ̂
und zwar an Hand derjenigen Ziele» *ernehmenS l er\d 
Stellung auf die Erhaltung des U netnentspre 
Möglichkeit erreicht werden müssen. _ gSv e r s i .  
wird zunächst die Sicherung gegen bp von Z"' 5e. 
eines Gesellschafters wie gegen die r  S solch« Jbt 
Vollstreckung, Konkurs oder Tod pragen e ¡n 

voTgetiommen werdeiij steht sich der Scliuldner schlech- prüft. Ein zweiter großer K^ sP FJndringens L̂ l g und
ter, als wenn eine monatliche Pfändungsgrenze zu- sich aus der Verhinderung des itm1 willer,sbikiu, f r fa-
gründe gelegt und der Abzug von dem monatlichen Ge- ............ "" “  ........
Samteinkommen vorgenommen wird. Ob das eine oder 
das andere zu geschehen hat, richtet sich danach, was 
§5 Abs. 1 der VO. mit den Worten „Auszahlung für 
Monate“  meint. Nach R ü h l i n g  ist der „Abrechnungs
zeitraum“  maßgebend und nicht ein Abschlagszeitraum.
Der Verfasser verweist hier auf sein „Recht der Lohn
pfändung“  S. 144—145. Andererseits bemerkt R ü h l i n g  
aber in seinem Merkblatt für die Drittschuldner S. 54 
unter 7c: „D ie Berechnung ist für jeden Lohnabschnitt 
durchzuführen, dem die Bezüge ihrer „Fälligkeit“  
ihrem Anfall — nach zugehören.

M. E. ist entscheidend, wann die Lohnbeträge f ä l l i g  
geworden sind. Auch wenn, wie in dem obigen Falle, 
die Steuern und sozialen Abgaben erst am Ende des Mo
nats endgültig abgerechnet werden. Die Fälligkeit tr itt 
aber zweifellos in einem solchen Falle schon am Freitag 
jeder Woche für die laufende Woche ein. Nur aus Zeit
ersparnisgründen werden die „Spitzen“  erst am Monats
schluß verrechnet und bezahlt. Insofern kommt es nicht 
auf den von R ü h l i n g  betonten „Abrechnungszeitraum“ , 
sondern ausschließlich auf die Fälligkeit an. Im übrigen 
hat m. E. das VollstrGer. nicht von Amts wegen zu prü
fen, ob der Lohnabschnitt ein wöchentlicher oder ein 
monatlicher ist. Es ist Sache des Drittschuldners oder 
des Schuldners, die Festsetzung des wöchentlichen pfand- 
freien Betrages durch eine Erinnerung zu beanstanden, 
wenn sie den Standpunkt vertreten, daß nur eine monat
liche „Auszahlung“  in Frage kommt.

Trotz ihrer Kürze enthält die Schrift von R ü h l i n g  
sehr viel beachtenswertes. Sie ist m. E. wohl das Beste, 
was bisher über die LohnpfändungsVO. erschienen ist.

LGDir. Dr. P ü s c h e l ,  Berlin.

milie bildet ein weiteres Kapuei, Vt. .to-liedscna* cnVvoli 
Problem der Verfügung über die '  & Werke- j t|iche
führt. Der Verfasser geht umsichtig eCDsgesC a ,sV>r' 
der gesetzliche Grundtyp wie dj telierliche ' die 
Ausgestaltungsmöglichkeit wie die pr^fiihren>
knncr werden vorgeführt. Auch sctiW porinung * ^b-n gesellschaftsrechtlicher r  zur der

Einziehung .von GmbH-An tf«cbtan
z linziehung von g irren , vv. ‘ Kili

Zwangsvollstreckung^ £ durchs eigwendung von Zwangsvolistrecicu«6— -g 
Verfasser niemals aus. Eine sicher ^

hm eig«e
systematische Gesamtanschauung eH _ejse lese der
und begründete Stellungnahmen. => A das lSt «echts' 
die Ausführungen etwas nüchtern. gtisch« .Mss>S' 
Preis für die der unmittelbaren P » d Zuv« 
anwendung gebotene Vollständig -delb«®'
keit. grause,  h*el

Prof. Dr. H e r m a n n

• E1 e m e nAis-, Oe'
Prof. W a l t e r  W i  I b u r g :  D ‘ e zum Handej ,  

............."  ’ ...........

d«s

•bürg q

:roe- unu u iiu w u ij u » - -  
d. Lahn 1941. N. G. Elwertsche 
Braun. IX, 294 S. Preis brosen.tsraun. i a , z y i o. n «  — - ve“ “ n.eltenu‘'
Die ausführlichen Darlegung« _ des "e;ne ^  

ziehen sich nicht auf die A B vielmehr’ iung A j  
Rechts. Der Verfasser bemüht sich NeUreg ck br^A 
friedigende Grundlage für ein diesem das.A ni 
Schadensersatzrechts zu finden- nberblick_H,hc .fl dieSbe.

Notar Dr. habil. A l e x a n d e r  K n u r :  D i e  F a m i l i e n 
g e s e l l s c h a f t .  Eine vergleichende Untersuchung der 
Unternehmungsformen. Berlin 1941. Verlag Franz Vah- 
len. XII, 202 S. Preis kart. 7,50 3tJH.
Man hat die Familiengesellschaften vielfach bisher 

mißtrauisch betrachtet in der von der Rechtsprechung 
des RFH. genährten Annahme, sie dienten in erster Lime 
nur Zwecken der Steuerersparnis. In den letzten Jahren 
hat sich ein Umschwung angebahnt. In der Betrachtung 
des Unternehmens ist neben den Gesichtspunkt des 
rein privaten Eigentums immer stärker der Gedanke 
seines allgemeinwirtschaftlichen Wertes als Produk
tionsstätte getreten. Damit erlangte die Frage der recht
lichen Formen seiner dauernden Erhaltung eine beson
dere Bedeutung. Rechtseinrichtungen, die dem Erbhof 
entsprächen, stehen dem gewerblichen Unternehmen 
nicht zu Gebote. Es kommt also darauf an, wieweit

behadensersatzreents zu riberbuCK • in
er zunächst einen umfassende und t \
reiche wissenschaftliche Schn versuche» ,£

rundlagen ^

iF “  £ “ S ¡ Äinren aUch “ “ "Ae, >sl AU5'Wie man sich • A+ellen den A  U Vprfassers einsm“  v0n “  „ t da

Schluß daran stellt er seinersed^ em^ O e d ^ ê  ¿et*
zweifelhaft in ihren
neuartig ist. Wie m—• pinsteu»-" ,,nri u-
Lösungsversuch des v f rf?®s Abweichun?„teres^Ajch611 jeden Fall in seiner starken ADW ^  s? i n t e r ^ u c ^
gangspunkten des geltenden künftige”ute. PeLnde/  
er bei einer Neuregelung werdeit s° festheß pjaf' 
Recht zur Diskussion gestellt allzU ^  der j j e0
fasser w ill vermeiden, daß dj£ prage j i it
gesetzlicher Voraussetzung ,|en Ja 0  t /pi['
tune entweder mit emem v mUß. ErJ seinCr { upt'
vollen Nein beantwortet «erat ht nacn vier n de 
für die Schaffung 5iuer« Ä s p u n k te  ,ng|eineoJ d'eentscheidenden Ges en i a)g die: u s,ctassung eniscnciuciiutu — er aJS u - 
punkten zusammengefaßt, dl = hnet. Er d 
Schadensersatzpflicht kennze
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[g- (if- derart, daß der Richter den Grad der Haf- 
WeiCher c i - 1chädigers staffeln kann je nachdem, in 
Öer Rici1t>tar^e die einzelnen Elemente gegeben sind. 
Element t6r s?b mithin die Grade, in denen das einzelne 
nufgefuntl,°n ‘n dem zu entscheidenden Tatbestand 
dieser p n w‘rd, zu einer Gesamtsumme addieren.

h r Verf->erausar*:,ê unf  dieser Grundsätze bemüht sich 
duß er .sse9 .ibre Richtigkeit dadurch nachzuweisen, 
kotnmenH,1.e , der Anwendung auf die in Betracht 

en HpULjjp-i.«-- — —  Haftpflicht-
___  gegeniiber-

Verfasser nicht nur das 
und des Altreichs, sondern

stellt. l)Dk . *=» -^“ *oov.u Uta
^eRendp dCi .berücksichtigt der 
früher i-.echt der Ostmark ui
va,,zösisclir,aUs aucb die Bestimmungen des Englischen 
i Se Ken1?0-’ Schweizerischen und Italienischen Rechts

den e <idiktischen und vertraglichen Haftpflicht- 
:. nlv. -g.ebnissen des geltenden Rechts, dOCl ppritnlrnfnlil.'/vl \ ---  -: .

ie ,^ech
. .  hinau
^schen, ......................i ...mm u m

Rs aUslän2*n’?se des Verfassers auch auf dem Gebiete 
slai*atlgreichC len Recbts ermöglichen es ihm, hier ein 
?!r>e eigen« Material zusammenzustellen und damit 

i 'ner se]lr 6 ,ese zu stützen. Somit wird das Werk zu 
h?reits Sirhan?rRennenswerten Bereicherung des an sich 
ärn6, Wie k . zahlreichen Schrifttums auf diesem Ge- 

rn> Wenreits bervorgehoben, kann es daran nichts

des

rn> Wen nervorgenooen, Kann es daran mcnts 
denken t i i1 man gegen die gewonnenen Ergebnisse 

E KritiSch g£l1 mag-
aut j®rdng *!lag hervorgehoben werden, daß bei der 
iih« 'e denPkfir Anwendbarkeit der gewonnenen Lehre 

•ersichtlichp.are5 Einzeltatbestände vielleicht eine etwas 
e> den p6 T e‘henfolge es dem Leser ermöglichen 

in n- Inshoo 'dänkengängen des Verfassers besser zu 
a die einzp^0n<̂ ere ‘n dem Teil über Vertragsrecht 

drlich Sch en Fa**e ‘n einer jedenfalls für den Leser 
“8 ma 
er be

gela uensersat7 *‘*1’ inwleweit tue einzelnen Llemente des 
getr»ngen. .7,, '5S nun mehr oder minder zur Anwendung 
den 1Inhalten r hehre selbst mag dem Verfasser ent- 
gesn ^ lchter ..Werden, daß seine Auffassung zwar für
Si>den g d'e. Möglichkeit erö”  ' ' ’ ............
Djgi^r Sicheri; f.'Hden für Recht 
ifnm lfa.st unhL„l nicbt möglichen Weise

Wim i?ie einJ ° ndere in dem Teil über Vertragsrechl 
-- lidrlic^ „ men Fälle in einer jedenfalls für den Leser 

man o.kinend?n Reihenfolge aneinandergereiht,
^OPl' L . U lW P r P lflP tl i"tT\ /w-IaI i/ \L

dariik man 7 Kcmcmuigc anemanuergereinr
Schaa r hekom ¿er. einen zusammenfassenden Überblick 
Sela det)sersatn ’ inwieweit die einzelnen Elemente des 
getrBngetl- Z u  5S nun ,T,ehr oder minder zur Anwendung 
den p?ehaltenÜCr ’ ehre selbst mag dem Verfasser ent-

, ~«»icr ri: » Aidu bLiiic ■ /iuiidssurijE zwar iu r 
“ i s h » n Errn-Ip Möglichkeit eröffnet, sein Urteil dem 
t)ies r sicherliri'nde? ^dr Rec.ht und Unrecht in einer 
imrnp ‘a.st unhpp? n'cht möglichen Weise anzupassen, 
den d im RpcLre,n7de richterliche Freiheit hat aber, wie 
R a fa eahtsUn J r e,be."> den Nachteil einer weitgehen- 

MlichtrechRherheit. Gerade auf dem Gebiete des 
«oll ^dßer&c,.; .vy,'.rd die weit überwiegende Anzahl der 
sein p cb das n* !ch durch Vergleiche erledigt. Dem 
diß Wird a k Cd̂  ‘n weitestem Umfange dienstbar 
ergehpChtsgrun . ..er UIn so mehr der Fall sein, je starrer 
®ebni« .Und jp a. , aus dem geschriebenen Recht sich 
VermöDeines etw-C- acber die Beteiligten daher das Er
geht a° em DiPca'ge!l Prozesses im voraus zu beurteilen 
®erech+iC 1 hier Gesichtspunkt der Rechtssicherheit 
pare w  Eeurtp;le so oft dem Wunsche nach möglichst 
dies* ^ l'nschensvvp des Einzelfalles gegenüber. Es

fage behan i .xgewesen> wenn der Verfasser auch 
sandelt hätte.

W,
Dr. W e r n e r  W u s s o w ,  Berlin.

Gb,
t V . l ^ Ä ^ c h t  m it  dem

|Ur.
in

G guV 1 m it  dem R e c h t  de r  Zu-
f at s n l  der  ri a b a t t e  u n t e r  B e r ü c k s i c h -  
" "  ' Ein- ^  , e s t i m m u n g e n  des  W e r b e -. *" iir p
K-:>. Gi,LeXandapXiS t.u.nd Studium erläutert von Dr. 
>F:37. n ntagSc[,er ^ i s j e r ,  Verlagsdirektor in Ber-r “ agschn c . > v e ria g sü ire K to r in tser-

V **> 3<i?prhn loa, Sammlung Deutscher Reichsgesetze 
Das 3 S. p . • Verlag Walter de Gruyter & Co.

?an eue Wero kart' 6>75 3lM- 
Rerk^er ^ ’'¿■rpl0'! Alexander E l s t e r  nimmt man 
stan^Sch,,* einer m. 'deresse zur Hand; g ilt doch sein 
drei ald  ,!z®s- Es n* Bes!ien .Kenner des gewerblichen 
Te;l| Auf]al nter nenß,Is<i ? ‘nt ’ n vollständig neuer Ge-
hiuj ,br‘nl?eri. bearbeTtp^ltel - gegenüber einem schon in 
difT lnhaif ,eme ,Pee‘ eten Erläuterungswerk. Der erste 
«n'd W®sem!;d®s Wettf,"Swerte Einführung in den Geist 
Alis] emii>p *'sten G rfWj i bsrechts. In ihr werden u. a. 

W „ e a'lgemeü,undbegriffe des UnlWO. erläutert 
Und Anw« W'ehtige Gesichtspunkte für die 

endung des Gesetzes behandelt. Ein

verhältnismäßig großer Abschnitt ist dem Werberat der 
deutschen Wirtschaft gewidmet, von dem E l s t e r  mit 
Recht sagt, daß er das Wettbewerbsrecht jung erhalten 
und das Gesetz selbst im Verein mit der gerade auf 
diesem Gebiet sehr fortschrittlichen Rechtsprechung des 
RG. vor dem Veralten geschützt habe. An diese Ein
führung schließt sich eine sorgfältige Wiedergabe des 
Textes der einschlägigen Gesetze und Verordnungen 
sowie der wichtigsten Bekanntmachungen des Werbe
rats. Im dritten Teil des Buches werden die einzelnen 
Bestimmungen des UnlWG., des Zugabe- und RabattG. 
besprochen. Diese Erläuterungen sind erfreulich knapp, 
enthalten aber trotzdem alles, was für das Verständnis 
der einzelnen Vorschriften von Belang ist. Der Ver
fasser hat es nach seinem Vorwort bewußt und, wie wir 
dazu feststellen können, in glücklicher Weise vermieden, 
in einer verwirrenden Fülle von Beispielsfällen unterzu
gehen, weil er mit Recht überzeugt war, „daß die aus 
den vorgekommenen und abgeurteilten Fällen heraus
gearbeiteten Grundsätze dem Ratsuchenden eine sicherere 
Stütze geben, als wenn er der Gefahr überlassen wird, 
aus einer unübersehbaren Kasuistik sich das für ihn 
Nützliche herauszusuchen“ . So sind diese Erläuterungen 
keine mehr oder weniger zusammenhanglose Aneinander
reihung von Urteilssätzen, sondern eigenes, gründlichst 
durchdachtes und geistvolles Ideengut des Verfassers, 
der durch sie seine langjährige und genaue Kenntnis des 
Wettbewerbsrechts erneut unter Beweis gestellt hat. 
Vor allem sei dabei auf die Erläuterungen zu den §§ 1, 
3 und 16 UnlWG. verwiesen, die durch die Hervor-, 
hebung des hauptsächlich in diesen Bestimmungen zum 
Ausdruck kommenden Wahrhaftigkeitsgedankens beson
dere Beachtung verdienen. Andererseits leuchtet ein, daß 
das Buch durch diese mehr eigenwissenschaftliche Be
handlung des Stoffes um so gründlicher gelesen sein 
w ill und dadurch an den Benutzer erhöhte Anforderun
gen stellt. Aber der für die Praxis unentbehrliche Zu
sammenhang mit der Rechtsprechung ist überall durch 
die Anführung und oft wörtliche Wiedergabe der wich
tigsten Entscheidungen gewahrt. Infolgedessen gibt das 
Buch gleichzeitig einen zuverlässigen Überblick über den 
gegenwärtigen Stand der Rechtsprechung und wird da
her auch von denjenigen Praktikern gern benutzt wer
den, die sich nur flüchtig über die eine oder andere 
Frage unterrichten wollen.

LGR. Dr. B l o c h  w i t z ,  Berlin.

Ge s e t z  ü b e r  d i e  H a f t p f l i c h t  de r  E i s e n b a h n e n  
u nd  S t r a ß e n b a h n e n  f ü r  Sa c h s c h ä d e n  vom 
29. A p r i l  1940. Erläutert von Dr. F r a n z  B i e r 
m a n n , Rechtsanwalt beim OLG. Hamm (Westf.). 
Berlin-Wien 1941. Albert Limbach Verlag. 94 S. Preis 
brosch. 2,70 91M.
Das vorliegende Werk stellt nicht nur deswegen eine 

erfreuliche Bereicherung des Eisenbahnhaftpflichtschrift
tums dar, weil es eine der ersten, wenn nicht die erste 
Erläuterung des Sachschadenhaftpflichtgesetzes ist. Es 
hebt sich auch dadurch aus der Menge vieler Kommen
tare hervor, daß es neben einer umfassenden Heran
ziehung des reichlich vorhandenen neueren Schrifttums 
und der jüngsten Rechtsprechung zu allen Problemen 
eine eigene kritische Stellungnahme vermittelt. Da die 
Haftpflichtrechtsprechung im Grundsätzlichen und im 
Besonderen in mancher Hinsicht stark anfechtbar ist, 
kann es gerade vom Standpunkt des vielleicht häufig 
als Partei angesehenen Rechtswahrers der Eisenbahnen 
außerordentlich begrüßt werden, daß hier von nicht vor
belasteter, aber dennoch sachkundiger Seite auf kurzem 
Raum eine bemerkenswert ausführliche Untersuchung 
der auftauchenden Streitfragen angestellt wird. Erwähnt 
werden mag in diesem Zusammenhang u. a. die Behand
lung der „erhöhten Betriebsgefahr“  und der „höheren 
Gewalt“  (bei deren Erörterung vielleicht noch darauf 
etwas mehr hätte hingewiesen werden können, daß 
höhere Gewalt nach der Rechtsprechung bei Vorliegen 
aller sonstigen Voraussetzungen angeblich auch dann 
entfallen soll, wenn das Ereignis „wegen seiner Häu
figkeit“  von dem Unternehmer „in  Kauf genommen 
werden muß“  (vgl. z. B. RG.: JW. 1925, 618). Aber auch 
Einzelprobleme, wie die z. Z. sehr aktuelle Frage des
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Verdunklungsschadens und die des Entlastungsbeweises, 
finden eine eingehende Berücksichtigung.

Die Schrift von B i er ma n n  wird aus diesen Grün
den aber nicht nur von dem Sachschadenbearbeiter 
und — hoffentlich! — auch dem Richter gern zur Hand 
genommen werden. Auch für den Lernenden wird sie 
gerade wegen der Übersichtlichkeit der Erörterungen, 
aus denen alles Unwesentliche zugunsten besonderer An
merkungen herausgenommen ist, und wegen der an Mo
nographien erinnernden Flüssigkeit der Darlegungen eine 
sehr gute Einführung in das Haftpflichtrecht liefern. 
Die wiederholt eingefügten rechtsgeschichtlichen Rück
blicke werden gerade unter diesem Gesichtspunkt be
grüßt werden können.

Dem Werk, das auch im Preise recht günstig liegt, 
kann mit gutem Gewissen eine weite Verbreitung ge
wünscht werden.

Reichbahnrat Dr. S t a k s ,  Danzig.

sen Grundcharakter der Preisvorschriften in der
K«'VO

hat
ändern. Auch der nun erscheinende Kommen . Ver' 
nicht die Aufgabe, dem deutschen Unternehmer^ 
antwortung für seine Preisfindung abzunehmen.

RA. Dr. A n t o n  Roe s e n ,  Düsseldorf, 
z. Z. Sachbearbeiter bei dem Reichskommissa 

Preisbildung.

für die

K o m m e n t a r  zur  D i s z i p l i n a r s t r a f o r d n i  |  gel-
das H e e r  (HDStO.) v. 18. Mai 1926 in der ^  urlti 
tenden Fassung einschl. des Kriegsdisziphnar_ von] 
unter Berücksichtigung des MilStGB. <• ff von 
10. Okt. 1940 — auch gültig für die Luftw ejner 
Dr. F r i t z  H o d e s ,  Kriegsgerichtsrat im - H vmanns 
Panzer^ruppe. 2., erw. Aufl. Berlin 1941. Ca 
Verlag. V III, 151 S. Preis brosch. 4 &«• Q wjrd 
Auf die Besprechung der l.A u fl. DR-1 ¡igeitung. 

hingewiesen. i,cnn

Dr. H e i n r i c h  I s s e l ,  Regierungsrat, und Dr. Pau l  
R i f f e l ,  Wirtschaftssachverständiger: K r i e g s p r e i s e  
und  G e w i n n a b f ü h r u n g ,  Kommentar zu §22 
KWVO. und sämtl. Durchführungsbestimmungen nebst 
den Erlassen des Reichskommissars für die Preisbil
dung. (Sonderdruck aus W o h l h a u p t - R e n t r o p -  
B e r t e i s m a n n ,  „D ie gesamten Preisbildungsvor
schriften.“ ) München und Berlin 1941. C. H. Becksche 
Verlagsbuchhandlung. XII, 155 S. Preis kart. 4,20 MM. 
Da die Gesetzgebung, die zu § 22 KWVO. ergangen 

ist, im wesentlichen als abgeschlossen gelten darf und 
die Fristen zu laufen begonnen haben, innerhalb deren 
die Unternehmen eine Erklärung zur Ermittlung des an
gemessenen Gewinns abgeben müssen, ist der Zeitpunkt 
gekommen, in dem eine Reihe von Schriften die* Ge
danken des Gesetzgebungswerks erläutert und seine 
Anwendung erleichtert.

Die hier besprochene Schrift ist verfaßt von den im 
Hause des Preiskommissars federführenden Sachbearbei
tern, und der Reichskommissar hat selbst ein Geleitwort 
zu ihr geschrieben, in dem er es begrüßt, „daß die Ver
fasser dieses Kommentars versucht haben, der W irt
schaft eine Hilfe bei der ihr gestellten Aufgabe zu 
bieten“ .

Die Schrift geht jeden Rechtswahrer an. Insbesondere 
ist sie aber für solche von Bedeutung, die Industrie, 
Handel und Handwerk beraten und vertreten. Der Rechts- 
wahrerstand würde eine wichtige Gelegenheit Vorbei
gehen lassen und einer; wertvollen Dienst an der Volks
gemeinschaft versäumen, wenn er es sich nicht zur Auf
gabe setzte, in einer zielsicheren, die Bedürfnisse der 
kriegsverpflichteten Volkswirtschaft ebenso wie die ihm 
anvertrauten Interessen der Klientel wahrenden Weise 
bei der Durchführung des § 22 KWVO. zu helfen. Vor
züglich der Rechtsanwalt ist berufen, gleich die ersten 
Schritte auf einem Gebiete mitzutun, das rechtlich wie 
wirtschaftlich Neuland ist.

Zur eigenen Unterrichtung des Rechtswahrers ist die 
Schrift von I s s e l - R i f f e l  durchaus geeignet. Sie hat, 
wie der Untertitel schon besagt, die dem Juristen ver
traute Kommentarform, läßt dabei aber nirgends den 
Zusammenhang außer acht. Beispiele veranschaulichen 
manches, ,was den Juristen schwierig erscheint, die sich 
noch nicht mit steuerlichen und betriebswirtschaftlichen 
Angelegenheiten befaßt haben. Freilich muß die Schrift 
ganz durchgearbeitet werden; wer sich ohne nähere 
Kenntnis der Gesetzgebung zu § 22 KWVO. auf einzelne 
Stichworte verläßt, wird ebenso leicht in die Irre gehen 
wie jemand, der ohne Kenntnis des BGB. in seiner Ge
samtheit die eine oder die andere Anmerkung des Reichs
gerichtsrätekommentars benutzen möchte.

Einem Mißverständnis soll vorgebeugt werden. Auch 
diese Schrift aus dem Hause des Preiskommissars ist 
kein Ersatz für die eigene Verantwortung des Unter
nehmers. Das kann und w ill sie nicht sein. Darum 
heißen die ersten Sätze des Geleitworts des Reichs
kommissars: „ , Selbstverantwortung des Unternehmers' 
ist die unsichtbare Überschrift über dem § 22 KWVO. 
Keine Ergänzung zu dem Teil IV der KWVO. kann die-

Dr. jur. H an s  S c h i e d t , Referent im D £ n 
meindetag: D ie  G e h ä l t e r  der Bea ¿er 
D i e n s t b e z ü g e  de r  A n g e s t e l l t e n  j-R
Grund der Gehaltskürzung sich erge_ (gand

Deutschen u  d

a«f

Grund der Gehaltskürzung sich er& Ä (Band 
7., auf den neuesten Stand gebrachte i/0Irirnunal., 
der Kommunalen Schriften. Sammlung, ungsschf 
und staatsrechtlicher Gesetze und Erla . _ ömbn 
ten.) Berlin 1941. Deutscher Gemeinde
86 S. Preis brosch. 2,80 âîM.

E r g ä n z u n g s b a n d  zum K o m m e n t a i  z purchfYij'
sehen  P o l i z e i b e a m t e n g e s e t z  « b s U J
von Dr. W a l t h e r  G r u n e w a l d ,  | 36S. l r  
Berlin 1941. Carl Heymanns Verlag. v ’ 
brosch. 3,60 XM. mentars -
Es wird auf die Besprechung des ^g^rjftleitunS- 

1937, 2897 verwiesen.
------------ - g. Für

K r i e g s p r e i s e  und  G e w i n n a b s c h h p  pbc
die Industrie dargestellt von Dr. D d. I re 
RegR., Referatsleiter b. Reichskom;m arbeiter ö ng 
dune. Dr Roesen  RA., z. Z. Sa« einem ^ " ¡chS-

ut-

J*

düng, Dr. R o e s e n ,  RA., z. 
Reichskomm. f. d. Preisbildungn. i. u. rreisLuiun;-&- - j f ł .n cic=> ' „ Pfbe 
Handel und Handwerk (Sondersch . un(j GmjL ter. 
Wirtschaftsführers für Industrie, Ha L. — „nn Lu 

mburg 1941
hand Verlag. IX, 113 S. Preis kart,

Wutschaftsführers für Industrie, . Hermann
Heft 3). Berlin-Charlottenburg 1941. ^
hnnrl V p r ln r r  IY 111 S Preis kart. h'JJ

i p ac ü Vip
11 n d tische 2«,Wkss* •nd

s*s
Ver-

Das P r e i s s t o p r e c h t  f ü r  
i m  G r o ß  d e u t s c h e n  R  ̂"•Rpstimmm>s“'pra 
sarnmenstellung aller geltenden für d,e. y
Anwendungsvorschriften mit Hmw s(j en 1^'/¡mbtf' 
und ausführlichem Sachregister. erejne
lagsges. des Bundes Deutscher Ni 
200 S. Preis brosch. 3,75 31M.

---------  j  \f] i f l ’

Reichsgesetz betr. die E r w e r &jner ch^
a f t s g e n o s s e n s c h a f t e n -  |t j eS I j w 10

von RA. Dr. jur. Joh.  L a n g ,  Anw3» pua t.
Genossenschaftsverbandes, ^nd _ iejter ,.henet" f- 
W e i d m ü l l e r ,  Assessor, ^ b% a 3u rchg^"„eti ei
sehen Genossenschaftsverband. • beg01! g De, j,
ergänzte Auflage der von Pansm y
läuterten Textausgabe. (O u te n te g « 194I. 
scher Reichsgesetze Nr. 29). BL prejs ka 
ter de Gruyter & Co. XII, 371 S. )>

-------------  j  u n d vereW^ '
A l k o h o l i s m u s  i n Ge s e t z  g ei^ ¡J e t i  f 0 •

Sammlung aller %  l d

Das 
sch 
von

t u ng .  Sammlung aller «  HinweisenI „ u  o I d, 
lasse und Verordnungen mit R e 1
rungen. Herausgegeben \ onR*;i¡n *1941. ^rungen. Herausgegeben 

(Loseblat
lagsgesellschaft. 120 S.
bei t.  (Loseblattausgabe.)e¡Berlm(í



Rechtsprechung

s '• Z u W  §§ 61* 182>. ,85> 174 StGB.
'3  S(GB BeSinns des Anfragsrechts gemäß §61

„ 2- ^is^h Y erführung und Beleidigung.
n!?enHausan l̂nf r„,ugerul,ichen’ in der Familie aufgenom- 
p / l 11 bestell Stellten und der Hausfrau sowie dem Ehe- 
„Zl?her: »„ . nic*li s<ets das Verhältnis von Zögling undda» £.fler; es La ; slels uas »ernannis von ¿ogling und 
® Falles an mm< Vlelmehr auf die besonderen Umstände

recLmit dem 'r ^ 61 Satz 2 StGB. beginnt die Antra 
Tat *gte von selt welchem der zum Anträge '
TÜ;ers Kenni! ,.der Handlung und von der Person

id gehabt hat. Die Person des Angekl. als 
p> wenn eine strafbare Handlung in Frage
¡ n ' r r f j ’ ?i\bal d ,er hörte> daß der Angekl.

Täte Kenntnis ^  von der S  des
kain r fsfand ,L ? ehabt hat; 9 9  Person des Angekl. als
;s m i"

Verfi?hres ig k n ^ ?  ¿ y  ‘ oct'ter habe“ ; das war Anfang 
5 ,tuS n g  - R'chtig ist, daß der § 182 StGB, nur die 

ebenc>r.i Ines unbescholtenen MäHrhpnc riao

»es
?es T  seiner Val’ ?°Da‘a ,ef  horte> daß der Angekl. 

Jahres ]y4fJ P.) Tochter habe“ ; das war Anfang 
lö T S n g  Aii Rlchtig  ist, daß der § 182 StGB, nur die 
Dar^benslahr «<;Su!,nbe,s,choltenen Mädchens, das das 
Ä  kann* £ 9 * .  vollendet hat, unter Stiafe stellt. 
erfuhi.r,st erst ,,, , ni£cht gefolgert werden, daß die An- 
MäH„, »Wie di>r r UfM begann, als P. die Einzelheiten 
Und ? gefür,;„ ngekL v,orgegangen war, um sich das 
dig rHibeschnitJ^ zu macben, das bis dahin anständig
sacr Renntni" . ten war“  x' —“  J~  feg-- ...............
die
säc|,enenntnis Voenn ,war“ - Nach der Rspr. genügt nicht 
die l  ’ Welch! äußeren Vorhandensein der Tat
ais p;> t n i s Straftat enthalten, sondern es muß;'s ei.,

Auf

ser
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2. In der kommenden Verhandlung wird das LG. 
auch die Frage, ob P. wegen tätlicher Beleidigung seiner 
Tochter rechtzeitig Strafantrag gestellt hat, von neuem 
prüfen müssen.

Der Angekl. hat sich in einer fortgesetzten Handlung* 
eines Vergehens gegen die §§ 182 und 185 StGB, schul- 
dlg ge5]acht. Das LG. verurteilt ihn aber nur aus dem 
§ 182 StGB., weil es die Antragsfrist wegen der tät- 
!chen BeIeidlgung für versäumt ansieht. Zur Begrün

dung fuhrt es aus, P. habe schon seit Anfang 1940 ge
wußt daß zwischen dem Angekl. und der Tochter etwas 
yorgekommen sei, daß er dem Mädchen zu nahe ge- 
treten sei. &

Das LG geht ersichtlich davon aus, vor der Befragung 
der Tochter vom Ende Jan. oder Anfang Febr. 1941 
r  ei f ' u War, keine zuverlässige Kenntnis von einem 
Geschlechtsverkehr, aber zuverlässige Kenntnis von son
stigen Handlungen des Angekl. erhalten, die geeignet 
waren, die Geschlechtsehre der Tochter zu verletzen 
Selbst wenn der Sachverhalt so liegen sollte, würde er 
nicht ausreichen, um darzutun, daß P. sein Antragsrecht
Fr1SLhidr  tatllchenu Beleidigung der Tochter durch 
rristabHut verloren hatte. Das RG. hat RGZ. 74 47 51

DR- ld4°. 5383. 6386 ausgesprochen; „Nicht ’mit 
}?, ■r späteren Kenntnis von einem Umstande, der eine 
Ehrenkrankung verstärkt, kann eine neue Frist für den
d ? fÄ ^ Innaen- iedoch nach dem Sinne
d u J 6 ?tQB' die Möglichkeit, sich Sühne zu ver- 
schaffen, dann gegeben sein, wenn zu den offenkun
digen Merkmalen einer allgemeinen persönlichen Belei
digung später noch solche Tatsachen bekannt werden, 
die die Ehre des Beleidigten zugleich in einer wesentlich 
anderen Richtung verletzen.“  Auch in dem Falle, in dem 
der Vater zunächst nur angenommen hat, der Täter habe 
gegen die Tochter unzüchtige Handlungen allgemeiner 
Natur vor^enommen, muß eine neue Antragsfrist wegen 
tätlicher Beleidigung der Tochter von dem Zeitpunkt an 
fnu “ “ “  beg‘nn<;n> in0 dem er erfährt, daß der Täter 
in W irklichkeit den Beischlaf mit der Tochter voll-
c+Äd1 c *, und ,?war, unter den Umständen des 8 182 
beyB. Es handelt sich dann nicht bloß um eine Ver- 
starkung der Ehrenkränkung, sondern um eine andere 
Hand ung i. S des §61 StGB. Daß jede der beiden 
Handlungen den Tatbestand des §185 StGB, erfüllt, 
erhebiich'6 Frage des Fristbegimies nach dem § 61 un-

Die Frage, ob P. rechtzeitig Strafantrag gestellt hat, 
'f.lrd DaJs?,.voraussichtlich für die Verführung und für 
die Beleidigung gleichmäßig zu beantworten sein. Ist 
sie zu verneinen, so kommt die Einstellung des Verfah
rens in Betracht, obwohl das Strafverfahren auch unter 
dem Gesichtspunkte des § 174 Abs. 1 Nr. 1 StGB, er- 

worden war (RGSt. 72, 296, 299 =  JW. 1938, 
,3336). Ist dagegen der Strafantrag bezüglich beider 
Vergehen rechtzeitig gestellt worden, so ist die Strafe 
dem § 185 StGB, als dem Gesetz zu entnehmen, das für 
den Fall der tätlichen Beleidigung, der hier vorliegen 
würde, die schwerste Strafe androht (§ 73 StGB.). ö

3. Die Annahme des LG., der Angekl. sei zur Tatzeit 
nicht Erzieher der Käthe P. i. S. des § 174 Abs. 1 Nr. 1 
StGB, gewesen, ist nach den bisherigen Feststellungen 
im Ergebnis rechtlich nicht zu beanstanden.

Da die P. in der Familie des Angekl. nicht tätig war 
um ihr „hauswirtschaftliches Jahr“  oder ihr Pflicht
jahr“  abzuleisten, können die in RGSt 71 274” =  iw ' 
1937, 2384« und RGSt. 74, 275 =  DR.' 1940, 2058* enU 
wickelten Grundsätze keine Anwendung finden. Nach
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„ unis vnn 1 , ,, sonueiii es muli
^  den An der.,rs{rafbaren Handlung als solcher, 

r,i7?> 47 5n?%nffe?.en verletzenden, gegeben sein‘U r i l r  fllf* ^onnfnie im», __  -r- l
°Cst ‘ 4, 47 "icg rinencn  verletzenden, gegeben seil 
an, w, des § lao dle Kenntnis vom äußeren Tat-
»lit H„ani> P. Rnn bt9 B- Kommt es in erster Linie darauf 

E i l 'r Jochte! (? ini? ,da,vx<?.n , erlangte, daß der Angekl. 
&teDLVermut„ngescbIechtllcb verkehrt habe. 
teuB die od!rr, ein bloßer Verdacht sind nicht 
Ztegt l eIbst Wenna^ sf rist m Lauf zu setzen. VielmehrZ5.u8t l eIbst we!!uag-sl rist, in Lauf zu setzen. Vielmehr 
stenmtba,ten Slcj i  der Berechtigte innerlich über- 
,ge8ebenr Art veriiKe daß ?lne strafbare Handlung be- 
voin a Und na„jlbt ,sei> eln solches Fürwahrannehmen 
stüt2t “ erechtj «chweubar sein, das sich auf bestimmte 
sfS Ihm v o m «  Erfahrung gebrachte Tatsachen 
htefvert ,der Entern o dpunkte eines besonnenen Man- 
Pabei !,0|Sung J 'W uß zugemutet werden kann, die
nien«eM Zl1 beachubeiZ,ufn hren <RGSt 45> 128. >29). 

inSleiM,e dr‘ngCl,,4en!,dai  aucb der an Gewißheit nahe
Ke Sl - Q Zu erachten 'istdaCht d6r zuverIassigen Kennt- 
Yngaben "der fra iu  e.r Ansicht zu sein, eine zuverlässige 
hä*Slln8 ; f e‘ner Vorgange habe P. nur durch
£**611 aJ,st ?U encr0 a r, erl?ngen können. Diese Auf- 
(Uy'ge KP„sicb gfeirrY,Ui h Mitteilungen dritter Personen 
i h ! i ^ t n i s  7,i sein können, ihm eine zuver- 
vlu eino rs° nen (|;riverscb?^ten. Wollte er Mitteilungen 
8er,r hab/’iterläss !  SIC,1 ßeeiSnet gewesen wären, 
T > 8en z"  verschaffen, „nicht
hai/tehe’ d'e ein bpb'oß * r sich etwa absichtlich Fol- 

zu gezOgen i?"^lener Mann aus den mitgeteilten 
seinê  n Patte, so würde ein solches Ver- 

k n ^  A n t r ^ » ”  gehen und nicht die Inlauf-kou,er Antrao-ef3- g eben und ni 
f alsogf rist bindern können.
&& Febrfr?gl,ng H  ai : ^ eIche Tatsachen hat P. 
> r | | bM 9 4 lk eLncr Tocbter vom Ende Jan. oderkVerIäs<n' l 94l e rfa h rt T °Shter voin Ende Jan- oder ? " tr r ,,ntu 5r. daß f, rcn und waren diese Mitteilungen

V i F en? NSe die s n f ZU/cm,nutcn war- auf Grund die- 
die P acb dieserdD.eruf?lglIng des Angekl. zu be- 

f°'derlichPnR,cbtnng läßt das angefochtenc 
nen Feststellungen vermissen.
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der Auffassung des LG. hatte die P. im Haushalt des 
Angekl. die Stellung einer Hausangestellten.

Wenn auch die neuere Rspr. dazu neigt, den Erzieher
begriff i. S. des § 174 Abs. 1 Nr. 1 StGB, auszudehnen 
(RGSt. 71, 274, 275), so hat sie es doch abgelehnt, zwi
schen einer jugendlichen, in die Familie aufgenommenen 
Hausangestellten und der Hausfrau sowie dem Ehe
manne stets das Verhältnis von Zögling und Erzieher 
anzunehmen; eine solche Annahme würde auch der all
gemeinen Lebenserfahrung widersprechen. Entscheidend 
für die Annahme eines Erzieherverhältnisses ist stets 
die Frage, ob zwischen zwei Menschen eine Beziehung 
vorhanden ist, vermöge deren nach Lage aller Umstände 
und nach gesundem Volksempfinden der eine ähnlich 
einem Vater oder Vormund als verpflichtet angesehen 
werden muß, die gesamte Lebensführung des anderen 

„einschließlich seiner sittlichen Haltung und seiner gei
s tigen  Entwicklung zu überwachen und zu leiten (RGSt. 
71, 274; RGUrt. v. 8. Nov. 1938, 1 D 452/38 =  JW. 1939, 
145). Ein solches Erzieherverhältnis kann auf besonderen 
vertraglichen Abmachungen zwischen den Eltern oder 
dem sonstigen gesetzlichen Vertreter des Minderjährigen 
und denen, die die Erziehungspflichten übernehmen 
wollen, beruhen. Es kann sich aber auch ohne besondere 
Abmachung dieser Art aus der Gestaltung der Umstände 
ergeben.

Wie den Urteilsfeststellungen entnommen werden kann, 
hat der Vater der Käthe P. nicht durch eine ausdrück
liche Abmachung dem Angekl. oder seiner Frau die 
Erziehung seiner Tochter übertragen; denn die Toch
ter kam in die Familie des Angekl., lediglich um dort 
den Haushalt zu erlernen. Auch die Umstände des Falles 
sprechen nicht dafür, daß dem Angekl. die Erzieher
pflichten übertragen worden wären. Zweifel nach dieser 
Richtung könnte allerdings die Tatsache auslösen, daß 
der Angekl. bei der Eintragung im Arbeitsbuch die P. 
für die Zeit v. 1. April 1938 bis 31. Mai 1939 als „Haus
tochter“  bezeichnet hat. Aber wie das LG. rechtlich be
denkenfrei darlegt, hatte die P. in W irklichkeit im Haus
halt des Angekl. die Stellung einer Hausangestellten. 
M it Recht weist das LG. darauf hin, daß die P. im Flause 
ihrer Eltern schlief. Sie war also nicht wie eine Haus
tochter in die Familie des Angekl. aufgenommen. Das 
LG. hat ersichtlich das jugendliche Alter der P. be
rücksichtigt, andererseits die Tatsache gewürdigt, daß 
ihre Eltern in demselben Orte wohnten, daß sie bei 
ihnen schlief und somit ihrer Obhut weiter unterstand. 
Daß es daraus den Schluß gezogen hat, zwischen dem 
Angekl. und der P. habe kein Erziehungsverhältnis be
standen, gibt zu rechtlichen Bedenken keinen Anlaß.

Auch als Lehrer i. S. des § 174 Abs. 1 Nr. 1 StGB, 
kommt der Angekl. nicht in Betracht. Die P. war in sei
nen Haushalt zur „Erlernung des Haushaltes“  gekom
men und war über das erste Jahr hinaus „zur weiteren 
Fortbildung als Haustochter“  geblieben. Die dement
sprechende Lehrtätigkeit, die Unterweisung in den Haus
haltsarbeiten, lag ersichtlich allein der Ehefrau des 
Angekl. ob.

(RG., l.StrSen. v. 12.Aug.1941, 1 D 268/41.) [R.J 
*

2. RG. — §§ 267, 268 Abs. 1 Nr. 2, 269 StGB. Wer eine 
ihm nicht zustehende Haushaltungskarte mit seinem Namen 
ausfüllt und verwertet, begeht Blankettfälschung. Die Unter
schrift auf der Urkunde kann durch einen das betreffende 
Amt angebenden Aufdruck ersetzt werden. Es genügt, wenn 
der Urkundenaussteller sich aus anderen Umständen ein
deutig ergibt, f )

Durch amtl. Bek. des Ernährungsamtes der Stadt C. 
v. 4. Jan. 1940, abgedruckt u. a. in Nr. 5 des C.er Tage
blattes v. 6. Jan. 1940, waren in dem Bestreben, die
jenigen verknappten Lebensmittel, die der Bewirtschaf
tung bisher nicht unterlagen, gerecht zu verteilen und 
diese Verteilung in einheitliche und geordnete Bahnen zu 
bringen, Haushaltungskarten angeführt worden, die nur 
für den Stadtkreis C., und zwar bis Ende 1940, gültig 
sein sollten. Nach der Bek. hatte die Ausgabe zu je einem 
Stück a) an alle Haushaltungsvorstände und b) an alle 
Untermieter, Gewerbegehilfen usw., die sich außerhalb 
des Haushaltes ihrer Vermieter oder Arbeitgeber ver
pflegen, zu erfolgen. Bei beiden Gruppen war Voraus-

, ph den
Setzung, daß sie ihre Lebensmittelkarten duf Haus“ 
ständigen Blockleiter erhielten. Dieser hat* ,. rten v°r 
haltungskarten zugleich mit den Lebensmut
Beginn der neuen Lebensmittelperiode zu v ^ten

Ferner war bestimmt, daß die Haush« . enhäfldig 
vor ihrer ersten Benutzung vom Inhaber “ hörende!1 
auszufüllen und die Zahl der zum Haushai B ‘ en sei- 
Familienmitglieder dabei in Buchstaben ei v01I1 zu- 

Diese Haushaltungskartenformulare wa ßefugn>f_
ständigen Ernährungsamt im Rahmen sein dem , ’ 
herausgegeben. Das ergab sich nicht nu Inhalt de
halt der amtl. Bek., sondern auch aus a gpalten m 
Formulare selber. Diese enthielten auder Ru£r;gen 1 
Eintragungen über den Bezug von Ware« Woh°uT
den Namen des Haushaltungsvorstandes, AufdrU
und die Zahl der Familienmitglieder undi übertrag
„Ohne Namenseintragung ungültig — 1 en Karte, 
bar -  sorgfältig aufbewahren!“  am g S  bis Ende
rande links in großem Druck das Wort ,, . d;e Wo
1940, uncl zwar nur im Stadtkreis C. , wnrUCke herV 
„nur im Stadtkreis C.“  in stärkerem 
traten. , x „im die Tochte

Eine solche Haushaltungskarte hat n pers0J‘
der beiden Angekl. ordnungsmäßig a . ¡a£te Ehe r ü{ 
ausgefüllt; außerdem unbefugt die ang cbenfall* 
noch zwei weitere Haushaltungskart * sind*,rtts
vier Personen lautend. Sämtliche dr?  u,uadengcs<:!rt*zt 
der Angekl. in zwei Filialen eines ,SC"  iir fach ben 
in C. zum Bezug von Schokolade me*
Worden. .. A „rrekl. sich d „

Die Annahme des LG., daß die | g Äbs. 1 '¡st 
durch des Verbrechens gegen §sM®/’ gemacht W .  
269 StGB, in zwei Fällen schuldig | /4Q v 22- ^  fl) 
nicht zu beanstanden. In RG. 5 D y alIsgesPl0 jnen 
1940: DR. 1940, 1828 ist zutreffend, durcb e * r.
daß die Ausfüllung der Reichsfleisch 269 StGB’ ^  
Nichtberechtigten einen Verstoß geg , *. jn RG ■ urn 
stellt. Das RG. verweist auf die En h'andle s‘ ‘ ,lung 
316; dort wird (S.317) ausgefuhrt, es fertigste:
öffentliche Urkunden, deren abschh n Vors (jr.i_  *?.■_*.*__ j.,iii,»r erlassene;* Uor der

wid

öffentliche Urkunden, deren au»<-*>“ ~-- „  v u * - .  (jr-
im Einklang mit den darüber erla ]n^aber ¡,abe 
dem in der Bescheinigung benannt ,-sSig un1“^ e r 
kunde übertragen sei. Das sei nicht maChtigunJ! 8 269 
die Wirkung, daß eine der erteilten eine nach »de 
sprechende Ausfüllung des V ° idrU. ffentlichen , „eiten 
StGB, strafbare Fälschung einer otr ^  übertragen 
darstelle, während eine im Ra , inern formg d da- 
Befugnis erfolgte Eintragung zu „  werde A j^nde 
Bestandteil der amtlichen Besehen S«e!’ tlichen rO-- 
durch mit dem übrigen Inhalt de üchse. Wie hrii4 
zu einem untrennbaren Ganzen v die Un aUch
DR. 1940, 1828 ausgeführt "ein; sje Or
der Behörde mechanisch hergeste _ ,*e fehlt 1 s0nderI1 
über dem Text stehen. Im von. Behörde* j^ngs' 
künde nicht nur die Unterschrif v0m Ern ^  aus- 
auch jede Angabe, daß die Yirlnndenbegriff \ j rkund. 
amt herrührt. Es ist für den Ur ‘ [n|ia[t der jedjgljc 
reichend, daß Aussteller aus a|s0 nid1 . ajts 1
und aus den Begleitumstände » ^ des In
unter Zuhilfenahme völlig au[ . . (RGSt- f  ’ aiis d 
gender Tatsachen erkennbar v B e te ilig te s  v?i,. 
357). Hier aber ergab sich für alle „ „gsam 
Umständen und dem Erlaß _pp Urkunde ßere^msxanaen unu uem
■*. Jan. 1940, daß es sich um eI“ ,;fflint - e,,.
rungsamts handelte, die dazu “  mjtteln , zlt affen' 
tigung zum Bezug von L e b e n s ^  cltlC 
Danach war es klar, daß es

ergehe 6ffentllCil

8 o69 l' 1'" jV'
Urkunde handelte. „„dharkeit des 8 nichl /0 rt-

Bedenken gegen die Anwend a ^kunde • W°j,, 
aber deshalb erwachsen, “ |g t, wie 5hs0te E &
Unterschrift des Ernährungsam ts^g^ ^ a b * .  eichJ lt
laut des § 269 erfordert. Aber rejts û+„r ffende ¿uß 
RG.: DR 1940, 1828 halt « Ä s  b e t ä t ig
daß die Unterschrift durch e in e n ^  F oW ge|ltf, er  
angebenden Aufdruck erset - Urkunden3 .^ u h i^ e s  
es auch genügen, wenn de Umständen ch r i f t  {fcr 
vorliegend, sich aus ander Un t e r s  das
gibt. Wenn § 269 von gnricht, so f t e,
anderen versehener U(k.';l,ndhcLrHffliche ö rUstelielld 
bar nur technische, nicht bef, J■> ̂  sChrift 
in der Regel -  nur über der uni*.
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wenn (wie hier) die
Selten. n.- a s ^on der schriftlichen Vollziehung erfaßt
jCl’ r>itlichpeS| r. ° .rund entfä llt aber, .....................
üeren AueP-u arun? bestimmte Sp;___
Sehenden ini!Uüg mit dem übrigen, den Aussteller er- 
der Ürkiinrff3 1 zu elner Einheit verwächst. Die Form 
riIllgsanits Cn ergab sieh aus der Bek. des Ernäh-

Rechtsprechung—9L— 2291

(Rg
4- StrSen. v. l.Aug. 1941, 4D373/41). [He.]

ri eeilich „*L* /  Lr entscn. ist u. t .  zuzustimmen.
"?s. § 269 « r in  j Slch gerade gegen die Anwendung 

als Ausst i. dar,aus Bedenken, daß das Ernährungs- 
rißSlchtlich t  e Ie,! 'd e r UrRunde aus dieser selbst nicht 
d ü H ^ ^ t e J iJ ^ v e r la n g t  aber, daß das 'apier „m it 
«,"rffe aber .elnes andern“  versehen war. Nun
ßitz .hier ‘i1 Zweifel darüber bestehen, daß das Gern uier aiieri u uaruoei oesten
lankettfäisl dfhnend ausgelegt werden muß. Denn eine 

A„atl, das Sdin'fFi- fa zweife‘Ios auch dann vor, 
' “ Stellers p„i1ifi ii i uek nichts anderes als den Namen desist tMers ptiii. -u nients anderes als den Namen des 
daR -araus ‘» s o m i t  zunächst nichts unterschrieben 

i M e % ! hlleßt etwa F r a n k ,  StGB., § 269 N. II, 
den'oZu enrr ^ y/"SSCj genüge. Doch ist auch das 
(]J s§ 267 öfiHWle der Zusammenhang des § 269 mit
deg ¿^gefüllte m rgibtL  ko™rat es darauf an, ob sich 
N a J  2ö7 StOR , ankett spater als eine Urkunde i. S. 
kunHCllSSchrift r i^airs*e^;-D aher bedarf es zwar keiner 
rUn» ersichtLn ° C 1- mub der Aussteller aus der Ur- 
nicl en übe" h« Se,1i1-. Hierüber besteht in den Erörte- 
kennVaber darüK U rkun,denbegriff an sich Einigkeit, 
in (Wankeit d r ! ? ’ welche Anforderungen an die Er
den n i^P r. |. , Ausstellers zu stellen sind. Namentlich 
der p rkundenhprr 1-t£banbeziehun£ .der Beweiszeichen in 
kUnde°rderUng „ f l ] - /  zu , e'ncT Weitgehenden Preisgabe 
sich a ersichtHt- P fubrt’ daß der Aussteller aus der Ur- 
der ¿»mit zum V / r -  P aS ist beda.uerlich, weil die Rspr.
f e t e l /  " ____ _  _
daß eJfPrüch'J.pM'8 nacb dem Gesetz erforderlich in 
sich T® den Es gehört nun einmal zur Urkunde
daher '?and z„ •, r der Erklärung erkennen läßt, daß

~ ........ ......  ■ '

der rr,mit zum 'wr'“ ' L’a:> 1SL ueuauerncn, wen die Kspr. 
s tu n d e  unrt esen,> zur geschichtlichen Erscheinung 

ü- mehr i ZU dem, was man im Volke darunter
flol. 31s nach Hem O pCpI7 orf arlinti 1«

ip --=1110 7,, j . "  —; uug ernennen laut, daß
der R ^ .ju re m  Inhalt bekennt. Es scheint uns 

..Mim n, der Urkunde zu weit ausgedehnt,
Hag ‘?e liege’ ? 1» v ö l l i g  außerhalb des Inhalts“  der 
> n a h iCr sein fM Ul]lstande unberücksichtigt läßt- Es 
dem ( f f  der’ ?;ffß d .e, fur d<e Zukunft geplante Her- 
Sc|üiftV* kll,1denhp!! ■« Iche? Beglaubigungszeichen aus 
Heim tücke au .gn|/ und dessen Beschränkung auf 
w>d A  der p" 1 dle RsPr- zu einer strengeren Be
ich t ^ ° er auch §e nach dem Aussteller veranlassen 
Nmde r?uf ankndem streni?eren Standpunkt kann es 
I,alt Und"/ s e in l° 'T ren’ ob der Ausste/ler in der Ur- 
>” d de» Küsschen j N a ,men erscheint- Kann nach In- 
^ e i fe f  in BetrL n ? r ,Urkunde> nach der Verkehrssitte 
r-t der pdarüber kommenden Bestimmungen kein 
ni.nreipi.„0rderuTip. ^ te he n , wer der Aussteller ist. so

in

K i  . UU1U1CUUCI1 ocbiimmungen K 
pRreichp^aerUnp-„  . h^n? wer der Aussteller ist, s 
A Mbal "dem A?Mach Erkennbarkeit des Ausstellers i „  
pjüssteMp lm vorl p , Sen.ügt. So aber liegen die Dinge 
V S  ,d*r f t a Ä  >■> den. das Ernahrungsamt als 

<ü '̂e ti, über H skaRungskarten gleichsam notorisch, 
M b dipnt U.'ä$8if?<> n. Aussteller nicht möglich war.
Vp "  krüi x I^ehunrr Ausfüllung der Haushaltungskarten 
ti-iklandpn’ e feeißHieiner. ö f  f e n t l i e h e n  Urkunde dar. 
nsbrUng-s" Seien eb zweifeln, ob nicht zwei Urkunden 
dp'dtich rimt aus^L“ ? öffentliche, nämlich der vom Er- 
M..F°rtnd,eIr v0m gestellte und eine private Urkunde, 
M ite  -Mars, DnfL U! b,altungsvorstand ausgefüllte Teil 
)e‘ne tr-,eil dpß i , 1 stellt der vom Ernähruns-samt aus-V >  der i (!*, si c I t der vom Ernahrungsamt aus

sta?jndün "de dar Ui haItu.ngskarte für sich allein nocl
des. i.% mit - ' t r wird

als pcist. „
blW eanzes

noch
VeM6®, a',51 mit rip- T - wl,u zu einer solchen erst in 
’ ^ ¡s t 5 die (j,.r Eintragung des Haushaltungsvor- 

tja«~ M  ist ero+S° 4-sb®'e t uh alt des Formulars schonerst jT- 6 xiiiiaix u a  i uirnuiars senon 
eine ein- • dle ausgefüllte Karte, diese aber 

<> Rlg f ’ und zwar eine öffentliche Ur-
v j -Rq r° f ' Da hm , Straßburg i. Elsaß.

.-S>  Pp kj DieSsr B' ; Fundvorschriften der Reichsbahn 
¿S 35j sidmeldun "® m.e der in einem Block zusammen

Amt," bat den a
"terscbia(i."®ekl- wegen Untreue in Tateinheit 

gung verurteilt, weil er sich 20 91M,

no-fl J ,u  v i in .n i  U IU kR  ¿ U S iU lIlllC ll-
gen der Reichsbahn sind ein Register

die er in amtlicher Eigenschaft empfangen hatte und als 
Fundsache behandeln sollte, rechtswidrig zugeeignet habe

Die Rev. ist begründet.
M it rechtlich unzutreffenden Erwägungen hat das LG 

die Voraussetzungen des § 351 StGB, verneint. Es nimmt 
zwar an, daß aus den Stämmen der Fundmeldungen, 
die sn Blockform zusammenbleiben, äußerlich eine Art 
Register entstehe, meint aber, dieses sei deshalb nicht 
zur Eintragung oder Kontrolle von Einnahmen bestimmt, 
weil die Fundsachen für die Reichsbahn keine „E in
nahmen“  seien.

Damit legt indes das LG. den Begriff eines „zur Ein
tragung oder Kontrolle der Einnahmen oder Ausgaben 
bestimmten Registers“  zu eng aus. Die Worte „Ein- 
nahmen“  und „Ausgaben“  bedeuten hier nichts anderes 
als Empfang und Wiederablieferung von Geldern oder 
Sachen (RGSt. 45, 293, 295/296). Daß aber die in 
einem Block zusammengefaßten, also in einem körper
lichen Zusammenhang stehenden — fortlaufend nume- 
rierten — Stamme der Fundmeldungen ein Register dar- 
stellen dessen Führung vorgeschrieben war, um daraus 
tortlaufend den Empfang und die Wiederablieferung der 
lna , Bef^ lc"  der Reichsbahn gefundenen Gegenstände 
nachprufen zu können, kann nach den Feststellungen 
des LG. über die Einrichtung dieser „Fundkartei“  und 
?a™ den Fundvorschriften der Reichsbahn v. I. Okt. 
1930 mit Nachträgen (s. dort besonders § 2 Abs. 1 und 
2 - f i  de", Anlagen 2 und 4, § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 4 
mit der Anlage 6, §11 Abs. 2) nicht zweifelhaft sein. 
Danach sollen die Fundmeldungen nicht nur die Fund- 
gegenstande einwandfrei identifizieren, sondern die in 
einem Block vereinigten Stämme der Fundmeldungen 
sollen auch dazu dienen, einen Nachweis über die emp
fangenen und wieder abgelieferten Gegenstände zu er
bringen. Aus den in einem Block zusammengefaßten 
Fundmeldungen war bei ordnungsmäßiger Führung jeder
zeit festzustellen, welche Fundgegenstände noch vorhan
den und welche wieder abgeliefert waren. Die Stämme
. r f  « ? ^ S n?cn, S1> d nacb alIem ein Register i. S. des §351 StGB. (vgl. für ähnliche Fälle: RGSt 43 207 

209; 59, 339). Der mit der Behandlung einer Fundsache 
betraute Beamte (§2  Abs. 1 der Fundvorschr.) führt die- 
ses Fundregister unrichtig, wenn er eine ihm obliegende 
Fundmeldung nicht vorlegt; denn das unrichtige Führen 
Kann auch in dem Unterlassen einer vorgeschriebenen 
Eintragung bestehen.

(RG., 5. StrSen. v. 1. Sept. 1941, 5 D 207/41.) [He.J 
• *

. . 4 ! RO- — § 13 StraßVerkO.; §222 StGB. Beachtung des 
Vorfahrtrechts.

In dei Rechtsprechung des RG. ist wiederholt aus- 
gesprochen worden, daß der Fahrer, der das Vorfahrts
recht hat, sich darauf verlassen darf, daß die anderen 
Verkehrsteilnehmer dieses Recht achten (RGSt. 71, 80, 
85; RGUrt. 1 D 648/36 v. 3. Nov. 1936: JW. 1936, 3472«; 
RGUrt. 2 D 239/37 v. 5. Mai 1937: JW. 1937, 1826»’ )- 
Pur x ^artepfI!cbtige besieh so zu verhalten, daß der Vor- 
tahrtsberechtigte ungefährdet und ungehindert an ihm 
vorbeifahren kann (RGUrt. 6 D 567/35 v. 11. März 1936: 
Jw. 1936, 191532) und darf eine Kreuzung noch vor dem 
Vorfahrts berechtigten nur befahren, wenn er mit Sicher
heit damit rechnen kann, daß er mit seinem Kraftfahr
zeug ohne jede Gefährdung anderer noch vor dem Vor
fahrtsberechtigten über die Kreuzung hinwegkommen 
werde (RGSt. 71, 80, 81 =  JW. 1937, 1346 56 mit Anm • 
RGSt. 71, 164 =  JW. 1937, 1824^  mit Anm.; RGUrt 2 D 
140/37 v. 8. April 1937: JW. 1937, 182696). Der Warte
pflichtige darf nicht in der Erwartung in die Kreuzung 
einf^hren, daß der Vorfahrtsberechtigte ihn auf Grund 
seiner allgemeinen Verkehrspflicht noch vorbeilassen 
werde (RGUrt. 4 D 496/37 v. 22. Febr. 1938: JW. 1938 
132017). Insbesondere darf er, wenn er früher an die' 
Kreuzung gelangt, sich aber mit geringerer Geschwindig
keit bewegt, nicht deswegen das Vorfahrtsrecht des an
deren schmälern, weil er früher als der andere an die 
Einfahrt der Kreuzung gelangt ist (RGSt. 71, 164 165- 
RGUrt. 4 D 495/37 v. 21. Sept. 1937: JW 1937 2905 m  
Das Vorfahrtsrecht hängt nicht davon ab wie schnell 
der Berechtigte auf die Kreuzung zufährt. Er darf in dem 
Vertiauen claiauf, daß dci andere ihn vorbeilassen werde

287*
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seine Geschwindigkeit beibehalten und erst, wenn er An
haltspunkte dafür hat, daß sein Vorfahrtsrecht nicht be
achtet werde, oder daß sich aus der Annäherung an die 
Kreuzung sonstige Verpflichtungen ergeben, muß er die 
Geschwindigkeit ermäßigen oder die sonst nach der Sach
lage angebrachten Maßnahmen treffen (RGSt. 71, 80, 83 
Abs. 4; 71, 164, 165 Abs. 3; 73, 187, 190 Abs. 3; RGUrt. 
4 D 884/35 v. 25. Okt. 1935: JW. 1936, 450 12). Die Pflicht, 
bei Gefahr zu bremsen, entfällt, wenn der andere Fahrer 
durch sein Verhalten zu erkennen gibt, er wolle dem Be
rechtigten die Vorfahrt einräumen (RGUrt. 2 D 1136/31 
v. 21. Dez. 1931: JW. 1932, 203724). Die Pflicht, das Vor
fahrtsrecht eines anderen zu beachten, besteht dann nicht 
mehr, wenn der von links Kommende bereits den Schnitt
punkt der Kreuzung’erreicht oder sich in seiner unmit
telbaren Nähe befindet (RGUrt. 1 D648/36 v. 3.Nov. 1936: 
JW. 1936, 3472*8), Der Berechtigte darf, wenn er er
kannt hat, daß ihm das Vorfahrtsrecht nicht eingeräumt 
wird, nicht auf dieses Recht „pochen“ , sondern muß das 
zur Abwendung eines Zusammenstoßes Erforderliche Vor
kehren (RGUrt. 4 D 884/35 v. 25. Okt. 1935: JW. 1936, 
450«; RGUrt. 4 D 88/36 v. 13. März 1936: JW. 1936, 
137621). Der zur Gestattung der Vorfahrt Verpflichtete 
hat im Vergleich zum Vorfahrtsberechtigten eine „er
höhte“  Sorgfalt zu beachten (RGUrt. 2 D 638/29 vom 
21.Nov. 1929: JW. 1930, 1971 3o; RGZ. VI 51/38 vom 
27. Juli 1938: JW. 1938, 2760 31).

(RG., 2. StrSen. v. 21. Aug. 1941, 2 D 230/41.) [He.]
*

** 5. RG. — §27 Nr. 2 RPostG. Durch die Bestimmung 
des RPostG. wird nicht nur der Tatbestand des Betru
ges, sondern auch der der schweren Privafurkundenfäl- 
schung durch Anbringung eines falschen Absenderver
merks umfaßt.

Die Angekl. ist von dem AG. wegen fortgesetzten Be
truges in Tateinheit mit schwerer Urkundenfälschung ver
urteilt worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Der Ober
reichsanwalt hat gemäß §34 ZuständigkVO. V. 21.Febr. 
1940 die Nichtigkeitsbeschwerde erhoben, weil das Ge
richt übersehen hat, daß hinsichtlich der festgestellten 
Handlungen der Angeklagten lediglich der wesentlich 
mildere §27 Nr. 2 des Ges. über das Postwesen des 
Deutschen Reichs v. 28. Okt. 1871 i. d. Fass. v. 5. Febr. 
1925 (RPostG.) in Betracht kommen kann, und weil das 
Urteil wegen dieses Rechtsfehlers ungerecht erscheine. 
Die Beschwerde mußte Erfolg haben.

Nach den Urteilsfeststellungen hat die Angekl. zwei 
Briefe rein privaten Inhalts an eine andere Person ge
sandt, bei denen sie auf die Vorderseite den Vermerk 
„Feldpost“  setzte und auf der Rückseite einen Ange
hörigen der Wehrmacht als Absender angab.

Es handelt sich bei diesem Verhalten der Angekl. um 
den ersten Mischtatbestand des § 27 Nr. 2 RPostG., der 
durch § 2 Abs. 2 EGStGB. aufrechterhalten ist. In RGSt. 
51, 256 ist bereits für einen gleichliegenden Fall ausge
sprochen, daß die Straftaten, die im StGB, unter Strafe 
gestellt sind, nicht der darin bestimmten Strafe unter
liegen, wenn für sie eine anderweite Strafe in einem Son
dergesetz vorgesehen ist, dem das StGB, die Ordnung 
einer einzelnen Materie überlassen hat. Wie das RG. in 
der Entscheidung ausführt, wird durch die Bestimmung 
des RPostG. nicht nur der Tatbestand des Betruges, son
dern auch der der schweren Privaturkundenfälschung 
durch Anbringung des falschen Absendervermerks um
faßt, weil die Urkunde nur das Täuschungsmittel für die 
Poxtohinterziehung ist und ebenso der erstrebte Ver
mögensvorteil nur in dem Nichtzahlen des Portos liegt. 
Der gesamte Verlauf des hier in Rede stehenden Ver
gehens der Angekl. geht sonach in dem Rahmen des 
sondergesetzlichen Tatbestandes auf. Andere Personen 
wollte die Angekl. durch ihre Maßnahmen nicht an ihrem 
Vermögen schädigen noch sind solche geschädigt worden.

Das angefochtene Urteil ist daher aufzuheben. Das 
eingeleitete gerichtliche Verfahren mußte zugleich ein
gestellt werden.

Die in den §§ 34—46 RPostG. niedergelegten prozeß
rechtlichen Vorschriften sind, da es sich um Bestimmun
gen eines Reichsgesetzes handelt, durch die StPO, nicht 
berührt worden (§ 5 Abs. 1 EGStPO.). Sie beziehen sich 
auf das Strafverfahren bei Post- und Portodefraudationen

mithin auch bei Verstößen gegen §27 Nr-2 des§27 
Nach dem § 35 a. a. O. kann es bei Verletzung _meni 
Nr. 2 zu einem gerichtlichen Verfahren nUJ i.me v°n 
wenn entweder die Postbehörde unter Abstanun gaChe 
dem Erlaß eines Strafbescheids die Verweisung ^  A"' 
zum gerichtlichen Verfahren verfügt, oder wen qtbehör^e 
geschuldigte nach Eröffnung des von der eiflen
gegen ihn erlassenen Strafbescheides 7ns/ f  ,,;;rde ri«1' 
Antrag auf rechtliches Gehör an die Postbe Vof'
tet. Es handelt sich um Prozeßvoraussetzunge • ^ t s
handensein muß in jeder Lage des Verfahren ^  Ei"' 
wegen geprüft werden. Hat keine von bem Ver'
leitung eines gerichtlichen Verfahrens wegen g das 
Stoßes gegen § 27 Nr. 2 RPostG. Vorgelege". eingestelK 
Verfahren als unzulässig angesehen und 
werden. . D„tracht kotn'

Nach Maßgabe der Akten ist das hier in ^  ^ ¿ ea Pr°' 
mende gerichtliche Verfahren ohne eine der . l wor" ei,' 
zeßvoraussetzungen eingeleitet und durchgex  ̂ j StPu ' 

Es konnte daher in Anwendung des § 45 ] m
von hier aus als unzulässig eingestellt weru - ^-er un 

Des weiteren sei bemerkt: Obwohl es np0stö. 1 
eine Übertretung handelt, da die nach s." ,  150 0 : er. 
Betracht kommende höchste Geldstrafe nie Strafv.e, 
reicht, ist die Prozeßvoraussetzung, daß verjährt 1 > 
folgung der in Rede stehenden Straftat nic järirung ,v n 
gegeben. Denn für die Strafverfolgungsverid ^  Abs. 0 

Übertretungen des § 27 RPostG. kommt ni ».n FraS ’ 
StGB., sondern § 7 EGStGB. v.

\yochena^g^!

nach dem Zuwiderhandlungen gegen <4 .a[iren 4 
über die Entrichtung der Postgefalle in ü ReStjmniunS 
jähren. Im RPostG. sind abweichende 
über die Verjährung nicht getroffen. mStSl7/ 1 '

(RG., 2. StrSen. v. 14. Aug. 1941, 2 C 266/41 P *  [HeJ

___________ ___  . Qruno
0 . RG. — §§ 139, 272 a ZPO. Der « « n| p O . £  

satz des § 139 ZPO. ist auch auf das ,n , zUweiiden: „eu. 
regelte teilweise schriftliche Verfahren j^ c k  .feiis
Gericht muß es deshalb auch klar zum wegen * ■ j ung
wenn es einen nachgereichten Schrift 1 gntscli 
des Zustellungsnachweises nicht bei s .fi„
berücksichtigen will. , ß die Paf chts-

Im Tatbestände des BU. ist gesag > ersten 1 ge-
unter Wiederholung ihres Vorbringen n eChtszU° „  [fl-
zuge nach Maßgabe ihrer im zwei auf de g ¿er 
wechselten Schriftsätze verhandelt 1 rU„ter al. „  ist,
halt Bezug genommen werde. Ob ‘ verste t abeI 
Schriftsatz des Bekl. v. 2. Dez.1940 &  Es 
läßt der Tatbestand nicht deutlich e durch R „ auflain cier 1 aioesranu mein u w ' " -  n „i,i r u u uPn a*- 
anzunehmen. Das BG. hat c*elß;n/ien zwei
v. 21. Nov. 1940 nachgelassen, 
den Schriftsatz des Kl. v. 20. No IQ« £
den Schriftsatz des Kl. v. f den !/• £ "  19w
und zugleich Verkündungstermin am  ̂ am 3. pe - ge«:
anberaumt. Der Schriftsatz des Bek • go. einf? » ¡nha" 
also noch innerhalb der Frist, bei gG. de gdgeH:
Nach § 272 a Satz 2 ZPO. mußte aas .- t« c i *...berückj'gie "2" 'das
des Schriftsatzes bei seiner En t s g s t  e r m in. { ei«e 
wenn der Bekl. bis zu dem Verk dem Ge ßek• •
Stellung an den KI. n a c h g e w i e s e n hatte.
Abschrift des Schriftsatzes el,I^ lt|l| '" latii i7 ',£eis tferihat nun bis zum Verkündungstermmgsnachwe jrfjen
in dem das BU. erging, den Zustellung 
erbracht. Die Meinungen darube , ßa cyd° '^
Falle verfahren werden muß, sin S und 7 .: 
15. AufI., Anm. 3B zu § 272» 22 A ufI'G v5
B u s c h - K r a n t  z - T r i e b e I ,  &  *  in die
§ 272 a ZPO. wollen den Schritts^ des 0  ^  
nicht berücksichtigen und die s. p 0 h 1 > falls
als unbestritten gelten lassen; J zwar <j ¿es " t
Anm. III 2 zu 8 272 a ZPO, Fe V f  J .
daß das Gericht den Scll̂ Ä  Satz 2 daß J
Stellungsnachweises nach §27- £ daraUf
berücksichtigen darf, sie weisen aber  ̂ ^  ,n
dererseits auch die Vorausset g  j e{Vain dar
(wird der Schriftsatz bis zu c , sC|ilid 
gereicht )  nicht erfüllt seien,
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S ffi ermi ° i we" digkeit  einer Verlegung des Verkün- 
Weises ep 1tIes bis ZF  Erbringung des Zustellungsnach- 
Ansich’*» kann dahingestellt bleiben, welche der beiden 
Schrift^* zutrifft. Wenn das BQ. den nachgereichten 
lunpsnaru v-‘ ^  Dez. 1940 wegen Fehlens des Zustel- 
mnßte P ^ eises n*cht mit berücksichtigen wollte, so 
zum AmL  . jedenfalls in irgendeiner Form erkennbar 
klares i , n r iCk bringen, denn der Tatbestand muß ein 
Sehen c z,weifelfreies Bild des Parteivorbringens er
achten detn das Urteil beruht. Weiter ist zu be- 
a.Uch a t i f j  der. allgemeine Grundsatz des § 139 ZPO. 
'iehe Verf u lm § 272a geregelte teilweise schrift- 
?arin hP,-,a l ren anzuwenden ist. Der Revision ist mithin 
falls auf r i ten> daß das EG. den Bekl. gegebenen- 
'v.cisen unH' i  Eehlen des Zustellungsnachweises hin- 
ais zum v  i m Gelegenheit zu dessen Nachbringung 
Zwischen ,Verkündungstermin geben mußte, zumal da 
¡ 0  g Ablauf der in dem Beschlüsse v. 21. Nov. 
j Ungsterm; ten zweiwöchigen Frist und dem Verkün- 
dazu von' "  j am ^7- Dez. 1940 noch hinreichende Zeit 
,eia Bo ri- e"  war' Pabei ist es unerheblich, ob bei 
ollrch de'n c übrigen bedenkliche Übung bestand,
o*cl'rihsaf7ßIeCL ^zeitigen Eingang eines nachzureichenden 
S-Haag aif “ i 1 Gericht auch den Nachweis der Zu- 
f^h in  ria ‘s erbracht anzusehen. Für die Revlnst. ist 
7 'zes v T "  auszugehen, daß der Inhalt des Schnit
t ig e n  w a r 2 für d'e ^ntsch. mit zu berück-
(RG I» y .'

’’ ‘ -Z-wSen., U .v. 30. Juni 1941, I I 16/41.) [N.J

?. Kq  * 
r. l - Der r , § §  233, 511, 522 Abs. 1 ZPO .1).
„.^Ihszu» 'hmdungskiäger kann- nachdem er im ersten 
i J ' v i -  ‘Sprechend seinem Anträge Scheidung wegen 
l5en> Um n, ''erhaltens erreicht hat, nicht Berufung ein-

i Anträge Scheidung wegen 
d-V*,1’ Um erreicnt hat, nicht Berufung ein-
El> Jei*z(en v  , eflr Scheidung wegen eines ihm schon in 

■> ,uchs 7llerHandlung des ersten Rechtszuges bekannten 
Io« kegt ipm er®,chen; dann fehlt es an der Beschwer. 
sein-1 er- Um .F d  unselbständige Anschlußberufung ein, so 
v0f- Rune Voraussetzungen für eine selbständige An- 
V_r'S®n Stand sc“affen, nicht Wiedereinsetzung in den 

I,rensIPi,i„VerlanSen> we‘l seine Berufung wegen eines 
W i'en Ben,* ers des BerKl., der die Unzulässigkeit von 

4-t)  Un& zur Folge hat, gleichfalls unzulässig
<3 Uas L q

Bezahl, we'ff* di e Ebe der Parteien aus Alleinschuld 
Uri»®,1'au&en kCn der von >hm zugegebenen ehewidrigen 
* - - -ll, nicht J ,es-Chieden- Die KL hat 3ich mit diesem 

- urreden gegeben. In der Berlnst. w ill sie 
, Ebe wegen Ehebruchs des Bekl. mit 

~‘<*cn /C*le den würde, obwohl sie in der ersten 
DaiS Ihres iu ra£ auf Scheidung der Ehe wegen Ehe- 

Vona Rg? ĥ at]nes nicht gesteift hat. 
i'endpH stilnmtpn ständiger Rspr. angenommen, daß, 
]n Eh» Sone der Aufrechterhaltung der Ehe die
lst, Rachen v  en abgesehen, auch für die Berufung 
' cs L v o « , » . . * - - ------e s c h w e r  des BerKl.

° rUch

‘St, b"ache,. aDgesenen, ai
Pes1stpnhat demaUSSetzung eine B ----------------------- ------als h„e üng ri,!?®lmäb stets solche zum Zwecke der 
'Iuiio-.k alässic, E h e b r u c h s  eingelegte Berufungen 
aechtijp?Sehren ' j^esehen, bei denen der KI. sein Schei
nes pi, Uno-m'11, ersler Instanz gleichwertig (trotz 

E | * brüch> ‘chwertigkeit) auf die Scheidungsgründe 
[-G. a,.Q-> frühprno0der schweren Eheverfehlung (§§47,
ltoieh<mri nur wef^ 1565, V568 BQB^ &estützt hat, das R  io? hat g r o b e r  E h e v e r f e h l u n g  ge-

lgö2unA 209’ 115> ^  HRR* 1928 Nr. 2175; 
h Crstpg der pu ofters)- Nur danp hat das RG. nach 
,J<chs ¡r Instar,, ■ we£ei1 schwerer Eheverfehlungen 
,Fe Bp11 Zweit», TCltl e weitere Verfolgung des Ehe- 
k r er i^ ju n g  , 302 zugelassen, wenn die Gegen- 
ah®vcrfp1Manz berg-* egt ,1at und ^er Ehegatte, der in 
linScbloR , nK d;neio ,  aus ^cm Grunde der schweren 

hip ^ G  • n n n C leidunS erreicht hatte, sich ihm 
n ^ L tlicht‘ vor a u 1 928  N r- 2175)- Der letztere Fall 

■ A ^ r iT ^ -  Eber die obengenannte Ansicht des

Vp.fle^il^4l ( i v r* RG- hat in seinem Beschl. vom 
fo*Etml,lCnrecht , 2p)/41) das für die Revision bean- 

£ zurück ^ e?en Aussichtslosigkeit der Rechts-

RG. gehen J o n a s  (Anm. II B 2 zu § 511 ZPO.) und 
ebenso OLG. Dresden (JW. 1936, 3480), sowie OLG. 
München (JW. 1937, 248) insofern hinaus, als sie in Ab
weichung von dem Grundsatz, daß auch in Ehesachen 
Berufung nur bei Vorliegen einer Beschwer eingelegt 
werden könnte, eine Berufung auch dann zulassen wol
len, wenn der Ehebruch dem in erster Instanz obsie
genden KI. erst nach der letzten mündlichen Verhand
lung bekanntgeworden ist. Gegen diese Ansicht kann 
immerhin sprechen, daß auch sonst im Zivilprozeß bei 
nachträglichem Bekanntwerden von Beweismitteln und 
Ereignissen ein Rechtsmittel dann nicht eingelegt werden 
kann, wenn schon in vollem Umfang nach dem gestell
ten Anträge erkannt worden ist. Andererseits ist nicht 
zu verkennen, daß die Folgen der Verfehlung eines Ehe
bruchs im Scheidungsurteil andere sind, als die der 
Scheidung wegen schweren Eheverfehlungen, und es 
dürfte auch der Billigkeit entsprechen, solchen nach
träglich begangenen oder bekannt gewordenen Ehe
brüchen im Prozeß Geltung zu verschaffen. Vorliegend 
kann diese Rechtsfrage aber dahingestellt bleiben. Denn 
aus den vor dem Senat gemachten Erklärungen der Kl. 
geht hervor, daß ihr die wesentlichsten Tatsachen, aus 
denen sie auf einen Ehebruch des Bekl. m it der Zeugin 
B. schließt, b e r e i t s  be i  der  l e t z t e n  m ü n d l i c h e n  
V e r h a n d l u n g  i n e r s t e r  I n s t a n z  b e k a n n t  waren. 
Daneben konnte dann der weiter von der Kl. angeblich 
erst nach dem LGUrt. ermittelte Umstand, daß der 
Bekl. die Zeugin B. in einer Gastwirtschaft als seine 
Frau vorgestellt habe, für die Feststellung des Ehe
bruchs nur untergeordnete Bedeutung haben. Er ist 
nach Auffassung des Senats auch für die Beurteilung der 
KI. nicht von ausschlaggebender Bedeutung gewesen 
(wird ausgeführt). Dann liegt aber nicht die Ausnahme 
vor, für die Jonas  bei dem nachgeschobenen Schei- 
dungsgrund des Ehebruchs eine Berufung zulassen will. 
Es fehlt dann vielmehr an einer der Voraussetzungen 
der Berufung, der Beschwer. Die Berufung ist deshalb 
unstatthaft und als unzulässig zu verwerfen (§ 519 b 
ZPO.). Daraus folgt gleichzeitig, daß die zunächst vom 
Bekl. eingelegte Anschlußberufung, die eine unselb
ständige ist, ihre Wirkung verliert (§ 522 Abs. 1 ZPO.) 
und ebenfalls unzulässig wird.

Der Bekl. hat aber in der letzten mündlichen Ver
handlung v. 12. Juni 1941, um auch seine Scheidungs
gründe zur Geltung zu bringen, seinerseits Berufung 
eingelegt und Widerklage mit dem Ziele der Scheidung 
der Ehe aus Mitschuld der KI. erhoben. Diese Berufung 
ist verspätet, da dem Bekl. das Scheidungsurteil des 
LG. bereits am 28. Jan. 1941 zugestellt ist. Der Bekl. 
hat deshalb W i e d e r e i n s e t z u n g  in den vorigen Stand 
beantragt und stützt diesen Antrag damit, daß er vor 
Bewilligung des Armenrechts geldlich nicht in der Lage 
gewesen sei, Berufung einzulegen. Das mag vielleicht 
zutreffen. Der Bekl. hätte dann aber rechtzeitig seiner
seits wenigstens das Armenrecht für die Berlnst. be
antragen müssen. Das ist nicht geschehen, so daß also 
von einem unabwendbaren Zufall i. S. des § 233 ZPO. 
nicht die Rede sein kann. Wenn der Bekl. seinen Wie
dereinsetzungsantrag weiter damit begründet, daß er 
erst jetzt, nachdem die Zurückweisung der Berufung 
der Kl. drohe — in der mündlichen Verhandlung war 
seitens des Senats die KI. nach ihrer oben erwähnten 
Erklärung auf diese Möglichkeit hingewiesen worden —, 
mit der Möglichkeit rechnen müsse, seine Rechte zu 
verlieren, so kann er auch damit nicht gehört werden. 
Denn das würde darauf hinauskommen, daß derjenige, 
der sich nur (unselbständig) der Berufung seines Geg
ners anschließt, immer dann mit dem Ziele einer selb
ständigen Berufungseinlegung Wiedereinsetzung verlan
gen könnte, wenn sich auf seine Anschlußberufung ein 
Verfahrensfehler des BerKl. auswirkt. Dann wäre aber 
nicht zu verstehen, warum der Gesetzgeber in § 522 
Abs. 1 ZPO. ausdrücklich angeordnet hat, daß mit der 
Unzulässigkeit der Berufung die Anschlußberufung ihre 
Wirkung verliert. Es hätte dann viel näher gelegen, dem 
AnschlußberKI. trotzdem seine Berufungsmoglichkeit zu 
erhalten, ohne ihn erst auf den Weg der Wiederein
setzung zu verweisen, der ja nur ein rein formeller ge
wesen wäre, wenn die drohende Verwerfung der Be-
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rufung wegen Unzulässigkeit stets ein Wiedereinsetzungs
grund für denjenigen ist, der Anschlußberufung einlegt. 
Ein Grund zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
ist also nicht zu erkennen. Auch diese Berufung des 
Bekl. ist als unzulässig zu verwerfen.

(KG., 13. ZivSen., Urt. v. 12. Juni 1941, 13 U 450/41.)

Anmerkung: 1. Diese Entsch. behandelt eine Streit
frage, die den Kenner prozeßrechtlicher „Feinkost“  von 
jeher stark interessiert: d ie  G r e n z e n  d e r  B e 
r u f u n g  in Ehes ac hen .

Eines der zehn Gebote im Zivilprozeß heißt: Du sollst 
nicht Berufung einlegen, wenn du nicht „ b e s c h w e r t “  
bist; d. h. wenn dir in erster Instanz gegeben wurde, 
was du verlangt hast (vgl. RGZ. 100, 208).

Anderseits aber soll in Ehesachen nach dem „Zusam
menfassungsgrundsatz“  des § 614 ZPO. bis zum Schlüsse 
der letzten Tatsachenverhandlung — also auch noch in 
der Berlnst. — die Möglichkeit bestehen, neue  K l a g e -  
g r ü n d e  zu bringen, von der Aufhebungs- in die Schei
dungsklage, von der Scheidungs- in die Aufhebungsklage 
überzugehen, Haupt- und Hilfsantrag umzutauschen, kurz 
die Form der Eheauflösung — evtl, unter Verwendung 
neuen Materials — auch noch in der zweiten Instanz 
völlig umzugestalten ( Jonas ,  I I 2 zu §614). Insofern 
stellen die beiden Tatsacheninstanzen trotz der Zäsur, 
die das Urteil des LG. und die Berufungseinlegung 
ziehen, sozusagen ein einheitliches, fortlaufendes Ver
fahren dar. Die Vervielfältigung von Eheprozessen soll 
vermieden werden.

Ist dem Kl. beim Erstrichter nicht alles nach Wunsch 
gegangen, liegt also eine „Beschwer“  vor, so entstehen 
hinsichtlich neuen Vorbringens keinerlei Schwierigkeiten. 
Hatte er aber das (so gesehen) Mißgeschick, daß seinem 
Antrag erster Instanz voll entsprochen und der Antrag 
seines Gegners abgewiesen wurde, daß er gleich am 
LG. Sieger auf der ganzen Linie wurde, so bedeutet 
dies nach der Regel „kein Rechtsmittel ohne Beschwer“  
eigentlich für ihn schon die R e c h t s k r a f t .  Bezüglich 
n euen  Scheidungsmaterials ist er schlechter gestellt als 
der Kl., der beim Erstrichter nicht mit allem durch
gedrungen ist; denn dieser kann alle Möglichkeiten des 
Berufungsverfahrens voll für sich ausnützen, zurück
gehaltene oder neu entdeckte Klagegründe frisch in den 
Kampf werfen, und sogar noch statt der Scheidung die 
Aufhebung seiner Ehe (oder umgekehrt) erreichen, ob
wohl er in erster Instanz mangels eines einschlägigen 
Antrages gewiß nicht dadurch beschwert war, daß die 
Ehe nur geschieden, nicht aufgehoben wurde.

Bei z u r ü c k g e h a l t e n e n  (d. h. dem KI. schon in 
erster Instanz bekannten) Tatsachen und Klagegründen 
ist dies verständlich. Insoweit liegt eben ein k o n k l u 
d e n t e r  V e r z i c h t  auf die Geltendmachung vor. Ja, 
es gibt Stimmen, die überhaupt, auch bei sonst zuläs
siger Berufung, das verspätete Vorbringen neuer Tat
sachen nach der allgemeinen Regel des § 279 ZPO. 
auch im Eheprozeß grundsätzlich nicht zulassen wollen 
(vgl. Ba um b a c h ,  15. AufL, 2B zu §614). Allerdings 
scheint mir dies mit der Ausnahmevorschrift des § 614 
ZPO. nicht vereinbar.

Entdeckt aber der KL, der durch das Urteil des Erst
richters, vom Klageantrag aus gesehen, in keiner Weise 
beschwert ist, n a c h  Verkündung dieses Urteils und vor 
Ablauf der Berufungsfrist einen n euen  Klagegrund, der 
ihm bei rechtzeitigem Bekanntsein und Vorbringen in 
erster Instanz ein günstigeres (für den Bekl. z. B. wegen 
§9  EheG, und §172 RStGB. nachteiliges) Urteil ver
schafft hätte, so ist er durch das von ihm erwirkte land
gerichtliche Urteil — zwar nicht gegenüber seinem ur
sprünglichen Anträge, wohl aber —- gegenüber seiner 
objektiven, ihm nur damals subjektiv nicht bekannten 
Rechtslage beschwert. D. h. er ist beschwert gegenüber 
dem Anträge, den er gestellt hätte, w e n n  er damals 
schon den neuen Klagegrund gekannt hätte.

B a u m b a c h  a. a. O., Einf. 2 C vor § 606, hält in sol
chen Fällen daran fest, daß die Berufung mangels for
maler Beschwer n i c h t  zulässig sei. Aber die von ihm 
bekämpfte (übrigens nicht richtig zitierte) Entsch. OLG. 
D r e s d e n :  JW. 1936,348066 n im m t— m.E. zutreffend — 
den gegenteiligen Standpunkt mit der Begründung ein, 
daß es dem Rechtsbewußtsein des Volkes widersprechen

würde, „wenn ein Ehegatte während des Beste 0h„e 
Ehe sich des Ehebruches schuldig machen clurI ’z0gen 
daß die gesetzlich möglichen Folgen ° araUj  ® Urteils 
werden könnten, obgleich vor Rechtskraft aes . ¿\c 
der andere Ehegatte davon Kenntnis erlangt, _a«, 
Scheidung wegen dieses Ehebruches noch pe. ,°vaS 
Auf den gleichen Standpunkt, jedoch mit ein 9/. 
anderen Begründung, stellt sich OLG. M ü n c h  • j en 
1937, 248 3L Die Zulassung gewisser Ausnahmen 
Erfordernissen der Beschwer (soweit die Aus _ des 
nicht mit dem gesetzlich verankerten G_edani gc.
Eheschutzes Zusammenhängen) sei zwar nicht 0 ¿¡j
denken, und auch für Ehesachen keinesfalls a g v0tl 
vertretbar; denn es handle sich um eine Ad nvßcn eS 
G r u n d s ä t z e n  des Rechtsganges. H i e r  aber daß 
„ b e s o n d e r e  U m s t ä n d e  als b illig p1®*? -i erhaWe> 
der siegreiche Scheidungski. die Möglichkeit, Je„ en, 
einen anderen, schon im ersten Rechtszuge ents ¡,¿5. 
ihm aber ohne Verschulden erst während oc ver 
mittelfrist bekanntgewordenen Scheidunggsgru'1 . h die 
folgen“ . Zur Zulassung von Ausnahmen hahe ge 
Rspr. schon bisher genötigt gesehen (gemeint v i(jungs 
rufung zum Zwecke der Zurücknahme der -  €i„f 
klage [RGZ. 91, 365; 110, 208; 123, 365]). nie ^  
weitere Ausnahme zuzulassen, erscheine dem "Junge11 
gemäßer und dürfte auch neurechtlichen Au Ver. 
näher kommen als die Verwerfung der Betmtu H 
tretung eines doch mehr förmlichen ufm , w , f- \ 
friedigenden Standpunktes“ . Die KI. „würde ^  bei 
Sieges im Rechtsstreit schlechter gestellt SppTfrau den 
Abweisung der Klage, in welchem Falle die L .g“ . Am 
Ehebruch mit neuer Klage geltend machen ko __ mit 
diesen mehr praktischen Gesichtspunkt wei zU g 511 
einer kleinen Variation — auch J o na s ,  “  in solchem 
hin, indem er ausfuhrt, dem Kl. wäre , p die 
Falle — entgegen der materiellen Rechtslag über' 
Geltendmachung des neuentdeckten Ehebr über
haupt versagt, wenn man ihm nicht den y> afl'
eine Klagezurücknahme oder einen Verzic 
schließender neuer Klage zumuten wolle. ^  zeig1 

Die h i e r  in Rede stehende Entsch. des -,Usdrücki 
zwar das Für und Wider auf, läßt — wie s i t ^ 0bei 
lieh sagt — die „Rechtsfrage aber dahingest gLjahun& 
freilich anzunehmen ist, daß sie mehr z“  0 hne 
einer ausnahmsweisen Zulassung der Beru 
formale Beschwer neigt. , .  ,  „,ich dtfrf

Der G r u n d s a t z  als solcher ist ja bisher ezurück' 
Zulassung der lediglich zum Zwecke der *  £ellte aU 
nähme erfolgenden Berufungseinlegung (ai . n1eis'te
Grund der Vorschrift des § 614a ZPO- m u ett " j0 t 
Fällen entbehrlich geworden ist) d u r c h b r  ändc 
den. Daß es dabei um E h e e r h a l t u n g  L 
nichts an der Tatsache einer Preisgabe desjiv:duum e. . 
für einen der Gemeinschaft und dem ,n, oeda11,,

"  ael-n „och

be
ihres

wünschten Zweck. Auch dort leuchtet de m111
durch, daß es nicht immer eine „Beschwer « „0 
die den Kl. bestimmt, in dem vor Rec“ ( y 0der ^  . 
offenen Tatsachen verfahren eine Abänderung  ̂ jn k u “  
hebung des erstinstanziellen

eine At>anauu..b j„  1̂
Urteils anzustrebem gar so

DR. 1941, 1988 geht der Oberste Gerichtsno rsprUc 
weit, den Bekl., der in erster Instanz TP„ cben 'Lu 
gegen die Scheidung aus § 55 Ehep. aUf| J ,  als° 
„zur Klage keinen Antrag mehr gestellt , tf0tzu 
der Scheidung e i n v e r s t a n d e n  erklärt r„fu’ng 
als „beschwert“  anzusehen, und ihm die Be ^ ¡ je rs p fü ^  
Erneuerung des bereits zurückgezogenen pR. }  ’ 
zu gestatten (vgl. meine Gegenausführung v ^ e i t  
199 u. 1079). Auch, dies scheint mir in fu„g  ..° 
Fall zu sein, in welchem das RG. die B 
Beschwer“  zuläßt.

2. Daß die A nsc h Iu ß berufung ein 
Rechtsmittel ist, und daher steht und

unselbstäf'fu-
fällt mjt

der
heren Er

Kecnismniei ist, unu uaner biciu u,iv* . r nan"1 \ / e f '  
lässigkeit der Hauptberufung, bedarf kel „  nd des j fl\ 
örterung; denn da sich diese Berufung aJj* „  (Fr,l  
lustes ihrer eigenen formalen Voraussetz & sChlie“ 
nur an die Berufung des anderen Teiles .VAstatth31 
darf, so ist — wenn die Hauptberufung vorha ; 
und wegfällt — nichts mehr zum Anschlie al

dei'

Schicksal besiegelt.
RA. Dr. G. v. S c a n z o n U Mi'mc;he«'
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**
nahm RQ‘ ~  §§ 245' 516 ZPO-; Art. 1 der VO. über Maß- 
v imi n au* dem Gebiete des bürgerlichen Streitverfahrens 
v-l.Sept. 1939 (RGBl. I, 1656).
lunpwi '/rau!n bis zu dem Tage, an dem bei Nichtzustel- 
kem • Urteils die Berufungsfrist zu laufen beginnt, ist 
e: e eigentliche Frist. Er kann deshalb auch nicht durch 
nft ” zu dieser Zeit eingetretenen Stillstand der Rechts- 

ge verlängert werden.
1939 - a  des A rt-1 Abs. 1 der VO. v. l.Sept.

sind nur die in Abs. 2 dieser Bestimmung genannten.
WtiriJrCj  ^ rt. des LG. in Saarbrücken v. 14. Aug. 1939 
4o/lr 7 - der verurteilt, an den KL 1 894,02 91M nebst 
Sowi^ s e n  von 98731M seit dem l.N ov. 1938 zu zahlen, 
steir.;, dle Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Die Zu- 
18 des Urteils erfolgte am 19. Sept. 1940. Am
1940 r  d40 g»nfi die Berufung des Bekl., am 18. Nov. 
Ben,f, Berufungsbegründung beim OLG. ein. ln der 
Zpr> Un£sschrift erklärte der Bekl., die Frist des § 516 
Rieht» Sei nac^ § 31 VO. über die Vertragshilfe des
1939 '/n ,JnS Anlaß des Krieges — VHV. — v. 30. Nov.
Verfah ĵB *' K 2329) nicht gelaufen; außerdem sei das 
Ge^i ¿ren nach Art. 1 VO. über Maßnahmen auf dem
1. S»nte bürgerlichen Streitverfahrens usw. vom
erst du’ ^ (RGBl. I, 1656) unterbrochen gewesen und 
genomrch d'e Zustellung des Urteils vom Kl. wieder auf- 
M2ie(ipm.en worden. Hilfsweise beantragte der Bekl. die 
lauf (i»ln ia*zun£ *n den vorigen Stand gegen den Ab- 
Ende e.r Berufungsfrist, mit der Begründung, daß er 
müSSe AuS-1939 seinen Wohnsitz V. habe verlassen

D u r h 11 erst kürzlich wieder zurückgekehrt sei.
(v. ]6C jden ersten der beiden angefochtenen Beschlüsse 
Verworf»Nov' I 940) wurde die Berufung als unzulässig
1940 a u ’, we‘l die Berufungsfrist bereits am 14. Febr. 
am aufen sei. Dieser Beschluß wurde dem Bekl. 
Ta»e '.V^°v. 1940 zugestellt. M it Eingabe von diesem 
dcrhoit»16, e‘ .dem OLG. am 27. Nov; 1940 einging, wie- 
Wies das n iSe*nen Antrag auf Wiedereinsetzung. Diesen 
lenen R OLG. durch den anderen der beiden angefoch- 
dem BeUi dsse (v- 27. Nov. 1940) zurück; er wurde 
»st die r am 5-Dez. 1940 zugestellt. Am 10. Dez. 1940

Da d ersc" xyerdeschrift bei dem RG. eingegangen.
^4-Jan aiodnte’* am l 4' Aug- 1939 verkündet und bis zum 
Sctnäß’ 8 ;49 »»och nicht zugestellt worden war, begann 
ZU laufen p ZPO. mit diesem Tage die Berufungsfrist 
(e*Wa ¡m » t dabei ohne Belang, welche Ereignisse 
Drteiig , , ,^»sch-enraum zwischen der Verkündung des 
i chtsnfl» d diesem Fristbeginn den Bekl. oder die 
des Recht*6* . Gerichte, vor denen die Weiterführung 
? et"» diec»‘^ ‘is zu erfolgen hatte, betroffen haben. 
(Dreh die p  Zeitraum ist selbst keine Frist, deren Lauf 

249 7 p n \8 ’?n solcher Ereignisse für den Rechtsstreit 
g'ejenio-p ,;■/ beeinflußt würde, sondern er stellt nur 
.-Citnn«!-i .aiCndermäßip,e Größe dar. deren Fnde dpn

fl: p « u ia u m  isi seiösi Keine rris t, deren Laut 
249 Z p n \gl7n solcher Ereignisse für den Rechtsstreit 

giejenio-e beeinflußt würde, sondern er stellt nur 
u hpunkt , .dermäßige Größe dar, deren Ende den 
■ »»»niendp p .e»chnet, au dem die wirklich in Betracht 

£lr»nt fPrv* rist> die Berufungsfrist — spätestens — be- 
! eben sich2 ' 12?> 51 t54l =  JW - 1929> 98). Danach er- 
?ntwortun I r e* Bragcnzusammenhänge, von deren Be- 
l, war hefo . Bntsch. über die Beschwerde abhängt: 
ri 14. Feh ,£*nn des Laufs der Berufungsfrist (14. Jan. 
r »hren At r 40J ein Zustand des Verfahrens gegeben,
_e»»d ihr ^oiauf beeinflußte, oder ist ein solcher wäh- 
n srtzun„pnauj s e»ngetreten? II. Stehen dem KI. die Vor
t e i l  den 41,1 r Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

I. A[s y  '■“ lauf der Berufungsfrist zur Seite?
hönntonrga-n^ e’ die den Fristablauf selbst beeinflus

sen: , sind folgende Möglichkeiten in Betracht zu

d ie sem  r ! ‘ i1®* ¡n erster Reihe auf § 31 VHV. hin- 
hp.sCr Bestim, 1 ls4 »n Abs. 1 Nr. 1 — die anderen Teile 
G»eit» auß»r bleiben ihrem Inhalt nach von vorn-
H»Schützten „ . f a c h t  — zugunsten des durch die VO. 
J > ü n g  f|-.p ‘" e. in §30 Abs. 2 das. näher geregelte 
ma «»tung dp« n ls ten vorgeschrieben, „die für die Be- 
ges 9»»ng Vot] Rechtsweges oder die sonstige Geltend-
denĈ ’eben en *m gerichtlichen Verfahren vor-
ge , ,Betnerki.„„ Aber damit sind, nach der zutreffen- 
v°nCß ‘chen \ f i fdi s B(3> Fristen, die innerhalb eines 
nicUi ^ozeßhanli arens nur zur wirksamen Vornahme 

1 Setneint na UI»gen zu beachten sind, offensichtlich 
> sondern allein solche, die für die Rechts-

hängigmachung eines Anspruchs selbst oder für seine 
Einführung in einen anhängigen Rechtsstreit vorgeschrie
ben sind. Dagegen sind die Wirkungen der in der VO. 
vorausgesetzten Verhältnisse auf anhängige gerichtliche 
Verfahren in deren § 24 geregelt. Nach dieser Bestim
mung setzt der Eintritt einer solchen Folge einen An
trag des Schuldners oder doch die Anordnung des Ge
richts voraus; jedenfalls tr itt sie nicht von selbst ein. 
Im gegenwärtigen Falle war weder von dem Bekl. ein 
derartiger Antrag gestellt worden, noch ist eine ent
sprechende Anordnung durch das Gericht getroffen 
worden.

2. Ebenfalls nur eine Aussetzung durch das Gericht — 
auf Antrag oder von Amts wegen —, jedenfalls nicht 
eine Unterbrechung des Verfahrens, sieht § 247 ZPO. 
für den Fall der Abschneidung einer Partei von dem 
Verkehr mit dem Prozeßgericht vor. Eine Aussetzung 
ist aber im gegebenen Fall nicht angeordnet worden. 
Schon aus diesem Grunde ist § 247 ZPO. fü r die hier zu 
treffende Entsch. ohne Belang.

3. Die Unterbrechung des Verfahrens ordnet das Ge
setz im Falle des Stillstandes der Rechtspflege „fü r die 
Dauer dieses Zustandes“  an (§ 245 ZPO.). Während also 
sonst die Wiederaufnahme des Verfahrens nach § 250 
ZPO. durch Zustellung eines Schriftsatzes erfolgt und 
bis dahin die Wirkungen der Unterbrechung (§ 249 
ZPO.) fortdauern, wird hier das Verfahren durch das 
Aufhören der Behinderung in den Zustand der Bewegung 
(mit den Besonderheiten des § 249 ZPO.) zurückver
setzt. • /

Als Gerichte, deren Tätigkeit für diesen Fortgang des 
Verfahrens im gegenwärtigen Fall nötig werden konnte, 
kamen das OLG. Zweibrücken — zur Entgegennahme 
der Einlegung der Berufung — und das LG. Saar-, 
brücken — zur Bescheidung eines Antrages auf Aus
setzung oder auf Anordnung der Verfahrensruhe ge
mäß Art. 1 Abs. 3 oder Art. 3 Nr. 3 VO. v. l.Sept. 
1939 — in Betracht. Über die Einwirkungen, die die 
Tätigkeit dieser Gerichte durch die Kriegsverhältnisse 
erfahren hat, sind dem Senat durch Vermittlung des 
RJM. Berichte des LGPräs. und des OLGPräs. zuge
gangen. Diese verneinen jeglichen Eintritt eines Still
standes der Rechtspflege ber den Gerichten, denen sie 
vorstehen. Auf Anordnung der Wehrmachtführung sind 
allerdings beide Gerichte am 3. Sept. 1939 von ihren 
ordentlichen Sitzen zurückverlegt worden, das LG. nach 
Kaiserslautern, das OLG. nach Ludwigshafen. Beide 
haben aber dort sofort weitergearbeitet und sich insbes. 
für Anträge und Eingaben von Rechtsuchenden zur 
Verfügung gehalten. Die neuen Unterkünfte der Ge
richte Wurden auch alsbald außer dem RJM. den LGPräs. 
des Bezirks, sämtlichen OLGPräs., der Gauleitung Saar
pfalz der NSDAP., der Zentralauskunftsstelle beim Poli
zeipräsidium in Berlin, der Regierung in Speyer, den 
Präsidenten der Notarkammer und der Rechtsanwalts
kammer des OLGBezirks Zweibrücken sowie der Ober- 
postdirektion in Speyer mitgeteilt. Zumal bei dem KI. 
konnte in dieser Hinsicht eine Unkenntnis nicht mehr 
obwalten, nachdem er durch eine Anfrage in Sachen von 
Auftraggebern bei dem Präsidenten des LG. Saar
brücken v. 4. und dessen Antwort v. 7. Okt. 1939 über 
die Verhältnisse des LG. Saarbrücken und des OLG. 
Zweibrücken aufgeklärt worden war. Noch i. J. 1939 
ferner war bei beiden Gerichten auch die Abhaltung 
der Sitzungen wieder in Gang gekommen. Aus alledem 
ergibt sich jedenfalls, daß während des Laufs der Be
rufungsfrist v. 14. Jan. bis 14. Febr. 1940 eine Behin
derung der Gerichte, die als Stillstand der Rechts
pflege gewertet werden könnte, weder fortbestand noch 
eintrat. Darauf allein aber kommt es hier an, da, wie 
gesagt, der Zeitraum bis zum 14. Jan. 1940 keine eigent
liche Frist war, mithin auch durch einen etwa innerhalb 
seiner Frist eingetretenen Stillstand der Rechtspflege 
keine Einwirkung, insbesondere keine Verlängerung, er
fahren konnte.

4. Nach Art. 1 Abs. 1 und 2 VO. über Maßnahmen 
auf dem Gebiete des bürgerlichen Streitverfahrens usw. 
v. 1. Sept. 1939 (RGBl. I, 1656) würde, da der Bekl. sich 
im ersten Rechtsgange selbst vertreten hatte und somit 
die Voraussetzungen des Abs. 3 nicht Vorlagen, das Ver-
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fahren unterbrochen worden sein, wenn dem Beki. die 
Voraussetzung des Abs. 1 zur Seite gestanden hätte.

a) Diese Voraussetzung ist „Betroffensein“ . Für die
sen Begriff gibt die Vorschrift scheinbar zwei Bestim
mungen, indem sie in Abs. 1 sagt: „wenn eine Partei 
durch die besonderen Verhältnisse betroffen ist, die sich 
aus der gegenwärtigen politischen Lage ergeben“ , wäh
rend Abs. 2 unter drei verschiedenen Nummern die 
Fälle des Wehrmachtangehörigen, des Dienstverpflich
teten und des in fremder Gewalt Befindlichen aufführt.

Der Bekl. möchte das dahin auslegen, daß Abs. 2 nur 
Beispiele enthalte, so daß kein Hindernis bestehe, auch 
noch andere Fälle des Betroffenseins anzunehmen. Min
destens hält der Bekl. eine ausdehnende Auslegung der 
Bestimmung für geboten. Für den gegenwärtigen Fall 
ist diese Meinung insofern von entscheidender Bedeu
tung, als, wenn einmal der Zustand der Unterbrechung 
aus diesem gesetzlichen Grund eingetreten wäre, er ge
mäß Art. 1 Abs. 4 bis zur Aufnahme, d. i. also hier bis 
zur Einlegung der Berufung, fortgedauert hätte.

Indessen sind die vom Bekl. vertretenen Auffassungen 
unmöglich. M it ihnen würde schon die einfache Fas
sung des Abs. 2 nur schwer vereinbar sein, die dessen 
Inhalt eher als Begriffsbestimmung denn als Anführung 
von Einzelfällen erscheinen läßt, in denen im besonderen 
der Richter zur Anwendung des vorher umfassender be
stimmten Begriffs genötigt werden soll. Vollends aus
geschlossen wird dies aber durch Art. 2 Abs. 1 Satz 1 
der VO., wo in einer Bestimmung, die der Natur der 
Sache nach alle Betroffenen begünstigen soll, dem Wort 
„Betroffenen“  beigefügt wird „(A rt. 1 Abs. 2)“ . Das 
kann schlechterdings nur dahin verstanden werden, daß 
ausschließlich die in Art. 1 Abs. 2 Genannten im Sinne 
aller Vorschriften der VO. „Betroffene“  sind. Durch 
diese Lage der Bestimmungen wird auch eine richter
liche Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Sonder
regelungen der VO. auf andere als die im Art. 1 Abs. 2 
Genannten ausgeschlossen.

b) Es kommt also insoweit darauf an, ob auf den Kl.
einer der Einzelfälle des Abs. 2 zutraf. Nach Lage der 
Sache steht nur der der Nr. 2 in Frage. Er setzt voraus, 
daß die Partei wegen der politischen Verhältnisse zu 
ständigen Dienstleistungen außerhalb ihres regelmäßigen 
Aufenthaltsorts „herangezogen“  worden ist. Das er
fordert also jedenfalls in Hinsicht der Inanspruchnahme 
obrigkeitlichen Zwang, wobei hier unerörtert bleiben 
kann, ob die Bestimmung nicht sogar ausschließlich auf 
eine Maßnahme nach der VO. zur Sicherstellung des 
Kräftebedarfs usw. v. 13. Febr. 1939 (RGBl. I, 206) ab
zielt Der Bekl. räumt jedoch ein, daß gegen ihn ein 
solcher Befehl der Staatsgewalt nicht erlassen worden 
ist. Seine Tätigkeit beim FinA. Dortmund-Süd beruhte 
vielmehr auf seiner freiwilligen Entschließung und dem
gemäß auf einer von ihm mit der Behörde getroffenen 
Vereinbarung. .

Auch nach der VO. v. l.Sept. 1939 ist somit eine 
Unterbrechung des Verfahrens nicht eingetreten. Damit 
steht fest, daß die Berufungsfrist w irklich am 14. Jan. 
1940 begann und am 14. Febr. 1940 ablief. Der Bekl. 
hat sie also versäumt.

II. Infolgedessen ergibt sich die weitere Untersuchung 
als notwendig, ob ihm gegen diese Versäumung die Wie
dereinsetzung in den vorigen Stand zu erteilen ist.

1. Die gegenständlichen Voraussetzungen dessen, wie 
sie durch § 233 ZPO. gefordert werden, mögen bei 
der durch die Zeitverhältnisse gebotenen entgegenkom
menden Beurteilung als erfüllt anzunehmen sein. Die 
drei Zusammenhänge, die der Bekl. in dieser Richtung 
anführt, betreffen die Umstände der Räumung von Völk
lingen — deren Plötzlichkeit, die Unmöglichkeit, erheb
liches Gepäck mitzunehmen, die Schwierigkeiten und 
Gefahren nachträglicher Abholung von Sachen —, ferner 
die Gebundenheit des Bekl. an Dortmund infolge seiner 
Tätigkeit beim FinA. und schließlich die Hervorrufung 
unzutreffender Vorstellungen bei ihm über die verfah
rensrechtlichen Folgen dieser Vorgänge. Diese Dinge 
schlossen zwar, auch in ihrem Zusammenwirken, die
jenigen Vorkehrungen nicht schlechthin aus, die die 
rechtzeitige Einlegung der Berufung ermöglicht hätten, 
aber ersenwerten sie immerhin in einem Maße, daß die 
Annahme eines unabwendbaren Zufalls nicht als ah-

* H frei'
wegig erscheint. Die Bedenken dagegen, die sic 
lieh schon insoweit aus den eigenen Angaben . ha* 
ergeben, mögen nicht durchschlagend sein, ua atis 
er tatsächlich bis April 1940 auch einige Han . t ge- 
Völklingen geborgen, für die vorl. Sache abe hatte- 
sorgt, weil er „an die Handakten nicht gê , nprraSSung 
Es mag aber geboten sein, selbst diese u ".f .|oS un- 
noch als Folge der zuvor eingetretenen, zwei j urch 
abwendbaren Ereignisse, insbes. als A u s f l u ß anzU- 
sie bei dem Bekl. hervorgerufenen Verwirrung
sehen. cchehern’

2. Die Wiedereinsetzung muß jedoch daran s 
daß der Bekl. die Frist des § 234 Z P O . nicht k naCh
hat. Er ist nach eigener Angabe Anfang bep - seine i:............„„ __1A 1040 hathat. fcr ist nacti eigener Angaoe Anumg , r sen^
Völklingen zurückgekehrt; am 16. Sept. 1940 1 Sept. 1940 
Berufstätigkeit wieder aufgenommen. Am 1 ‘ j arau' 
wurde er durch die Zustellung des — nach Jahre
befindlichen Vermerk, schon vor mehr als c . jvlin- 
verkündeten — Urteils an seine Sache _ einnn(>r' geld

wurüe er ciurcn tue z-usienung ues — , ' ¡„ptn JaI!
befindlichen Vermerk, schon vor mehr als ? . Min
verkündeten — Urteils an seine Sache _ern • gejcl. 
destens seitdem lief die Zweiwochenfrist. ges_ das 
macht noch schwierige Büroverhältnisse, geltend- 
Fehlen einer Hilfskraft bis zum 7. Okt. r’ nun^ar’ 
Das kann ihn indessen nicht entlasten. Er w zll be- 
auf hingewiesen, sich persönlich um che •3“ . konme 
mühen, da er mindestens aus dem Urteil ers a 
und mußte, daß die Sache eilte. Sollte er da ^  g 516 
halb nicht erkannt haben, weil ihm der Innaj war, so 
ZPO. nicht in vollem Umfange gegenwärtig Vef 
wäre das kein unabwendbarer Zufall, sollj  elin„ santrageS 
schulden. Die Stellung des Wiedereinsetzung- 
am 18. Okt. 1940 war daher verspätet. „  ge-

Anders könnte es sich nur dann verhalten. deS Lü
rade in der Zeit nach Mitte Sept. 1940 iufolge ^  
Standes des OLG. in Zweibrücken eine Anorug gerade 
Antrages unmöglich war, etwa weil das ... j^n y  
auf der Rückwanderung zu seinem orden Einga3 n 
begriffen und darum zur Entgegennahme .nf|essen, 
nicht in der Lage 
in dieser Zeit

.age gewesen wäre. Dafürt^he derartig®  ̂
i dieser ¿eit bei dem Gericht irgendwelcn peem 

wesentlichen Stockungen in der Ausübung Anhalt \'„  
pflege eingetreten sind, hat sich keinerlei Ricbtuns 
geben. Vollends der Bekl. selbst hat in die
nichts vorgebracht.

(RG., III. ZivSen., Beschl. v. 25. Juli 194b
III B3/40-)

* § 20
f). KG. -  § 272 b ZPO.; § 13 Ziff. 4 

Ziff. 2 GKG. Die gemäß § 272 b Ziff. 4 ZPO- ist ein 
Ordnung der Ladung von Zeugen zum . eine „ e.
rein vorbereitende Maßnahme und nic t 7pll2en das {,e- 
weisanordnung selbst dann, wenn den & solle"’ ;st 
weisthema, über das sie vernommen vve ordnunS 
reits mitgeteilt wird. Die Formulierung ucr 
ohne Belang. brachte

Die vom Erinnerungsführer in Ans?iZnfcht n ähern 
weisgebühr ist vom Kostenbeamten mit -n -ml
worden. Denn ein Beweisaufnahmevertah > partei n .„i 
der Erinnerungsführer zur Vertretung sei ^  der » 
tätig werden können, hat nicht stattgefun ■ g von z-gr, 
Vorsitzenden angeordneten Ladung einer ¿ et■
gen zum Verhandlungstermin liegt nie»„rdnungf- uam -  
innerungsfiihrer annimmt, eine Beweisa in 3 g.
Anordnung stellt sich vielmehr, wie ae• p ¡tende ' Ic|ie 
diger Rspr. entschieden hat, als rein vo , cj, We ¿.

r 070 u 7 ,ff d 7PO. dar, cm \ia»ahme gemäß § 272 b Z »
die in Frage kommenden Beweismittel palR e. icp
lung nur bereitgestellt werden sollen, u ■ r;chts s9®/o34: 
entsprechenden Beweisanordnung des 2. j um \' q\
zur Verfügung zu stehen (zu vgl. Entscn. • 3g N«"- Faile 
JW. 1934, 1981 bei Gaedeke,  KostRspr. lnen ‘ be- 

Die Formulierung der Anordnung ^m Rejang- dasuie rormuuerung uei gelang’ qf
ist für ihre rechtliche Beurteilung ohi ZeUg®n.0ll. 
sondere ist es unerheblich, ob bei leden werd^ ît-
Beweisthema, über welches er vernom , „  olü  ̂ cl<'
bereits hinzugefügt wird, oder ?b die L rcjnebereits mnzugeiugt wird, ouc reine "  an
gäbe des Beweisthemas erfolgt. Es si 0der_ .eni 
mäßigkeitsgesichtspunkte, welche das e n ^  in 1 ejs- 
dere Verfahren bestimmen. Rechtlich bl p ie ß
Falle eine bloße Vorbereitungsm aßnahm e.
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EnJ d/mng selbst verlangt dagegen die entsprechende 
tjersc" ‘leüung des Prozeßgerichts über die Vernehmung 
e;n ~~ vorbereitenderweise — geladenen Zeugen. Zu 
Verh ŝ !c^en ist es nicht gekommen. Vielmehr ist im 

nandlungstermin die Klage zurückgenommen worden. 
JKG., 20. ZivSen., Beschl. v. 8. Sept. 1941, 20 Wa 85/41.)

9?*®* — § 13 RAGebO. Haben im ersten Rechts- 
Last p  i Parteien das ihnen von der Gegenpartei zur 
4er gelegte im wesentlichen eingeräumt und dem von 
Ge ueKenpartei gestellten Antrag gegenüber keinen 
Schseinrian‘ rag gestellt und hat sodann das Gericht ein 
stelltaun£suUeil verkündet, in dem es den beiderseits ge- 
einemn Anträgen voll entsprochen hat, so liegt auch in 
sanitn nach Urteilsverkündung von den Parteien im Zu- 
IJechf*11- ng ,n** e'nem Unterhaltsabkommen erklärten 
gleirl,Smiit*lverzicht J£e‘n den Anspruch auf eine Ver
de,. v  ' , nach dem Werte des Ehestreits begründen
der r>er8 . ch der Ehesache, weil es an einem Nachgeben 

1 ar<eien fehlt, f )
We^n hatte Scheidung der Ehe nach § 49 EheG. 
Bekl L.e.hewidnger Beziehungen der Bekl. begehrt. Die 
antrapt a deinen Gegenantrag gestellt, sondern nur be- 
Kl, „¡p’ d1:0 Kl. für mitschuldig zu erklären, weil der 
pflichtL mißhandelt, beschimpft und seine Unterhalts- 
schyu v,er,etzt habe. Der Kl. hat gegenüber dem Mit- 
sincj antrag keinen Gegenantrag gestellt. Die Parteien 
erklärtCri!<riI1Jmen worden. Beide haben übereinstimmend 
\’on a ’ aa!j *hre Ehe unheilbar zerrüttet sei, und das ihnen 
zii£eo. f  Gegenpartei zur Last Gelegte ini wesentlichen 
geschifH n' daraufhin hat das LG. ehe Ehe der Parteien 
dun„  mm und beide Parteien für schuldig an der Schei- 
die ßeu/ir - *m Anschluß daran haben die Parteien um 
Vergigj^fmigung des Armenrechts für einen Unterhalts- 
sProchi> Sebeten und, nachdem diesem Antrag ent- 
hezeici, 11 ,Worden war> durch als „Ünterhaltsvergleich“  
Verg.. “ ete Vereinbarung gegenseitig auf Unterhalt für 
erklärt e? „e't  und Zukunft verzichtet. Sodann haben sie 
Keschloo da“  s’e md Rücksicht auf den soeben ab- 
nechtSrtAe.n®n Unterhaltsvergleich auf Einlegung eines 

Dje v ltte S ®eSen das Scheidungsurteil verzichten. 
&ebühr f^1 Armenanwalt in Ansatz gebrachte Vergleichs- 
„ Der < ;„r iden Eheprozeß ist abgesetzt worden.
, ■ Ge? hat in seinem Beschlüsse 14 W 400/39 vom 

ein v . 1940, 462 allgemein ausgesprochen, 
ar‘ei „  Vergleich in einer Ehesache vorliegt, wenn eine* »Vl p n -  v i i i v - i  i —, i i  v a u e u v  v u i  u v g i )  vv v m i  v i u v

atlsPrüchp et' l e‘ne dir günstige Regelung der Unterhalts- 
Üach de 6 c der. sonstiger Rechtsbeziehungen für die Zeit 
dungSn tr .Scheidung auf Rechtsmittel gegen ein Schei- 
nar> Wie ■ verzichte. In dem damals entschiedenen Falle 
^echtSz ltn vorh Falle, der Vergleich zwar im ersten 
Ufteils A®er nach der Verkündung des Scheidungs- 

Da ;„ *s,chIossen worden
n°'che p^,er Folgezeit die Vergleichsgebühr auch für 
Uer \/„ .,a.ue beansprucht wurde, in denen bereits vor 

ung des Scheidung 
ieschlossen worden 
ssen 14 W 209/40

er Verl,- !
dCrSleich Un,dunS des Scheidungsurteils ein Unterhalts- 
?®h BecVui^rhlossen worden war, hat der Senat in 
PH. 397Chlus?en 14 W 209/40 v. 20. Nov. 1940: DR.

'Ja:
grti:

*achn ö'-“ uueue v ereinoarungen, uie leuigucn uer 
keinen^.des Scheidungsstreits dienen sollen, auch 

aßen un Anspruch auf eine Vergleichsgebühr be-
«n

p-ß aui t iu t  vugiULiiaycuuni uc-
dch6*1 das nnn die Parteien später auf Rechtsmittel 
4i/* n- \X/ß-*ren Wünschen entsprechende Urteil ver- 
w/ 41 v. 19 "er hat der Senat in dem Beschlüsse 14 W 
W nri bereite arz 1941 noch darauf hingewiesen, daß, 
deJ’ng der cV,or.Erlaß eines Urteils in einer die Erleich
bart ^ ad d e r ie'CP n®' bezweckenden Vereinbarung für 
Ve' Vv°rden • F“ e*dunS ein Unterhaltsverzicht verein- 
Vp^ichsnpe «, > auch dann kein Anspruch auf eine 
hol kdndumr i U entsteht, wenn die Parteien nach der 
hat !  Und aut Vorteils den Unterhaltsverzicht wieder- 
Rlpi , r Senat Rechtsmittel verzichten. Zur Begründung 

’ Wenn darauf hingewiesen, daß einmal der Ver- 
JebQ, e.r die Vergleichsgebiihr des § 13 Nr. 3

w darauf hingewiesen, daß einmal der Ver- 
" '  ^  u er die Vergleichsgebiihr des § 13 Nr. 3 

gründen soll, zur Beilegung des Rechts

streits abgeschlossen, also ein gerichtliches Urteil über-* 
flüssig machen muß, und daß andererseits jeder Ver
gleich begrifflich ein beiderseitiges Nachgeben voraus
setzt, daß also jede Partei bewußt ein wirkliches oder 
vermeintliches Opfer zum Zwecke der Einigung ge
bracht, dem anderen Teil gegenüber zu erkennen ge
geben haben muß, daß sie der Ansicht sei, eine gün
stigere Rechtsstellung zu haben, als ihr der Gegner ein
räumen w ill, und daß sie erkennbar ihren Standpunkt 
ganz oder teilweise als Gegenleistung für ein auch von 
der Gegenpartei gebrachtes Opfer aufgegeben hat.

Dieser Rspr. des Senats hat sich auch das KG. und 
G a e d e k e  in seinem Buche „Der Vergleich in Ehe
sachen“  (so besonders S. 63) angeschlossen.

Im vorl. Falle ist nach der Sitzungsniederschrift der 
Unterhaltsvergleich erst nach der Verkündung des Ehe
scheidungsurteils abgeschlossen worden. Insofern weicht 
also der gegenwärtig zu entscheidende Sachverhalt von 
den in den oben erwähnten Entscheidungen behandelten 
Fällen ab, als hier tatsächlich durch den Vergleich ein 
Urteil erspart worden ist. Er stimmt aber andererseits 
insofern mit jenen Fällen überein, als nicht ersichtlich 
ist, worin das Nachgeben der Parteien bestanden haben 
soll, da das vom LG. verkündete Scheidungsurteil, mag 
es auch nicht gerade auf einer von den Parteien vor
her ausdrücklich getroffenen Scheidungseinigung beruht 
haben, doch den Anträgen beider Parteien voll entspro
chen hatte, da von keiner Partei ein Gegenantrag gegen
über dem Scheidungs- bzw. Mitschuldantrag der an
deren Partei gestellt worden war. Dem BeschwF. ist 
zuzugeben, daß diese Stellungnahme der Parteien im 
ersten Rechtszug nicht schlechthin ausschließt, daß eine 
der Parteien dann doch gegen das den beiderseitigen 
Anträgen entsprechende Scheidungsurteil Berufung ein
legt, sei es, um infolge einer Sinnesänderung die Auf
rechterhaltung der Ehe zu begehren, sei es, um auf 
Grund nach der Urteilsverkündung stattgefundener oder 
in Erfahrung gebrachter Vorfälle andere Anträge als im 
ersten Rechtszug zu stellen. Diese rein theoretische 
Möglichkeit genügt aber nicht, um in dem Rechtsmittel
verzicht ein Nachgeben der Parteien zu finden. Vielmehr 
wäre dazu, wie bereits in dem Beschlüsse 14 W 309/40 
=  DR. 1941,397 ausgeführt, erforderlich gewesen, daß 
die Parteien oder doch die Partei, für die der Unter
haltsverzicht der anderen Partei zur Abstandnahme von 
einer Urteilsanfechtung bestimmend gewesen sein soll, 
nach der Urteilsverkündung ernstlich die Absicht zu er
kennen gegeben hätte, sich bei dem verkündeten Schei
dungsurteil nicht bescheiden zu wollen. Wenn die Par
teien den Anträgen der Gegenpartei widersprochen und 
ihre Zurückweisung beantragt gehabt hätten, könnte 
man annehmen, daß ein dem Antrag der Gegenpartei 
voll entsprechendes Urteil die mit ihrem Antrag unter
legene Partei nicht befriedigt hätte und daß ein Verzicht 
auf die Anfechtung dieses Urteils gegen einen ihr von 
der obsiegenden Partei zugestandenen Vermögensvorteil 
ein Opfer darstellt, ein solches Abkommen also einen 
Vergleich bedeutet. Es ist in einem solchen Falle also 
nicht nötig, daß die Partei nach der Verkündung des 
Urteils noch besonders die Absicht zu erkennen gibt, 
das Urteil durch Rechtsmittel angreifen zu wollen. Hat 
aber die unterlegene Partei den Anträgen der Gegen
partei nicht widersprochen und sich eines Gegenantrags 
enthalten, so spricht die Vermutung dafür, daß sie sich 
mit einem den Anträgen der Gegenpartei entsprechenden 
Urteil bescheiden w ill. Deshalb ist in diesem Falle der 
Rechtsmittelverzicht kein Opfer, wenn nicht aus be
sonderen Umständen erhellt, daß die unterlegene Partei 
sich gleichwohl bei dem Urteil nicht beruhigen will.

Stellt somit im vorl. Falle schon der Rechtsmittelver
zicht auf seiten keiner der beiden Parteien ein Nach
geben, ein Opfer, dar, so bedarf es keiner Prüfung, ob 
der Ansicht des KG.: DR. 1941, 658 beizutreten wäre, 
daß bei gegenseitigem Unterhaltsverzicht von aus glei
cher Schuld geschiedenen Ehegatten auch in diesem 
Unterhaltsverzicht kein Nachgeben gefunden und daß 
schon aus diesem Grunde der in Verbindung mit einem 
solchen Unterhaltsverzicht ausgesprochene Rechtsmittel
verzicht nicht als Vergleich angesehen werden könne. 
Selbst wenn ein wirklicher, auf beiderseitigem Nachgeben
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•beruhenderUnterhaltsvergleich anzunehmen wäre, könnte 
in dem in Verbindung mit dem Unterhaltsvergleich aus
gesprochenen beiderseitigen Rechtsmittelverzicht nur dann 
ein Vergleich auch des Ehestreits gefunden werden, wenn 
auch der Rechtsmittelverzicht ein Nachgeben bedeutete. 

(OLG. Dresden, Beschl. v. 10. Juli 1941, 14W122/41.)

Anmerkung: OLG. Dresden unterstreicht hier noch
mals die erstmalig von ihm mit aller Klarheit heraus
gestellte „Opfertheorie“  für Vergleiche allgemein und 
Vergleiche im Eheprozeß im besonderen.

Ihre Anwendung auf den Fall des sog. G e s a m t 
v e r g l e i c h s ,  d. h. die Beendigung des Eheprozesses 
gerade durch Rechtsmittelverzicht in Verbindung mit 
einer Regelung der Unterhaltsbeziehungen der Ehegatten 
für die Zeit nach der vereinbarten oder soeben ausge
sprochenen Scheidung der Ehe ist als geradezu una 
weisbares praktisches Bedürfnis zu bezeichnen. Denn 
nur so kann einem Verfahren vorgebeugt werden, wel- 
ches in steigendem Maße fast automatisch hinter jeues 
Scheidungsurteil einen beiderseitigen Rechtsmittelverzicht 
setzt und diesen dann noch mit einem Unterhaltsverzicht 
verbindet, auch dann, wenn dem einen wie dem anderen
p r a k t i s c h e r  Wert nicht beikommt.

Gewiß sieht eine solche beiderseitig abgegebene Er
klärung rein ä u ß c r 1 i c h wie ein Vergleich aus, sowohl 
was den Rechtsmittelverzicht als auch was den Unter
haltsverzicht für sich allein, erst recht natürlich was 
die Kombination beider anlangt. Jedenfalls scheint letz
tere stets den Begriff des Gesamtvergleichs zu erfüllen.

ln Wahrheit fehlt es dagegen in den meisten dieser 
Fälle an den i n n e r e n  Voraussetzungen eines Ver
gleichs, wie sie §13 Ziff. 3 RAGebO verlangt, und dm 
keine anderen sind, als sie auch §779 BGB. fordert, 
nur eben im Prozeßfalle bezogen auf den vorliegenden, 
konkreten Rechtsstreit und deshalb mit dem selbstver
ständlichen Ziel, diesen Rechtsstreit „beizulegen , d. h. 
im Gegensatz zur streitigen Erledigung ihn o hn e  ge
richtlichen Ausspruch zur Erledigung zu bringen. Dies 
ist die e i ne  Voraussetzung. Die andere ist, daß dieses 
Ziel durch g e g e n s e i t i g e s  Nachgeben erreicht wird.

Soll dieses Nachgeben sich auf den Eheprozeß be
ziehen, so muß also gerade dessen Beendigung ohne 
jedes Urteil (was bei Scheidung ja nicht möglich ist), 
oder doch ohne w e i t e r e s  Urteil angestrebt werden 
und Ziel der Vereinbarung der Parteien sein. Letzteres 
kann durch Ersparung eines Rechtsmittels, also durch 
Rechtsmittelverzicht erreicht werden. Doch setzt dieses 
die ernstliche Absicht des Verzichtenden voraus das 
ergangene Scheidungsurteil durch em Rechtsmittel zu 
bekämpfen, weil es seinen Anträgen und Wünschen nicht

enist>rdagegen die Scheidung den Anträgen, den Erklä
rungen, der Stellungnahme des Verzichtenden gemäß 
ausgesprochen worden, dann kann eine solche ernstliche 
Absicht naturgemäß nicht bestehen (den Fall der beab
sichtigten Klagerücknahme kann man hier außer Be
tracht lassen, zumal diese Rücknahme heute auch ohne 
Inanspruchnahme der Rechtsmittelinstanz bewirkt wer-

^E n tsp rid it nun das ergangene Scheidungsurteil der 
b e i d e r s e i t i g e n  Stellungnahme und den — meist zu
vor vereinbarten — beiderseitigen Anträgen und Er
klärungen, dann kann folgerichtig dem dann beiderseits 
erklärten Rechtsmittelverzicht nicht die Bedeutung zu
kommen, daß damit die Parteien auf eine wirkliche 
Rechtsposition verzichten, daß sie also dem Rechtsfrieden 
ein wirkliches O p f e r  bringen. M.t anderen Worten: 
es fehlt dann eben das wirkliche N a c h g e b e n .  Der 
Rechtsmittelverzicht wird dann vielmehr allein von dem 
Wunsche diktiert, die Scheidung möglichst schnell rechts
kräftig werden zu lassen. . ,

Es versteht sich daher von selbst, daß ein derartiger 
Rechtsmittelverzicht auch als gegenseitiger für sich allein 
keinen Vergleich darstellen kann, aber auch nicht das 
wirkliche Nachgeben e i nes  der Ehegatten gegen ein 
Nachgeben des anderen in anderer Beziehung, so' beim 
Unterhalt, bilden kann. Folglich kann es auch nicht Be
standteil eines G e s a m t v e r g l e i c h s  sein, der aut Bei
legung auch des Eheprozesses abzielt.

Diese Gedankengänge sind in nunmehr zahlreichen

Entscheidungen hauptsächlich des KG. immer . ¿er 
ausgesprochen worden. Trotzdem finden si ^für
Anwaltschaft nur wenig Verständnis. Der EU gtafld-
liegt wohl hauptsächlich darin — was von inv „ c c h ei • 
punkt aus zu verstehen ist —, daß sie schon □ ’ jetn 
d u n g s e i n i g u n g  als solche, d. h. *an®*iplte ED1' 
Rechtsmittelverzicht und vor Urteilserlaß erẑ pn solk>___ __ _________  . __ U l  Ic l lo t i i i iD  j goll ,
gung darüber, daß und wie geschieden wera ^  ¡st 
als Vergleich gewertet wissen will. Aber gern gegri 
aus Rechtsgründen nicht möglich, solange d (T des 
des Vergleichs mit dem Erfordernis der „Bei* rfch tü ''

riff

g#cW Bcgl
eichRechtsstreits“ , d. h. der Ersparung des g  ̂

Urteils verbunden ist. Dieses Erfordernis renn arnmen, 
mit dem zur Erörterung stehenden Rechtsgut sonsr 
über welches n u r  durch Richterspruch, nicm, partei- 
in vermögensrechtlichen Prozessen, auch t U, j r(eji triag 
vergleich entschieden werden kann. Dieses folg"
weitgehend durch die Stellungnahme der I ar ’ d.l’- 
lieh auch durch eine vereinbarte Stellungna j^^d em  
eine „Scheidungseinigung“  beeinflußt sein; hrens und 
bildet es den Schlußstein des Scheidungsverta 
kann von den Parteien nicht ersetzt werden. ejne

So zeichnet sich in der Tat nur in der , g nach 
Vergleichsmöglichkeit für den Eheprozeß an, ^ doch 
ergangenem Scheidungsurteil die Ehegatten jnstaiV
noch verständigen, auf Durchfechtung in hoi ,, egelung 
verzichten und als Gegenleistung die Unterna ; ^  £he- 
in irgendeiner Form vereinbaren. Die Befried“ 1 & erzielt 
gatten muß also erst h a c h  ergangenem u Recht®' 
werden. Dann kann unbedenklich von ein ^ S) als 
mittelverzicht als Aufgeben eines wirklichen ^  ge- 
einem Opfer, das dem Rechtsfrieden gebracn allef
sprochen werden. Um diesen Unterschie Buc)
Deutlichkeit zu veranschaulichen, habe ich in gehe*' 
„Der Vergleich in Ehesachen“  der irre eY‘ egenüber'
dungseinigung das Scheidungseinverständnis £
gestellt (zu vgl. die graphische Darstellung ■ ^  zu- 

Von diesem Gedankengang aus lassen s ebens 
nächst vielfach kompliziert erscheinenden ra  n_ 
einfacher wie rechtlich einwandfreier Weis 'o erliti.

KGR: Dr. G a e d e k e ,KGR: Dr. Gaede l  
* ,

1 1 . KG. -  § 13 Ziff. 3 RAGebO. Rechih^etten wo- 
schied zwischen einer Vereinbarung der crUcidung^ile. 
nach der eine die von ihm erhobene anderen fcDn 
gegen ein entsprechendes Nachgeben des , allf des , 
gatten in bezug auf Unterhalt zurücknimmf “ d gjeic h 
Klage hin Scheidungsurteil ergeht <Ted; Gesa.ntv g e
und einer Vereinbarung, wonach der eine £jnterl>a Me
(aussichtslos erscheinende) Klage gegen e der auf . fl
regelung zurücknimmt, die für die Zeit na ¿begat 
nunmehr erst zu erhebende Klage des and 
gilt (kein Vergleich). EhePr°*er-

Die Absetzung der Vergleichsgebühr u]1 j en Lh’te 
und der Prozeß- und Vergleichsgebuhr . des V n 
haltsverzicht ist nicht begründet. Ausw P ^ L ts
zungsprotokolls v. 23. Mai 1941 haben d£S Sen 
einen Teil-Gesamtvergleich i. S. der KSP : . mit 0 ^  
geschlossen. Die Bekl. hat im Einverst nur
Kl. die Widerklage zurückgenommen, «nai - n vVOra . 
die Klage hin aus Schuld der Bekl. g<^ * Unter113 a
Alsdann haben die Parteien gegenseitig sich
ansprüche verzichtet. Dieser Verzicht ereinbarl nTj. 
seiten des Kl. als Gegenleistung für ffe der ü 0. 
gemäß erfolgte Rücknahme der Wider fig der
dar. Es liegt also ein Teil-Gesaintvergleicn. Itsverfa»r
wohl "den Eheprozeß als auch das Un ^
umfaßt. a70ro-leichsgehuc,,nat5

Gleichwohl versagt das LG. die Ve r g ,  deS S 3 , 
Eheprozeß mit Rücksicht auf die Ent. • Vergleic f 
v. 7. März 1941: DR. 1941, 942, in welcher m de„ en R. 
gebühr versagt worden ist für die ra i , >z[age Z“ 
eine Ehegatte die aussichtslos erscheine ¡„barung ej,t. 
nimmt und nunmehr erst auf Grund r ^ g g  erl ^  
Parteien der andere Ehegatte die Scheid S ^en, 0 ̂ ¡ t -  
LG. ineint, es könne keinen Unterschied m einem f  
Einigung über die Rücknahme der Klag j eS an“ .(f, 
punkt zustande komme, in dem die K g  p ieser u 
Ehegatten bereits erhoben war oder m 
schied sei ein rein äußerlicher.

bühr
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In v!5SLr Auffassung kann aber nicht beigetreten werden, 
schi | rheit handelt es sich um einen begrifflichen Unter- 
Und̂ H ^6r ^ 'e verschiedenartige Behandlung des einen 
jgg. ues anderen Falles bedingt. Von einem zur Bei- 
k jonS e*nes Prozesses geschlossenen Vergleich, wie ihn 
nicht 3 RAGebO. verlangt, kann grundsätzlich dann 
auf 1 r  6 ?ede sein, wenn dieser Vergleich gerade erst 
einer irr ^ ‘nIeitung eines Prozesses und die Erhebung 

l/  ?£e abzielt. Nur in Verbindung mit dieser — neu 
siCh rheuenden — Scheidungsklage und dem aus dieser 

e*3etl(̂ en Scheidungsurteil ist aber die gleichzeitig 
nur 6 ..n2 i — vereinbarte Unterhaltsregelung überhaupt 

füglich und von Bestand. Deshalb kann in der-
’Proch ällen v" "
berei te ,wer<fen, wie er dann anzuerkennen ist, wenn v

ä|iipc c- unu von De’ :ana- uesnaio Kann in uer- 
sPi'orh1 v9n einem Teil-Gesamtvergleich nicht ge-
berpi t? werden, wie er dann anzuerkennen ist, wenn 
der s | .'^e Parteien ihre Klage erhoben haben und nur 
Qru ^ucidungsanspruch des einen Teils nunmehr auf 
hnteri , reinbarung der Ehegatten, welche auch die 
Urtp.naitsregelung mitumfaßt, seine Erledigung ohne

nndet.
erken Vom ®-G. angenommenen Bedenken gegen die An- 
FaU -r^ng eines Teil-Gesamtvergleichs im vorliegenden 
sP ru r? ? ^ en somit tatsächlich nicht, so daß der An- 
becrr,-; , s BeschwF. auf die Vergleichsgebühr mit 25 5?M 

fandet ist.
AtisnrfU£ ergibt sich weiterhin die Berechtigung des 
re!teliin s auf Vergleichsgebühr für die Unterhalts- 
^AGehn un<̂  .au* ^ 'e entsprechende Prozeßgebühr (§ 28 a 
dem die vom BeschwF. ebenfalls zutreffend nach

/j. estgesetzten Streitwert von 300 ¡RM, berechnet sind. 
W(j-. 20. ZivSen., Beschl. v. 27. Aug. 1941,20 W 2155/41.)

l>Ur'(* — §§ 13, 14 RAGebO. Wird das Armenrecht
^tDlAn ^6n Abschluß eines Vergleichs bewilligt und der 
«Heb d ‘ nu.r zu diesem Zwecke beigeordnet, so kann er 
der R?n,n die Prozeßgebühr nur zu fünf Zehnteilen aus 
•n eine16”?*43856 erstattet verlangen, wenn der Vergleich 
°rduunm .Verhandlungstermin über eine einstweilige An-

•n einer Ehesache abgeschisxen wird.
vor d c ’en den Parteien ist ein Ehestreit in der Berlnst. 
rieht ppi, ®i-G. anhängig. Der Antragsteller hat das Ge- 
v',eiii£rp bcien, das Getrenntleben der Parteien durch einst- 
Atijrag. • nordnung nach § 627 ZPO. zu regeln. Über den 
JJi v * *  mündliche Verhandlung angeordnet worden, 
‘ür d ‘'andlungstermin hat das Gericht beiden Parteien 
das f r Anordnungsv 'erfahren zur Vergleichsverhandlung 
JiächhErI?enrec.ht bewilligt und ihnen ihre Streitbevoll- 
«5rele, u Beigeordnet. Hierauf haben die Parteien einen 
‘«stL ctl geschlossen. Der Streitwert ist auf 500 StJl 

B e ,itzi  worden.
% sv Anwälte haben für ihre Tätigkeit im Anord- 
"nd ei„ tähren aus der Reichskasse eine Prozeßgebühr 
Jebst a .Vergleichsgebühr in Höhe von je 19,50 StM 
areu ^ Uslagen erstattet verlangt. Der UrkB. hat von 
üebst . j  stenrechnungen je eine halbe Prozeßgebühr 
Afitigjjr “ jsatzsteuer gestrichen, weil den Parteien das 
ii !* sei „_tJnur zur Vergleichsverhandlung erteilt wor

in
«ci ~erei •’ **aucii. u'ic l—i m

Bei Hp i en Erfolg haben.
“ach a,F  Berechnung der Kosten des Armenanwalts ist 
>e.nanw umei.ner Meinung zu unterstellen, daß der Ar- 
B ^Pünkt Vertretung der armen Partei erst im
n 0rdii!r seiner Beiordnung und nur im Umfang seiner 
fcdnu,! übernommen habe. Die vor Erlaß des Bei- 
g^attun , 1scBIusses geleistete Tätigkeit kann somit einen 
| rjindet] Beanspruch gegenüber der Reichskasse nicht be- 
ih ä Be'^ e Anwälte können vielmehr nur die Ge- 
\v~er BeiUS i^er Reichskasse erstattet verlangen, die nach 
(j a»"en 0rcinung entstanden sind oder doch entstanden 

Bei0 e,nn sie für ihre Auftraggeber nicht bereits vor 
v ü a^/ünung als Wahlanwälte tätig gewesen wären, 
J r.iatigen ,e Prozeßgebühr können sie nur in der Höhe 
fr* üng ’ m .^er s‘e e‘n erst im Augenblicke der Bei
tyr lltlS i r i ,1<r> Umfange der Beiordnung mit der Ver

öde, er Parteien beauftragter Anwalt verdient haben 
■ Uj 3
1'°rdtiu«Bericht den Parteien das Armenrecht für das

r 1 Sei UI /U I  v c ig ic iL iis v c i i ia i iu iu u g  c u c u i  v v u i-
•^en i we>i die Armenanwälte Schriftsätze sach- 

ui.dgerei h+aIts nach Bewilligung des Armenrechts nicht 
K(innen i  • hätten. Die Erinnerungen der Armenanwälte

aungsverfahren nur zur Vergleichsverhandlung be

w illig t hatte, ist infolgedessen der Gebührenanspruch der 
beigeordneten Rechtsanwälte gegenüber der Reichskasse 
so zu bemessen, als wenn sie lediglich den Auftrag ge
habt hätten, mit dem Gegner Vergleichsbesprechungen 
zu führen und einen Vergleich abzuschließen, nicht aber 
auch beauftragt gewesen wären, den Anspruch im Streit
verfahren geltend zu machen und abzuwehren, ln einem 
solchen Falle steht dem Rechtsanwalt die Prozeßgebühr 
nach § 14 RAGebO. nur zu fünf Zehnteilen zu, wie der 
Senat bereits in seinem Beschlüsse 14 W 348/38 vom 
30. Nov. 1938: JW. 1939, 309 =  HRR. 1939 Nr. 456 
=  Mitt. d. RRAK. 1939, 18 ausgesprochen hat, in dem 
über die Höhe der Prozeßgebühr des Rechtsanwalts im 
Falle der Einbeziehung nicht rechtshängiger Ansprüche 
in einen im Verhandlungstermin geschlossenen gericht
lichen Vergleich zu entscheiden war. Auf dem gleichen 
Standpunkt steht auch das KG. (JW. 1938, 901). §14 
RAGebO. geht von einem Auftrag zur streitigen Ver
fechtung eines Anspruchs aus und ordnet eine Ermäßi
gung der Prozeßgebühr für den Fall an, daß sich der 
Auftrag erledigt, bevor der Anwalt eine auf die streitige 
Erledigung gerichtete Tätigkeit nach außen hin ent
wickelt hat. Beschränkt sich der Auftrag auf die gütliche 
Beilegung des Rechtsstreits, auf die Vertretung bei einer 
Sühneverhandlung, so können die Voraussetzungen, an 
die der Gesetzgeber nach dem Wortlaut und Sinn des 
§ 14 RAGebO. das Entstehen der vollen Prozeßgebühr 
geknüpft hat, überhaupt nicht eintreten. Dieses Ergebnis 
entspricht auch der Billigkeit, da der Auftrag, die Partei 
bei einem Sühneversuch zu vertreten, in aller Regel er
heblich weniger Arbeit erfordern wird als der Auftrag, 
den Anspruch im streitigen Verfahren geltend zu machen 
oder abzuwehren.

Die Erinnerung meint, da im vorl. Falle die Ver
gleichsverhandlung in einem Termine stattgefunden habe, 
der an sich zur mündlichen Verhandlung bestimmt ge
wesen sei, und zwar gerade zur Verhandlung über den 
Anspruch, der Gegenstand des Sühnerversucns gewesen 
sei, könnten die Grundsätze, die nach der Rspr. für die 
Mitwirkung des Anwalts bei einem Vergleichsabschluß 
über nicht rechtshängige Ansprüche zu gelten haben, 
hier keine Anwendung finden. Diese Ansicht ist jedoch 
unzutreffend. In dem entscheidenden Punkte stimmen 
vielmehr beide Fälle überein: in dem einen wie in dem 
anderen Falle ist dem Rechtsanwalt kein Auftrag zur 
streitigen Verfechtung des Anspruchs erteilt worden oder 
muß sich der Rechtsanwalt wenigstens so behandeln 
lassen, als ob ihm kein solcher Auftrag erteilt worden 
wäre.

Zuzugeben ist dem Erinnerungsführer, daß der An
walt die Prozeßgebühr nach § 13 Nr. 1 RAGebO. be
anspruchen darf, sobald er irgendeine Tätigkeit im Ver
fahren ausgeübt hat. Die volle Prozeßgebühr verdient 
er jedoch nach §14 RAGebO. nur, wenn die sich aus 
dieser Gesetzesbestimmung ergebenden weiteren Vor
aussetzungen erfüllt sind.

Auch auf die Entsch. des KG.: JW. 1937, 2545S beruft 
sich RA. S. zu Unrecht. Zwar ist dort ausgeführt, daß 
der Armenanwalt auch dann Anspruch auf die Prozeß
gebühr habe, wenn das Armenrecht nur für den Ab
schluß eines gerichtlichen Vergleichs in einem schwe
benden Verfahren bewilligt worden sei — dem ist auch 
beizutreten; das KG. hat sich jedoch in seinem Be
schlüsse nicht darüber ausgesprochen, ob in solchem 
Falle dem Armenanwalt die Prozeßgebühr voll oder nur 
zu 6/io zusteht. Zu dieser Frage brauchte es nicht Stel
lung zu nehmen, weil in dem entschiedenen Falle das 
Gericht die Beiordnung des Armenanwalts nicht auf den 
Vergleich beschränkt hatte. Auch das KG. vertritt aber, 
wie bereits angedeutet worden ist, in ständiger Rspr. 
die Auffassung, daß dem Armenanwalt in allen Fällen, 
in denen das Armenrecht nur für den Abschluß eines 
gerichtlichen Vergleichs bewilligt worden ist, die Prozeß
gebühr nur in Höhe von 6/ 10 anfällt, und zwar auch 
dann, wenn der Vergleich in einer anhängigen Sache im 
Verhandlungstermin geschlossen wird (vgl. IW  1938, 
901; DJ. 1940, 406).

Schließlich kann es für die Entscheidung der Frage, 
ob dem lediglich zur Sühneverhandlung beigeordneten 
Armenanwalt oder dem lediglich mit der Vertretung in
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der Sühneverhandlung beauitragten Anwalt die Prozeß
gebühr in voller Höhe oder nur zu 5/ 10 zustehi, auch 
keinen Unterschied machen, ob sich die Beiordnung oder 
der Auftrag auf ein Verfahren bezieht, in dem eine 
mündliche Verhandlung statfzufinden hat oder, wie im 
vorl. Fall, auf ein Verfahren, für das eine mündliche Ver
handlung durch das Gesetz nicht vorgeschrieben ist, ob 
also die Voraussetzungen für die Entstehung der vollen 
Prozeßgebühr dem Abs. 1 oder dem Abs. 2 des § 14 
RAGebO. zu entnehmen sind. Für den nur mit der 
Sühneverhandlung beauftragten oder nur zur Sühnever
handlung Beigeordneten Anwalt kann eine Tätigkeit, die 
im Verfahren mit freigestellter mündlicher Verhandlung 
nach § 14 Abs. 2 RAGebO. den Anspruch auf die volle 
Prozeßgebühr begründen könnte, gar nicht in Frage 
kommen.

(OLG. Dresden, Beschl. v. 30. April 1941, 14 W 60,61/41.)
*

1 3 , KG. — §§ 1, 4 ArmAnwG. Bei der Festsetzung der 
Armenanwaltskosten (§ 4 ArmAnwG.) können materielle 
Einwendungen gegen die im Prozeß geltend gemachten 
Ansprüche nicht berücksichtigt werden. Es ist ausschließ
lich Sache des Prozeßgerichts, bei der Bewilligung des 
Armenrechts die Ansprüche zu prüfen. Soweit die Bewilli
gung danach reicht, darf der festsetzende Kostenbeamte 
die Festsetzung nicht unter dem Gesichtspunkt vornehmen, 
ob ein Teil der erhobenen Ansprüche sich als materiell 
unbegründet herausstellt (so z. B. darf er nicht wegen an
geblich zum Teil bereits verjährter Unterhaltsrückstände 
den Streitwert nur nach den nicht verjährten Rückständen 
berechnen).

Die vom Urkundsbeamten der Geschäftsstelle vorge
nommene Absetzung eines Teils der von dem zvveit- 
instanzlichen Armenanwalt der Kl. in Ansatz gebrachten 
Kosten hält einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand. 
M it Recht rügt die Erinnerung, daß der Kostenbeamte 
die Rückstände der Unterhaltsleistungen für die Zeit vor 
Klageerhebung nur auf vier Jahre berechnet hat, die 
weitergehenden Rückstände dagegen deshalb nicht be
rücksichtigt, weil diese verjährt seien. Es ist nicht Sache 
der Kostenfestsetzung und -berechnung, materielle Ein
wendungen gegen die geltend gemachten Ansprüche zu 
berücksichtigen. Ob die Ansprüche zu Recht oder Un
recht erhoben werden, hat lediglich das Prozeßgericht 
bei der Bewilligung des Armenrechts zu prüfen. Wenn 
es, wie im vorliegenden Fall, das Armenrecht uneinge
schränkt bewilligt, so darf bei der Festsetzung der dem 
beigeordneten Armenanwalt aus der Reichskasse zu er
stattenden Kosten diese Armenrechtsbewilligung des Pro
zeßgerichts nicht dadurch nachträglich eingeschränkt 
werden, daß ein Teil der Ansprüche als nicht begründet 
— vorliegendenfalls wegen angeblicher Verjährung — 
außer Betracht gelassen wird. Der Erinnerungsführer hat 
daher m it Recht seine Gebühren nach einem Streitwert 
von über 2000 M l berechnet.

(KG-, 20. ZivSen., Beschl. v. 29. Aug. 1941,20 Wa 83/41.)

Reichsarbeitsgericht

* *  1 4 . RArbG. — §§ 1,7 VO. über die Beschränkung des 
Arbeitsplatzwechsels v. 1. Sept. 1939; §§ 13, 15 Abs. 2 
ArbZO.; § 2 TarO. A für Gefolgschaftsmitglieder im öffent
lichen Dienst, Nr. 3 AHgDienstO. i. d. Fass. v. 19. Dez. 
1938.

1. Erfordernis der Zustimmung des Arbeitsamts zur 
Kündigung des Arbeifsverhältnisses; Zeitpunkt der W ir
kung der Kündigung bei nachträglicher Zustimmung und 
Grenzen der gerichtlichen Nachprüfung.

2. Angestellte im öffentlichen Dienst haben im allge
meinen keinen Anspruch auf Vergütung von Überstunden, t )

Der Kl. ist am 29. Nov. 1939 als Abteilungsleiter und 
Bauleiter-Stellvertreter bei der Bauleitung der Luftwaffe in 
K. eingetreten. Er erhielt eine Vergütung nach Gruppe IV 
der Tarifordnung A für Gefolgschaftsrmtgheder im öffent
lichen Dienst (TarO. A), die für sein Dienstverhältnis 
maßgebend war. M it Scnreiben v. 27. Febr. 1940, das dem
Kl. zwei Tage später zugestellt wurde, kündigte ihm die

[Deutsches Recht, Wochenaüsg^

1Q40.
Bauleitung das Dienstverhältnis 'zum 31. ¿¡gting
2. März 1940 suchte sie die Genehmigung der darauf 
bei dem zuständigen Arbeitsamt nach und eJT , jireiben: 
unter dem 12. März 1940 das folgende A n t w o r is u ^ .

„Betr.: Zustimmung zur Lösung des Ai 
nisses des stellvertretenden Bauleiters Otto n- • • • ,iaCh 

Auf Ihren Antrag vom 2. März 1940 wird aus-
versuchter Anhörung des Angestellten H. ,,nm 1. Sep4' 
sprechung der Kündigung nach § 1 der VO. 0 hseIs et; 
1939 über die Beschränkung des A rb e its p la tz kgam]<eit 
forderliche Zustimmung hiermit erteilt. Die [br An- 
dieser Zustimmung g ilt ab dem Tage, an a ,040.“ 
trag bei mir in Einlauf kam: d. i. der 4. Ma cchreiben 

Der Kl. ist der Auffassung, daß in diesemKürl(iigunil 
nicht die Genehmigung der bereits erfolgte tjmmun£ 
zu erblicken sei, vielmehr sei darin nur die z- ‘ enthalte"' 
zur „Aussprechung“  einer neuen Kündigung br aus- 
Eine solche habe die Bauleitung aber nicn , 
gesprochen. Der Kl. verlangt daher zunaci 1 . j^ai
Zahlung seines Gehalts für die Monate Ap ¡ejStetür 
1940. Außerdem beansprucht er die Vergütung s 
Überstunden.

Das ArbG. hat die Klage abgewiesen. ¡nSoveit
Die vom Kl. eingelegte Berufung hatte 9., erstun<R" 

Erfolg, als das LArbG. ihm für geleistete zUrücK'
114,40 iRM zugesprochen hat. Die Rev. des goWC* 1
gewiesen. Auf die Rev. des Bekl. ist das .lUf<reltobe!l1’
darin zu seinen Ungunsten erkannt worden ist,

A. Z u r  Rev.  des K l ä g e r s :  jben vot"
Die Bauleitung hatte dem Kl. durch 8c.ir if<ärz 

27. Febr. 1940 das Dienstverhältnis zum lb Abs' t 
gekündigt. Die Kündigungsfrist betrug «acn 8 DK" 
TarO. A für Gefolgschaftsmitglieder im bed“ 1 *.!:
(RArbBl. 1938, VI, 475) 14 Tage. Zur Kündigung Arbe;te- 
es nach § 1 der VO. über die Beschränkung ¿ush"? 
Platzwechsels v. 1. Sept. 1939 (RGBL 1,1085) dar"" 
mung des Arbeitsamts. Diese Zustimmung erf° r,- ,7 
auch für öffentliche Betriebe und Verwaltung y  ¡war 
lieh, die erst durch die zugehörige 2. Dtircnt L ejgeste 
1941 (RGBl. 1,126) von diesem Erforderniss naCh § 
worden sind. Die Zustimmung soll fre111 . sChon v.

werden- N yAbs. 1 der zuerst genannten vu . g runu^“ " :  den. 
Ausspruch der Kündigung herbeigeführt w Abs. 2 " 
trägliche Zustimmungen dagegen sollen na IndeS,s f. 
besondere Ausnahmefälle beschränkt blei - j aS V 
ist es lediglich Sache des Arbeitsamts, u 0hne. s 
liegen dieser Voraussetzungen zu entsche,,ct’eht. Die' b. 
dem Gerichte insoweit eine Nachprüfung ,z. nsen J1* ¡n 
bat indessen über die rechtlichen Auswir ist

tr Zustimmungen zu entscheiden. 1 . den z - n
.vo^r. anerkannt, daß sie grundsätzlich “  gproC a 

punkt zurückwirken, in dem die Kündigung u “ r(jen, ,ts
ist; dabei muß freilich angenommt w ginb 
Arbeitsamt freisteht, den Zeitpunk 

der Wirkung der Kündigung in seiner /vgl. 
Verfügung auch in anderer Weise zu reg, ( pR. * g, 
74/40 v. 18. Sept. 1940: RArbG. 24, 15 H9 *;'beitsam*®heit 
95 5 26). Die Zustimmungsverfügung des> "  der Klafn„ r- 
v. 12. März 1940 läßt nun aber mit hinreicn er{ej 
erkennen, daß die Zustimmung rückwirKei se: 
den ist, allerdings nicht rückwirkend sc, p €rst

worden
es dem

rrteiit * or:irKeuu -*
1 schon 
sondert

________ ................. ........mich de
1940, ab. (Wird ausgeführt.) Die Rev. des e 
lieh seines Gehaltsanspruchs muß demnac 
bleiben.

den ist, allerdings ment rucKwirKen^ „  erst 
Tage des Ausspruchs der Kündigung, so1 .£in fg 'u t-
Tage des Eingangs des Antrages, namhc ^ hi"f'foig 
1 (Mi> oh AY/irH iiiicorpiiihrt  ̂ Dip RcV.

B. Z u r  Rev.  des B e k l a g t e n :  * g, weRjjjj
Die Rev. bezieht sich nur auf die ben 'st-. eti>ie Rev. bezieht sich nur aut die hen r  'i«eß

Kl. für geleistete Mehrarbeit njens* , \ e -
und inwieweit Angestellte im öffentliclie rbeü ^  
Anspruch auf Vergütung für geleistete . ,|g farV ' 0, 
sitzen, kann jedenfalls nicht aus § 8 ^ n ie n s t  ße' 
Gefolgschaftsmitglieder im öffentlichen Dies" Jjer
RArbBl. 1938, VI, 471) entnommen werden. „ ü b e r  jst, 
Stimmung verhält sich nur darüber, was an|use'je, aner 
regelmäßigen Arbeitszeit als Mehrarbeit ist “ ti"1'
regelt aber die Frage der Vergütung nie • ge B y r -  
rechtsirrtümlich, wenn das BG. auch au ,5;;tzliche 
mung zurückgreift, 11m damit die grün
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L o tu n g  des Bekl. zur Vergütung der vom Kl. geleiste- 
o Mehrarbeit zu rechtfertigen. Anscheinend hat dem 
, „ 'd a b e i vorgeschwebt, es müsse jede zulässigerweise 
lo t e t e  Mehrarbeit stets auch besonders bezahlt wer- 
Ifi RArbO. hat jedoch bereits in RAG 88/40 vom

U.kt. 1940 (RArbG. 24, 44 =  DR. 1941, 45922 m. Anrn. 
an p sS*1) dargelegt, daß ein Rechtsgrundsatz von so 
f e r n e r  Bedeutung weder bestanden hat noch be- 
mit D-ln? ^ s* nicht für Angestellte, von denen von jeher 
Ohe Ku,cks>cht auf ihr festes Monatseinkommen gerade 
jen„rarncit ohne besonderes Entgelt erwartet wurde. In 
faWlm ürteil ist dazu noch ausgeführt, daß dieser Auf- 

auch die ArbZO. v. 30. April 1938 (RGBl. 1,447) 
(Rom übrigens durch die ArbRÄndVO. v. 1. Sept. 1939 
über io ’ 1683) ihr männliche Arbeiter und Angestellte 

‘«Jahre bis auf weiteres außer Kraft gesetzt ist, 
4er n m ihr die Dauer der werktäglichen Arbeitszeit 
steht 'el clläftigten geregelt ist — keineswegs entgegen- 
part:. Denn die ArbZO. gestattet ln  § 15 Abs. 2 den 
Verpiß11’ üie Vergütung selbst zu regeln, also auch zu 
Lohn u^1’ ’ daß Überstunden durch einen einheitlichen 
aus s a°gcgolten werden; sie erkennt ferner, wie sich 
einen & ^ bs- 1 in Zusammenhalt mit § 15 Abs. 1 ergibt, 
Pall Anspruch auf Sondervergütung nicht an für den 
zeit’ , 'die für die Beamten geltende längere Arbeits- 
ausgedehnt3U- ^ ’e ^ nSes*e*'ten derselben Verwaltung

daher Grundlage für den Anspruch des Kl. können 
st imm.gesehen von Einzelvereinbarungen, nur die Be- 
lassenpngf n in § 2 TarO. A und in Nr. 3 der dazu er- 
iti d p 11 Allgemeinen Dienstordnung (ADO.) — letztere 
(Rq r , , assung der Ersten Änderung v. 19. Dez. 1938 
Ansick).1’ l.830) — in Betracht kommen. Das BG. ist der 
Grullcip “ aß der Anspruch des Kl. hierdurch seinem 
nätnhpu ?acb gerechtfertigt werde. Das BG. meint 
mitgüpV § 2 Abs. 1 TarO. A gewähre den Gefolgschafts- 
auf v P .n >«n öffentlichen Dienst grundsätzlich ein Recht 
auf mp[2utung sowohl für die Arbeit, die sie in einer 
^¡fszein 48 Stunden festgesetzten regelmäßigen Ar- 
reSelm:ir- ls ên, a's aucb für darüber hinausgehende nichtregsim;; R. Isten, als auch für darüber hinausgehende nicht 
üer wraBlSe Dienstleistungen (Überstunden). Allein schon 
fWeifpi der genannten Tarifvorschrift läßt keinen
'st. ¿r , aarüber aufkommen, daß das Gegenteil der Fall 
durch ,uesagt ausdrücklich, daß Mehrleistungen dieser Art 
abgegQi+e regelmäßigen Dienstbezüge (§§3f f .  TarO. A) 
denn werden. Das hat auch seinen guten Grund,
'st derm . tel'ung der Angestellten im öffentlichen Dienst 
M»! Mjuniore., J - r>. ± - - ......... : l___J. „1__f„ll„ «n.

deripn- euun2 der Angestellten un ottentlictien uienst 
k eLrarkni?e.n der Beamten angenähert, die ebenfalls für 
a Len °\j kc'ne besondere Vergütung zu beanspruchen 
Gestein hinsichtlich einer bestimmten Gruppe von
>  dieTen ist in § 2 Abs. 3 TarO. A eine Ausnahme 
"dsseu vCni Grundsätze gemacht, ihnen steht unter ge- 
SeleistetVOraussetzu"gen ein Anspruch auf Vergütung für
>  u ^ 1;  Überstunden zu. Es handelt sich dabei aber 
* ?-Ugte vChe Gefolgschaftsmitglieder, denen keine be- 
r rößerem » rsorg"ng zuteil wird und die insoweit in 
a 1 dieirn,-Abstande von den Beamten bleiben, nämlich 
p.ngVeJrsp®en Angestellten, die weder nach §§ 11 bis 14
lris übpr v Ver?icherungsfrei sind noch Anwartschaft auf 

t .heride au re'chsgesetzliche Versicherungspflicht hinaus- 
v lliSUno7ilter®- und Hinterbliebenen Versorgung unter Be- 
-0*1 Ano-p /  Gienstberechtigten haben. Zu dieser Gruppe 

'otnmp ull,en gehört, wie das BG. zutreffend an- 
inten c? hat> der Kl. nicht, da er in dem zuletzt ge- 
r‘ Kt 'hntl? Ullter Beteiligung des Bekl. überversichert 

L Da^eclem steht ihm, soweit es auf die tarif- 
z'u ^n  auf wge'un2 in § 2 TarO. A ankommt, ein An- 
jj, hideg,.. VBrgütung von Überstunden überhaupt nicht 

der rvn °ot § 1 des Ges. 'über die ergänzende Rege- 
lirL, Betricknsiverhältnisse bei öffentlichen Verwaltungen 
>?Leit h ßen. v. 17. Febr. 1938 (RGBl. I, 206) die Mög-

"an
fBaü Nach n?, Ullter Beteiligung des Bekl. überversichert 
«ddliche na**edem steht ihm, soweit es auf die tarif-
- rUcL a « V un2 ' ~  ‘ ------------

|dessLVurSütun! 
der Die bot § 1 <

"^ '. 'p c b r ' 193S (RGBl. I, 206) die Mög-illei'. **•» daß i * 11 • 1 ÄUU/ v ».
W^ndifyln o e.r RFM. im Einvernehmen mit etwa sonst 
Rp l n Vnr Rpiphsministern Abweichungen von den gel- 
Vr,„ fsVern.aCar‘Ren zugunsten der Angestellten durch 
run Lir. 3 .dnung zuließ. Das ist durch die Neufassung 
d|p8 der at̂ D O .  zu § 2 TarO. A in der Ersten Ände- 
n. Ve,.n.i.iAU0. v. IQ. Dez. 1938 geschehen. Dort wirdQi, v- 19. Dez. 1938 gesenenen. u on  wuu
VA?sten für überversicherte Angestellte zu deren
zu kchrift\ cJerweitig geregelt, und zwar (unter B der 

bestimmrahiP> daß ihnen die 52. usw. Arbeitsstunde 
teil> ie nach der in Betracht kommenden Ver

gütungsgruppe abgestuften Sätzen entschädigt werden 
kann, wenn von ihnen für die Zeit von mindestens drei 
zusammenhängenden Wochen regelmäßig Arbeitsstunden 
über 51 Stunden in der Woche hinaus gefordert werden. 
Außerdem schreibt die Bestimmung vor, daß die An
ordnung zur Arbeitsleistung über 51 Stunden hinaus in 
der Woche für einen längeren Zeitraum als drei Wochen 
— durch die Zweite Abänderung v. 13. April 1940 (RGBl. I, 
649) sind diese Worte später ersetzt worden durch „fü r 
einen Zeitraum von mindestens drei zusammenhängenden 
Wochen“  — schriftlich unter Angabe des hierfür maß
gebenden Grundes von dem zum Abschluß von Arbeits
verträgen ermächtigten Dienststellenleiter oder seinem 
Vertreter zu treffen ist. Die ADO. gibt somit für die 
Vergütung von Überstunden keine Muß-, sondern nur 
eine Kannvorschrift. Es war daher zulässig, daß das zu
ständige Luftgaukommando die Zahl der zu vergütenden 
Überstunden durch Anordnung v. 12. Dez. 1939 auf 92 im 
Monat beschränkt hat. Bis zu dieser Grenze hat der Kl. 
unstreitig die von ihm abgeleisteten Überstunden ver
gütet erhalten. Auf Grund der maßgeblichen Bestimmun
gen der TarO. A und ADO. kann der KI. also einen 
Mehranspruch nicht erheben. Die von der Revision an
geschnittene Frage, ob dem Kl. auch auf Grund der 
Kannvorschrift in Nr. 3 ADO. eine Mehrvergütung allein 
schon deshalb zu verweigern gewesen wäre, weil die An
ordnung zur Leistung der streitigen Überstunden nicht 
schriftlich erlassen war, kann unerörtert bleiben, da es 
hierauf nicht mehr ankommt. Im übrigen mag insoweit auf 
die einschlägigen Ausführungen in dem Urteile RAG 62/40 
v. 18. Sept. 1940 (RArbG. 23, 354 [361] =  DR. 1941, 45621 
m. Anm. N i k i sch)  verwiesen werden. Wesentlicher könnte 
der in dem vorgenannten Urteile (S. 358 f.) entwickelte 
Rechtsgrundsatz sein, daß auch mit der Handhabung von 
Kannvorschriften der hier in Rede stehenden Art kein 
Ermessensmißbrauch getrieben werden darf, anderen
falls die Verwaltung Schadensersatzansprüchen wegen 
Verletzung der ihr obliegenden Fürsorgepflicht (§ 2 
Abs. 2 ÖffArbOG.) ausgesetzt sein würde. Aber auf die
sen Gesichtspunkt ist die Klage nicht gestützt worden.

Der Anspruch des Kl. auf eine Vergütung seiner Mehr
arbeit erweist sich daher in vollem Umfange als un
begründet.

(RArbG., Urt. v. 22. April 1941, RAG 196/40. — Frank
furt a. M.)

Anmerkung: Das Urteil beschäftigt sich mit zwei ver
schiedenen Fragen.

1 Der Bekl. hatte dem KI. bereits am 27. Febr. 1940 
zum 31. März 1940 gekündigt, obgleich die Kündigungs
frist nur zwei Wochen betrug. Offenbar wollte er dem 
KI. durch die vorzeitige Kündigung das Aufsuchen einer 
neuen Tätigkeit erleichtern. So erklärt es sich wohl auch, 
daß der Bekl. die Zustimmung des ArbA. zur Kundi- 
gung, die damals auch für öffentliche Verwaltungen 
und Betriebe noch nötig war, erst nachträglich, nämlich 
am 2. März 1940, nachgesucht hat. Dieses entgegen
kommende Verhalten des Bekl. ist die Ursache eines 
ganz überflüssigen Streites geworden, der drei Instanzen 
beschäftigt hat und an dem das ArbA. nicht schuldlos

W Die Vorschrift, daß, von wenigen Ausnahmen abge
sehen, jede Kündigung der Z u s t i m m u n g  des A r 
b e i t s a m t e s  bedarf, ist zwar notwendig, aber für die 
Beteiligten doch auch recht beschwerlich. Von seiten 
der Behörden sollte deshalb alles getan werden, um die 
Schwierigkeiten nicht unnötig zu erhöhen. Vor allem 
sollten die für die Rechtsstellung der Beteiligten maß
geblichen Bescheide k l a r  und in einem verständlichen, 
wenn möglich auch in r i c h t i g e m  Deutsch abgefaßt 
werden Das geschieht anscheinend nicht immer. In 
LArbG. Düsseldorf v. 24. Juni 1940 hatte das ArbA. der 
Kündigung n a c h t r ä g l i c h  zugestimmt und gleichwohl 
hinzugefügt, die „Aussprechung der Kündigung“  könne 
j e t z t  erfolgen (warum übrigens nicht: die Kündigung 
könne jetzt ausgesprochen werden?). Auch in unserm 
Falle hatte die unschöne Wendung, die Zustimmung 
werde zur „Aussprechung der Kündigung“  erteilt, im 
Kl. den Glauben erweckt, die Kündigung müsse nun erst 
nochmals ausgesprochen werden. Freilich hieß es dann 
weiter, die W i r k s a m k e i t  der Zustimmung g e l t e  (!)
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ab dem Tage (!), an dem der Antrag beim ArbA. „in 
Einlauf gekommen“  (!) sei, und wenn hierbei auch fast 
jedes Wort sprachlich zu beanstanden ist, so wird man 
dem RArbG. doch zugeben müssen, daß die Absicht, der 
Zustimmung R ü c k w i r k u n g  beizulegen, deutlich ge
nug zu erkennen war. Warum aber, so fragt man ver
gebens, keine Rückwirkung auf den Tag der Kündigung, 
also den 27. Febr., sondern auf den Tag des „Einlaufs“ , 
den 4. März? Das Erstere war doch das Gegebene, 
wenn das ArbA. dem Bekl. eine nochmalige .Kündigung 
ersparen wollte. Im andern Falle wäre die Zustimmung 
zu einer k ü n f t i g e n  Kündigung zu erteilen gewesen, 
für die immer noch Zeit blieb. Der 4. März ais Rück
wirkungstermin aber war sinnlos und konnte nur die 
irrige Meinung erwecken, daß alles, was v o r  dem 
4. März geschehen war, nicht gelten sollte.

11. Zur Frage der M e h r a r b e i t s v e r g ü t u n g  be
stätigt das RArbG. zunächst seine schon im Urt. vom
16. Okt. 1940 (DR. 1941, 45922) ausgesprochene Ansicht, 
daß Mehrarbeit, besonders bei Angestellten, keineswegs 
grundsätzlich zu bezahlen sei. Das ist zweifellos richtig. 
Es gibt viele Beschäftigte, deren Lohn durchaus nicht 
auf das Maß der geleisteten Arbeit abgestimmt ist (man 
denke an Hausgehilfinnen oder Bühnenkünstler mit fester 
Gage), und zu ihnen gehörten mindestens früher auch 
die meisten Angestellten, von denen, wie das RArbG. 
sagt, von jeher mit Rücksicht auf ihr festes Monats
einkommen Überarbeit auch ohne besonderes Entgelt 
erwartet wurde. Freilich darf man nicht vergessen, daß 
sich in dieser Hinsicht die Ansichten im Laufe der letz
ten beiden Jahrzehnte, nicht zuletzt unter dem Einfluß 
der Tarifentwicklung, geändert haben. Vor allem aber 
hat §15 ArbZO. (ehemals § 6 a ArbZNotG. v. 14. April 
1927) auch den Angestellten für die meisten Fälle der 
Mehrarbeit einen unabdingbaren Anspruch auf „eine an
gemessene Vergütung über den Lohn für die regel
mäßige Arbeitszeit hinaus“  gegeben und dieser Mehr
arbeitszuschlag, der als Bremse gedacht ist, darf im 
Gegensatz zur Grundvergütung nicht im allgemeinen 
Gehalt aufgehen, wenn er seinen Zweck erreichen soll 
(vgl. meine Anm.: DR. 1941, 460). Die für die Angestell
ten im öffentlichen Dienst geltenden Tarif- und Dienst
ordnungen scheinen sich über dieses Bedenken hinweg
zusetzen, indem sie grundsätzlich jegliche Mehrarbeit 
als durch die regelmäßigen Dienstbezüge abgegolten er
klären (§21 TO. A), ohne diese Regelung auf die von 
§ 15 ArbZO. nicht erfaßten Fälle des § 13 ArbZO. zu 
beschränken (vgl. auch dazu meine Anm.: DR. 1941, 
460). Auch das RArbG. hat sich weder in dem früheren 
noch im vorl. Urteil mit dieser Schwierigkeit ausein
andergesetzt. Es weist zwar darauf hin, daß nach § 15 
ArbZO. kein Anspruch auf Sondervergütung besteht, 
wenn die für die Beamten geltende längere Arbeitszeit 
auf die Angestellten derselben Verwaltung ausgedehnt 
wird (§ 13 I ArbZO.), prüft aber nicht nach, ob das im 
Falle des Kl. geschehen war. Rechtfertigen läßt sich 
das allenfalls damit, daß in der fraglichen Zeit ein 
Mehrarbeitszuschlag nur für die über zehn  Stunden 
am Tage hinausgehende Arbeitszeit gezahlt zu werden 
brauchte (§5 ArbSchutzVO. v. 12. Dez. 1939), möglicher
weise also gerade die streitigen Überstunden zuschlags
frei waren. Aber darauf ist die Entsch. nicht gestützt.

M it diesem Vorbehalt ist den Ausführungen über die 
Mehrarbeitsvergütung zuzustimmen. Unterstellt man ein
mal als richtig, daß der KI. nicht k r a f t  G e s e t z e s  
wenigstens einen Z u s c h l a g  für die Mehrarbeitsstunden 
zu beanspruchen hatte, so konnte die Zahl der zu ver
gütenden Überstunden seitens der Vorgesetzten Dienst
stelle b e s c h r ä n k t  werden. Diese Anordnung hielt sich 
im Rahmen der durch Nr. 3 der Allgemeinen Dienstord
nung getroffenen Regelung. Im übrigen sei hierzu auf 
RArbG. v. 18. Sept. 1940 (DR. 1941, 45621) und meine 
Anm. das. verwiesen.

Prof. Dr. N i k i s c h , Straßburg.
*

** 15. RArbG. — §§ 1, 6 VO. über die Beschränkung des 
Arbeitsplatzwechsels v. 1. Sept. 1939 (RGBl. 1, 1685). W irk
samkeit einer nachträglich erteilten Zustimmung des A r
beitsamts zu einer Kündigung und einer Zustimmung unter 
einer Auflage.

1. Die nachträglich erteilte Zustimmung wirkt gt' za-
lieh auf den Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündig 
rück, so daß die zunächst schwebend unwirksame alich 
gung als von Anfang an wirksam anzusehen ist; diesg* naCn 
dann, wenn die Zustimmung während oder aucn AllS- 
Ablauf der Kündigungsfrist erteilt worden ist. ^  er- 
sprucli einer neuen Kündigung ist solchenfalls 
forderlich. . ffl;f Ei«'

2. Das Arbeitsamt kann die Zustimmung a u c n k a n n
Schränkungen erteilen. Eine solche EinschranK b Ar. 
darin bestehen, aus arbeitseinsatzlichen Grunde ,e„ zu 
beitsverhältnis erst zu einem späteren Zeitpunkt ¿(¡in
lassen. Auch in diesem Falle bedarf es einer n 
digung nicht. , Rpu\. ifld

Der KI. war seit dem 1. Nov. 1937 bei “ er Moliat als 
einer vereinbarten Kündigungsfrist von eineI? \T. Ja11' 
kaufmännischer Angestellter beschäftigt- A 0|ine 
1940 wurde ihm von der Bekl. zum 28. Fern. amteS, 
zuvorige Einholung'der Zustimmung des Ar : beim 
gekündigt. Am 25. Jan. 1940 beantragte die Kün'
Arbeitsamt die Erteilung der Zustimmung zu tcr dem 
digung. Das Arbeitsamt erteilte ihr darauf 
2. April 1940 folgenden Bescheid:

„Vorgang: Ihr Antrag v. 25. Jan. 1940. zUr LO'
Ich erteile Ihnen hierdurch die Z u s t im m u n g . ^afts- 

sung des Vertragsverhältnisses mit Ihrem ue b 
mitglied D. zum 30. Juni 1940. bestehe*1̂

Durch diese Zustimmung werden noen 
vertragliche Bindungen nicht berührt. pn+erhek*1111® 

Ihr Gefolgschaftsmitglied hat von dieser t  
Kenntnis erhalten.“  , m Kl-

Eine entsprechende Mitteilung ging auch h:naus 
der von der Bekl. über den 28. F e b r .  1940 m {e,Jte 
zum 30. Juni 1940 beschäftigt wurde. Am J*;J hmigUn§ 
die Bekl. dem KI. noch mit, daß er der G aU
des Arbeitsamts entsprechend mit dem 30. J ■ erhiel 
ihrem Dienst zu scheiden habe. Bis zum 3U. j 
der Kl. auch sein Gehalt ausgezahlt. 28. F.eP/

Der KI. vertritt die Auffassung, die zu . r N'CjP 
1940 ausgesprochene Kündigung sei wegen j er Kun-
„■ -U d lu n ir Aar 7 it c + !n im i in r r  Hpc A r h p i f  SälTltS _ , -m  Q

blieben und auch wegen der Weiterbescm* gewo 
Kl. über den Kündigungstermin hinaus hintai e aU 
den. Zum 30. Juni 1940 habe eine neue Kunu | eSchehe'. 
gesprochen werden müssen, was indes nun 4. ju 

:i. Wollte man in dem Schreiben der Be ■ tlir 0sei. wouie man. in uem oimciucu uv. - -  j iu* ■ - 
1940 eine neue Kündigung erblicken, ,®° ffSfrist. vhe 
Kündigung zum 30. Juni 1940 die Kun£ f nt}jgung. ^11 
einem Monat nicht eingehalten; diese K u , . urlg hap jt 
daher frühestens zum 31. Juli 1940 RechtswirK ^  oeha‘ 
können. Der KI. verlangt dementsprechen
für den Monat Juli 1940. . n , 7u

Die Klage ist in allen Instanzen abgewie ¿jegend , r 
Die Zustimmung zur Kündigung ist als

einer Zeit, am 2. April 1940, erteilt w . ereits v ,je 
Kündigungstermin v. 28. (29.) Febr. 19- daß ¡t
strichen war. Daraus ist aber nicht zu 1 |Ä ndigUU§ ¡a 
Zustimmung gegenstandslos sei, weil dieLrnrden seläerii 
Ablauf der Kündigungsfrist hinfällig zu. in-
der Rspr. ist anerkannt, daß eine Kündigt» &  NicV ¡ae 
vorgesehenen Kündigungstermin etwa w g pr;st JvLp 
haltung der gesetzlichen oder vertraghe m jiaci
Wirksamkeit hat, als solche fortbesteht u n u . ^ g i e  ^
zulässigen Termin w irkt, daß ebenso■ ein ^tfeid'g ¡bt, 
digung, wenn sie als solche nicht tur L r e ]tung „ ¡sh 
erachten ist, als befristete Kündigung !n„ nzunehn>?” ¿ t 
wenn der Kündigende, wie im Zweifel “ djng t ^ u% l-
die Lösung des Vertragsverhältnisses un ArbRSaflll 22,
(RArbGUrt. v. 24. Mai 1933, RAG 42/3->’ l 32 /l33i rbR' 
18, 446; RArbG. 14, 33 [42]; ROZ. 105  ̂ Ar {,
38/39; RArbGUrt. v. 14. März 1934, RAO ^  ^
Samml. 21, 42 [45]). Daß letzteres bei der v haft 
ist ohne weiteres aus dem unstreitigen de . so
entnehmen. Wenn sie das Arbeitsverhalims ,iat, ^
über den Kündigungstermin hinaus tor bksam p,, ge; 
deshalb, weil sie wegen Fehlens der uJJg d a Z ^ t  
Kündigung vor der Erteilung der Zush g)age kf> 
halten war. Bei dieser Sach- und R ¿argeRS Ayf- 
auch, wie schon das ArbG. zutreffen unter
eine Fortsetzung des Arbeitsverhaltnisses,

für
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Kend de,r au?£esProchenen Kündigung, durch stillschwei- 
Fraff X?re'nbarung zwischen den Parteien nicht in 
chen J1‘er.nach blieb die am 17. Jan. 1940 ausgespro- 
v, va' ric% ung als solche über den Kündigungstermin 
Weo- ' Febr- 1940 hinaus bestehen; sie konnte nur 
} J“en 9er Bestimmung des § 1 Abs. 2 der VO. vom 
i ’-kü-r 1939 vor der Erteilung der Zustimmung des 

Samts keine Wirkung erlangen, 
zu nacl,träglich erteilte Zustimmung des Arbeitsamts 
au„„  er Kündigung w irkt, wie das RArbG. wiederholt 
95̂  TSrProchetl hat (RArbG. 24, 15 [19 ff.] =  DR. 1941, 
Entsrh v' 4- Febr- 1941, RAG 161/40, abgedr. DAF. 
best; ^ammF S. 107, und das teilweise zum Abdruck 
Ren ^ mte U rt- v- 22- APr'l  1941, RAG 196/40) in sinn- 
sProch Anwendung des in § 184 Abs. 1 BGB. ausge- 
des ,nenen Rechtssatzes grundsätzlich auf den Zeitpunkt 
P0]e ^P ruchs der Kündigung zurück. Das hat dann zur 
dig[X’ “ aß die zunächst schwebend unwirksame Kün
d ig  ^ ?Js_von Anfang an wirksam anzusehen ist. Von 
^ H n  ZeitP.unkt an beginnen die arbeitsvertraglichen 
der einer ordnungsmäßigen Kündigung, besonders
aucjj X1 der Kündigungsfrist. Das hat uneingeschränkt 
giinß. 7a!?a zu gelten, wenn die Zustimmung zur Kündi- 
gun^srathrend 0<4er aucb ersl  nacb Ablauf der Kiindi- 
"ieht «■ er.teiIt w°rden ist. Solchenfalls ist daher auch 
Kün(ji„Wle vielfach gemeint, der Ausspruch einer neuen 
d^rlicli mit Einhaltung der Kündigungsfrist erfor-

ten. ‘¡^Arbeitsamt kann nun freilich, wie in den erwähn- 
unu1 en des RArbG. v. 18. Sept. 1940 (RArbG. 24, 
■ a v. 22. April 1941 (S. 6) ausgesprochen worden

20)
'st, bpi C j ,7' * \w* U / VOJJI VV14VU UWIUVH

Zeitmini ¿teilung der Zustimmung zur Kündigung den
Vrtn . des F intrittc rfpr WirLrcamLrpif ripr k’TinrlirrttnrvV°n * siehC des Eintritts der Wirksamkeit der Kündigung 
erkort ”  aUs’ abweichend von dem Termin, zu dem sie 
Und 'Yorden ist, bestimmen. Arbeitsrechtlich genaueruy jTn 1 p 1 0 UV.OUUWUUI, ru uciioi ccnuiui gcnaUM
bei der p 1?blick auf die Aufgabe, die dem Arbeitsamt 
’ ntreffp *.rüi ung der Zustimmungserklärung gestellt ist, 

andn U  ausgedrückt; Das Arbeitsamt, das vom 
*s. die eh * des Arbeitseinsatzes aus zu prüfen hat, ob 
'eilen hat a e Zustimmung zu einer Kündigung zu er- 
Versaßen £der a'ubl’ kann, wie es die Zustimmung ganz 
i'Var^,,,- kann, diese auch mit Einschränkungen, und■ ’ le lm K A l l , .  o , rr\ .. 1 j _.--.-i .

St?-ei fend

Hell v0XX §6 Abs. 2 VO. v. I. Sept. 1939 ausdrück- 
£ber Beg •« .’ m it. Auflagen erteilen. Die Auflage, wel-

“ern . _
?ehen ‘“ ‘^erneinere Bedeutung hat, kann auch dahin

^echts nicht im engeren Sinne des Bürgerlichen
Hern aA ‘ “ • §§ 525, 1940 BGB.) zu verstehen ist, son- 
?ehenj ° erneinere Bedeutung hat, kann auch dahin 
baltnis us arbeitseinsatzlichen Gründen das Arbeitsver- 
?k "^Icli Vo-n e*nenl bestimmten, von dem Termin, 
m'veichpnt|1 d‘e Kündigung ausgesprochen worden ist, 
H‘e Foi„p eiJ Zeitpunkt enden zu lassen. Das hat dann 
u s.cbobon - die Wirkung der Kündigung hinaus- 

jle rbe s te h t^  Und daS Arbeitsverhältnis bis dahin

¡y.eichen'j b allc bat entsprechend das Arbeitsamt, ab- 
, ,SUngs*pr ° n dem auch inzwischen verstrichenen Kün- 
h°Süne ,rom‘n v. 28. (29.) Febr. 1940, den Zeitpunkt der 
].-es4irnmt n  Dienstverhältnisses auf den 30. Juni 1940 

sein r \-as war nacb dem Dargelegten zulässig und 
, l ŝem 7 Vlei*stverhältnis bis dahin weiterbestehen. Mit 
iik der j^,RUnkt aber erlosch es. Bis zum 30. Juni 1940 
°Cr binanc 3iUcb sein Gehalt ausbezahlt erhalten. Dar- 
(^A rbr S la* er ke'nen Anspruch auf Gehalt.

•’ UrF v. 24. Juni 1941, RAG 208/40. — Köln.)

der \ j  ‘ RArbG _
W , nvvi'-ki ' 870, 879 ABGB. Voraussetzungen

als ur Ri. ist ,r 
' Bankb- ł  aIs

■ §1
-GesUl

r,ach ai,i  sein*jn.si°nsversicherungspf7ichtig ist, ohne Rück 
vni. A‘ter eine lehenslnnfrlirho Punsinn. wenn ei

Nä s Pensionierter Offizier am 22. Juni 1922
üei § 1 dp Pn 'n d' e Dienste der beki. Firma getreten, 
den^e Und 7 PensionsnormaIes der Bekl. erhält jeder 

'Qesety p"gestellte des bekl. Bankhauses, der nach

Zeh,1 eitler u>i *r e'ne lebenslängliche Pension, wenn er 
Gei!1 fahren nuaterbrochenen Dienstzeit von wenigstens 
ter , ecbens s 1.n‘°ige eines körperlichen oder geistigen 

/u °bliep.einen bisherigen Berufspflichten nicht wei- 
^gen vermag und deshalb in den Ruhestand

versetzt wird. Im Dezember 1931 teilte die Bekl. dem KI. 
mit, daß sie ihn und andere Beamte infolge von Abbau
maßnahmen zum 31. März 1932 kündigen werde, legte 
ihm jedoch gleichzeitig nahe, um Abstandnahme von 
dieser Kündigung und um Weiterbelassung im Dienste 
gegen Verzicht auf die Anwendbarkeit des Pensions
normales auf sein weiteres Dienstverhältnis anzusuchen. 
Darauf unterschrieb der KI. folgende ihm von der Bekl. 
vorgelegte und an die Bekl. gerichtete Erklärung: „Wie 
mir bekannt ist, beabsichtigen Sie, im Zuge der von 
Ihnen eingeleiteten Abbaumaßnahmen mein Dienstver
hältnis mit Wirksamkeit für den 31. März 1932 aufzukün
digen. Da in diesem Zeitpunkt meine Dienstzeit noch 
nicht zehn Jahre beträgt, hätte ich der Kündigung 
zufolge ohne Pensionsanspruch aus Ihren Diensten 
auszuscheiden. In Anbetracht meiner Ihnen bekannten 
Situation richte ich hiermit an Sie die Bitte, von der 
Kündigung abzusehen und mich auch weiterhin als Be
amten Ihres Hauses zu beschäftigen. Um Ihnen die von 
mir erbetene Belassung im Dienste in der Weise zu 
ermöglichen, daß Ihnen hieraus keine neuen Pensions
verpflichtungen erwachsen, stelle ich Ihnen hiermit für 
den Fall, als Sie mich über den 31. März 1932 hinaus in 
Ihren Diensten behalten, den rechtsverbindlichen Antrag, 
daß mein Dienstverhältnis ab 1. Jan. 1932 den Bestim
mungen des seinerzeit für die Beamten des Bankhauses
S. M. von R. in Geltung gesetzten Pensionsnormales nicht 
mehr unterliegen soll, so daß weder mir noch meinen 
etwaigen Hinterbliebenen Ansprüche auf Versorgungs
genüsse gegen Ihr Haus erwachsen.“  Der KI. blieb so
dann in den Diensten der Bekl., wurde aber zum 31. Dez. 
1933 gekündigt. Seither erhielt er allmonatlich unter dem 
Titel einer „freiwilligen Zuwendung bis auf weiteres“  
einen Betrag von 166,67 M t,  der ihm jedoch mit Sep
tember 1939 eingestellt wurde.

Der KI. begehrt nun von der Bekl. die Bezahlung eines 
Betrages von 1166,69 31M, nämlich die Fortbezahlung jener 
„Zuwendung“  für 7 Monate v. 1. Okt. 1939 bis 30. April 
1940, indem er behauptet, die Erklärung v. 29. Dez. 1931 
nur unter Zwang unterschrieben zu haben, auch sei er 
durch die Vorspiegelung eines Beamtenabbaues in Irr
tum geführt worden und habe daher Anspruch auf die 
ihm nach dem Pensionsnormale gebührende Pension.

Die Berechtigung des Klageanspruches hängt davon 
ab, ob die vertragliche Neuregelung des Dienstverhält
nisses des KI., welche auf Grund des von ihm gestellten 
Antrages v. 29. Dez. 1931 zustande gekommen ist, gültig 
und wirksam ist oder nicht. Das BG. hält den „Ver
zicht“  des KI. auf die Anwendbarkeit des Pensionsnormales 
für ungültig, weil er nicht als freie Willensentschließung 
gewertet werden könne, da sich der KI. in einer Zwangs
lage befunden habe und gekündigt worden wäre, wenn 
er diese Erklärung nicht unterschrieben hätte, (§ 879 
Abs. 2 Z. 4 ABGB.).

Tatsächlich war die Bekl. vor Ablauf des zehnjährigen 
Dienstjahres des Kl. berechtigt gewesen, das Dienst
verhältnis jederzeit durch Kündigung, selbstverständlich 
unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen, zu 
lösen. Sie bedurfte überhaupt nicht eines besonderen 
Grundes, wenn sie das Dienstverhältnis des KI. gesetz
mäßig unter Wahrung der vorgeschriebenen Fristen durch 
Kündigung zur Lösung bringen wollte.

Tatsächlich hat sie aber die von ihr beabsichtigte Kün
digung durch den Hinweis auf Abbaumaßnahmen zur 
Verminderung des Personal- und Pensionsaufwandes be
gründet und die Kündigung zu dem Zwecke in Aussicht 
gestellt, um eine Änderung der Vertragsbedingungen des 
KI. in der Frage des Erwerbes von vertraglichen Pen
sionsansprüchen nach Ablauf des zehnten Dienstjahres 
zu erreichen. Es widerspricht nun weder einem gesetz
lichen Verbote noch den guten Sitten, wenn ein Dienst
vertrag mit einem Angestellten abgeschlossen wird, der 
ihm eine vertragliche Pension nicht zusichert. Damit 
scheidet die Anwendbarkeit des § 879 Abs. 1 BGB. aus.

Das BG. stützt sich aber auch zu Unrecht auf die Be
stimmung des § 879 Abs. 2 Z. 4 ABGB., welche einen 
Vertrag für nichtig erklärt, wenn jemand den Leichtsinn, 
die Zwangslage, Verstandesschwäche, Unerfahrenheit 
oder Gemütsaufregung eines anderen dadurch ausbeutet, 
daß er sich oder einem Dritten für eine Leistung eine 
Gegenleistung versprechen oder gewähren läßt, deren
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Vermögenswert zu dem Werte der Leistung im auffallen
den Mißverhältnis steht. Diese Gesetzesstelle richtet sich 
gegen den wucherischen Vertrag, welcher bestimmte 
objektive und subjektive Tatbestandsmerkmale -  von 
denen einzelne, wie Leichtsinn, Verstandesschwache und 
Unerfahrenheit, hier überhaupt nicht behauptet wurden 
voraussetzt. Der KI. war zwar nach den Feststellungen 
des BG. in einer Zwangslage, die sich daraus ergab, daß 
er bei Verwirklichung der Kündigung arbeitslos geworden 
wäre, weil damals kaum eine andere Stellung zu finden 
war und in der damaligen Zeit mit der erfolgten 
Kündigung eine Arbeitslosigkeit von langer Dauer 
gedrungen verbunden war, zumal auch das Lebensalte 
des KI dabei eine nicht unwesentliche Rolle spielte 
Allein durch diese Feststellung ist der Tatbestand des 
8 879 Abs. 2 Z. 4 ABGB. noch nicht erfüllt. Es gehört 
hierzu insbes. noch eine Ausbeutung dadurch, daß der 
Vertragsgegner sich oder einem Dritten für seine Lei
stung eine Gegenleistung gewähren oder versprechen 
läßt, deren Vermögenswert zu dem Werte der Leistung 
in auffallendem Mißverhältnis steht. Der KI. geht von 
der unrichtigen Voraussetzung aus, er hatte im Dez. 19J1 
bereits einen Pensionsanspruch gehabt, auf den er ver
zichten mußte. In Wahrheit stand ihm damals ein solcher 
Anspruch noch nicht zu, da er das zehnte Dienstjahr 
noch nicht vollendet hatte. Die für den Fall der Voll
endung des zehnten Dienstjahres dem Kl. zugesagte An
wartschaft auf eine Pension war v o r  diesem Zeitpunkt 
im Falle einer z u l ä s s i g e n  Kündigung wertlos und es 
kann daher auch gar nicht von einem Mißverhältnis, zum 
mindesten nicht von einem auffallenden Mißverhältnis, 
gesprochen werden, wenn der KI. bei einer zulässigen 
Änderung des Dienstverhältnisses für die Weiterleistung 
seiner Dienste nur das hierauf entfallende Entgelt ohne 
die Aussicht auf den Erwerb einer Pension erhalten 
sollte. Es ist daher rechtlich ohne Belang, daß der Kl. 
durch die in Aussicht gestellte Kündigung auch in eine 
bedeutende Gemütsaufregung versetzt wurde.

Das BG. scheint aber trotz des Hinweises auf § 879 
Abs. 2 Z. 4 ABGB. in W irklichkeit mehr die Vorschritt 
des $ 870 ABGB. vor Augen gehabt zu haben, wonach 
derjenige, der von dem anderen Teile durch List oder 
durch ungerechte und gegründete Furcht zu einem Ver
trage veranlaßt worden ist, nicht verbunden ist, ihn zu
halten. , ,

Entscheidend ist, ob die Bekl. den KI. zu der vertrag
lichen Neuregelung seines Dienstverhältnisses durch ,jUn- 
gerechte und gegründete Furcht“  bewogen habe. Das 
Mittel, dessen sie sich bediente, war die Androhung der 
Kündigung zum 31. März 1932. Daß diese Androhung sich 
in höflichen Formen abspielte, wäre an und für sich für 
ihre Beurteilung unentscheidend. Auch eine solche An
drohung der Kündigung konnte als psychischer Zwang 
auf die Willensentschließung des KL wirken, wie dies 
8 870 ABGB., der ja nicht von dem psychischen Zwang 
handelt, voraussetzt. Allein der psychische Zwang, also 
im vorl. Falle die Drohung, muß ein „ungerechter“  sein. 
Dies ist nicht nur dann der Fall, wenn die Drohung 
den Tatbestand eines Deliktes bildet oder wenn die an
gedrohte Handlung an sich rechtswidrig oder unzulässig 
ist sondern es kann auch die Drohung mit einem Übel, 
das der Drohende zuzufügen berechtigt ist, unter Um
ständen ungerecht sein, insbes. dann, wenn derjenige, 
der die Drohung gebraucht, zwar das Recht hat, sie zu 
verwirklichen, wenn er aber nicht das Recht hat, das 
Zwangsmittel zu dem Zwecke zu gebrauchen, für welchen 
er es benutzt (vgl. die Entscheidungen des ObGer. Brünn 
Nr. 6248,12350 und 14576 amtl. SIg.). Eine solche Drohung 
ist dann widerrechtlich und ungerecht. Von diesem Ge
sichtspunkt aus ist die Drohung des Arbeitgebers mit 
einer an sich zulässigen Kündigung widerrechtlich, wenn

P i t  i & ^^
er dadurch den Arbeitnehmer zu einem v 0 r.?, fIie ihm

~ * ' * --------- - WUI, Jpn

[Deutsches Recht, Wochenausg^.

Verzicht auf vertragliche Rechte bestimmen wiu, ^ “ rCiert 
durch die Kündigung selbst nicht gen0.m"Te daS Tu» 
konnten (ArbRSamml. 18, 86). Dagegen .kaanRpdeUtu»g 
des Handelnden schon nach der allgemeinen wentl erues nanueuiucu su ™  wenn „
des Begriffes dann nicht widerrechtlich sein, qZ 50, 
zu seiner Handlungsweise ein Recht hatte (vg - '^ ^ t e .  
60 [66]) und das Mittel einem erlaubten ¿wecK jat- 
Im vorl. Falle war aber, wie dargelegt, die <- durch 
sächlich berechtigt, das Dienstverhältnis “ e .„drohu»? 
Kündigung zur Auflösung zu bringen, ln aer Zwar)g, 
dieser zulässigen Kündigung kann ein unerlaum un- 
eine Widerrechtlichkeit und die Hervorrufung gntsch- 
gerechten Furcht nicht erblickt werden y P ' -  h.natn der 
Nr. 2156, 2416 und 2443 der SIg. der Entscheid mk ]s *ur 
Gewerbegerichte), da die Benützung dieses ngen
Herbeiführung einer Änderung der Arbeitsoe &jn dcr 
keinem unerlaubten Zwecke diente, weil dem ändert 
Frage vertraglicher Pensionsanspruche, welc"„ ., das et 
werden sollte, damals noch kein Recht zustai >könoen. 
nicht auch durch eine Kündigung hätte veriieu. werden, 

Es kann bei dieser Sachlage also nicht g e s a g tigere» 
daß die Herbeiführung einer für den Kl. uTg Ausschluß 
Neuregelung seines Dienstverhältnisses mn . voll' 
seiner Anwartschaft auf Pensionsberechtigiu g jttcnwidoß 
endetem zehnten Dienstjahr unerlaubt und ^¡t dcf 
gewesen wäre und daß die Bekl. die Droht g deltl sie 
Kündigung zu einem Zwecke benützt habe, * „jcW 
sie nicht benützen durfte. War aber die D nach
widerrechtlich und die so hervorgerufene r u g0 isi 
der Sprache des Gesetzgebers nicht veranIa" '
auch das auf Grund des durch diese Drohung j ver- 
ten Angebotes und seiner Annahme durch a und u» 
wirklichte neue Übereinkommen nicht unguu s
wirksam. „  ; „ 7imehe»i P,

Es ist daher nur noch auf die Frage e"J?Rg von ¿e[ 
hier vielleicht eine List i. S. des § 8 7 0  AB B- ^  Ve ' 
Bekl. angewendet wurde, welche den Kl. A»CI
pflichtung zur Einhaltung des Vertrages oe 
dies muß verneint werden. (Wird ausgefuh 0 nicht be 

Bei dieser Sachlage ist der Klageanspruc 
gründet. , q  Wien'̂

(RArbG., Urt. v. 17. Juni 1941, RAG 21/41.

•chf"
j 2 D****vn

17 . RArbG. — §§ 32, 29 ArbOG.; §§ L 3 %/jrtscbVD-
Best, zum Abschn. II I (Kriegslöhne) der *
(2. KLDB.) v. 12. Okt. 1939 (RGBl. I, 2028). ^  e i n &

1. Der Ordnungsgrundsatz erfordert, daß n ben aUlL  
samtrecht im Betriebe gilt, und läßt ein We x arifreCL  
Kraft getretenen und als überholt erkannte RArbÖ- '  
gegenüber dein neuen Tarifrecht nicht zu (vg •
77 =  DR. 1941, 95717 m. Anm. W .F  r a nik

2. Regelmäßige Zuwendungen i.S. der • gc'VaD' j, 
auch Zahlungen, die einen Ersatz für A ^ ' g ^ e r b r f  
wollen (Wegegeld, Auslösung, Ersatz Hy d gchaft“ dert 
eigener Arbeitskleidung). Die in der Krieg W g erJ°^enn 
den Lohnstop bedingte Erstarrung der Lohr auch we». 
die Aufrechterhaltung derartiger Zuwendung einer K 
der Unternehmer nach Friedensarbeitsrech * ichtspunK 
zung durch Kündigung oder aus anderen
berechtigt wäre. , ftlme oder9°” di,ri

3. Eine Betriebsordnung, welche die Lo/\n bsetzt, b de» 
regelmäßige Zuwendungen erhöht ody „ ip.ung durch eI- 
nach §§ 3, 1 KLDB. auch dann der hr f T \ ^ ü \ \ ^ V ^ o -

,w  Arbeit, wenn «  zUr
gegebenen Ermächtigung *  wo'
r Arbeitsbedingungen

Reichstreuhänder der Arbeit, wenn sie zur 
in einer Tarifordnung j 
liehen Gestaltung der 
den ist. ...

(RArbG., Urt. v. 24. Juni 1941, RAG 28/41.
BreS;laU-,

------ — ------------------------- — Rec,ltsamv^
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gegen eine Unterhalteregelung zurück
nimmt, die für die Zeit nach der auf die 
nunmehr erst zu erhebende Klage des an
deren Ehegatten g ilt (kein Vergleich). KO.: 
DR. 1941, 2298 Nr. 11

§§ 13, 14 RAOebO. Wird das Armenrecht 
nur für den Abschluß eines Vergleichs be
w illig t und der ArmAnw. nur zu diesem 
Zwecke beigeordnet, so kann er auch dann 
die Prozeßgebühr nur zu fünf Zehnteilen 
aus der Reichskasse erstattet verlangen, 
wenn der Vergleich in einem Verhandlungs
termin über eine einstweilige Anordnung 
in einer Ehesache abgeschlossen wird. 
OLG. Dresden: DR. 1941, 2299 Nr. 12

Reichsarbeitsgericht
§§ 1, 7 VO. über die Beschränkung des 

Arbeitsplatzwechsels v. 1. Sept. 1939; §§ 13, 
15 Abs. 2 ArbZO.; §2 TarO. A für Ge
folgschaftsmitglieder im öffentlichen Dienst, 
Nr. 3 AllgDienstO. i. d. Fass. v. 19. Dez. 
1938.

Erfordernis der Zustimmung des Arbeits
amts zur Kündigung des Arbeitsverhältnis
ses; Zeitpunkt der Wirkung der Kündigung 
bei nachträglicher Zustimmung und Gren
zen der gerichtlichen Nachprüfung.

Angestellte im öffentlichen Dienst haben 
im allgemeinen keinen Anspruch auf Ver
gütung von Überstunden. RArbG.: DR. 
1941, 2300 Nr. 14 (Nikisch)

§§ 1, 6 VO. über die Beschränkung des 
Arbeitsplatzwechsels v. 1. Sept. 1939 (RGBl. 
1, 1685). Wirksamkeit einer nachträglich 
erteilten Zustimmung des Arbeitsamts zu 
einer Kündigung und einer Zustimmung 
unter einer Auflage. RArbG.: DR. 1941, 
2302 Nr. 15

§§870, 879 ABGB. Voraussetzungen der 
Unwirksamkeit eines dienstvertraglichen 
Abkommens wegen „ungerechter und ge
gründeter Furcht“  oder wegen Ausbeutung 
einer Zwangslage nach altösterreichischem 
Recht. RArbG.: DR. 1941, 2303 Nr. 16

o purchf-
§§32, 29 ArbOG.; § f1J  £iöhne) g  

Best, zum Abschn. III (Kr ?2 ¿kt. 1" 
KWirtschVO. (2. KLDB.) v. 1 • ,,
(RGBl. I, 2028). erfordert %

Der Ordnungsgrundssatz 4etrjebe Z '[
nur e in  Gesamtrecht irn ® Kraß g . 
und läßt ein Weiterleben au«e en Tan' 
tretenen und als überholt Tarife
rechts gegenüber dem n __ pR. 19 
nicht zu (vgl. RArbG. 24,
957 27 m. Anm. W. Franke)- gn ; S. &  

Regelmäßige Zuwendung die ei«
2. KLDB. sind auch Z a h lu n g ^  wollen 
Ersatz für Auslagen g . den ^ .
(Wegegeld, Auslösung, Ersatz i pie
brauch eigener Arbeitskleidung! j^ n g P  
der Kriegswirtschaft dur .^ehe erZu,
bedingte Erstarrung der j„,,,rti£er. ..0r

nach Friedensarbeitsrecht andere,%G-
durch Kündigung oder u ^  RA 
sichtspunkten berechtig'
DR. 1941, 2304 Nr. 17

Detektei
Dr. W illig ¿w oim u
verschafft Auskünfte 11b. Vorleben, 
Herkunft, Ruf, Umgang,Vermögen, 
Einkommen.Charakterusw Bewels- 
materlalfürProzeGzwecke,Beobach
tungen, Ermittelungen ü b e r a 111 
Große InanspruchnahmeallerKreise.

MaaSenstr.9 
’ Tel. 27 04 70

N a c h t le b e n  B a rb e t r ie b ?
D a n n  n u r

omgin
i K u r fü r s t e n d a m m  2 3 5

Sabeff Post Uber 1000 Angebote 
gratis! Neuheiten billigstl 500 versch. Oesterreich zu RM 15.80 
durchschnittl. 3 Pf. pro Stück / Slowakei 50 verseil.5.80/Ungarn 

500 versch. 13.80 / 300 versch. Polen 15.—/ 
300 versch. Tschechoslowakei 25.— / 1000 
versch. Oesterreich 175.— / 325 versch. 
Rumänien 12.50 / 705 versch. Oesterreich 
65— / 100 versch. Alt-Rußland 7.80 / 535 versch. Rumänien 125.—/ 435 versch. 
Rumänien 45.— / Luxemburg 16 Werte 
kompl. 20.—. Porto extra 54 Pf. Kasse voraus. Konto Leipzig 54484.
Briefmarkenhaus Sabeff,

Wien IX/71.

Es gilt Anzeigen-Preisliste Nr. 2

W ir kaufen zurück:
, , 70  u,Deutsches Recht Ausgabe A  1940: Hone . > 91941: Hefte 4, 5 ubete„ an

Preis je Heft 75 Pf. Zusendungen ^  ^  h-
D e u t s c h e r  R e c h t s v e r l a g

Zweigniederlassung Leipzig c 1

Das Recht der deutschen Bankwirtschaft
von Dr. A. Koch und Dr. W. Roeder

We«bewerb_
Sozi*deAufbau und Organisation des Bankgewerbes -  Bankanstalten -  Banken-Aufsicht -  Zinsen und 

Allgemeiner Geschäfts- und Kreditverkehr -  Zahlungsverkehr -  Wertpapierverkehr -  Steuerrccht 

Stimmungen.

Das umfangreiche Werk enthält das gesamte Recht der deutschen Geld-, Kredit- und Bankwirtschaft bis ^  ^ as
' ■ ' -'■"Hern lthek-

DM  uunaug.v,.w.v, « w « 6 --------- -----------------------------  ’ i.j-fl
1937, und zwar nicht nur das Gesetzwerk, das speziell für die Kreditinstitute bestimmt ist, son ^ sbiblio 

in der täglichen Praxis dem Bank- und Sparkassenmann vorkommt. Es ersetzt also eine ganze
n lli

Umfang 6 0 8  Seiten

A ls  E r g ä n z u n g  e r s c h i e n  :

P re is  in Leinen r M- l 2 -ß0

Das Recht der deutschen Bankwirtschaft 1 9 3 8 /3 9

von D r. A. Koch
Eine selbständige Darstellung des Bankrechtes 1938 und 1939, zugleich eine Ergänzung des

vorheren"1"
nte"

grundlegenden Werkes.

Umfar.g 130 Seiten

4-ßO

P re is  in Leinen

Verlag: V ere in ig te  V er la g s g e s e l ls c h a f te n  Franke & C °
B e rlin -W ilm e rs d o rf 1
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*1 O f f e n e  S t e l l e n  j.......

n̂er Wirtschaftsverlag
.  «ucht

f r is te n  oder 
“efriebswirte

SAnffpst'!f,rischen Mitarbeit 
BeWerbe C 1 enverhiiltn's. 
bn„i . r müssen Sonder-

Dic
n̂tniscp 

thtlifh. atd wirtschafts- 
Sfn Qebict nachwei-? < »
^dftste lU rf'u" mög'ichst
ab«n.A, u cheErfahrui,gen

!v Auskimftl! i eineBetätiSunS 
le Bevl u lenst möglich. 
erufüch rher müssen haupt- 

^hiiftig ~ n,cht in Nebenbe- 
lebotcni werden.An-
£intrittswn?abcdesfrül'esten 
"i0 Bezütrmines> der bishcri- 
^ lichen ^ t Vnd den weiteren 
r.‘cl>ten rlri(.n er'a2en sind zu
S s Ä  A- ,732
^htsverb eiIung Deutscher 

£ 8’ Berl’n W 35, 
Lu^owufer 18.

ä  Sofoitigelts.assesso r
evtl ges«cht mn-Íritt für la" " ere 
L '  sPätere 7 mit Aussicht auf 
febote l ^ sammenarbeit. -

W rb' ,'e",» " spnlch' n
Vt,e isWall lmd Notar

\ f  ^ « g e r e r

J u r i s t

n̂ erschles°ner sPäter von 
2ll ' BerSWerksunter-

sPn®rhad^spro?eeÍtUng V0n
rK ' u-uk.AP SSen> Per-
¡ ^fechtijpL^kf^nheiten,

Ęrf ei1 Echtst 'en u' allen son_

schk - Erfabri, nntn,sseund 
í dens- unngCn im Berg-

nal,e Aiiff Arbeitsrecht,

Bc w Sterni¡nmnUndSchrift-
t ^ u n g ^ ß g e k lä r ts e in .

ii r ’u' h' S bSzg' ! ' hr-
ehrv! ' n und 'ld’ Zeug™-

Eine  
S tu fe  hö herI

D ie S ch ranken  zw i- 
schenden e in ze ln e n  
L a u fb a h n e n  s in d  
n ich t u n ü b e rw in d 
l ic h !  Le rnen  Sie das 
um fassende  Le h r
w e rk  kenn en , das 
fü r  den  deu tschen 
B eam ten geschaffen 
w u rd e : . D i e  V e r -  
w a l t u n g s  - A k a 
d e m i e ' ,  H e rau s
ge b e r R e i c h s m i 
n i s t e r  D r .  L a m -  
m e r s  u. S t a a t s 
s e k r e t ä r  Pf u n d t -  
n e r, u n te r M ita rb e il 
v. 50 fü h re n d e n  Be 
a m te n ,M ä n n e rn  def 
P a rte i und  U n ive r 
s itä ts  P rofessoren 
Bequem  zu b e w ä lt i 
gen de  T e ill ie fe ru n 
gen  m achen Ihnen 
das S tud ium  zu 
H ause le ich t. 30000 
K o lle g e n  hab e n  es 
e rp ro b t!  Lassen Sie 
s ich  u n v e rb in d lic h  
u. k o s te n lo s  e inen  
P rospekt kom m e n ! 
S p a e t h  & L in d e ,  
A b U 2 5 , B e rlin  W  35.

Berliner Rechtsanwalt
sucht Bürogemeinschaft in der Fried
richstadt oder guter Verkehrslage des 
Westens mit älterem Kollegen, der Notar 
ist. Benutzung vorhandenen Büroper
sonals für Kriegsdauer erwünscht, da die 
Praxis z. Z. mit Rücksicht auf ander
weife Tätigkeit nur geringen Umfang 
hat. Zuschriften erbeten unter A. 1730 an 
Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechts

verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

< u Z T ’Z^n is -  

des
Puter Unsche * u> der Qe- 
Abtp-i 1734 " d Zu r 'chten 

b fütsan Anzeigen-

g’ Berün w  Rechts‘ 
Ufer ]8 5’ Lüfzow-

für K stSgktr-

II, „ e « * » * i od" sp‘ ter 

FßCrl inSVU r Inneckcn-hr‘edrici 68,
strafie 208.

Dffofforln
von größerem Wirtschaftsunter
nehmen in Leipzig als Mitarbeite
rin der Zentralabteilung zu bal
digem Antritt gesucht. Kennt
nisse in Steuerrecht erwünscht, 

aber nicht Bedingung. 
Angebebote m. handschriftlichem 
Lebenslauf ,  Bild, Gehaltsan
sprüchen und Antrittstermin er
beten unter A. 1733 an Anzeigen- 
Abteilung Deutscher Rechtsver
lag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Bürovorsteher(in) 
oder Bürogehilfe(m)

nach Hirschberg i. Riesengeb.
f esucht.
stgeschriebenem Lebens

lauf, Zeugnissen usw. unter A. 1689 an Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechts 
vertag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Betriebsprüfer
von großer Berliner Industrieverwaltung 
zu möglichst baldigem Eintritt gesucht. 
Bewerber mit gediegener, betriebswirt
schaftlicher Vorbildung, erfolgreicher 
Tätigkeit in der Industrie oder bei Re
visionsgesellschaften, welche, Prüfungen 
selbständig durchführen können, bevor
zugt. -  Angebote mit handgeschriebenem 
Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Licht
bild, Angabe von Qehaltsansprüchen und 

Referenzen erbeten an 
Verwertungsgesellschaft

für Montanindustrie tim bH.,
Berlin - Charlottenburg 2,

Hardenbergstr. 16,
Telefon 318116, Hausapparat 45.

Landrichter a. D.
such t  für  die Nachmi t t age 

Nebenbeschäftigung 
in Berliner Anwaltsbüro. 

Angebote f e rnmünd l i ch  unter 
723630.

Werdet mitglleD Der 1150.

Bekanntmachungen verschiedener Art
•••••••••••••••••

Alteingeführte
Anwaltspraxis

in tränk. Kleinstadt, 28 km von Nürn
berg, ist wegen meiner Berufung zum 
hauptamtl. Bürgermeister sofort ab
zugeben mit den bisher. Büroräumen. 
Angebote von tücht. strebsam. Berufs
kameraden unter A. 1731 an Anzeigen- 

Abteilung Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

Ich verkaufe
die bekannte Sammlung aller Deutschen 
ReichsgesetzePfundtner u.Neubert, 
Das Neue Deutsche Reichsrecht, 17 Bände 
geschlossen und vollständig bis einschl. 
Lieferung 8 8  für 75.— RM in tadelloser 
Verfassung. — Ich suche die Zeitschrift 
Deutsches Recht vom 1. Okt. 1939 bis 
30.Sept. 1941 gebunden oder ungebunden. 

Rechtsanwalt und Notar Große 
in Kamenz/Sa.

Zu verkaufen:
Soergel, BürgerlichesGesetzbuch,
6. Aufl. 1937,4 Bände vollständig 
einschl. Registerband. Angebote 

an Amtsgerichtsrat 
Dr. Ri chter ,

Kön i gsb r ück  (Bz. Dresden).

Langjährige
Anwaltspraxis

in schön gelegener-südwestdeut
scher Industriestadt mit sämt
lichem Inventar und anschließen
der Wohnung s o f o r t  abzu
geben. E i l a n g e b o t e  unter  
A. 1729 an Anzeigen-Abteilung 

Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

DIE PRAXIS
des Herrn Patentanwalt DipL-Ing. 
K a r l  K e t t n e r ,  B i e l e f e l d ,  
ist durch Todesfall freigeworden 

und zu übernehmen. 
Interessenten wollen Eilangebote 
senden an: Frau Therese Kettner, 
z.Z.Blelefeld, Ulmenstr.7,Tel.4468

fadihräfte werden
eine Stellenanzeige in der Fachpresse

am ehesten durch

gefunden
Das ist eine alle Tatsache, die sich gerade jetzt immer 
wieder bewahrheitet.
Deshalb sind in unserer Zeitschrift „Deutsches Recht“ in 
Ausgabe für Ausgabe — auch in der vorliegenden Folge — 
Stellenangebote enthalten, Anzeigen,in denen Volljuristen 
und juristisch vorgebildete Kräfte gesucht werden.
Wenn Ihnen eine Arbeitskraft fehlt (oder Sie selbst viel
leicht eine Stellung suchen), dann schicken Sie bitte 
die Anzeige gleich an uns ein, damit wir sie in der 
nächsten Ausgabe veröffentlichen können.

Deutsdier Redifsverlag ö.m. D.H.
A n z e i g e n - A b t e i l u n g

Berlin W 35, Lüizowuler 18
Fernruf :  224086
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neue

K O H L E P A P I E R
m it  dem grjinen 

S lU .ü lP i^ c h s r ü c k e j i  

rollt sich nicht, rutscht nicht, 
ist besonders ergiebig u . griffsauber 
Die hauchdünne Stumpfwachsschicht 

verbürgt volle Schriftschärfe.

V E R L A N G E N  SI E M U S T E R '

GEHA-WERKE HANNOVER

Die Oertragshilfe Des Richter» 
aus Anlaß öes ßrieges

, r 1939
Kommentar zur Verordnung vom 30. Novemu  ̂
Von ra. Dr. habü. G e rh . H u b e rn a g e l u. Dr. K .

¿¿t ein*
„Die Vertragshilfeverordnung hat im Laufe der 
immer größere Bedeutung gewonnen. Der vorliegen e 
berücksichtigt bei ausführlicher Erläuterung das neueste  ̂ ^  y(r. 
E r erhält seine besondere Note dadurch, daß er ^u 3 /¡usfi^  
Ordnung ''außergerichtliche Einigung) in 14 Abschnitte .^ ¿ fu r  
lieh erläuterte Richtlinien f ü r  die Bearbeitung s i^
Vergleiche gibt, die aus dem praktischen Leben ge 

(Deutscher Gemeindetag vom April ip 4 D ‘

Ule Vertragshilfeverordnmig hat sich so große Popularität̂ * ĵizlich 
sie unabhängig von den Grenzen bestimmter Berufskreise  ̂ v0n der 
jeden betreffen kann. Alle Gläubiger und Schuldner w ¡̂rtscha ■ 
Verordnung potentiell erfaßt. Insbesondere ist sie f r , er|1ält 
von größter Bedeutung. — Einen ganz besonderen außeI'Ser'c*1ht 
Kommentar durch die „Richtlinien fü r die Bearbeitung, p as Rec
lieber Vergleiche", die sich in der Praxis bewährt t,aerart,eitet> a's°' 
der Ostmark und das neueste Schrifttum ist bereits v

ein Kommentar auf dem neuesten Stand- ^  ¿.flO- 
Umlang 214 Selten. Preis kartoniert mit I

e” M „«.4-1.NachtraO«""

Vefln̂
Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vo J|)|C0

DcutfdierRcditsoerlag S.m.b.fi.* Bctlto • £ßW1̂
Berlin ID 35 • fjUDebtanDflrofle 8  ̂ ^  wleni.

Auslieferung för Ostmark u. Sudetenland: Deutscher Reck s 
Riemergasse 1.

Deutscfiec JiecfUsmahcec!
6ie muffen fofoct

bett BietteijaijrSbeittag bon SR9J140.25 65«. 913K 20.15 iibermeifeit. ®ann fittb ©ie a ll fo fo r t  m it 319R 20000.— nuf ben ®obe«fa / ®er
SnbatibitatgfaH unb fftSJi 20. ®agegelb bom 1. ®age ab bjw. m it SRSUi 10000/ 20000/ 10.— rcrf)t£t>cr(iint»tid) bei bem ®euiiĉ ert
OTgemeinen Berftdjerunggbebingungeit entfpredfeub, oerfidbiert, uttb bag Berfidjerunggbofument gelft Sfjnen fofort ju. ®a« gtW f* 1 
roaster big jutn 67. Sebengjalire, bie nuf ©runb beg nariffieljettben Slittrageg aitfnai)mefdf)ig fittb.

. lid'
m a t m  ...

©ie nidft lauge, foitbctn f)anbeitt ©ie fofort. ®et geringe Beitrag bietet jebem ®cutfd)en ilicdftgwnfjtor unb feinen 9lngel)örtgen

5luf einen SWIUocftcnbclrag rfetun8 }Ut

ber'

faübetfidferuttg beijutreten.

beläuft fic  ̂ jäijxlic^ ber getblidfe Staben aug Uttfätten! ®tefe amtliche ffreftftettung muß aud) Silben ben 21bfdfluß einer 
matten. ¡gebe Beräögerung iann für ©ie non ¡Radfteit fein.

deiner doef fieft auefcfylie&en!
Über jeffntaufenb Berfidferunggnetjmer finb burefj bie Berfidferunggbermitttung nerftdfei i ! *

$ t .  ju r .  ©dfum attit, $k tliit=S d )ünc t»e rg , 6 ifeitacf)er ©trafie 81, gioftfrljedfonto Berlin 1693 16, 3iuf 7! 89 J .— —
baffe*W ic h t ig !  ®ie Beiträge für Uttfallberfidfetung gelten fleuerredftlidj alg ©onberauggaben unb fäntten

bom Salftegeiniommen fteuerfrei abgewogen Werben.

M e in  auf ©runb ber Unfallberträge würben über ttnfete girm a weit über 500000 jHetdiSm atl a u g f l t j^ .

Sdf wünfdfe Säufnabnte in bie UnfaHberfidfetung auf fünf — jeijit 3 ai)te.
1. Bor* unb gimame:...................... .................................................................

©eburtgtag unb 3 a i)r :........................ ............................................. ...........
©ebuttgort:...................................................................................................

2. © oll in bie Berfidfermtg eingefdfloffen fein Senien
ober regelmäßige Benußung bon Sfraftfaßtseugen? ...............................
(fBefonbeter 3ui(f)Ioa)

3. ©inb ©ie boüftänbig gefuttb?.................................... ................................
SBenn nidit, woran leiben ©ie?........................................................... ......
©inb ©ie Weit- ober turäfießtig?.............................................................
Unbebingt genaue Stätte ber ütugengläfer angeben, foftento* beim Optifer au 
erfragen!
ÄörpergeWicßt:........... .5ßfunb; ©röße:............ cm.
t*aben ©ie feßon Unfälle erlitten?....................... ......................................

4. SBeldfe ©ummen folleit uerfidfert werben?.............. .......
5. Beftanb für ©ie bereit« eine Unfattuerficßerung ................ ''......-

ober beflel)t eine fotdfe uodf?............ .................... ..........................
Bet metdfer ©efetlfdjaft?.........................................  ................ ........
2fat(g erlofdjett, au« wefdfem ..............................  _

........... .........(»lauf, Künbtflung ber ffiefi«fiof' '^ijai***
6. SOTir ift belannt, baß nad) Bollenbung beg 6 ~  ej«e Ie

ber Rapitaljablung bei Beruf«unfäf)igfeit autbW
Iidje fRente tritt.

Unterf^rift (bcutlidf):..................................................... .....

Stnfcßrift:......................... ................................................


